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Editorial

Liebe Leser_innen,

das vierte Heft unserer Zeitschrift erscheint zwei Jahre nach unserem 
Grün dungs workshop in Berlin und mehr als ein Jahr nach der ersten 
Aus gabe von s u b \ u r b a n. Über das wachsende Interesse für die 
Zeit schrift freuen wir uns sehr und hoffen weiterhin auf eure Unterstützung! 

Zu diesem Heft: Illegalität – Stadt – Polizei

Im neuen Heft – koordiniert und herausgegeben von unserem Redaktions
mit glied Mélina Germes – gehen wir der Frage nach, wie städtische Räume 
durch Polizei(arbeit) einerseits und Illegalität andererseits konstruiert 
wer den und wie die Interaktion zwischen Polizei (bzw. Sicherheit) und 
Ille galität (bzw. Illegalisierungen) zu der Produktion des Städtischen beiträgt. 

Während wir dieses Editorial schreiben, finden in der US-amerika-
nisch en Kleinstadt Ferguson trotz Ausgangsperre und militarisier
ter Polizeieinsätze Demon stra tionen und Proteste gegen rassisti
sche Polizeigewalt statt, nach dem dort ein junger afroamerikanischer 
Mann durch Schüsse einer Poli zei strei fe zu Tode gekommen ist. Diese 
Geschehnisse verdeutlichen auf drastische Weise die unterschiedlichen 
Probleme des Polizierens wie Dis kri mi nierung, Kontrolle, Demütigungen 
und Gewalt – und nicht zuletzt des Polizierens von als deviant, gefähr
lich und unkontrollierbar eingestuften Stadt teilen. Die Polizei ist eine 
Institution zum Regieren städtischer Räume und zur Kontrolle städtischer 
Ordnung (siehe die Einführung zu diesem Heft). Jedoch gibt es nicht die 
eine Polizei, sondern vielfältige polizeiliche Insti tu tionen, mit einer kom
plexen inneren Arbeitsteilung und mit unter schied lichen Bezügen zum po
litischen Auftraggeber und zu städtischen Poli ti ken (so gibt es z. B. erheb
liche Unterschiede zwischen der Streifen und Einsatzpolizei, aber auch 
zwischen dem sichtbaren Außen und dem unsicht baren Innendienst). 
Polizeiarbeit und Polizeien als Institutionen sind nicht zu trennen von 
(veränderbaren) Prozessen der Illegalisierung und Kriminalisierung 
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– von Praktiken, von Menschen, von Orten. Darüber hinaus werden der 
Polizei immer wieder Handlungsweisen vorgeworfen, die am Rande der 
Legalität liegen oder aber unbestraft jenseits der Legalität. Diesem Nexus 
von Illegalität, Stadt und Polizei nähern wir in diesem Heft mit zwei 
Schwerpunkten.

Den ersten Schwerpunkt dieses Heftes bildet die Debatte zur Frage, was 
‚kritische Polizeiforschung‘ eigentlich ist und leisten sollte. Im Anschluss 
an die von Kendra Briken und Jenny Künkel organisierte Tagung „Kritische 
Polizei forschung“ im Februar 2013 in Frankfurt am Main haben wir einige 
der Referent_innen gebeten, zu dieser Frage Stellung zu beziehen. Bernd 
Belina und Helga Cremer-Schäfer definieren Polizei als Durchsetzung ei
ner spezifischen sozialen Ordnung. Damit hat kritische Polizeiforschung 
die Aufgabe, die damit verbundenen Herrschaftsverhältnisse zu hinterfra
gen. MarkusMartin Müller verdeutlicht, welche Potenziale eine mögliche 
Aus wei tung der bisher meist eurozentrischen Polizeiforschungen haben 
kann. In ihrer Replik zu diesen drei Beiträgen schlägt Jenny Künkel ei
ne umfassende Reflexion über Polizeien als gesellschaftlich produzierte 
Institu tion en vor und betont die Notwendigkeit, verschiedene kritische 
Theorie an sätze mit ein ander zu verbinden. Der Aufsatz von Anna Kern 
wirft einen originellen Blick auf die kritische Polizeiforschung. Sie lehnt 
eine generalisierende Kritik am polizeilichen Staatsapparat ab und schlägt 
stattdessen vor, mit hilfe einer materialistischen Analyseperspektive – 
dem Konzept von veränderbarer Sicherheitsregime – die widersprüch
lichen Entwicklungen der Polizeiarbeit zu erfassen. Der Text von Didier 
Fassin, ein Auszug aus seinem 2011 erschienenen Buch La force de l’ordre. 
Une anthropologie de la police des quartiers, den wir eigens für diese 
Ausgabe übersetzt haben, beschäf tigt sich aus ethnographischer Sicht mit 
Konzepten von ‚Gewalt‘, und zwar anhand des Beispiels der Praktiken ei
ner besonderen Polizeiein heit in benachteiligten Pariser Wohnvierteln. Er 
leistet damit einen Beitrag zu einer soziologischen Reflexion der Frage, 
inwiefern sich die Polizei durch Gewalt anwendung definieren lässt. 
Fassins Textauszug wird durch einen Beit rag von Mélina Germes ergänzt, 
die seinen analytischen Ansatz, der auf dem Konzept der ,moralischen 
Ökonomie‘ basiert, erläutert und diskutiert. Diese Beiträge zur kritischen 
Polizeiforschung zeigen, wie veränderbare polizeiliche Grenzziehungen 
in Stadträumen (etwa die Definition ,gefährlicher Wohnviertel‘ oder die 
Trennung zwischen Privaträumen und Öffentlichkeit) die Praktiken der 
Polizeiarbeit je nach Bezugsraum prägen und verfestigen. 

Im zweiten Schwerpunkt des Heftes geht es um Illegalität, das heisst 
um soziale Praktiken, die nicht nur von der herrschenden Ordnung ab
weichen, sondern die auch die Absicht verfolgen, die Polizei(arbeit) und 
die vorherrschende Sicherheitsideologie herauszufordern. Partys, Graffitis 
und RapMusik sind festliche Praktiken und können mit dem Rückgriff auf 
ille ga li sier te Praktiken, Informalität oder Provokation neue (städtische) 
Räume schaffen und erfassen, wie etwa ,Zwischenräume‘ in den Lücken 
der herrschenden Ordnung. Anhand von (Graffiti-)Writing untersucht 
Sascha Schierz in seinem Aufsatz eine subkulturelle Praxis, die spielerisch 
mit sozialer Kontrolle umgeht, aus Illegalität eine Ressource macht und die 
Frage der Transgression im öffentlichen Raum aufwirft. Chantal Remmert 
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und Xenia Kokoula sehen in illegalen Partys die temporäre Umdeutung 
und Neuordnung von öffentlichen Räumen. Andreas TijéDra widmet sich 
den Aus ein andersetzungen zwischen Polizei und Rappern in Frankreich 
und zeigt, wie Rapper versuchen, die hegemonialen Narrative zu den 
Konflikten in den französischen Vorstädten umzudeuten. In allen drei 
Fällen sind die Praktiken in klar definierten städtisch-lokalen Szenen ver
ankert. Dabei wird die Frage aufgeworfen, inwiefern manche illegalisierten 
Handlungen als Praktiken einer Kritik gegen dem ,Sicherheitsstaat‘ gezählt 
werden könnten.

Im Gegensatz zu diesen kleinen, selbstgeschaffenen ‚Freiräumen‘ schil
dert Martin Schinagl, dass digitale Überwachung großenteils auf der Kom
pli zen schaft des/der Überwachten beruht. Weiterhin bespricht  Joscha 
Metzger im the matisch offenen Magazin und Rezensionsteil des Heftes 
das kürzlich erschienene Buch Recht auf die Stadt. Von Selbstverwaltung 
und radikaler Demokratie von Daniel Mullis, in dem der Autor Konzepte 
von Henri Lefebvre mit von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe entwickel
ten theo retischen Ansätzen zusammenbringt und danach befragt, wie diese 
für urbane soziale Bewegungen nutzbar zu machen sind. Sam Merrill und 
Sandra Jasper setzen sich kritisch mit der Debatte um die Stadtforschung 
zu Berlin auseinander, indem sie einerseits die Diskussionen zum Thema 
bei mehreren internationalen Konferenzen im Jahr 2013 reflektieren und 
andererseits den Berlin Reader (hrsg. von Matthias Bernt, Britta Grell und 
Andrej Holm) rezensieren. Christian Volk analysiert aus demokratietheo-
re tischer Sicht verschiedene mediale Interpretationen von politischen 
Pro testen. Dabei beschäftigt ihn die Frage, warum die Presse politische 
Pro teste in modernen Demokratien oftmals anders interpretiert als jene 
in als weniger demokratisch wahrgenommenen Ländern. Volk entwickelt 
in seinem Beitrag die These, dass radikale Formen des Protests potenzielle 
Momente der Repolitisierung in modernen Demokratien darstellen.

Wir laden unsere Leser_innen ein, auch als Autor_innen von Auf sätzen und 
Magazinbeiträgen oder mit Vorschlägen für Debatten für s u b \ u r b a n 
tätig zu werden. Auch über Kommentare und Reaktionen auf die veröf
fentlichten Beiträge freuen wir uns jederzeit!

Wir wünschen allen eine anregende Lektüre!
Die Redaktion 
 
Laura Calbet i Elias, Mélina Germes, Nina Gribat, Nelly Grotefendt, Jan 
Hutta, Johanna Hoerning, Boris Michel, Kristine Müller, Carsten Praum, 
Nikolai Roskamm, Nina Schuster, Lisa Vollmer
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Illegalität – Stadt – Polizei
Einführung 

Mélina Germes

Mit diesem Themenheft ,Illegalität –  Stadt – Polizei’ geht s u b \ u r b a n 
der Frage nach, wie städtische Räume einerseits durch Polizei(-arbeit) 
und andererseits durch Illegalität konstruiert werden, aber auch, wie 
das Zusammenspiel von Illegalität und Polizeiarbeit zur Produktion des 
Städtischen beitragen. 

Rechtsverstöße werden häufig als Existenzberechtigung der Polizei 
betrachtet, deren Aufgabe es ist, staatliches Recht durchzusetzen, indem 
das Illegale bekämpft wird. Jedoch ist es problematisch, Polizei durch 
die Bekämpfung von Illegalität zu definieren unddiese Dichotomie  soll-
te hinterfragt werden. Das Themenheft will dazu einen Anstoß geben. 
Wie im Folgenden dargelegt wird, zeichnet sich Polizeiarbeit durch ei-
nen besonderen Bezug zur Legalität aus, der weder nur auf Gesetze noch 
ausschließlich auf die Rechtsprechung reduziert werden kann. Er ist vor 
allem zentral bei der Legitimitierung von Gewaltanwendung. In den fol-
genden Ausführungen zu Stadt und Sicherheit sollen die Zusammenhänge 
von Illegalität und Polizeiarbeit  deutlich gemacht und analysiert werden.

1. Illegalisierte Praktiken und legitime Gewalt: räumliche 
Zusammenhänge

1.1. Von der Environmental Criminology zu (verräumlichenden) 
Kriminalisierungen

Die Kriminologie, und darunter besonders die an Raum interessierte 
En viron mental Criminology, begreift städtische Orte und räumliche 
Konfi gu rationen nicht nur als Schauplatz von Verbrechen, sondern 
zieht diese auch zur Erklärung von Kriminalität heran. Diskurse zur 
Gefährlichkeit der Städte, die diese häu fig mit Überbevölkerung, Dreck, 
Anonymität und Gier assoziieren, haben eine lange Geschichte (Dinges/
Sack 2000). Die Ent wicklung von räumlichen Kon zep ten des policing und 
die Verbreitung von Sicherheitsdispositiven wer den durch das Argument 
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gerechtfertigt, dass Orte einen Einfluss auf Kriminalität haben (vgl. 
Brantingham/Brantingham 1991 [1981]). Andere kriminologische Studien 
gehen dem Zusammenhang von Kriminalität und Armut beziehungsweise 
Bildungsdefiziten und schlechten Wohnbedingungen nach und entwickeln 
auf dieser Grundlage Vorschläge für staatliche Interventionen wie etwa 
Programme zur Revitalisierung und Erneuerung von Stadtteilen. Hier 
zeigt sich, wie Kriminologie als Herrschaftswissenschaft fungiert und dazu 
beitragen kann, dass Räume stärker kontrolliert werden, wobei die Bevöl-
kerung vermehrt mit verräumlichten Sicherheitsstrategien regiert wird. 

Die Entwicklung kritischer Ansätze in der kriminologischen Forschung 
zeichnet sich dadurch aus, dass nicht nur zu Kriminalität als etwas 
Gegebenem, sondern auch über die Prozesse der Kriminalisierung als 
Produkte von staatlichen Institutionen, der Gesetzgebung und unter-
schiedlicher Strafpraktiken geforscht wird (Sack 1972, vgl. auch Cremer-
Schäfer in diesem Heft). 

Die Kriminologie erforscht die_den ,Kriminelle_n‘ an den 
Schnittstellen von Soziologie, Statistik, Psychologie, Medizin und 
Anthropologie. Ihre Leitfrage lautet: Warum wird etwas Illegales ge-
tan? Hingegen ist die Frage, warum etwas als illegal definiert wird, für 
die Forschung über Kriminalisierung relevant. Diese untersucht die 
Institutionen, Diskurse und Dispositive, die manche Handlungen be-
ziehungsweise Menschensgruppen kriminalisieren (oder eben nicht). 
Kriminalisierungen sind in dieser Lesart die Produkte von staatlichen 
Institutionen, Gesetzen und Strafpraktiken. Polizei und Gefängnis, Justiz 
und zahlreiche Institutionen der Sozialarbeit rücken dabei in den Fokus 
der Forschung. 

Die kritische Kriminologie, die grundsätzlich von der Konstruiertheit 
von Kriminalität ausgeht (Belina et al. 2012, Sack 1993), weist darüber 
hin aus räumlichen Faktoren in diesem Prozess eine wichtige Rolle zu 
(Glasze et al. 2005). In Abgrenzung zur Environmental Criminology wer-
den Sicherheitspolitiken und Polizeipraktiken daraufhin untersucht, wie 
sie Räume als Mittel des Regierens nutzen. Die kritische Kriminologie 
geht davon aus, dass die Materialität und die Alltagspraktiken städ-
tischer Räume im Namen der Sicherheit geprägt und sogar angeord-
net werden: durch Zu gangs berechtigungen, Abweisungsmaßnahmen, 
sichtbare und unsichtbare Überwachungssysteme usw. Diskurse etwa 
zu ‚Unsicherheitsgefühlen‘ an bestimmten Orten, Dispositive wie prä-
ventive Sozial- und Stadtpolitiken, Praktiken der Polizei und privater 
Sicherheitsdienste bestimmen demnach maßgeblich die Produktion des 
städtischen Raums. 

1.2. Polizeiforschung: von der Legitimität zum illegalisme

Die Forschung, die sich mit der Institution Polizei im engeren Sinne 
beschäftigt, ist durch recht unterschiedliche Zugänge und Positionierungen 
gekennzeichnet. So gibt es neben eher ,unabhängigen‘ universitären 
Studien auch direkt von der Polizei in Auftrag gegebene Untersuchungen 
sowie eine polizeiinterne Forschungstätigkeit. Außerdem divergieren die 
Arbeiten hinsichtlich ihrer poli tischen Perspektive und Haltung, etwa zur 
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Legitimation staatlichen Zwangs oder hinsichtlich ihrer theoretischen 
Grundlagen, zum Beispiel in Bezug ihr Verständnis von der Konstruiertheit 
der sozialen Welt. Der For schungs gegenstand ‚Polizei‘ wirft also einige 
allgemeine, eher konzeptionelle Fragen auf: Wie kann die Forschung 
Polizei konzeptionell bestimmen, und dabei die Vielzahl ihrer Aufgaben, 
die institutionelle Viefalt und die politisch-administrativen Unterschiede 
zu erfassen? Wie versteht sie die Beziehungen zwischen Staat, Polizei und 
Gesellschaft, sowohl in praktischer als auch in theoretischer Hinsicht? 

Wesentlich für die sozialwissenschaftliche Analyse und Theoriebildung 
zu Polizei ist der Aspekt der Gewalt. Der Bezug der Polizei zum Staat 
ist dabei grundlegend. Der Staat legitimiert sie und stattet sie mit dem 
Gewaltmonopol aus. Anknüpfend an Max Weber und den Polizeisoziologen 
Egon Bittner  wird Polizei in Soziologie, Politikwissenschaft und 
Kriminologie meist als ein Staatsapparat begriffen, der über das Monopol 
auf legitimen Zwang verfügt (Brodeur 2002). Daran wird kritisiert, dass 
(polizeiliche) Gewalt zwar legitimierbar, jedoch nur eines der Mittel 
und nicht der Kern beziehungs weise der Zweck der Polizeiarbeit sein 
sollte. Dieser Kern liege vielmehr in der Aufrechterhaltung einer sozia-
len Ordnung, die die Legalität der Mittel nicht vorraussetzt. So schlägt 
Fabien Jobard (2012) vor, die Polizei weniger durch ,Gewalt‘ als durch 
die Möglichkeit der Definition von ,Gesetzeswidrigkeit‘ zu definieren. 
Gesetzeswidrigkeit (nach Foucaults Konzept des illegalisme) widerspre-
che nicht der sozialen Ordnung, sie wohne ihr vielmehr inne. So erlaubten 
sich Polizist_innen etwa beim Einsatz in französischen Banlieues Pro vo-
kationen und brutale Verhaltensweisen, die anderswo undenkbar wären 
– weil sie dort von der Polizei, anderen Institutionen und von der Mehr-
heit der Bevölkerung als legitim erachtet würden. Die Einschätzung des 
Gegenübers, der Orte und Situationen, in denen Zwang (coercive force) 
einspruchslos zum Einsatz kommen kann, hänge von veränderlichen 
politischen Mandaten und gesellschaftlichen Erwartungen ab, die zur 
Identifikation eines ,Feindes‘ beitrügen. 

Diese ,Gesetzlosigkeiten‘ werden in den aktuellen Städten auch räum-
lich zum Ausdruck gebracht, insbesondere in den als ‚problematisch‘ 
eingestuften Vierteln. An manchen Orten werden von der Polizei Taten 
begangen, die anderenorts als unethisch, rechtswidrig oder kriminell ge-
deutet würden. Während Polizeiübergriffe vielerorts zu einer Anzeige füh-
ren und manchmal sogar zu einer Verurteilung der Täter, kann sich die 
Polizei dagegen in bestimmten lokalen Kontexten darauf verlassen, für 
rechtswidriges Handeln nicht belangt oder bestraft zu werden. Der ille-
galisme der Polizei, von dem Jobard spricht, hat eine dezidiert räumliche 
Komponente. 

2. Sicherheit und Stadt

Kritische Polizeiforschung zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht die 
Poli zei an sich zum Forschungsgegenstand hat, sondern sich mit Praxen 
des Polizierens befasst, die sie als problematisch wahrnimmt. Sowohl 
für die Polizeiarbeit als auch für die kritische Polizeiforschung spielt der 
(städtische) Raum in mehrfacher Hinsicht eine bedeutende Rolle. Zunächst 
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ist er materieller und konkreter Bezugspunkt polizeilicher Arbeit – etwas, 
das es zu beherrschen gilt. Darüber hinaus greifen Sicherheitsideologien 
immer wieder auf räumliche Bedrohungen und Besonderheiten zurück 
(vgl. Eick/Briken 2014).

2.1. Durchsetzung von räumlichen Ordnungen

Aus der Perspektive kritischer Polizeiforscher_innen sind Städte Orte, an 
denen gesellschaftliche Konflikte besonders konzentriert auftreten und 
sichtbar werden. Hier finden sich Orte struktureller Diskriminierung, 
Verdrängung, Über wachung, Kontrolle und Repression. Polizeiliche 
Ordnungs- und Sicher heits ideologien, die in Konzepten wie ,saubere 
Räume‘ oder ‚kriminelle Parallelgesellschaften‘ zum Ausdruck kommen, 
aber auch der Umstand, dass viele Massenproteste und Demonstrationen, 
etwa gegen von staatlicher Seite favorisierte Großprojekte, im urbanen 
Raum stattfinden, machen Städte zum Gegenstand eines breiten 
Spektrums von polizeilichen Maßnahmen und Kontrollstrategien.

Poli zeiarbeit zielt zum Beispiel darauf ab, bestimmte Menschen, die 
sich in unerwünschter Weise verhalten, wie Bettler_innen, Obdachlose, 
Prostituierte, Drogenabhängige, Alkoholiker_innen oder Straßenkinder, 
aus öffentlichen Räumen zu vertreiben. Im Fokus stehen dabei insbeson-
dere stark frequentierte öffentliche Räume und solche mit repräsentati-
vem Charakter. An als gefährlich eingestuften Orten oder in bestimmten 
Stadtvierteln reichen der Polizei allgemeine Verdachtsmomente aus, um 
bestimmte Personengruppen willkürlich zu kontrollieren, festzunehmen 
und zu schikanieren. Diese Praktiken können bis hin zur Anwendung ex-
zessiver Gewalt reichen. Weiterhin hat die Polizei die Aufgabe, system-
kritische Demonstrationen und politische Pro test bewegungen, beispiels-
weise gegen Regierungspolitiken, die die Städte manch mal für Stunden 
oder gar Tage zu ,Orten des Politischen‘ machen, zu kontrollieren, den 
Protest zu begrenzen, dabei gegebenenfalls Menschen einzuschüchtern 
und ihre Versammlungen mit Gewalt aufzulösen (Starr et al. 2011). Solche 
Polizeiarbeit wird unterstützt und begleitet durch eine weniger sichtba-
re, jedoch massive Überwachung mithilfe von Kameras und Verkehrs- 
und Informationssnetzwerken sowie der „Militarisierung der städtischen 
Sicherheit” (Graham 2010). Teilweise in Zusammenarbeit mit anderen 
staatlichen und privaten Akteur_innen, die im Bereich Stadtplanung und 
-marketing oder auf dem Immobilienmarkt tätig sind, tragen diese polizei-
lichen Maßnahmen zur Transformation des Städtischen bei. 

Die Polizei ist also neben anderen Institutionen ein machtvoller 
Apparat, der eine bestimmte räumliche Ordnung durchsetzen kann – eine 
Ordnung, die gesellschaftlich eine breite Zustimmung genießt. 

2.2. Lokale Sicherheits- und Präventionspolitiken 

Städte sind auch lokale Regierungseinheiten, in denen Politik und 
Verwaltung den Auftrag haben, die Sicherheit der Bevölkerung und die 
soziale städtische Ordnung zu gewährleisten. Für europäische Städte 
gilt dies seit dem Mittelalter. Daher waren Polizeien vielerorts lange Zeit 
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städtische Institutionen, bevor sie (zum Teil und auf unterschiedlichen 
politischen Ebenen) verstaatlicht wurden. Je nach nationalem Kontext 
gibt es unterschiedliche institutionelle und politische Zuständigkeiten. 
Polizeien können kommunale oder städtische Behörden sein, aber auch 
im Dienst von Bundesländern, Provinzen oder dem Nationalstaat stehen. 
Gleichwohl treffen die verschiedenen Polizeien im Rahmen ihrer gesetz-
lichen Vorgaben eigene Entscheidungen. Sie können als Akteurinnen mit 
eigenen Interessen in der Sicherheitpolitik begriffen werden. 

Zur Durchführung lokaler Sicherheitspolitiken nehmen kommunale 
Akteure die Dienste der Polizei in Anspruch, beispielsweise um bei stadt-
planerischen Pro jekten oder zur Krimnalitätsprävention in Schulen eine 
Expertise zu liefern. Das Expertenwissen der Präventionsbeauftragten ba-
siert auf unterschiedlichen kriminologischen Konzepten und beruflichen 
Erfahrungen. Es soll Techniken zur Abschreckung von Kriminalität und 
zur Erhöhung der Sicherheit vermitteln. Diese Präventionsarbeit ist auch 
das Ergebnis einer neoliberalen Entwicklung der Polizeiarbeit, die eng mit 
Kommunalpolitiken verbunden ist (Eick et al. 2007). Dabei dient auch 
der zunehmende Einsatz von polizeilichen Kriminalitätskartierungen der 
Prävention, da hiermit die polizeiliche Einsatzplanung verbessert und 
Straftaten bereits im Vorfeld verhindert werden sollen. Auf Basis beste-
hender Daten zu Polizeieinsätzen werden mithilfe von GIS (Geographical 
Information Systems) Karten produziert, die städtische Räume und 
Kriminalität auf deterministische Art verknüpfen (Belina 2009). 

2.3. Gewaltbefugnisse, legal consciousness und Stadt 

Die Polizei ist dabei nicht allmächtig. Ihre besonderen Machtbefugnisse 
sind nicht willkürlich, sondern hängen von bestimmten Bedingungen 
ab. Diese werden jedoch nicht nur von der Gesetzgebung und politischen 
Mandatsträgern festgelegt, sondern sind immer auch durch gesellschaft-
liche und politische Kontexte geprägt. Nicht alles ist jeder Zeit machbar; 
Grenzen der institutionellen und gesellschaftlichen Akzeptanz verschieben 
sich. Die Legitimität einer Handlung kann nicht nur durch einen formalen 
Rechtsbegriff festgelegt werden. Das Konzept der legal consciousness 
(vgl. Silbey 2005), ein in den Rechtswissenschaften entwickeltes Konzept, 
ermöglicht es, der Legitimierung polizeilicher Handlungen näherzu-
kommen und unterschiedliche Ansichten über polizeiliche Befugnisse zu 
erfassen. Dabei ist es weder auf die Polizist_innen noch auf die Institution 
zentriert ist. Es erfasst polizeiliches Handeln von ganz verschiedenen 
Positionen, deren Rechts ver ständnis und -bewusstsein erheblich vonein-
ander abweichen können. ‚Recht‘ ist nicht nur als vermeintlich objektive 
Gesetze und Rechtspraktiken definiert, etwa die Kenntnis, Auslegung, 
Aushandlung und Anwendung von Gesetzen in allen Bereichen des 
Alltags. Vielmehr spiegeln sich im Recht Ideologie und spezifische 
Wertevorstellungen, die wiederum in der Praxis, gestützt auf Gesetze, 
zum Ausdruck kommen. Dabei existieren grundlegende Unterschiede 
zwischen dem Recht als Prinzip sozialer Ordnung und dem Recht im Sinne 
von Grundrechten – eine Kluft, die zu widersprüchlichen Deutungen 
polizeilicher Aufgaben und polizeilichen Handelns führt. Ein und derselbe 
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polizeiliche Einsatz kann von den einen als gerechtfertigt und notwendig 
wahrgenommen werden, während für andere kein Zweifel an dessen 
Rechtswidrigkeit besteht, da dabei Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. 
Entsprechend ist das, was als legitime polizeiliche Gewaltanwendung gilt, 
nicht nur gesetzlich festgelegt, sondern Ergebnis permanenter gesell-
schaftlicher Aushandlungen und Auseinandersetzungen. 

Das Polizieren hat sich als wichtiger Aspekt der Raumproduktion 
erwiesen. Trotz zahlreicher nationalstaatlicher Besonderheiten und 
Unterschiede lassen sich im internationalen Vergleich auch eine Reihe 
grundlegender Gemeinsamkeiten in Bezug auf die Institution Polizei fest-
stellen. Dennoch ist die Polizeiforschung nach wie vor von einem gewissen 
„methodologischen Nationalismus“ (vgl. Wimmer/Glick-Schiller 2002) 
und einem gewissen Eurozentrismus gekennzeichnet. Darüber hinaus gilt 
es zu unterstreichen, dass die angesprochenen Gefüge zwar grundlegend 
wirken, aber im Zeitverlauf veränderbar sind. Wenn sich die hegemoni-
alen Verhältnisse verschieben und Sicherheit und Recht entsprechend 
umgedeutet werden, verschieben sich auch die Trennlinien, anhand 
welcher die Räume und Menschen kategorisiert werden, ebenso wie die 
Sicherheitsdogmen und Überwachungstechniken. Die Unterschiede in 
der Auslegung des Rechts führen dazu, dass die Polizei auch infrage ge-
stellt wird, beispielsweise durch die Empörung, die aufmerksame Kritik 
und die Aktionen des zivilen Ungehorsams von zivilgesellschaftlichen 
Gruppen und politischen Netzwerken. 

3. Praktiken der Illegalität: eine andere Form der Kritik an 
Sicherheitsdispositiven? 

Illegalität wird nicht nur durch Gesetze und Polizeiarbeit produziert, sie 
ist nicht nur eine fremdbestimmte Kategorisierung und Zuschreibung. 
Manche Akteur_innen lockt die Illegalität ihrer Praktiken: Illegalität 
kann dann reiz voll erscheinen oder zur Ressource werden. In manchen 
Praktiken städtischer Akteur_innen zeigt sich ein interessanter Umgang 
mit dem Prin zip der Illegalität und den Prozessen der Illegalisierung. 
Neben explizit politischen Manifestationen, die sich mit verschiedenen 
Mitteln gegen den auto ri tären ,Sicherheitsstaat‘ richten, gibt es auch 
spielerische Formen der direkten und indirekten Kritik. Hierzu zählen 
Graffiti, unangemeldete Partys, Musikveranstaltungen und andere 
Vergnügungen oder Happenings im öffentlichen Raum. 

Diese Praktiken könnten in Zeiten zunehmend technisierter  
Überwachung und repressiver Praktiken als inkonsequent erscheinen. 
Solche Praktiken werfen tatsächlich wichtige Fragen über ihre mög-
liche Subversion auf, wobei das Risiko der Romantisierung jeglicher 
Subversion als politische Kritik besteht. Zugleich sollte die Macht solcher 
Veranstaltungen und Praktiken nicht unterschätzt werden. Zwar verlas-
sen diese Praktiken das Feld des klassischen politischen Aktivismus‘ und 
Widerstands, können aber als politisch relevant betrachtet werden, wenn 
sie das Feld des Politischen erweitern. 

Die Kontroverse um radical clowning ist ein Beispiel für diese 
Debatte. Radical clowning ist im Kontext von Demonstrationen der 
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globalisierungskri tischen Bewegung entstanden, als friedliche und sub-
versive Antwort auf die Eskalation von Gewalt und Polizeirepression. 
Kleinere Gruppen von Aktivist_innen begleiten dabei als Clowns ver-
kleidet Demonstrationen und Straßenproteste und gehen zum Teil 
‚bewaffnet‘ mit Staubwedeln, Wasser pistolen oder Blumen direkt auf 
die Einsatzeinheiten der Polizei zu. Hauptzweck dieses Vorgehens ist 
es, militärisches Auftreten durch übertreibende Nachahmung lächer-
lich zu machen und die Sicherheitskräfte zu verwirren (Klepto 2004). 
Diese Clownsaktivist_innen unterwandern mit ihrem Auftreten zu-
dem die üblichen Wahrnehmungen und Kategorien, mit denen solche 
Demonstrationen und ihre Teilnehmer_innen in der Regel erfasst wer-
den und mit denen über sie berichtet wird. Sie spielen darüber hinaus mit 
Gefühlen. Dadurch, dass sie etwa Polizist_innen zum Lachen bringen, 
können Ängste und Vorurteile abgebaut werden (Routledge 2012). 

Diese Clowns sind apolitisch, insofern sie keine politischen Forderungen 
stellen und auch sonst auf verbale Äußerungen und Analysen verzichten. 
Für manche Forscher_innen sind ihre Praktiken nur anekdotisch, da sie 
nichts grundsätzlich an den Geschehnissen und noch weniger an den Macht-
ver hältnissen änderten. Dieser Ansicht nach schadet die Flüchtlichkeit 
der karnevalesken Auftritte sogar politischen Kämpfen. Allerdings bedie-
nen sie sich eines alten Prinzips, der Tradition des politischen Karnevals 
(Dupuis-Déri 2010). Der taktische und satirische Karneval macht sich 
über die Mächtigen, die herrschenden Verhältnisse und Hiererchien lustig 
und stellt den hegemonialen Diskurs der politischen Alternativlosigkeit 
infrage. Alternativen werden verkörpert, ein anderer Raum für eine sub-
versive Macht wird durch die Clowndemonstration geschaffen (Bogad 
2010). Der aufständische Karneval kann zwar nicht mit revolutionären 
Erfahrungen gleichgesetzt werden, er erzeugt aber mehr als nur momen-
tane Irritationen. Die medial gut in Szene gesetzen Auftritte sind dazu in 
der Lage, die Symbole und Rituale der Macht ,anzugreifen‘ und teilwei-
se auch subversiv umzudeuten, so dass Vorstellungen von einer anderen 
Ordnung und Gesellschaft möglich werden.

Die hier angesprochenen Praktiken, die auf Illegalität, Informalität 
und Provokation rekurrieren und mit diesen experimentieren, können 
als Formen eines kreativen und spielerischen Widerstands im Sinne de 
Certeaus betrachtet werden. Mit ihnen wird es möglich, gesellschaftliche 
Verhältnisse und Stadt anders zu denken. Bestehende urbane Räume kön-
nen zumindest temporär umgedeutet, aber auch anders gestaltet und ge-
nutzt werden. 

Dieses Themenheft, dessen Beiträge mit unterschiedlichen theoretischen 
Ansätzen und Methoden solche (Widerstands-)Praxen vorstellt und reflek-
tieren, ist eine Einladung, die komplexen Zusammenhänge von Illegalität, 
städtischem Raum und Polizei neu zu betrachten und weiter zu denken. 
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Ein Frankfurter Sicherheitsregime 
Neoliberale Sicherheitsproduktion in der ‚Hauptstadt des Verbrechens‘

Anna Kern

Einleitung

Sicherheitspolitik ist beständigen politischen Konjunkturen und damit 
gleichzeitig verschiedensten qualitativen Veränderungen unterworfen. 
Während sie im Fordismus in der Bundesrepublik Deutschland primär 
zentralstaatlich und länderspezifisch von Ministerien, Militär und 
Polizeien organisiert wurde, lässt sich spätestens seit dem Aufkommen 
des Neoliberalismus und der damit einhergehenden Debatte über 
die ‚Sicher heit der Städte‘ in Deutschland eine Regionalisierung und 
Lokalisierung der öffent lichen Sicherheitsproduktion und vor allem auch 
der Polizeiarbeit feststellen (Behr 2002). Die gleichzeitig stattfindende 

Während sich staatliche Sicherheitspolitik fortwährend verändert, scheint die 
Kritik an ihr verhältnismäßig unflexibel. Vielmehr wird der ständige Prozess der 
Ausdifferenzierung und Transformation der staatlichen Sicherheitsapparate von ihren 
Kritiker_innen seit Jahrzehnten so vehement mit Warnungen vor der Herausbildung 
eines totalitären Überwachungsstaates begleitet, dass diese zunehmend zu Unkenrufen 
verkommen. Mit dem Begriff des Sicherheitsregimes wird im Folgenden gegen einen 
Alarmismus argumentiert, der sich in Hinweisen auf die ständige Eskalation von 
Sicherheitspolitiken und eine damit einhergehende Beschneidung der Freiheit von 
Bürger_innen, Prekarisierten, Exkludierten oder sozialen Bewegungen erschöpft. 
Denn eine Kritik, die bei Skandalisierungen verbleibt, ist einerseits blind für qualitative 
Veränderungen. Andererseits schreibt sie selbst tradierte Herrschaftsverhältnisse fest, 
indem sie Vergangenes romantisiert und so an der Erzählung von der grundsätzlichen 
Alternativlosigkeit einer herrschaftsförmig organisierten Gesellschaft mitwirkt.

Dagegen wird eine materialistische Analyseperspektive eingenommen, die die 
Transformationen von Politiken der Sicherheit im Kontext der historischen Entwicklung 
der kapitalistischen Produktionsweise begreift. Anhand von Fallbeispielen zum Polizieren 
der Felder häusliche Gewalt und gewaltaffine Fußballfans in Frankfurt am Main wird 
die neoliberale Konzeption des umfassenden Zusammenwirkens öffentlicher, privat-
wirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure empirisch skizziert und das sich 
ausdifferenzierende Akteursfeld in diesem Bereich dargestellt. So können auch soziale 
Konfliktlinien identifiziert werden, die über die herkömmliche Gegenüberstellung von 
Freiheit und Sicherheit hinausweisen.

Ersteinreichung: 29. November 2013; Veröffentlichung online: 31. Oktober 2014 
An english abstract can be found at the end of the document.
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Ausdifferenzierung der Akteurslandschaft führt zu einem stärkeren 
Einbezug privatwirtschaftlicher und zivilgesellschaftlicher Akteure 
und ist mit einer Individualisierung und Subjektivierung von sozialer 
Kontrolle verknüpft (Kirsch 2003, Singelnstein/Stolle 2008). Die 
Schlagworte ‚Sicherheit‘ und ‚Ordnung‘ sind in den beglei tenden Debatten 
von allgemein geteilten sozialen Wertevorstellungen zu Standortfaktoren 
in der Konkurrenz der Städte avanciert und nehmen einen prominenten 
Stellenwert in deren Außendarstellung und in der Präsentation innerstäd
tischer Politiken ein (Kaufmann 1973, Beste 2004).[1]

Die Kritik an Sicherheitspolitiken scheint demgegenüber weniger an
pass ungsfähig: Hier dominieren die Gegenüberstellung von Freiheit und 
Sicherheit sowie die Thematisierung des exkludierenden Charakters 
von Kontrollpolitiken seit Jahrzehnten die Debatten über die technische 
Aufrüstung der Polizeiapparate und die zunehmende Überwachung öf
fentlicher Plätze und der (Kommunikations)Infrastruktur (Leutheusser
Schnarrenberger 2013, Lyon et al. 2012). Mit dem Aufkommen des 
Neoliberalismus ist zwar als neuer Trend die Verlängerung sozialer 
Kontrolle in die Subjekte hinein zum Thema geworden. Dieser wird 
gleichzeitig aber wiederum nur als ein weiterer Schritt hin zu einer fort
schreitenden Totalisierung von Kontrollpolitiken eingeschätzt (Leipziger 
Kamera 2009, Lemke o.J., Kannankulam 2008). Zur Veranschaulichung 
dieser Kritiken dient ebenfalls seit Jahr zehn ten George Orwells 1949 
veröffentlichter Roman 1984. Der Verweis auf dessen Illustration einer 
bis in die Gedankenwelt der einzelnen Gesellschaftsmitglieder hineinrei
chenden staatlichen Überwachung innerhalb eines globalen tota li tären 
Systems soll einerseits die Gefahren für die Freiheit der Einzelnen ver
deut lichen, die in den spezifischen politischen Prozessen impliziert seien. 
Darüber hinaus dient der Roman aber ebenfalls als Metapher für eine po
litische Gegen wartsdiagnose (z. B. Gaycken/Kurz 2008, Weiße 2011).[2] 
Dieser anhaltende Bezug könnte in mancher Hinsicht als Hinweis auf die 
andauernde Aktualität des Romans interpretiert werden. Er verweist je
doch zumindest in gleichem Maße auf einen der genuinen Fallstricke einer 
bestimm ten Form der Kritik an der vorherrschenden Sicherheitspolitik: 
Denn indem sich diese in kulturpessimistischen Verweisen auf eine stän
dige Eskalation erschöpft, verstellt sie sich selbst den Blick auf die exis
tierenden qualitativen und möglichen progressiven Veränderungen in 
diesem Feld und schreibt so, wenn auch meist ungewollt, implizit das 
Narrativ der Alternativlosigkeit der Geschichte der Gesellschaft fort.

1. Sicherheit im Staat

Unbestritten ist das Feld staatlicher Sicherheits und Kontrollpolitik 
ein zen tra les Moment staatlicher und damit eben auch gesellschaft
licher Herr schafts ausübung und sicherung. In vielen politikwissen
schaftlichen Ansätzen (und im staatsbürgerlichen Bewusstsein) gilt die 
Sicherheitsproduktion als einer der originären Zwecke nationalstaatlicher 
Organisierung und wirkt somit als das Handlungsfeld, auf dem staatliche 
Apparate ihre Letztlegitimation erlangen müssen und können (Lange/
Behr 2000). Bereits in den Ursprüngen der modernen politischen Theorie 
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und mit dem Aufkommen des Liberalismus argumentierte Wilhelm von 
Humboldt in diesem Sinne, „daß die Erhaltung der Sicherheit sowohl 
gegen auswärtige Feinde als innerliche Zwistichkeiten den Zweck des 
Staates ausmachen und seine Wirksamkeit beschäftigen muß“ (Humboldt 
1967 [1792/1841]: 29f., 38f.; zitiert nach Kaufmann 1973: 76). Er formu
liert damit ein Grundmotiv, das sowohl der liberalen Rechtsstaats wie 
der absolutistischen Polizeistaatskonzeption eigen ist und besagt, dass 
erst der Zusammenschluss zu einer staatlichen Gemeinschaft die vor zivi
li sa torische Unsicherheit überwinden und damit die Voraussetzung für 
die Gewährleistung der vollen Freiheit des Einzelnen schaffen kann. 
Bereits hier ist die ideengeschichtliche Entstehung des sogenannten 
Spannungsfeldes von Freiheit und Sicherheit angelegt, das noch heute 
in vielen Diskussionen bemüht wird (Glaeßner 2003). Anhand dieses 
Motivs kann außerdem das Gewaltmonopol begründet werden, das der 
Staat nach dieser Sichtweise notwendigerweise übernehmen muss, um 
die Sicherheit seiner Bürger_innen gewährleisten zu können (Weber 
1988 [1919]).[3] Folgt man diesem Argument, entsteht für den Staat 
auf diesem Gebiet demnach immer wieder Handlungsbedarf, da er sein 
Existenzrecht verwirkt, wenn er nicht gleichzeitig für die Sicherheit 
und Freiheit seiner Bürger_innen garantieren kann. Die staatlichen 
Apparate (insbesondere in Form von Polizei und Militär) müssen in 
dieser Perspektive insofern stets innerhalb des Abwägungsverhältnisses 
zwischen dem Schutz der Staatsbürger_innen auf der einen Seite und dem 
zur Sicherheitsgewährleistung notwendigen Eingriff in die persönlichen 
Rechte auf der anderen Seite operieren (Glaeßner 2003).

Diese wirkmächtige Konstruktion lässt sich aber nicht nur innerhalb der 
politischen Theorie, sondern ebenfalls im politischen Alltagsgeschäft fin
den. Besonders seit der Zeit des Kalten Krieges musste die ‚Sicherheit‘ häu
fig zur Legitimation der unterschiedlichsten staatlichen Politiken herhalten 
(Kaufmann 1973). In der Politikwissenschaft wurde in einer ganzen Reihe ver
schiedener Schulen daher zu Recht die Frage nach dem eigent lichen Gehalt 
von Sicherheit aufgeworfen, deren bis dahin gängige Konzeption in Zweifel 
gezogen und die Konstruktion ihrer historischen Spezifik durch diskursive 
und materielle Praxen analysiert (Buzan/Hansen 2009). Damit wurde die 
Grundlage für eine Kritik der ‚Versicherheitlichung‘ sozialer Praxen entwor
fen und die Behauptung eines transhistorischen Gehalts von ‚Sicherheit‘ im 
wissenschaftlichen Diskurs erstmals öffentlichkeitswirksam infrage gestellt 
(Buzan et al. 1998).

So nötig diese Kritik war und ist, geht sie gleichzeitig häufig mit der 
Schwäche einher, dass sie politische Kontexte nicht systematisch berück
sichtigen kann (Büger/Stritzel 2005: 4f.). In dieser Hinsicht sensibler, und 
damit für eine Kritik staatlicher Sicherheitspolitik wertvoll, zeigen sich 
gouver ne mentalitätstheoretische Ansätze im Anschluss an den französi
schen Philo sophen Michel Foucault. Denn indem dieser den notwendigen 
Zusam men hang zwischen der Freiheit des liberalen Spiels des Marktes und 
des Sicherheitsdispositivs zur Kontrolle der gesellschaftlichen Subjekte be
nannte (Foucault 2006), hat er bereits grundlegend auf den Zusammenhang 
von Praxen und Diskursen der Sicherheit und den jeweils konkreten polit
öko no mischen Reproduktionsvoraussetzungen (auch jenseits des Staates) 
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ver wiesen.[4] Ebenfalls Einsichten in die enge Verbindung von Politiken der 
Sicherheit und dem spezifischen politökonomischen Kontext stellen Ansätze 
der (Kriminal)Soziologie bereit, die Politiken der Sicherheit als Praxen der 
Kontrolle von Prekarisierten und Exkludierten thematisieren. Sie formulie
ren eine anschauliche Kritik an der Vorstellung einer für alle gültigen staat
lichen Sicherheitsgewährleistung, indem sie auf die Diskrepanz zwischen 
dem formellen Anspruch und der tatsächlichen Abhängig keit ihrer Geltung 
von der sozialen Stellung im Gesellschaftsgefüge verweisen (Garland 2004, 
CremerSchäfer/Steinert 1998, Simon 2007).

Eine materialistische Perspektive bietet nun gegenüber den skizzierten 
Ansätzen den Vorteil, dass sie nicht nur beiläufig, sondern grund legen
der nach den Reproduktionsbedingungen von Gesellschaft fragt und sich 
der Analyse von Herrschaftsstrukturen vor diesem Hintergrund widmet. 
Damit kann sie auch Erklärungen für die von der (Kriminal)Sozio lo gie 
benann ten empirischen Phänomene anbieten. Zugespitzt entwirft sie eine 
Sicht auf Gesellschaft, die diese als Verselbständigung kollektiver Praxen 
zu verstehen versucht, Herrschaftsformen als geronnene soziale Praxen 
begreift und die Frage nach der Möglichkeit einer herrschaftsfreien Gesell
schaft aufwirft (Hirsch 2005). Mit ihr ist deshalb eine grundsätzliche Kritik 
an der Vorstellung einer gesellschaftlichen Sicherheitsgewährleistung 
über die staatliche Organisierung, ihr Gewaltmonopol und ihre öffentli
chen Sicher heits organe möglich, zum Beispiel in Form der Polizei.

Im Gegensatz zur oben skizzierten bürgerlichen Auffassung wird der 
Staat in der materialistischen Staatskritik, die sich im Anschluss an die 
Marx‘sche Theorie entwickelte, nicht über die ihm ideal zuge dach ten Auf
gaben definiert. Vielmehr wird er als eine spezifische Verdichtung sozia ler 
Kräfteverhältnisse verstanden, deren Praxis sich im Rahmen der politi
schen Form artiku liert (ebd.). Er gilt hier als die politische Organisierung 
und Gewährleis tung der kapitalistischen Produktionsweise mithilfe sei
nes Gewaltmonopols. Die Insti tu tion der Polizei wird bereits seit Marx 
genau in diesem Kontext der staatlichen Sicherheit thematisiert, da sie 
als das Organ zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Rechts und 
Eigentumsordnung gilt (Marx/Engels 1981 [1844]: 347 ff.). Gleichwohl 
ergibt sich die konkrete Gestalt des Staates nicht aus den staatlichen 
Apparaten im engeren Sinne, sondern wird in der materialistischen 
Konzeption immer als erweiterter Staat, das heißt auch in Form der zi
vilgesellschaftlichen Institutionen gedacht (Hirsch 2005). Nach Marx ga
rantiert der Staat in diesem Sinne die für die kapitalistische Gesellschaft 
notwendige Freiheit der Staatsbürger_innen, die sie befähigt, sich selbst 
als Warentauscher_innen am Markt zu positionieren, was jedoch kei
neswegs mit einem Freiheitsbegriff im emphatischen Sinne verwechselt 
werden darf. Der Gewinn einer materialistischen Theorieperspektive 
liegt vielmehr darin, deutlich zu machen, dass sich die Ordnung der 
Gesellschaft über gegenwärtige und vergangene soziale Praxen orga
nisiert. Sie weisen im Kapitalismus die Besonderheit auf, dass sie nicht 
mehr ohne Weiteres als soziale Praxen zu erkennen sind, sondern als 
naturwüchsig erscheinen (Erckenbrecht 1984). Wie bereits angedeu
tet, gilt in der materialistischen Staatskritik im Anschluss an den italie
nischen Theoretiker Antonio Gramsci außerdem die Zivilgesellschaft als 
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integraler Teil des erweiterten Staates. Sie stellt das Terrain dar, auf dem 
dessen gesellschaftliche Hegemonie organi siert wird, das heißt unter an
derem die Zustimmung und Mitwirkung der Staatsbürger_innen an ih
rer Beherrschung (Gramsci 1992). Damit wird gewissermaßen bereits im 
Fordismus die Bedeutung unterschiedlicher sozialer Ebenen für die his
torische Konfiguration von Gesellschaft vorweggenom men. Das wurde 
später von vielen anderen als die Besonderheit neoliberaler Politikansätze 
klassifiziert (Candeias 2009).

Kurz gesagt, erfolgt aus einer materialistischen Perspektive eine Kritik 
der sicherheitsorientierten Staatsbegründung, die den Staat als vernünf
tige Institution einer notwendigen Gesellschaftsordnung präsentiert. Es 
kann so gezeigt werden, dass die Unsicherheit, die der Staat laut dieser 
These eindämmen soll, kein vorzivilisatorisches Artefakt ist, sondern im 
Kapitalis mus immer wieder durch die krisenanfällige Reproduktion von 
Gesellschaft reaktualisiert wird. In diesem Sinne kann konstatiert wer
den, dass die bürger liche politische Theorie dem Staat die Kompetenz 
zur Lösung eines Problems zuspricht, für dessen Existenz er letztendlich 
mitverantwortlich ist. Insofern beinhaltet die bürgerliche Freiheit die 
Abwesenheit einer herrschaftsfreien Gesellschaftsordnung.

Dementsprechend, und hier knüpft die Argumentation an die der 
post struk turalistischen Gourvernementalitätsstudien (vgl. Folkers/
Lemke 2014) an, verweist eine materialistische Perspektive darauf, dass 
die Politiken der Sicherheit immer als eine Form der sozialen Kontrolle und 
der Bevöl ke rungspolitik zu verstehen sind, die die für die Reproduktion 
der kapitalistischen Produktionsweise erforderlichen Subjekte hervor
bringt und formt. Sie geht aber darüber hinaus, weil sie feststellt, dass 
wir es hier nicht lediglich mit einer historischkontingenten Konfiguration 
sozialer Machtachsen zu tun haben. Vielmehr hat sich im Rahmen der ka
pitalistischen Produktionsweise eine spezifische gesellschaftliche Praxis 
herausgebildet, in deren Rahmen die Kontrolle und soziale Einhegung 
von Unsicherheit tatsächlich von systemischer Relevanz sind.

2. Urbane Sicherheitsregime

Auf der Grundlage dieser gesellschaftstheoretischen Prämissen einer 
mate ria lis tischen Sicherheitskritik wird im Folgenden der Begriff des 
Sicher heits regimes als Analyseperspektive vorgeschlagen, um empirische 
Phänomene im Bereich der Sicherheitsproduktion für die Sozialforschung 
zugänglich zu machen. Der Regulationstheorie folgend, die für unter
schiedliche historische Phasen der kapitalistischen Produktionsweise 
verschiedene Formen der Art und Weise der Regulierung sozialer Konflikte 
bestimmt (Esser et al. 1994), werden mit dem Begriff ‚Sicherheitsregime‘ 
die historischspezifisch insti tutionalisierten Regelungsverfahren sowie 
(Alltags)Praxen und über Diskurse vermittelte Ordnungsvorstellungen 
bezeichnet, die sich um das Thema der ‚Sicherheit‘ gruppieren.

Dabei geht es darum, gesellschaftliche Sicherheitsproduktion für ei
nen begrenzten Raum in einer bestimmten historischen Phase in all ih
ren Facetten und mit allen beteiligten Akteuren darzustellen und so 
auch einer gezielten Herrschaftskritik zugänglich zu machen. Im Sinne 
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hegemonietheoretischer Arbeiten wird die Analyse von Kontrollpolitik 
unter der Perspektive von ‚Sicherheitsregimen‘ damit nicht als ein
seitige Praxis ‚der Herrschenden‘ in den Blick genommen, sondern 
Ordnungsproduktion als ein Ensemble von Praxen und Diskursen unter
schiedlichster lernender Akteure verstanden, die sich innerhalb konkur
rierender Projekte organisieren.

Konkret soll so auf die historischspezifische Konfiguration staatlicher 
und gesellschaftlicher Kontrollpolitiken aufmerksam gemacht werden. Zum 
einen, weil hier die These vertreten wird, dass sich diese immer nur inner
halb des politischen Möglichkeitsrahmens der jeweiligen Phase der kapi
talistischen Produktionsweise langfristig herausbilden können, das heißt, 
dass sie auch abhängig vom jeweilig herrschenden Produktionsparadigma 
und der darin implizierten Ordnungsvorstellung sind und sich an die
se im Kontext eines erworbenen Erfahrungswissens inhaltlich anpassen 
(Schlemermeyer 2010, Postone 2003). Zweitens, und hier wird der Bogen 
zur Kritik der skizzierten Sicherheitskritik geschlagen, ist dieses kon
krete Verhältnis fundamental für die Bestimmung einer differenzierten 
Herrschaftskritik, die herrschaft liche Strukturen auch jenseits offensichtli
cher UnterdrückerUnterdrückteSchemata aufspüren kann. Vorgeschlagen 
wird damit also eine Perspek tive zur Analyse von Sicherheitspolitik, die nach 
deren historischem und ökonomischem Kontext (Produktionsverhältnisse) 
fragt und danach, was jeweils unter Sicherheit und Ordnung verstanden 
wird (soziale Diskurse), die zudem die allgemeine Form der Organisation 
staatlicher Politiken und Institutionen mit einbezieht (Staat & Apparate) 
und diese in den Kontext der historischspezifischen Struktur sozialer 
Kontrolle einordnet (hegemoniales Kontrollparadigma/ beteiligte Akteure/ 
Form der Zusammenarbeit der Akteure). 

Schließlich wird damit eine Perspektive zur Analyse sozialer 
Sicher heits praxen entworfen, die eine Analyse ihrer konkreten his
torischen Ausprägungen in den Zusammenhang einer umfassenden 
Kapitalismuskritik stellt und sich so gleichzeitig herrschaftskritisch und 
offen für Möglichkeiten progressiver Gesellschaftsveränderungen zeigt.

3. Historische Besonderheiten der Sicherheitsproduktion:  
vom fordistischen Disziplinarregime…

Veranschaulichen lassen sich Bedeutung und Wandel der Konfigura tion 
der Sicherheitsproduktion durch einen Blick auf die historische Genese 
ihrer Institutionen. In der Bundesrepublik Deutschland wurde die 
politische Archi tek tur und somit auch die Gestalt der Exekutivorgane 
in Form der Poli zei, als dem zentralen öffentlichen Sicherheitsakteur, 
nach dem Sieg der Alliierten über NSDeutschland neu organisiert. Diese 
Reorganisation fand in einem gesellschaftlichen Kontext satt, der zugleich 
durch einen Bruch mit den ökonomischen und politischen Strukturen des 
Nationalsozialismus und deren Fortwirken gekennzeichnet war. Dabei 
drängten die Alliierten auf die Einführung eines föderalen Polizeimodells, 
verbunden mit einer strikten Tren nung zwischen ausführender Polizei 
und Nachrichtendiensten, um die mächtige Staatspolizei zu zerschlagen 
(SchmidtJortzig 2009). Jedoch entpuppte sich die Idee der Einführung 
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von kommunalen Polizeien schnell als unpraktikabel,[5] und es bildete 
sich die Hoheit der Länder im Bereich der Polizei heraus (Streiß 2011).[6] 
Die Länderpolizeien wurden zu den ent schei  den den öffentlichen (staat
lichen) Ordnungsakteuren in einer sozia len Situation, die geprägt war 
durch das Klima der ‚befriedeten‘ Nachkriegs jahre und der diese beglei
tenden wirtschaftlichen Prosperität im Schatten der globalen Freund
FeindSpaltung des Kalten Krieges.

Dabei trug die klare Deutung des außenpolitischen Feindes erheb
lich zur Befriedung im Inneren bei. Dort wurden politische Konflikte bis 
zu den länderübergreifenden Protesten der Studierenden in den 1960er 
und 1970er Jahren meist eher unsichtbar ausgetragen.[7] Die legitimen 
Pole der öffentlichen Diskussion bildeten die zwei großen Volksparteien, 
die sich nach rechts zur nationalsozialistischen Vergangenheit und nach 
links zum real exis tie ren den Sozialismus der UdSSR abgrenzten und we
nig grund sätz liche Auseinandersetzungen zuließen (Hirsch 1998). Das 
Idealbild der mittelständischen und patriarchalen Kleinfamilie im wirt
schaftlichen Aufstieg dominierte die Erzählung von der sozialen Realität 
und galt zugleich als der Ort, an dem soziale Konflikte reguliert werden 
sollten. Der zu dieser Zeit vielfach formulierte Anspruch einer sozialen 
Homogenisierung der Gesellschaft, bei einer gleichzeitig sehr präsenten 
sozialen Hierarchisierung, die sich auch zwisch en den Geschlechtern und 
ethnischen Gruppen fortsetzte, wurde von rigiden und teilweise auch 
physisch gewalttätigen sozialen Kontroll for men über alle gesellschaftli
chen Ebenen hinweg begleitet. Zuständig für die Auf recht erhaltung der 
Ordnung waren innerhalb einer starren Hierarchie neben der Polizei ver
schiedenste Akteure wie zum Beispiel die (Groß)Eltern, Lehrer_innen, 
Pfarrer und Ärzte (Trumann 2002).

Zusammengefasst zeichnete sich das fordistische Sicherheitsregime al
so durch einen relativ stabilen und prosperierenden ökonomischen Kontext 
aus sowie durch auf die Außenpolitik fokussierte Sicherheitsdiskurse und 
relativ zurückgenommene polizeiliche Kontrollstrukturen im Alltag, die 
flankiert waren von einer starken gesellschaftlichen Hierarchisierung und 
einer damit einhergehenden homogenisierenden Praxis sozialer Ordnung. 

Eine Verschiebung im Sicherheitsregime erfolgte dann im Kontext der 
Studierendenproteste Ende der 1960er Jahre, die mit dem Anfang vom 
Ende des Fordismus und seiner wirtschaftlichen Prosperität einhergin
gen. Mit ihrer Kritik an den verkrusteten sozialen Strukturen und autori
tären Bildungs und Erziehungsvorstellungen sowie mit dem Beginn der 
Aufarbeitung der NSVergangenheit auch im engeren Familienkreis brach
ten diese Proteste Bewegung in die bestehende Ordnung der Institutionen. 
Sie rechneten mit dem Erbe des Nationalsozialismus in den staatlichen 
Verwaltungen ab, stellten das Geschlechterverhältnis und die mit ihm ein
hergehende Rollenver tei lung infrage und experimentierten mit bis dahin 
wenig verbreiteten Formen des sozialen Zusammenlebens (Seidl 2006). 
Der gesellschaftliche Diskurs war ihnen gegenüber infolgedessen relativ 
feindlich gesinnt. Sie wurden häufig mit alten NSFeindbildern konfron
tiert, der Kollaboration mit dem Feind in Form der UdSSR beschuldigt 
und galten meist als Bedrohung der deutschen Nachkriegssicherheit 
(Dostal 2006).
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Ihren politischen Protest trugen sie – über Versuche der Umsetzung 
von Veränderungen im Alltag hinaus – auch in Form von Demonstrationen 
in die Öffentlichkeit. Dort trat ihnen der Staat in Form einer weitge
hend über for derten Polizei gegenüber, die die Artikulationsversuche der 
Protestierenden nicht verstand und zumindest zu Beginn auch in Sachen 
Ausrüstung dem wütenden sowie häufig unkonventionellen Protest der 
Studierenden nicht gewachsen war und deswegen nicht selten mit bruta
ler Gewalt reagierte. Während die Empathie mit den Studierenden auch 
in der Folgezeit weitgehend ausblieb, markiert die Polizierung dieser 
Proteste in der Bundesrepublik Deutschland den Ausgangspunkt der po
lizeilichen Aufrüstung, mit heute all täg lichen Ausrüstungsgegenständen 
wie Schildern, Helmen oder funk tions fähigen Wasserwerfern für den 
Polizeieinsatz. Die Polizei konnte damit auf der Straße zu einem militä
risch überlegenen Gegner werden. Der ,Deutsche Herbst‘ lieferte neben der 
technischen Aufrüstung für die Ordnungsbehörden den Anlass einer weit
reichenden Zentralisierung und Kompetenzerweiterung der Institutionen 
(z. B. die Kompetenzerweiterung des BKA, der Radikalenerlass etc.) (ebd., 
Soukup 2007).

Eine weitreichende Veränderung im Bereich der Organisation der so
zialen Kontrolle wurde in der Folge dieser Proteste durch den sogenann
ten ‚Marsch durch die Institutionen‘ bewirkt. Nicht wenige der (ehemali
gen) Aktivist_innen suchten ihre Profession etwa im Bereich der sozialen 
Arbeit, mit der Intention, die öffentliche Erziehungsarbeit zu verändern. 
Sie bildeten damit das Fundament für eine weite Entwicklung und 
Ausdifferenzierung des Gebietes der ‚weichen‘ sozialen Kontrolle, auf dem 
sie später selbst als Akteure auftreten sollten (Meinhof 1989 [1971]).

Mit dem Ende des BretonWoodsSystems und den ökonomischen 
Krisen der 1970er Jahre, durch die das fordistische Glücksversprechen 
– das außerhalb der Studierendenbewegung für soziale Kohäsion ge
sorgte hatte – allmählich an seine Grenze stieß, kam es zu einer wei
teren fundamentalen Verschiebung im Sicherheitsregime (Hirsch 
1998). Die Kritik der ,68er‘ begann sich zu institutionalisieren, und die 
Veränderung der auf Massenproduktion und Massenkonsumption ba
sierenden, industriell geprägten Pro duktionsweise verschmolz mit der 
Kritik an starren Arbeitsstrukturen (Boltanski/Chiapello 2003). Im 
Folgenden bildete sich das inzwischen als Neoliberalismus bekannt ge
wordene Produktionsparadigma heraus, das mit der Globalisierung 
und Internationalisierung der Märkte einherging, aber auch mit einer 
Subjektivierung und Individualisierung der Arbeits und Lebensentwürfe 
– zumindest der sozialen Schichten mit Zugang zum Bildungssystem 
(Candeias 2009).

4. …zum neoliberalen Kontrollregime

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde auch der Kalte Krieg 
zur Geschichte und hinterließ in den folgenden Jahren eine vakante 
Stelle hinsichtlich des politischen Feindes. Infolgedessen mäander ten 
die Sicher heits diskurse: Mal ging es um ‚ausufernde Kriminalität‘, mal 
um ‚AusländerExtremismus‘ oder um die Rechtmäßigkeit staatlicher 
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Eingriffs rechte (z. B. großer Lauschangriff), ohne wirklich nennenswerte 
Höhepunkte.[8] Erst im Zuge der Anschläge auf das New Yorker World 
Trade Center im Jahr 2001 wurde die entstandene Lücke durch den ‚funda
mentalistischen Terrorismus‘ (neu) gefüllt, und die Sicherheitsdiskurse 
konnten erneut aufleben.

Dem neoliberalen Staat, der sich im Verlauf der vorangegangenen öko
nomischen Umbrüche vom Wohlfahrts zum WorkfareStaat (Wyss 2007) 
entwickelt hatte, gelang in dieser Zeit des war on terror ein fundamenta
ler Umbau seiner Sicherheitsinstitutionen. Mit der enormen rechtlichen 
Kompetenzerweiterung auf der Ebene der digitalen Überwachung ging 
zugleich ein ökonomisch motivierter Rückbau der ausführenden Organe 
einher, der die Implementierung neuer (d. h. privater und zivilgesell
schaftlicher) Akteure begünstigte. So stand der Internationalisierung 
der Produktionsabläufe eine doppelte Entwicklung des gleichzeitigen 
Ausbaus des kontrollierenden Staates und der Regionalisierung konkre
ter Kontrollpraxen gegenüber. Die bereits einsetzende Ausdifferenzierung 
der Ordnungsvorstellungen innerhalb verschiedener Räumen wurde wei
ter verstärkt. Mit der fordistischen Krise der 1970er Jahre begann näm
lich ebenfalls die Debatte über den Niedergang der deutschen Städte, die 
im Folgenden weitreichende Veränderungen für das urbane Leben bein
halten sollte. Nicht nur wurde die Idee der „unternehmerischen Stadt“ 
(Harvey 1990) geboren, die mit anderen Städten um die Ansiedlung von 
Produktionsstätten und hoch qualifizierten Arbeiter_innen konkurriert. 
Gleichzeitig sollte auch die Bedeutung der Kommunen bei der Herstellung 
von Sicherheit und Ordnung wachsen. Theoretisch flankiert wurde die
se gesellschaftliche Diskussion von der Entwicklung kriminologischer 
Ansätze wie der BrokenWindowsTheorie sowie Arbeiten, die den kom
munalen Kontext bei der Kriminalprävention in den Vordergrund stellten 
(Wilson/Kelling 1982). Damit wurde der Fokus der Ordnungspolitik weg 
von einer sozial homogenen Ordnungsvorstellung hin zu einem raumba
sierten Präventionsparadigma verschoben. Die Städte begannen nicht nur 
mit Mitteln der Stadtplanung, sondern ebenso mit der Stärkung der sozia
len Arbeit und mit der Herausbildung kommunaler Institutionen mit ord
nungspolitischen Eingriffsrechten eine eigene Form der Sicherheitspolitik 
zu entwickeln. Spätestens Mitte der 1990er Jahre mündete dies in der flä
chendeckenden Einrichtung von lokalen Präventionsgremien sowie Stadt 
und Ordnungspolizeien, mit dem Ein bezug von Arbeitslosen und ande
ren Prekarisierten in die städ tische Ord nungs struktur, sowie in einigen 
Bundesländern, wie zum Beispiel in Hessen, auch in der Schaffung eines 
bürgerlichen Ehrenamtes in Form des freiwilligen Polizeidiens tes (Beste 
1998, Behr 2002, Schneider 2004). Diese Ausdifferenzierung wurde gleich
zeitig ergänzt durch die neoliberale Strukturreform der Polizei (Wegfall 
der niederen Dienstgrade, Einführung einer betriebswirtschaftlich ori
entierten Organisationskultur in Form des ,Neuen Steuerungsmodells‘; 
Alpheis 1992) sowie durch die Herausbildung eines Sektors privater Sicher
heits dienstleistungen, der vor allem in den 1990er Jahren große Wachs
tums schübe für sich verbuchen konnte (Kirsch 2003, BDWS o.J.). Die aus 
dieser Gemengelage neu entstehende neoliberale Sicherheitsproduktion 
kann damit als ein Ergebnis sehr verschiedener Transformationsprozesse, 



26 s u b \ u r b a n      2014, Band 2, Heft 2

die sich im Verlauf der Ökonomisierung sozialer Kontrollpraxen auf meh
reren Ebenen vollzogen haben, gelesen werden. 

Mit diesen fundamentalen Veränderungen der Struktur öffentlicher 
Sicher heitsproduktion ging wiederum ein Wandel der Form der sozialen 
Kontrolle einher. Während im Fordismus die Kleinfamilie noch im gro
ßen Maß selbst für die soziale Ordnung verantwortlich war, wurde de
ren Management im Neoliberalismus nun durch die Ausdifferenzierung 
der Lebensstile nach und nach zu einer öffentlichen gesellschaftli
chen Aufgabe. An eine soziale Homo genisierung der Lebensstandards 
war in Folge der ökono misch en Krisen ohnehin nicht mehr zu den
ken (Brenner 2004). Die Transformation des sozialen Gefüges in den 
Städten und die Veränderung der Alltagspraxen trugen langsam zu einer 
Heterogenisierung sozialer Ordnungsvorstellungen bei und erhöhten da
mit auch den Anpassungsdruck auf die staatlichen Ord nungsinstanzen.[9]

Das Sicherheitsregime im Neoliberalismus zeichnet sich im Vergleich zu 
dem im Fordismus durch die Herausbildung einer Fülle unterschiedlicher 
Akteure und den Wandel ihrer Aufgaben aus. Während klassische gesell
schaft liche Ordnungs und Erziehungsaufgaben von der Familie und von 
dem sozialen Umfeld auf die öffentlichen Institutionen übertragen wur
den, was als Stärkung des Staates gelesen werden kann (Hirsch 1998), fand 
zeit gleich eine Delegation der einfachen Polizeiaufgaben an kommunale 
Institutionen oder privatwirtschaftliche Sicherheitsdienste, und damit ei
ne Kompetenzübertragung im Bereich des staatlichen Gewaltmonopols, 
statt. Mit der Heterogenisierung sozialer Ordnungsvorstellungen ver
änderte sich die Form der Ausübung sozialer Kontrolle, und auch die 
Grenzen zwischen Innen und Außen verwischten zunehmend über alle 
sozialräumlichen Ebenen hinweg.

Mit dem Begriff des Sicherheitsregimes lässt sich diese Entwicklung also 
reflektieren, indem das Ensemble dieser Praxen und Strategien sowie der sie 
begleitenden Diskurse in den Fokus genommen werden. Diese Perspektive 
erlaubt besser als die alleinige Analyse der Veränderungen der Institution 
Polizei oder der sicherheitspolitischen Paradigmen die Identifizierung 
von wirkmächtigen Strukturen im Bereich der Sicherheitsproduktion. 
Zudem kann so die paradox anmutende Gleichzeitigkeit von kulturel
ler Liberalisierung und ökonomischer Prekarisierung jenseits einer 
Idealisierung des Fordismus oder einer kulturell verbrämten Verharmlosung 
des Neoliberalismus begrifflich gefasst und auf die historische Entwicklung 
des Kapitalismus insgesamt bezogen werden. Durch die Anwendung des 
Begriffes in der empirischen Forschung wird im Folgenden gezeigt, wie der 
Rahmen einer adäquaten Kritik aussehen könnte.

5. Frankfurt am Main – ‚Hauptstadt des Verbrechens‘

Die Stadt Frankfurt am Main nimmt in den Diskussionen um die 
Gefährlich keit der Städte in der Bundesrepublik Deutschland seit vielen 
Jahrzehnten eine beson dere Stellung ein. Hierfür gibt es viele Gründe: 
Zum einen stellen hier ein international bedeutsamer Flughafen, ein großer 
Hauptbahnhof und ein wichtiges Autobahnkreuz eine ungewöhnlich dichte 
Infrastruktur bereit, die auch für ungesetzliche Tätigkeiten genutzt wird. 
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Zum anderen ist davon auszugehen, dass die große Anzahl an Pendler_
innen, die tagsüber die Einwohnerzahl erhöhen, in gewisser Weise die 
Statistik der ‚ProKopfKrimi nali tät‘ verfälscht.[10] Frankfurt am Main 
bedient darüber hinaus mit seinem Image als anonyme Bankenstadt sowie 
durch einzelne urbane Mythen (Löw 2010), wie zum Beispiel die berühmte 
offene Drogenszene in den 1980er Jahren im Umfeld des Bahnhofsviertels, 
auf der Ebene des Alltagsverstandes und meist vorbegrifflich viele 
Klischees, die mit besonders gefährlichen Städten in Verbindung gebracht 
werden. Dies ist das verbreitete Narrativ, das den diskursiven Rahmen des 
Frankfurter Sicherheitsregimes abbildet.

Der Frankfurter Alltag ist demgegenüber weitaus weniger spektaku
lär. Hier ist eine Fülle ordnungspolitischer Institutionen auszumachen, 
die für Sicherheit sorgen sollen.[11] In der Stadt treffen Institutionen des 
Bundes (z. B. die Bundespolizei am Hauptbahnhof und am Flughafen), des 
Landes (die Länderpolizei mit dem Polizeipräsidium sowie Polizeiwachen 
in den Stadtvierteln) und der Stadt (z. B. die Stadtpolizei und der freiwilli
ge Polizeidienst, der Präventionsrat, die Stabsstelle ‚Sauberes Frankfurt‘) 
auf ein ander. Diese wiederum arbeiten vor allem feldspezifisch mit einer 
hohen Anzahl zivilgesellschaftlicher, öffentlicher und kommerzieller Insti
tution en auf Bundes, Landes und Kommunalebene zusammen, darunter 
auch privatwirtschaftliche Sicherheitsunternehmen wie die ‚Parkschützer‘ 
oder Ordnungsdienste, die auf der Einkaufsmeile Zeil, in den UBahnen 
oder in den Zügen der Deutschen Bahn im Einsatz sind. Es entsteht somit 
ein komplexes Ensemble verschiedenster räumlicher[12] und rechtlicher 
Zuständigkeiten, die für die Bewohner_innen der Stadt nicht immer ganz 
einfach zu überschauen sind. Anders formuliert: Der ‚Schutzmann‘ auf der 
Straße wird abgelöst von einem Kollektiv unterschiedlichster Unifor men 
und Kompetenzen, die im Auto, zu Fuß, auf dem Fahrrad, per Boot und 
mit oder ohne Hund im Stadtbild präsent sind, sich neben der originä
ren Kriminalität auch noch um ‚Ordnung und Sauberkeit‘ kümmern so
wie einem pädagogischen Auftrag folgen und je nach Einsatzgebiet auch 
unterschiedlich agieren. Entgegen gängiger Erzählungen gibt es daher in 
Frankfurt am Main daher kaum mehr Räume, die nicht von vielfältigen 
Kontrollmechanis men und Ordnungsstrukturen durchzogen wären. Im 
Gegenteil: Gerade die Dichte der Institutionen mit ihren zum Teil konkur
rierenden Interes sen und Handlungslogiken, die sich an verschiedenen 
Diskursen ausrichten und innerhalb eines Sicherheitsregimes gleichzei
tig sowohl restriktiv wie auch ‚ermöglichend‘ wirken können, sorgen für 
eine immer größer werdende Unübersichtlichkeit an Ordnungspraxen. 
Im Folgenden wird die Ent wicklung der spezifischen Praxis der 
Ordnungsinstitutionen an zwei empirischen Beispielen – Umgang mit 
häuslicher Gewalt und gewaltaffinen Fußballfans – illustriert, die auf sehr 
unterschiedliche Weise das Thema Legi ti mität sozialer Gewaltausübung 
berühren und somit ein originäres Feld staatlicher Sicherheitspolitik.[13]

6. Fallstudie zu häuslicher Gewalt

Die Ausübung häuslicher Gewalt galt sehr lange nicht als ein Problem 
staat licher Sicherheitspolitik. Sie wurde erst durch die Aktivistinnen der 
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‚Zwei ten Frauenbewegung‘ in den 1970er Jahren in der Öffentlichkeit 
themati siert. Damit wurde eine Praxis, die von vielen bis dahin als Form der 
pri va ten Konfliktlösung unterhalb des staatlichen Zuständigkeitsbereiches 
wahrgenom men wurde, als illegitim markiert (Lenz 2009). Auch aufgrund 
der Ana lyse, dass die Institutionen eines patriarchalen Staates keine 
Hilfe für feministische Anliegen anbieten könnten, positionierten sich die 
Aktivistinnen in der Mehrzahl gegen den Staat und seine Polizei (ebd., 
Flügge 2007). Neben öffentlichen Aktionen begannen sie deshalb, zeitgleich 
Institutionen der Selbsthilfe aufzubauen. Sie schufen Frauenhäuser, 
Notrufstrukturen und Beratungseinrichtungen für Betroffene und wählten 
damit die Ebene der sozialen Arbeit als ihr Feld der Konfliktregulierung. 
Sie verstanden sich selbst als die Expertinnen für ‚ihren‘ Bereich und entwi
ckelten in den folgenden Jahren in ihren Institutionen ein umfassendes 
Fachwissen, das sie allen anderen Akteuren voraushatten.

Als sich mit dem beginnenden Einfluss der 68er und der Frauenbewegung 
auf das öffentliche Leben in der Bundesrepublik sowie deren Institutionen 
und Gesetze auch die für den Fordismus klassische geschlechtliche Rollen
zu schrei bung änderte und Frauen immer größere Anteile in den verschie
densten Institutionen für sich erkämpfen konnten, wurde auch die bis da
to ‚patriarchale‘ Gesetzgebung nach und nach verändert. Vergewaltigung 
in der Ehe wurde schließlich im Jahr 1997 als Straftatbestand in das 
Strafgesetzbuch (§177 StGB) aufgenommen, und als zuletzt im Januar 
2002 das Gewaltschutzgesetz in Kraft trat, wurde endgültig eine rechtliche 
Handlungsaufforderung an die Polizei formuliert, bei körperlicher und psy
chischer Gewalt in Paarbeziehungen einzuschreiten (Flügge 2007).

Vor dem Hintergrund einer weitgehenden Transformation der sozia
len Ord nungs strukturen verstehen viele der beteiligen Akteure den Erlass 
dieses Gesetzes als den historischen Meilenstein zur Regulierung famili
ärer Gewaltbeziehungen, der einschneidende Lernprozesse innerhalb der 
verschiedenen Institutionen in Gang gesetzt habe (Feldnotiz). Innerhalb 
der Organisation Polizei, in der männliche Rollenbilder keine unwesent
liche Rolle spielen (Behr 2002), musste nun das neue Bundesgesetz in 
Landes gesetze beziehungsweise Dienstanweisungen überführt werden, 
womit eine eingehende Auseinandersetzung mit der Thematik angesto
ßen wurde. Die notwendig gewordene Anpassung des HSOG (Hessisches 
Gesetz für Sicherheit und Ordnung) erfolgte mithilfe von Arbeitsgruppen, 
in die auch die Expertise der Mitarbeiterinnen von Frauenhäusern und 
Beratungsstellen einbezogen wurde. Die beteiligten Polizist_innen berich
ten in diesem Fall von einem TopdownProzess, der allerdings erhebliche 
Auswirkungen auf den Dienstalltag der Polizist_innen auf der Straße hatte. 

Aber auch die Institutionen und die Praxis der in der Sozialarbeit tätigen 
Frauen veränderten sich durch die Einführung des Gewaltschutzgesetzes. 
Als letztlich Gesetz wurde, was sie über 30 Jahre lang gefordert hatten, galten 
sie nicht mehr als zu polizierende Aktivistinnen, sondern als Expertinnen, 
die von den öffentlichen Institutionen um Hilfe gefragt wurden. Waren sie 
auch schon zuvor in präventiven Gremien vertreten, so wird nun massiv 
um ihre Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen geworben. In Hessen 
unterstützen sie mittlerweile die inhaltliche Gestaltung der Module zum 
Gewaltschutzgesetz, die während der Polizeiausbildung verpflichtend zu 
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belegen sind. Auf der praktischen Ebene hat sich in Frankfurt eine hoch 
institutionalisierte Arbeitsteilung zwischen Sozialarbeiter_innen und der 
Polizei entwickelt, die gegenseitig als gewinnbringend beschrieben wird.

Meist sind bei Fällen häuslicher Gewalt die Polizeibeamt_innen zuerst 
am Ort der Auseinandersetzung, wobei sie durch das Gewaltschutzgesetz 
nun die Möglichkeit haben, die Täter der Wohnung zu verweisen (soge
nannte polizeiliche Wegweisung) und ihnen die Kontaktaufnahme mit 
dem Opfer für einen Zeitraum von zwei Wochen zu verbieten. Die Polizei 
vermittelt den Opfern in der Regel den Kontakt zu einem Frauenhaus 
oder zu einer Beratungsstelle, außerdem werden sie gefragt, ob eine 
Hilfsinstitution direkt mit ihnen in Verbindung treten darf. Im Anschluss 
erhält die jeweils zuständige soziale Einrichtung eine kurze Beschreibung 
des Vorfalls. So können von Gewalt betroffene Frauen direkt von einer 
Beratungsstelle angesprochen werden. Ihnen wird ein Beratungstermin 
in einer der Einrichtungen angeboten und sie erhalten eine Beratung über 
ihre rechtlichen Möglichkeiten, auch bezüglich der Versorgung möglicher 
Kinder, sowie eine psychologische Betreu ung. Entscheidet sich eine Frau 
dafür, weitere rechtliche Schritte zu unternehmen, so wird sie fortan bei 
Behördenangelegenheiten unterstützt. In schwerwiegenden Fällen oder 
bei Vorfällen, die sich zu Tagesrand zeiten oder am Wochenende ereig
nen, kann die Polizei betroffene Frauen und Kin der auch direkt zu einem 
Frauenhaus bringen, wo ihnen zeitlich begrenzt die Möglichkeit eines ge
schützten Aufenthaltes geboten wird.

In der Praxis berichten sowohl die Polizei als auch Vertreterinnen der 
Frankfurter Frauenhäuser, dass durch das Gewaltschutzgesetz eine Win
winSituation entstanden sei. Die Polizei greift inzwischen in Konflikte 
privater Gewalt gegen Frauen und Kinder ein, ist für diese Eingriffe 
speziell geschult und hat ein geregeltes Verfahren für den Umgang mit 
den Beteiligten in der Folgezeit entwickelt. Für die Frauenhäuser und 
Beratungseinrichtungen ist der Kontakt zu den betroffenen Personen ge
währleistet. Sie erhalten direkten Zugang zu ihrer Klientel, außerdem gibt 
es in den Polizeidienststellen nun Kontaktbeamt_innen, die sie direkt 
ansprechen können und die auch für die Weiterverfolgung der Fälle vor 
Gericht zur Verfügung stehen. Für die Polizei ist häusliche Gewalt durch 
die Einführung spezieller Beamt_innen und die Implementierung einer 
speziellen Ausbildung zu einem neuen Eingriffs feld geworden. Allerdings 
ist sie nach dem direkten Eingriff dadurch entlastet, dass ein Netz von 
Expert_innen zur Verfügung steht, die für die weitere Bearbeitung der Fälle 
geschult ist. Gleichzeitig begleitet die Polizei die Arbeit der Frauenhäuser 
in kriminalpräventiven Gremien mit verschiedenen Kampagnen und kann 
sich in der Öffentlichkeit mit Erfolgen auf diesem Gebiet schmücken. 
Außerdem sind die Frauenhäuser eine beliebte Adresse vor allem während 
der Nacht und Wochenenddienste, da diese auch von der Polizei aufge
griffene obdachlose Frauen oder Frauen mit Migrationshintergrund, die 
aufgrund eventuell fehlender Sprachkenntnisse oder eines ungeklärten 
Aufenthaltsstatus einen erhöhten Arbeitsaufwand bedeuten würden, auf
nehmen, wenn es keine andere Bleibe für sie gibt. Im Ergebnis geben die 
Betroffenen an, dass das Gewaltschutzgesetz und der Umgang der Polizei 
damit zu einer weiteren öffentlichen Delegitimierung häuslicher Gewalt 
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und so zu einer effektiven Verbesserung der Situation der von Gewalt be
troffenen Frauen und Kinder geführt hätten. Die Polizei nehme diesen neu
en Aufgabenbereich ernst und habe sich inzwischen als Partner etabliert.

7. Fallstudie zu gewaltaffinen Fußballfans

Das Thema der Gewalt steht ebenfalls im Vordergrund bei der Polizeiarbeit 
in Bezug auf Fußballfans. Im Unterschied zum Bereich der häus lichen 
Ge walt haben die betroffenen Akteure hier jedoch keine Verrechtlichung 
ihres Anliegens erkämpft, vielmehr wurden Auseinandersetzungen 
zwischen Fans und der Einsatz von Pyrotechnik in den Fußballstadien ab 
Mitte der 1990er Jahre vor allem im Zuge der Kommerzialisierung des 
Fußballs zum Thema der medialen Debatte. 

Im Jahr 2012 sorgte ein Papier der Deutschen Fußball Liga (DFL) 
mit der Überschrift „Sicheres Stadionerlebnis“ für Protest innerhalb von 
Fankreisen (vgl. Süddeutsche Zeitung, 27.11.2012). Die Stellungnahme war 
auf Druck vieler Proficlubs zustande gekommen, nachdem es über meh
rere Jahre immer wieder Auseinandersetzungen über die Sicherheit beim 
MassenEvent Fußball gegeben hatte, nicht zuletzt auch in der Ständigen 
Konferenz der Innenminister der Länder. Die politisch Verantwortlichen 
hatten die Debatte noch durch den Vorschlag angeheizt, die kostspieligen 
Einsätze der Polizei in Zukunft anteilig von den Fußballvereinen finan
zieren zu lassen, wenn diese sich nicht kooperativ beim Thema Sicherheit 
im Stadion zeigen würden (Der Tagesspiegel, 22.8.2010). Nach diesen 
Auseinandersetzungen regelte das DFLPapier die Zuständigkeiten von 
Vereinen und Polizeien und machte akribische Vorgaben zur Einrichtung 
von Gremien, zur Architektur der Stadien, mitsamt unterschiedlichster 
Möglichkeiten der Einlasskontrollen und der visuellen Überwachung wäh
rend der Spiele, zu Maßnahmen bei Nichtberücksichtigung der Vorgaben 
sowie bei Verstößen gegen die Haus ord nungen und gegen geltende 
Gesetze. An den Spieltagen selbst ist zur Kontrolle der Fans ein komple
xes Ensemble an Akteuren präsent. Zunächst gibt es die szenekundigen 
Kontaktbeamten bei der Polizei, die ihre lokalen Fußballmilieus kennen 
und bei den Spieltagen vor Ort sind. Dann begleitet die Bundespolizei die 
Fans bei ihrer Anreise in Zügen. In und um das Stadion sind verschiedene 
Einheiten der Länderpolizeien aufgestellt. Da an einem Tag mehrere Spiele 
in verschiedenen Städten stattfinden können, können dies Polizist_innen 
aus dem gesamten Bundesgebiet sein. In den Stadien selbst gibt es dann 
noch die privatwirtschaftlichen Ordnungsdienste der Fußballvereine, 
die für die Einlasskontrollen sowie für die Kontrollen vor den jeweiligen 
Stadionsblöcken zuständig sind.

Zusätzlich werden die Fußballfans mittlerweile fast bundesweit von 
Sozial arbeiter_innen ‚betreut‘, die meist von den Vereinen angestellt wer
den und in Fanprojekten tätig sind. Diese sind an Spieltagen ebenfalls häu
fig vor Ort und nehmen auch sonst eine Vermittlerfunktion zwischen Polizei 
und Fußballfans ein. Die Polizei hat mit der Zentralen Informationsstelle 
Sport, die eine Datei über „auffällig gewordene“ Fußballfans führt, den 
direk ten Zugriff auf die hochsensible Überwachungstechnik in den Stadien 
und mit den speziell ausgebildeten szenekundigen Beamten ein sehr großes 
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Arse nal zur Kontrolle dieser kleinen Gruppe zur Verfügung. Auch wegen 
des umfassenden polizeilichen Ermessensspielraums wird die Praxis der 
Polizei von den Betroffenen als nicht immer nachvollziehbar beschrieben. 
Diese Konflikte verschärfen sich, wenn sich die Polizei zeitweise jenseits 
der rechtlich gesteckten Grenzen bewegt (Beispiel ‚Polizeikessel‘). 

Die Sanktionen für deviantes Verhalten über die konkreten Spieltage hi
naus basieren auf einer Kombination aus Straf und Zivilrecht. Nimmt die 
Polizei einen Fußballfan bei einer nicht geduldeten Handlung fest, erstattet 
sie daraufhin Anzeige und fordert den Verein, bei dem das Spiel stattfand, 
dazu auf, ein Stadionverbot für den Festgenommenen auszusprechen, das 
rechtlich über das Hausrecht der Vereine abgedeckt ist. Je nach Schwere 
des Vorwurfs kann das Verbot zeitlich auf wenige Tage und Wochen be
grenzt sein, in den überwiegenden Fällen wird jedoch ein bundesweites 
Stadionverbot für einen Zeitraum von etwa zwei Jahren ausgesprochen 
(Deutsche Fußball Liga 2012). Möglichkeiten des Einspruchs sind in die
sem Verfahren nicht vorgesehen und werden nur partiell von in diesem 
Zusammenhang als pro gres siv wahrgenommenen Vereinen (z. B. dem 
Karlsruher SC) gewährt. Ein mal im System gespeicherte Fans können zu
sätzlich mit polizeilichen Meldeauflagen für Spieltage und besonders für 
internationale Events versehen werden, mit denen sichergestellt werden 
soll, dass sie sich nicht an ‚neuralgischen Punkten‘ aufhalten (Steinat 2012).

Anders als bei der Polizierung häuslicher Gewalt, die inzwischen einge
spielt und weitgehend institutionalisiert ist, erscheint die Polizeipraxis rund 
um den ‚Tatort‘ Fußballstadion den betroffenen Fans meist undurchsich
tig und willkürlich. Sie berichten davon, wie abhängig diese davon sei, ob 
ein enga gierter und kommunikationsbereiter Einsatzleiter vor Ort ist. Der 
oft kolportierten Einschätzung, dass die Polizei den Bereich des Fußballs 
als Experimentierfeld für neue Techniken und die Einübung der Kontrolle 
größerer Menschenansammlungen nutzt, folgen viele der direkt Beteiligten 
zumindest in Frankfurt am Main nicht (Feldnotiz). Sie sind der Ansicht, 
dass die öffentliche Sicherheitspolitik gegenüber Fußballfans konjunktu
rellen Schwankungen unterliegt. Allerdings seien sie inzwischen mit einer 
zunehmend hochgerüsteten Polizei konfrontiert, was zu den Konflikten, 
die tatsächlich in und um die Stadien eine Rolle spielten, in keinem ver
nünftigen Verhältnis mehr stehe. Das von der Politik als Meilenstein im 
Umgang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen gelobte Papier „Sicheres 
Stadionerlebnis“ hat zumindest unter den Frankfurter Fans nicht für be
sonders große Aufregung gesorgt. Im Endeffekt sei darin nur die bereits 
seit längerer Zeit vorherrschende Praxis noch einmal festgeschrieben 
worden. Abgesehen davon, dass die Polizei nun das Videomaterial der 
Stadionkameras life auswerten darf, hat sich aus ihrer Sicht wenig verändert.

Wie bei dem Einsatzfeld häusliche Gewalt übernehmen auch hier die 
Sozial arbeiter_innen eine zentrale Kommunikationsfunktion, da zu
mindest die organisierten Fußballfans grundsätzlich nicht direkt mit der 
Polizei sprechen wollen. Sie sehen sich einem technisch und rechtlich hoch 
aufgerüsteten Apparat gegenüber, eine Kommunikation bringt aus ihrer 
Perspektive keinerlei Vorteile. Vielmehr ist ihre Erfahrung mit der Polizei 
weitgehend darauf beschränkt, dass sie von ihr an der Ausübung ihres spe
ziellen Hobbys gehindert werden. Sozialarbeiter_innen, die schon länger 
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in Fanprojekten tätig sind und sich über ihre Kommunikationsfunktion 
hinaus auch mit Ge walt  prävention (speziell für jüngere Fans) beschäf
tigen, berichten außerdem, dass die strikte Trennung der verschie
denen städtischen Szenen durch die Polizei und andere Institutionen 
zwar situativ Abhilfe schafft, längerfristig gesehen das Problem der 
Gewalttätigkeit unter den Fans jedoch verschärfe, da sie zu einer Art von 
‚Fremdenfeindlichkeit‘ führe.

Der Umgang der Polizei mit den Fans ist an dem Ziel orientiert, jede 
Form von Regelüberschreitung sofort im Keim zu ersticken. Die betrof
fenen Fangruppen, die sich überwiegend als Angehörige der Ultras und 
damit als besonders treue Fans verstehen, stellen jedoch gleichzeitig ei
nen wichtigen Faktor für das Fußballerlebnis dar. Da sie mit ihren kreati
ven Choreografien und Sprechchören wesentlich zur Atmosphäre in den 
Stadien beitragen, ist es nicht im Interesse der Vereine, sie gänzlich aus 
den Stadien zu verbannen. Versuche der Polizei, die Fanszenen mit kol
lektiven Strafen für die Verstöße Einzelner zu spalten, konnten innerhalb 
der meist geschlossenen Milieus bisher nicht fruchten (das zeigt z.B. die 
Initiative 12:12, mit der eine große Zahl bundesdeutscher Fußballfans ih
re Ablehnung des DFLPapiers zum Ausdruck brachte). Mit ihrem mar
tialischen Auftreten organisiere die Polizei vielmehr den beständigen 
Nachwuchs derjenigen Gruppen, die sich beim Fußball mit kontrollierter 
Devianz Triebabfuhr verschafften. Der Druck auf die Vereine zur stärke
ren Verrechtlichung und zum stärkeren Durchgreifen kann daher auch als 
ein Eingeständnis der Polizei gewertet werden, dass ihre bisherige Praxis 
bislang nicht von großem Erfolg gekrönt war.

8. Lernendes Regime? Die Polizei als letzte Instanz

Es wurde gezeigt, dass die staatliche Sicherheitsproduktion zumindest 
in den zwei ausgewählten Feldern der polizeilichen Arbeit auf einem 
komplexen Ensemble unterschiedlicher Praktiken und Akteure beruht 
und sich je nach konkretem Konflikt sehr unterschiedlich entwickeln und 
ausgestalten kann. 

Gemeinsam ist dabei beiden Feldern, dass die Polizei ihre Zuständigkeit 
jeweils mit der Ausübung von Gewalt durch nichtstaatliche Akteure begrün
det, wobei das Beispiel des Gewaltschutzgesetzes deutlich macht, dass 
das, was überhaupt unter Gewalt verstanden wird, abhängig ist von den 
jeweiligen Kräfteverhältnissen im Staat und sich im Laufe der Geschichte 
verändern kann. Während Feministinnen jahrzehntelang dafür gekämpft 
haben, dass die Öffentlichkeit und damit letztendlich auch der Staat die 
Ausübung von physischer und psychischer Gewalt in Paarbeziehungen als 
Problem wahrnimmt und dementsprechende Reaktionen entwickelt, füh
len sich die Fußballfans in ihrer als legitim empfundenen Ausübung von 
‚Gewalt‘ von der Polizei gestört.[14]

Weiterhin haben die Fallstudien veranschaulicht, dass Polizeiarbeit zu
mindest in Frankfurt am Main inzwischen hochgradig mit Institutionen 
der Sozialarbeit verwoben ist. Die von der 68erBewegung geäußerte 
Kritik an der Ineffizienz staatlicher Herrschaftsausübung (in Form von ri
gider Repression) und an der fordistischen Starrheit sozialer Beziehungen 
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ist in vielen Bereichen aufgegriffen worden (siehe z. B. auch das Polizieren 
von Drogenabhängigen und Jugendlichen) und kommt sowohl in einem 
veränderten Umgang der Polizei mit den ‚Täter_innen‘ als auch in einer 
veränderten gesellschaftliche Perspektive auf Konflikte zum Ausdruck. 
Insofern zeigt sich, dass die Art und Weise, wie soziale Konflikte von der 
Polizei und anderen staatlichen Ordnungsbehörden behandelt werden, 
abhängig ist von den historischen Rahmenbedingungen und den konkre
ten Kräfteverhältnissen (auch vor Ort), das heißt abhängig ist vom jeweils 
konkreten Sicherheitsregime.

Wie andere Institutionen sind Polizei und staatliche Sicherheits or
gane im neo li be ra len Kapitalismus insofern als lernende Akteure zu 
verstehen, als für sie eine Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 
durchaus eine Option darstellt, so lange dies aus ihrer Sicht gewinn
bringend erscheint. Sie entwickeln sich sowohl im Spannungsfeld gesell
schaftlicher Transformationsprozesse als auch anhand der Erfahrungen, 
die sie im Umgang mit konkreten Konflikten in spezifisch en Räumen 
sammeln. Mit ihrer gewachsenen Kooperationsbereitschaft – die im 
Fordismus in diesem Ausmaß noch undenkbar gewesen wäre[15] – kann 
die Polizei gegenwärtig zu gleich den ihr durch den Neoliberalismus auf
erlegten betriebswirtschaft lich en Zwängen entsprechen und als weniger 
wichtig verstandene Aufgabenbereiche ausgliedern. Die Bundes und 
Landespolizeien übernehmen in diesem Sinne immer mehr letztinstanz
liche Steuerungsfunktionen und überlassen den ‚Job auf der Straße‘ im
mer mehr sozialen oder pädagogischen Einrichtungen, kommunalen 
Behörden oder privaten Sicherheitsdienstleistern (Stienen 2011). Für 
die konkrete Praxis ist darüber hinaus zentral, welche anderen Akteure 
(zivil gesellschaftliche oder kommerzielle) dabei noch in dem jeweiligen 
Feld ein Interesse artikulieren und welche Ressourcen (z. B. in Form von 
Konflikt fähigkeit und bereitschaft) sie besitzen, um deren Durchsetzung 
zu gewährleisten (Offe 2006).

Die Analyseansatz des Sicherheitsregimes erlaubt es, wie die bei
den Fall beispiele verdeutlicht haben, die Ausdifferenzierung staatlicher 
Sicher heits poli tik wahrzunehmen und zu erkennen, dass es sich bei der 
aktuel len Ent wick lung nicht zwangsläufig um eine einseitige repressive 
Ermächti gung des Staates durch die Verbreiterung der Eingriffsrechte der 
Polizei handeln muss. Vielmehr können auch konkurrierende Interessen 
und Handlungslogiken der be tei lig ten Akteure sowie erfolgreiche sozia
le Kämpfe der Grund dafür sein, dass ein gesellschaftlicher Konflikt zu 
einem Aufgabenbereich polizei licher Re gu lie rung wird. In manchen 
Fällen kann es aus der Sicht der Betroffenen sogar von Vorteil und wün
schenswert sein, dass sich die Polizei zuständig fühlt und professionelle 
‚Konfliktlösungstools‘ anbietet.[16]

Des Weiteren ist festzuhalten, dass mit einer Konzentration auf 
staatliche Institutionen die Komplexität von Ordnungspraxen und 
Sicherheitspolitik im urbanen Raum nicht angemessen zu erfassen ist. 
Die historische Entwicklung in diesem Bereich zeigt vielmehr, dass soziale 
Ordnungsvorstellungen an vielen Orten gesellschaftlich wirkmächtig wer
den und weitreichenden Ver än de rungen unterliegen. Das gilt nicht nur für 
die zuständigen Akteure, sondern auch für die Formen der Repression und 
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sozialen Kontrolle, die sie ausüben, sowie für deren Objekte und Orte und 
damit allgemein für die Konstitution sozialer Herrschaft, die sich abhän
gig von der Entwicklung der Produktionsweise beständig in neuer Gestalt 
präsentiert. 

Schließlich ist damit auch bereits eine Kritik an der gängigen Kritik 
und Warnung vor einem totalitären Überwachungsstaat skizziert. Denn 
diese kolportiert durch ihre Analysen beständig ein Bild^ von einem 
starken und stets stärker werdenden Staat, der sich quasi naturwüchsig 
auf immer mehr gesellschaftliche Bereiche ausdehnt. Damit liegen die 
Kritiker_innen zwar nicht gänzlich falsch, aber ihre Kritik ist in gewisser 
Weise blind und wenig zugänglich für die Feinheiten der kapitalistischen 
Herrschaftsausübung, weil sie das komplexe Wechselspiel der Akteure 
im gesellschaft lich en Kräfte ver hältnis nicht deuten kann. Stattdessen 
verabsolutiert sie ein strukturelles Moment kapitalistischer Staatlichkeit 
(die Letzverantwortung über Leben und Tod) zu einer kulturpessimis
tischen Gegenwartsdiagnose, durch die ältere Formen kapitalistischer 
Sicherheitsproduktion, wie zum Beispiel im Fordismus, plötzlich in einem 
viel besseren Licht erscheinen.

So wird zuletzt nicht nur auf der theoretischen Ebene eine grundsätzliche 
Staats und Gesellschaftskritik vermieden. Denn eine solche Perspektive 
tut mithin genau den Akteuren unrecht, die immer wieder ganz eigene und 
neue Wege finden, um den hochgradig technisierten Kontrollen zu um
gehen. Mit ihr wird am Ende auch die Möglichkeit von der Machbarkeit 
der Geschichte verneint. Letztlich kann so eine gutgemeinte Kritik einer 
pro gres siven Gesellschaftsveränderung auch im Wege stehen.

Endnoten

[1] Das drückt sich zum Beispiel auch in den regelmäßig von verschiedensten Stellen 
durchgeführten Befragungen zur Lebensqualität in den Städten aus, in denen der 
gefühlten Sicherheit der Einwohner_innen stets ein prominenter Platz eingeräumt 
wird (vgl. z. B. die jährlich durchgeführte internationalen MercerStudie).

[2] Diese ist besonders in bürgerlichen Diskursen wirksam, wenn auch mit einer kurzen 
Unterbrechung, den Anschlägen auf das World Trade Center in New York am 11. 
September 2001, nach denen sich Kritiken der Sicherheitspolitik für eine kurze 
Zeitspanne ins me diale Aus manövriert sahen.

[3] „Die Schutzfunktion des Staates gegenüber seinen Bürgern zielt zuvörderst auf die 
Ver hinderung von Gewalt als Gestaltungsprinzip sozialer Beziehungen und Instrument 
von Durchsetzung von Interessen. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, benötigt 
er seinerseits bestimmte Kompetenzen, Instrumente und Mittel der Durchsetzung 
auch gegen Widerstand – kurz, er benötigt formale, allseits anerkannte Regeln, mit 
Macht ausgestattete Institutionen und das Monopol physischer Gewaltsamkeit. 
Dieses Monopol ist eine der wesentlichen Errungenschaften moderner Staatlichkeit“ 
(Glaeßner 2003: 98).

[4] Foucault selbst würde diese Sprachwahl vermutlich entschieden zurückweisen.

[5] Das wurde im Rahmen der sogenannten Nachkriegskriminalität und der besonderen 
Lage der Bundesrepublik im Kalten Krieg so erzählt. 

[6] Eine Bundespolizei gab es deshalb bis vor wenigen Jahren in Deutschland 
nicht. Aufgaben wie zum Beispiel die Sicherung der Außengrenzen und der 
Verkehrsinfrastruktur wurden bis zu deren Gründung dem eigens geschaffenen 
Bundesgrenzschutz übertragen.
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[7] Dies war auch deswegen der Fall, weil soziale Konflikte mehrheitlich durch das 
Versprechen einer sozialen Homogenisierung befriedet wurden. Eine Ausnahme bilden 
hier die auch durch die Massenmedien inszenierten sogenannten Moralpaniken, die 
jedoch vor allem in den USA für den Bereich der Jugenddelinquenz eine bedeutende 
Rolle spiel ten (Waddington 1996, Zatz 1996, Thompson 1998). 

[8] Dies lässt sich zumindest für die staatliche Seite auch mit dem Wunsch zur Abgrenzung 
gegenüber der Macht der Sicherheitsorgane der Länder der ehemaligen UdSSR 
erklären.

[9] Bedingt war dies zumindest teilweise auch durch den starken Zuzug sehr unterschied
licher Menschen in die Städte. 

[10] Die Häufigkeitszahl pro Einwohner lag laut Polizeilicher Kriminalstatistik 2012 bei 
16.310 Delikten, bei einer Einwohnerzahl von 691.518. Damit wurde jede(r) Sechste 
in Frankfurt am Main im Jahr 2012 zum Opfer einer Straftat (Polizeipräsidium 
Frankfurt 2012: 11f.).

[11] Folgt man den zahlreichen Erhebungen zum subjektiven Sicherheitsempfinden der 
Bür ger_innen, so tun sie dies durchaus wirksam.

[12] Begünstigt wird diese Entwicklung zudem von der Privatisierung vormals öffentlicher 
Räume (wie z. B. Bahnhöfe), wobei die Eigentümer_innen ihr Hausrecht nutzen und 
oftmals private Sicherheitsdienste zur Überwachung dieser Räume einsetzen.

[13] Die beiden Fallstudien basieren auf empirischen Untersuchungen in Frankfurt am 
Main, die ich im Kontext meiner Dissertation in den Jahren 2011 bis 2013 durch
geführt habe. Sie beruhen auf einer Analyse des städtischen Mediendiskurses zur 
Sicherheitsproduktion in zwei Qualitätszeitungen (2003 bis 2012) und zahlreichen 
Experteninter views, unter anderem mit Sozialarbeiter_innen und Betroffenen der 
jeweiligen Bereiche, Kom mu nal politiker_innen, Angehörige von Präventionsgremien, 
sowie auf Beobachtungen ver schiedener institutioneller Präsentationen und einer 
Kontextanalyse anhand der Auswertung empirischer Literatur. 

[14] Primär werden in der öffentlichen Debatte die Konflikte zwischen Fangruppen oder 
das Zünden von Pyrotechnik im Stadion thematisiert.

[15] Vgl. zur Diskussion um die Auflösung des Gewaltmonopols im Zuge der Etablierung 
nichtpolizeilicher Akteure im Feld der Ordnungsproduktion z. B. Flörsheimer 2012.

[16] Auch wenn damit auf Dauer erhebliche Schwierigkeiten wie zum Beispiel der Verlust 
der Konfliktlösungskompetenz der Einzelnen und eben der Zugriff der Polizei und 
ihrer Logik auf spezifische gesellschaftliche Bereich einhergehen können.
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A Security Regime in Frankfurt/Main 
The Neoliberal Production of Security in the ‘Capital of Crime‘

While national security policy is continuously changing, the criticism 
of it seems to be relatively inflexible. In fact, the continuous process of 
differentiation and transformation of state security has been accom-
panied by warnings about the emergence of a totalitarian surveillance 
state to such an extent that they have degenerated into prophecies of 
doom. The concept of security regimes argues against this alarmism that 
exhausts itself in references to the constant escalation of security policies 
and herewith accompanied constraints of freedom for citizens, impov-
erished and excluded people and social movements. A critique that is 
satisfied with mere scandalizing is not only blind to qualitative changes, 
it enforces traditional structures of domination by romanticising the 
past and hence co-producing the narrative of the lack of alternatives to a 
dominance based society.
In contrast, a materialist analysis can offer a perspective which under-
stands the transformations of policies of security in the context of the 
historical development of the capitalist mode of production. Using case 
studies that examine the policing of the fields of ‚domestic abuse‘ and 
‚football fans‘ in the city of Frankfurt, the neo-liberal conception of the 
cooperation between public sector, private sector and civil society and 
the differentiated field of actors in this area are outlined. This enables the 
identification of social conflicts, which transcend the conventional juxta-
position of freedom and security.
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Graffiti als ‚doing Illegality‘*
Perspektiven einer Cultural Criminology

Abweichung und Kriminalität verweisen primär auf kulturelle Rah mungen, 
die sie hervorbringen, zum Beispiel Normen und Lebens wel ten, auf 
Krimi na li tätsdiskurse und auf die Wirkmächtigkeit von Bedeu tungs zu
schrei bung en in Interaktionsprozessen – so eine theoretische Deutung 
aus der kritischen Krimi no logie. Kriminalität gilt aus dieser Perspektive 
als spezifischer dis kur siver Bedeutungsknoten. Vor dessen Hintergrund 
ordnen mit Macht aus gestattete, meist staatliche Akteur_innen ihre 
Praktiken und organisieren so ihre Reaktionen auf Abweichungen. Zwar 
kann ein entsprechender Zugang die diskursive Verfasstheit sozialer 
Ordnung verdeutlichen. Verkannt wird allerdings, dass Themen wie 
Kriminalität und Sicherheit nicht mehr allein von einem kriminalpoli
tischen Standpunkt aus verhandelt werden, sondern auch aus anderen 
disziplinären Perspektiven gedeutet werden. In diesen neuen Deutungen 
werden eher die Zusammenhänge konkreter Alltagspraktiken mit den 
unterschiedlichen Aneignungsversuchen normativer Ordnung betrach tet 
und wird nicht mehr von einem hegemonialen Verständnis von Nor ma
lität und Abweichung ausgegangen.

Ziel dieses Beitrags ist es, einen Überblick zu den konzeptionel
len Ansät zen der Cultural Criminology zu geben, die in der bun
desdeutschen Krimi na li täts forschung bisher nur marginal rezipiert 
werden. Dies geschieht anhand einer Auseinandersetzung mit den kul
turellen Konstruktionen rund um illegale Graffiti. Folgt man Hayward/

Auseinandersetzungen mit dem Thema Graffiti in der Stadt lassen sich  seit einigen 
Jahren gehäuft in unterschiedlichen Diskurssträngen der Kriminologie oder aber 
Kriminalprävention auffinden. Sie gelten weitestgehend als Symbole für Kriminalität und 
werden mit Furcht assoziiert. Gleichzeitig wird ihnen in künstlerischen Events verstärkt 
die Bedeutung einer neuen Kunstform im öffentlichen Raum angetragen. Der Artikel 
untersucht im Sinne einer Cultural Criminology die Praktiken und Diskurse, die illegalen 
Graffiti in der Stadt eine Bedeutung zuweisen, wie die Praxis der Writer, sich zwischen 
diesen Bedeutungsräumen zu verorten.

Ersteinreichung: 30. August 2013; Veröffentlichung online: 31. Oktober 2014 
An english abstract can be found at the end of the document.

* An dieser Stelle 
möchte ich mich bei 
der Redaktion für die 
angeregte Diskussion 
und eine Vielzahl von 
Rückmeldungen zum 
Artikel bedanken, die 
in die Endversion des 
Beitrags eingeflossen 
sind.
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Young (2004: 259), versucht die Cultu ral Criminology, Kriminalität 
und soziale Kontrolle aus einer kultur wis sen schaft lichen Perspektive zu 
verstehen. Sie werden als kreative Konstrukte be grif fen, die in einem in
teraktiven Verhältnis vermittelt werden. Die Cultural Criminology im
pliziert dabei im Gegensatz zu einem einheitlichen Theoriemodell von 
Abweichung und sozialer Kontrolle eine kultursensible Perspektive (vgl. 
Ferrell et al. 2008: 210f.). Obwohl die einzelnen Autor_innen sich auf 
unterschiedliche Theorien beziehen, ist ihnen gemein, soziologische 
Konzepte des Alltagslebens, der Transgression und der sozialen Kontrolle 
aufeinander bezogen zu analysieren und in einem Wechselverhältnis mit 
einer spätmodernen Kultur zu deuten. Fokussiert werden in den Analysen 
sowohl das soziale Handeln divergierender Akteur_innen in einem Feld 
(z. B. Graffiti und deren Kontrolle) als auch Diskurse oder medial vermit
telte Bildwelten, soziale Ungleichheiten und Politiken. Damit stellen sie 
den Versuch eines cultural turn in der Kriminologie dar. Dieser Beitrag 
versteht sich in diesem Sinne eher als theoretischkonzeptionell denn als 
empirischethnographisch. 

Im Zentrum des Beitrags steht die Frage, was der Mehrwert eines solchen 
Zugangs gegenüber herkömmlichen kriminologischen Fragestellungen 
sein kann, insbesondere, wenn es darum geht, sich mit Praktiken wie 
Trans gres sion[1] zu beschäftigen, die die soziale Kontrolle in der Stadt in
frage stellen. Zugleich wird argumentiert, dass dieser Zugang in der Lage 
ist, ganz andere Frage stellungen beantworten zu können als die übliche, 
häufig quantitativad minis tra tive Kriminologie.[2] Ähnliches gilt für die 
unter schied lich en Zugänge einer sich kritisch verstehenden Kriminologie. 
Meist verbleiben diese gegenwärtig bei einer Rekonstruktion von 
Kontrollpolitiken und nehmen Auseinandersetzungen um kulturelle 
Hegemonie und die Repräsentationen von Kriminalität oder Trans gres
sion innerhalb der Populärkultur nicht wahr. Der Beitrag bezieht sich somit 
auf eine alltags und kultursensible Perspektive in der Kri mino lo gie, die 
für die durchaus mehrdeutigen Verständnisse von Normen offen ist und 
betrach tet, wie Normen städtische Kontrollbemühungen prägen. 

Beginnen möchte ich mit theoretischen Überlegungen zur Frage, wel
che kulturellen Bedeutungen dem GraffitiWriting[3] zugewiesen und wie 
(illegale) Graffiti in der Stadt kontextualisiert werden. Daran anschließend 
werden die Praktiken und Perspektiven der GraffitiSzene mit Rückgriff 
auf die Arbeiten von Michel de Certeau in den Zwischenräumen dieser 
Diskurse verortet. Sie existieren demnach nicht losgelöst von Deutungen 
als Kunst, Kriminalität oder Politik, sondern greifen diese auf, um sie zu 
verändern. Abschließend wende ich mich der Performanz des Writings als 
Praxis einer städtischen Minderheit zu. Ich frage, wie und in Beziehung 
zu welchen sozialen und diskursiven Rahmungen sich die Performanz des 
Writings als eine trans gres sive Handlung in der Stadt erfassen lässt. Die 
Befunde werden mit dem Konzept des Carnival of Crime (Presdee 2001) 
konfrontiert, das sich auf Konflikte innerhalb städtischer Ordnung und 
auf soziale Kontrolle bezieht. Karnevalesk erscheint die soziale Ordnung 
somit in dem Sinne, dass sie Mehrdeutigkeiten produziert und ein ritua
lisiertes, zum Teil kommerzialisiertes Verhältnis der Alltagsvorstellungen 
von Illegalität und Kontrolle aufrechterhält. Der Aufsatz bietet der 
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kriminologischen Forschung damit einen neuen Zugang zur Diskussion 
um städtische Kontrollen transgressiver Alltagskulturen. 

Die empirische Forschung basiert auf der durch den Autor zwischen 
2004 und 2007 durchgeführten Feldforschung in der Kölner Graffiti
Szene und einer Diskursanalyse zu AntiGraffitiDiskursen in der Bundes
re publik und in New York (vgl. Schierz 2009). Der Zugang zur Szene 
erfolgte durch die Mitarbeit im legalen Graffiti und Stadtkulturprojekt 
CasaNova Köln.[4] Im Rahmen des Projekts und durch die Realisation von 
Aus stellungen, GraffitiFilm aben den und Gruppendiskussionen konnten 
Kontakte zu ver schie den en Writern (Selbstbezeichnung der Sprayer) auf
gebaut und Gespräche geführt und dokumentiert werden. Weiterhin wur
den verschiedene Writer während legaler wie illegaler Aktionen begleitet. 
Da es sich im Falle der illegalen Produktion von Graffiti um eine wei
testgehend performative wie affektgeleitete Praxis im städtischen Raum 
handelt und diese über textliche Dokumentation nur beschränkt rekon
struierbar ist, beinhaltet der Beitrag Fuß no ten ver weise auf einige durch 
Szeneakteure öffentlich zugänglich gemach te Videoclips, die die Praxis des 
Writing darstellen. Ausgewählt wurden hierfür Eigenproduktionen inter
national bekannter sowie illegal agierender Künstler_innen.[5] Anstelle 
einer Dokumentation entlang von exemplarischen Interviewpassagen und 
Veranstaltungen folgt die Darstellung der Idee einer instant ethnography 
des Feldes und der damit verbundenen transgressiven Praktiken (vgl. 
Ferrell et al. 2008: 179f.). 

1. Zu den Bedeutungen und zur Bedeutungslosigkeit von Graf-
fiti in der Stadt 

Um, I think it’s awesome! Wait, is that the wrong answer […] darn, a 
year in jail, and I still can’t get it right […] Seriously though, I don’t 
feel any differently about it than I did before. Which is to say I don’t 
really feel any way about it, beyond that it‘s a super fun thing to do. I 
never really sat around and analyzed the significance of graffiti, and 
I have no plans starting to do it now. To me, graffiti is something you 
go out and do, not something you hang out and ponder the greater 
socioeconomic meanings of. (Danielle Bremner aka UTAH auf die 
Frage, wie sie nach ihrer Haftstrafe über Graffiti denke)[6]

Graffiti erfahren als populäre Kultur im wissenschaftlichen Diskurs 
derzeit eine verstärkte Aufmerksamkeit. Man versucht, ihre Rolle in der 
Stadt zu erschließen, sie zu analysieren, ihren politischen oder künstle
rischen Gehalt zu verstehen, sie zu vermarkten oder Vorstellungen zu 
entwickeln, wie sie reguliert werden können (vgl. Derwanz 2013, Kramer 
2010, Austin 2001, Abaza 2012, Valverde 2006). Eigentlich müsste 
dieses ausgeprägte Interesse verwundern. Folgt man dem bis heute in 
Diskussionen einflussreich en Auf satz Kool Killer oder der Aufstand der 
Zeichen von Jean Baudrillard (1978), dann sind Graffiti gerade in ihrer 
inhaltlichen Bedeutungslosigkeit und fehlenden Tiefe subversiv. Sie 
operieren demnach nicht innerhalb von bestehenden Zeichensystemen 
der Stadt, sondern (zer/ver)stören diese in Form eines AntiDiskurses, 
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der sich jeder Interpretation widersetzt. Während die kapitalistische Stadt 
über Codes und Symboliken von Eigentum, Macht und Sozialstatus und 
somit auch entlang von Illegalität und deren Kontrolle organisiert wird, 
entziehen sich Graffiti diesen Verortungen durch den Verzicht auf tiefer 
liegende Bedeutungen und politische Äußerungen. Sie erscheinen als 
eine oberflächliche Form der Eigendarstellung, die einer Vereinnahmung 
durch NichtSzeneAkteur_innen entgeht. Graffiti repräsentieren sich 
demnach als AntiWerbung, AntiEigentum, AntiKunst und AntiPolitik. 
Dennoch lässt sich die These formulieren, dass wir es gegen wärtig mit 
einer „Diskursivierung” (Foucault 1983: 31) der Graffiti zu tun haben. 
Gesellschaftliche Funktionssysteme wie Wissenschaft, Medien oder Kunst 
suchen aktuell allerdings häufig nach der Bedeutung hinter den Werken, 
während ihnen die Künstler_innen durch die drohende Kriminalisierung 
meist nur eingeschränkt zugänglich sind. Diese Zugänge weisen Graffiti 
einen gesellschaftlichen Ort zu, indem sie sie in die zeichenförmige 
Organisation und Teilung von Stadt einfügen(vgl. Baudrillard 1978, 
Austin 2001). 

Baudrillard hatte mit seiner Behauptung von der Bedeutungslosigkeit 
von Graffiti zugleich recht und unrecht. Seine Ausführungen entbehren 
darüber hinaus einer empirischen Grundlage (in Form einer größeren 
Studie oder Interviews mit den Writern). Inhaltlich haben Graffiti vor al
lem die Funktion eines Spiels von ‚Bekanntwerden‘ und ‚Herumkommen‘ 
eines Namens, zu dem außerhalb der Subkultur kaum jemand Zugang 
hat. Auch die in der Subkultur erzählten Geschichten über Aktionen und 
Personen und deren Hintergründe sind für die Außenwelt kaum zugäng
lich. Baudrillards häufig zitierte Deutung von Graffiti ist aus soziologi
scher Perspektive problematisch, weil er darauf verzichtet, die sozialen 
und vor allem sozialräumlichen Be deu tungs zuweisungen durch unter
schiedliche Akteurskreise wie der Szene, der Polizei, der Stadtverwaltung, 
der Medien, des Kunstmarkts oder der Wissenschaft zu rekonstruieren. 

Doch obwohl Baudrillard feststellt, dass Graffiti weitgehend bedeu
tungslos seien, existieren Graffiti in aktuellen diskursiven Zusammen
hängen nicht nur durch eine faktische Präsenz als Farbe an der 
Wand. Meist wird angenommen, dass sie in ihrer nicht autorisierten 
Fehlplatzierung innerhalb der sozialen und räumlichen Ordnung etwas 
aussagen müssten, und dass uns dies dar über hinaus etwas über den 
Zustand der Städte oder gar von Gesellschaft erzählen könne. Autorisiert 
sprechende Akteur_innen aus Kunst, Polizei und Wissenschaft, die die 
Illegalität von Graffiti verhandeln, binden sie somit in ein Wechselspiel 
von Bedeutungszuschreibungen ein, das sich auch als eine „diskursi
ve Explosion“ (Foucault 1983: 27) zu Graffiti beschreiben lässt.[7] Ein 
Diskurs zur ,Kriminalität von Graffiti‘ oder zu ,Graffiti als Auslöser von 
Kriminalitätsfurcht‘, wie ihn die Kriminologie führt, ist nur noch ein Dis
kurs strang von vielen. Entgegen großangelegter und vereinheitlichender 
Erklärungsmodelle lassen sich somit unterschiedliche Versuche auffin
den, illegalen Graffiti eine Bedeutung abzuringen. 

Im öffentlichen Raum der Stadt wie in der Populärkultur reizen illega
le Graffiti etwas an, das Mike Presdee (2001: 31f.) als einen Carnival of 
Crime beschrieben hat. Das Karnevalskonzept beschreibt die Erzeugung 
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eines ver dreh ten Verhältnisses zur sozialen Ordnung (world upside 
down), das inner halb der Gesellschaft in einem bestimmten Zeitraum 
existiert (z. B. in Erklärungsversuchen während des Besuches von Graffiti
Ausstellungen oder der Teilnahme an GraffitiStadtführungen), aber als 
Praktik erst außerhalb der vorherrschenden Bedeutungszuschreibungen 
finden kann (z. B. beim illegalen Malen auf der Straße). Im Kontext ei
ner von Presdee beschriebenen weitreichenden „Kriminalisierung des 
Alltagslebens“[8] umfasst Karneval alltägliche Versuche, sich aus den do
minanten Verständnissen von Recht und Ordnung zu lösen und damit 
Normativität erfahrbar zu machen. Diese Unterfangen des eigensinnigen 
Kontrollergreifens werden häufig in Kon sum mög lich kei ten umgewandelt, 
an denen dann weitere Akteurskreise par ti zi pie ren können, zum Beispiel 
im Sinne von Medienberichten oder innerhalb des Kunstmarktsegmentes 
Urban Art. In diesem Falle wird eine Aura authentischer Transgressivität 
beziehungsweise der Sicherheit vor ihr vermarktet. Jenseits auto ri sierter 
Deutungen entsteht demnach ein eigensinniges Verhält nis zum geregel
ten Alltag, mit dem sich die normative Konstitution des Alltags aneignen 
und umdeuten lässt. Gerade binäre Konzepte wie Abweichung und sozi
ale Kontrolle, Legalität und Illegalität ermöglichen erneute Versuche, 
Deutungsangebote und somit auch alltagskulturelle Erlebnismöglichkeiten 
hinzuzufügen und das emotionale Erleben des städtischen Raums zu trans
formieren. Entsprechendes gilt auch für das Writing. 

Mit Writing wird im Folgenden eine Praxis beziehungsweise Performanz 
des Schreibens oder Malens des gewählten Eigennamens im städtischen 
Raum bezeichnet. Diese Praxis lehnt sich an den New Yorker GraffitiStil 
der 1970er Jahre an. Die Konzepte style (im Sinne der Entwicklung einer 
eigenen Ästhetik, die Anerkennung findet) und fame (also die Bekanntheit, 
die man durch die Verbreitung des eigenen Namens innerhalb der 
Szene und innerhalb der Stadt erhält) bilden zentrale Fluchtpunkte der 
GraffitiSubkultur. Die Transversalität des Writings zwischen Subkultur, 
Popkultur, Kunst und Kriminalität stellt vorübergehend symbolische wie 
normative Grenzziehungen infrage. Zugleich fordert sie eine Interpretation 
von Graffiti in der Stadt heraus. In der geordneten Stadt der Post-broken-
windowsÄra (Schierz 2014) ist es administrativ kaum möglich, auf un
autorisierte Graffiti nicht kriminalisierend zu reagieren. Dies eröffnet den 
Künstler_innen wiederum Möglichkeiten, existierende Kontrollbemühungen 
aufzunehmen und infrage zu stellen.

Abb. 1 Sticker bom bing 
an einer Ampel (u. a. 
mit SEIZER) in China 
Town, Los Angeles 
2009 (Quelle: eigenes 
Foto)

Abb. 2 Semilegale hall 
of fame auf einem 
alten Fabrikgelände 
in Köln 2009 (Quelle: 
eigenes Foto)
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2. Illegale Graffiti als leere Signifikanten verschiedener 
Deutungsversuche

Es kann leere Signifikanten innerhalb des Feldes der Signifika
tion deshalb geben, weil jedes Signifikationssystem um einen lee
ren Platz herum konstruiert ist, das aus der Unmöglichkeit resul
tiert, ein Objekt zu produzieren, welches die Systemhaftigkeit des 
Systems trotz alledem erfordert. (Laclau 2002: 70)

Wenn Illegalität, Normbruch und Kriminalität problematisiert werden, 
deutet das auf einen „leeren Platz“ (Laclau) im Signifikationssystem und 
damit auf Mehrdeutigkeiten hin, die in den sozialen Raum eingefügt 
wurden und kulturell verhandelt werden können. Graffiti werden, wie 
bereits beschrieben, qua der ihnen zugeschriebenen Besonderheit des 
Illegalen und einer damit einhergehenden Authentizitätskonstruktion zum 
Ausgangspunkt verschie den er Diskurse um Sicherheit, etwa im Kontext 
der Kriminalitätsfurcht und in Fragen der Prävention, um städtische 
Entwicklung, zum Beispiel in der Frage des Erlebens der Städte und der 
Ansiedlung von Investoren, und u Kunst o , zum . Bepielim Rahme von 
Kunstfestivals oder in Versuchen, Kunst in die Stadt zu bringen. Darüber 
hinaus fungieren Graffiti verstärkt als Verweis auf eine Verbindung von 
Kunst oder Populärkultur und Politik. In diesem Abschnitt sollen diese 
Kontexte genauer betrachtet werden. Dis kurs theoretisch ließe sich die 
gewachsene Vielzahl an Deutungsmustern und Diskurspositionen als eine 
Reartikulation beschreiben, die die kulturellen Bedeutungen von Graffiti 
in der Stadt neu verhandelt. 

2.1. Von Illegalität

Die Illegalität der Mehrheit der Graffiti im urbanen Raum weist 
ihnen auch in legalen Kontexten (wie einer Kunstveranstaltung) eine 
Bedeutung zu. Erst periphere soziale Positionierung erzeugt ihre 
symbolische Bedeutsamkeit im städtischen Raum (vgl. Stallybrass/
White 1986: 5). Anders formuliert, um geh en Graffiti das Gesetz und 
seine mythologische Konstruktion von Autorität und Ordnung (in 
diesem Falle Eigentumsrechte und Sachbeschädigung), die im Sinne von 
Ernesto Laclau chronisch unterbestimmt sind. Sowohl in diesen theore
tischen Überlegungen als auch in kriminalpräventiven, politischen oder 
szeneinternen Diskursen zeigt sich, dass Illegalität in einer Vielzahl von 
Äußerungen zu Graffiti ins Zentrum gerückt wird. Kriminalpräventive 
Diskurse behaupten dabei, eine fehlende Bekämpfung von Graffiti 
durch präventive Kampagnen und staatliche Programme signalisiere 
den Niedergang eines Stadtviertels, verursache Ängste[9] oder stelle 
das Schutzversprechen des liberalen Staates gegenüber seinen Bürger_
innen infrage (vgl. Schierz 2009, Austin 2001). Die Szene selbst und die 
Kunsttheorie (Gadringer 2010) deuten dasselbe Phänomen als „die häufig 
konflikthafte Konstruktion des städtischen Alltags“. Demnach verleiten 
Graffiti zu einem Blick hinter die Kulissen von Recht und Ordnung, die 
sie alltagsweltlich erfahrbar werden lassen: 

Abb. 3 Graffiti und die 
Frage der Bedeutung: 
„die wand ist ein 
medium“ stencil vs. 
ROIK tag, Köln (2009) 
(Quelle: eigenes Foto)
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Von berufenen Händen aufgetragene Farbe, die, ihrem Wesen nach, 
als Beschichtung ihr Trägermaterial verdeckt, wechselt vor unseren 
Augen unerwartet ihre Funktion. Sie öffnet die bearbeitete Fläche 
als Fenster in der Oberfläche der gewohnten Alltagswahrnehmung. 
So gibt sie paradoxerweise durch eine Verdeckung den Blick 
frei auf etwas, natürlich nicht im räumlichen Sinne, weit, weit 
Dahinterliegendes. (Kaltenhäuser 2007: 14)

2.2. Politisierbar

„Warum übernehmen immer weitere Bereiche der politischen Kunst 
ihrerseits Ästhetiken und Techniken, die im illegalen Graffiti entwickelt 
wurden?“ – Diese Frage, gestellt von einer KunstProfessorin während einer 
Podiumsdiskussion, verweist auf die kulturellen Artikulationsversuche 
und auf gesellschaftliche Machtverhältnisse, die den Kontext bilden, 
in dem Graffiti als politische Arti ku la tion gedeutet werden. Dieses 
Deutungsangebot scheint jedoch nicht haltbar, wenn man es auf die von 
mir erforschte Praxis der Szene bezieht. Meine Feldforschung zur Graffiti
Subkultur und zu historischen AntiGraffitiDiskursen in New York 
kommt zu anderen Ergebnissen (vgl. Schierz 2009). Graffiti werden von 
ihren Produzent_innen nur selten als politisches Handeln verstanden und 
gelten damit in unterschiedlichsten Kontexten nicht als ‚politische‘ Kunst. 
Das GraffitiMalen entspricht eher den Logiken des cultural jamming[10] 
oder urban hacking[11] (Friesinger et al. 2010). Writing folgt als subkul
turelle Praxis einer Tradition, und das auch international.[12] Es geht, 
wie bereits erwähnt, um fame und style, also um ein Ringen um (szenein
terne) Anerkennung und stilistische Weiterentwicklung. Diese Tradition 
lässt sich am Beispiel von Philadelphia zurückverfolgen bis in die 1960er 
Jahre (vgl. Castleman 1999). Dabei geht es um das ästhetisierte Schreiben 
des gewählten Namens (tag) auf der Straße, der auch zum zweiten Leben 
beziehungsweise.zur zweiten Identität wird, oder des Namens der crew – 
um mehr geht es oft nicht. 

Diese Praktiken formen das Lebensgefühl, die Erzählungen der Writer 
und verbinden ihre Werke und Praktiken zwischen scatchen[13] und 
bom bing[14] mit den Szeneverständnissen ihrer sozialen wie räumli
chen Umwelt zu einer „gesamten Lebensweise“ (Williams 1958), die per
formativ repräsentiert werden will. Politisches Handeln kann in diese 
Artikulationen zwar hineininterpretiert werden, ist aber nicht erster Zweck 
des Graffiti. Während meiner Feldforschung sind mir auch Graffiti-Writer 
begegnet, die mit ihren Werken gesellschaftliche Machtverhältnisse 
infrage stellen wollten.[15] Wird der Rahmen der Illegalität und der 
Überwachung durch Szeneakteur_innen angesprochen, beispielsweise in 
Gesprächen oder Inter views, lassen sich zwar Äußerungen finden, die als 
‚politische‘ Äußerungen gedeutet werden können. Zugleich lehne ich es 
ab, die populäre Kultur des Writing als ‚politisch‘ zu verkürzen, da sich ei
ne solche Beschreibung von den Akteur_innen, ihren Ideen und Praktiken 
löst und sich vorrangig auf politische Deutungen, künstlerische Aspekte 
und Kriminalität konzentriert. 
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Für die Szeneangehörigen stehen vor allem situative Ereignisse, 
das Schaf fen von Werken und Situationen und ihr Durchleben im 
Mittelpunkt. Diese gehen mit einem transgressiven Akt des eigensinnigen 
und gebrauchsorien tier ten Um gangs mit städtischem Raum einher. Es 
geht um ein riskantes wie affekt  ge  ladenes Spiel mit der vorherrschenden 
rechtlichen Ordnung, die auf den Straßen performativ erlebbar und kriti
sierbar wird (Ferrell 1996).  Publi kum und professionelle Akteur_innen 
wie Polizei, Verwaltung, Sozial ar bei ter_innen und Galerist_innen inter
essieren sich dagegen weniger für Alltags logiken. Sie suchen nach den ge
nerelleren Verortungen von Bedeutung. Hierbei spielen be son ders die sich 
wandelnden historischen und diskursiven Rahmungen und Kon tex tu ali
sie rung en, die mit der Praxis des Writings ver bunden werden, eine Rolle 
(vgl. Laclau 2002: 87f.). Äußerungen zu poli tischem Gehalt und zur Po lit
i sier barkeit von Graffiti sind eingebunden in die Auseinandersetzungen 
um kulturelle Hegemonien. Damit sind sie zugleich Ausdruck und Effekt 
der beschriebenen ,diskursiven Explosion‘ zu Graffiti.

Sicherlich gibt es auch in der Szene immer wieder Versuche, Graffiti und 
Politik in einem engeren Politikverständnis zu verbinden. Vor allem der 
Künstler BANKSY ist hierfür international bekannt geworden. Meist wer
den Versuche einer Politisierung allerdings weniger innerhalb der Szene 
selbst rezipiert als in einer größeren Öffentlichkeit. Diese Werke verlassen 
damit das ‚klassische‘ Terrain szeneinterner Auseinandersetzung, das sich 
innerhalb der Subkultur entwickelt hat und bis heute reproduziert wird. Die 
Wand erscheint in entsprechenden Versuchen als ein signifikantes öffent
lich es Medium, der Akt des Malens als eine direkte Aktion. Gerade, indem 
rechtliche Grenzen und lizensierte Zugänge zur Straße ignoriert werden, 
können Graffiti demnach Anerkennung als Medium politischer Kommuni
ka tion finden, und das abgesehen von einer direkten politischen Aussage.

2.3. Subversionen im Kontext

Wie bereits angedeutet, ist die Frage der sozialen Kontexte und diskursiven 
Arenen, in denen kulturelle Bedeutungen des Writings artikuliert werden, 
ein wichtiger Aspekt des Illegalen des Writings. Politische Artikulationen 
von Widerstand und die Besetzung öffentlicher Räume erfahren gegen
wärtig eine verstärkte Aufmerksamkeit (Harvey 2013: 203f.). Daraus 
folgt, dass sich eine Verbindung zur (spontanen) Kunst im öffentlichen 
Raum, die sich offenbar gegen das System wendet, konstruieren lässt. 
Graffiti besetzen in diesem Deutungshorizont die Straßen der Stadt und 
erscheinen somit als ein wichtiges Medium politischer Kommunikation. 
Bezieht man die Nutzung von Graffiti(ästhetik) im Zusammenhang 
gegenwärtiger Protestbewegungen in Europa und der sozialen Kämpfe in 
Ägypten (Abaza 2012) in die Betrachtung mit ein, scheint sich die Frage 
neu zu stellen, ob und inwiefern Graffiti Kunst sind und politisch genutzt 
werden. Die Frage kann somit nicht mehr ganz so einfach mit „subver
siver Bedeutungslosigkeit“ (Baudrillard  1978) beant wor tet werden. Eine 
Zeit lang kam kaum ein westlicher Bericht über den ,Arabischen Frühling‘ 
ohne Verweise auf Graffiti und Streetart aus,[16] die häufig humorvoll an 
die Aufstände und die Opfer der Gewalt auf subversive Weise erinnern. 
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Auch in vielen Reportagen über europäische Protestbewegungen sind 
Graffiti an den Wänden von Versammlungsräumen oder als entspre
chende Ästhetik auf Plakaten zu finden (vgl. Tulke 2013). 

Ein „Aufstand der Zeichen“ (Baudrillard 1978) ist zumindest medial 
auch hier zulande präsent. Er ist auch deswegen so erfolgreich, weil ei
nige bekanntere Künstler_innen in der kommerziellen Kunstszene ihr 
Geld verdienen und da durch öffentlich bekannter geworden sind (vgl. 
Derwanz 2013).[17] Damit wird es notwendig, eine weitere Differenzierung 
der Deutungs ver suche in ner  halb des Feldes zu machen und entsprechend 
eine Spaltung zwischen öf fent licher beziehungsweise öffentlichpoliti
scher Kunst aus der Szene und der Produktion von Writern ohne diesen 
Anspruch zu konstatieren. Iro nisch er weise ist in der Szene nach wie vor 
der Anspruch zu vernehmen, am besten weiterhin illegal zu arbeiten, um 
in diesem Prozess real bleiben zu können.[18] Demnach verspricht das 
illegale Malen ein Mehr an Kunst, Abenteuer, Freiheit und Subversion. 

Es ist also der Kontext beziehungsweise die Kontextualisierung, der/
die (illegale) Graffiti politisiert. Das, was nicht Graffiti als Praxis ist, ist das, 
was den Graffiti in der öffentlichen Wahrnehmung eine Bedeutung zuweist. 
Ähnliches gilt auch für die Frage der Kriminalisierung und entsprechende 
Kontroll versuche. Auch sie bestehen nur in Bezug auf spezifische Kontexte 
und Diskurse, zum Beispiel den Diskurs um die Kriminalitätsfurcht, in 
Bezug auf die Ökonomisierung öffentlicher Räume und einen sozialen 
Wandlungsprozess. Die Wahrnehmung der illegalen Graffiti ist rückgebun
den an die sozialen, historischen, technischen, kulturellen, medialen und 
vor allem auch urbanen Kontexte, in denen Graffiti hervorgebracht wer
den und die sie rahmen. Eine feststehende Bedeutung, ein Wesenskern von 
Graffiti ist also nicht vorhanden. 

2.4. Ein leerer Signifikant

Graffiti, genauer das Illegale im Zentrum der GraffitiDiskurse, lassen 
sich aus dieser Perspektive analytisch als leere Signifikanten im Sinne von 
Er  nes  to Laclau (2002; ähnlich in der Cultural Criminology, vgl. hierzu 
Fer rell 2013) erfassen. Das Symbol der Illegalität fixiert gegenwärtig 
die Be  deu  tung der Diskurse rund um Graffiti. Dies ermöglicht zugleich, 
Graffiti kon  tex  tu ell mit Inhalten und Bedeutungen zu füllen, sie für 
unterschiedliche Po si tion en im sozialen Feld zu nutzen: sei es als Kunst, 
politische Ästhetik, Jugend kultur, Subkultur, als Werbung, Kriminalität 
oder Unordnung. So ver standen, haben Graffiti keine Bedeutungen an sich, 
außer denen, die ihnen im Rahmen von Signifikationspraktiken zugewiesen 
werden, und der damit ein  her gehenden Institutionalisierungsprozesse in 
der Stadt im Rah men von Prä ven tions kampagnen, Kunstfestivals, legalen 
Flächen, Brachflächen und ,NichtOrten‘. 

Gleichzeitig stoßen diese Zuschreibungsprozesse immer wieder an 
Gren zen, da die rechtlichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Be
deu tungs fixierungen nicht abschließend durchzuhalten sind und nicht al
le Momente und Situationen erfassen können. Sie sind eingebunden in die 
hegemonialen Machtpolitiken rund um kulturelle wie urbane Praktiken, 
die Resignifikationen anreizen oder gestalten können. Einige Institutionen 
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wie die (kommunale) Politik, die Stadtverwaltungen, die Stadtplanung, der 
Kunstbetrieb, Sponsoren, Interessenverbände und die soziale Arbeit zielen 
auf einen Kontingenzausschluss (Laclau 2002) gegenüber der vorweg unter
stellten Bedeutungslosigkeit beziehungsweise Mehrdeutigkeit der Graffiti 
ab, indem sie ihnen zumindest zeitweise eine spezifische Bedeutung aus ih
rem eigenen Selbstverständnis heraus zuweisen. Sie führen somit Grenzen 
des GraffitiWritings in Diskurse ein, die sie als gültig beanspruchen. 
Zentral erscheinen in der gegenwärtigen Formation der Stadtentwicklung 
ökonomische Aspekte und Programme sozialräumlicher Sicherheit. Diese 
versuchen, eine Deutung der Illegalität der Graffiti in der Stadt als Konsens 
zu etablieren und deren Ästhetik im Kontext von Sicherheitsdiskursen zu 
platzieren. Deutungen, die auf eine politische oder künstlerische Bedeutung 
von Graffiti abzielen, stellen dagegen meist einen künstlerischen oder de
mokratischen Mehrwert durch Graffiti zur Disposition.

2.5. Graffiti-Diskurse der Szene

Aus der Szene heraus sind solche Momente der öffentlichen Eigenreprä sen
ta tion jenseits der Produktion der Werke dagegen nur begrenzt zugänglich 
und werden kaum angestrebt. Die Akteur_innen konzentrieren sich vor 
allem auf einschlägige blogs,[19] die Berichte über Maler_innen und ihre 
Wer ke transportieren, auf Fanzines und das Veröffentlichen von Videos, 
zum Beispiel über die Plattform Vimeo[20] (vgl. Snyder 2006). Für das 
Mit spie len in hegemonialen Auseinandersetzungen, die über Graffiti in 
der Stadt geführt werden, ist dies sicherlich eine eher prekäre Ressource, 
zumal die Szeneaktiven hinter den Werken nur schwer ihre Identität preis
geben, geschweige denn ihren bürgerlichen Namen nennen können, ohne 
Repres sa lien in Kauf nehmen zu müssen. So bewegen sie sich weitgehend 
unbemerkt von der Öffentlichkeit und jenseits der Möglichkeit eines 
Dialogs über Szene pers pektiven zur Deutung von Graffiti.

Um einen Zugang zu den Eigendeutungen der Szene zu finden, erscheint 
neben Interviews aus Fanzines vor allem der Einbezug der Videoclips viel
ver sprech end. Graffiti werden hier meist idealtypisch im Hinblick auf 
(direkte) Aktionen gezeigt oder als subversive Technik der AntiDisziplin 
beziehungs weise als adrenalingeladene Praxis präsentiert. Stadt wird 

Abb. 4 Graffiti und 
räumliche Kontrolle, 
Art District in 
Downtown Los 
Angeles, Ende 2009 
(Quelle: eigenes Foto)
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dabei als Ort der Möglichkeiten inszeniert und erscheint durch skurrile 
Situationen und Aktions räume als Ereignisfluss. Dieser primär poetisch
ethnographische Raum kann einem in Form urbaner Zufallsbegegnungen 
widerfahren, wenn man sich ihm bewusst aussetzt (vgl. Certeau 1988). Als 
Transgression bildet er dabei den Widerpart zur kontrollierten und über
wachten Stadt.[21] Zielen die offiziellen Deutungen von Graffiti vor allem 
auf abstrakte beziehungsweise universelle Kategorien wie Eigentum, das 
Panorama, das Recht, die Phase Jugend, die Kunst und die Künstler_
innen ab, so bleibt den Szeneakteur_innen im Kontext der Pop und 
Subkultur lediglich das Spiel zwischen diesen hegemonialen Deutungen 
und der Verweis auf eine andere Sicht auf die Straßen der Stadt, die 
aus der Perspektive einer urbanen Poetik beziehungsweise „poetischen 
Geographie“ (ebd.: 200) formuliert werden. Die Darstellung eines situati
ven Flusses von Zufällen im urbanen Raum, die man selbst nicht formen, 
sondern lediglich gekonnt improvisieren kann, ist darin zentral.

3. Auf der Flucht: Performanzen des Writings zwischen 
urbanen Räumen und Kontrolle 

3.1. Kulturelle Hegemonie und postfordistische Sozialkontrolle

Als subkulturelle Praxis entstammt die WritingKultur den postfordistischen 
Wandlungsprozessen, die New York während der 1970er und beginnenden 
1980er Jahre durchlief. Diese trafen vor allem die schwarzen Angehörigen 
der Arbeiterklasse und gingen einher mit dem Niedergang einiger margi
nalisierter Stadtviertel (z. B. der South Bronx als einem der Geburtsorte der 
HipHopKultur) im Zusammenhang mit politischen Sparmaßnahmen. 
Begleitet wurden diese Entwicklungen von einer Krise des UBahnsystems 
und da rauf folgenden neoliberalen Restrukturierungsmaßnahmen im 
Rahmen der neuen Stadtentwicklungspolitik unter der Administration 
Koch, die unter anderem die Schaffung von ,Lebensqualität‘ gegenüber 
Ordnungsstörungen als zentral erachtete (vgl. Austin 2001, Schierz 
2013). In dieser Phase etablierte sich GraffitiWriting als jugendliche 
Anerkennungsökonomie und wurde zugleich politisch als Symbol für 
Kriminalität und für alles, was in der Stadt falsch lief, genutzt (ebd.). 

Seit Ende der 1990er Jahre, genauer nach einer Deutschlandtour des 
ehemaligen New Yorker Polizeipräsidenten William Bratton im Jahre 
1997, werden Graffiti auch in Deutschland als bedeutsames Problem ver
handelt, das es präventiv zu bearbeiten gilt, um das Sicherheitsbedürfnis 
der Bevölkerung zu befriedigen. Damit wurden Graffiti als Symbole der 
Verunsicherung und Unordnung durch polizeiliche und politische Akteur_
innen reartikuliert. Es wurden Fragmente aus Erzählungen der broken 
windows theory (Wilson/Kelling 1996) und der ,Krise der Städte‘ (urban 
decay) übernommen und auf die bundesdeutsche Situation übertragen. 
Zeitgleich wurde in Folge der Rezeption des ,Clean Cars Program‘ der New 
Yorker Verkehrsbetriebe MTA die ,Meanin´ it Cleanin´ it‘Annahme (‚wer 
es ernst meint, der muss rei nigen‘) als kriminalpräventive Doxa übernom
men. Dieser Blick auf Graffiti in der Stadt ist dabei weitgehend als ein Blick 
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auf das Panorama der postindustriellen Stadt fokussiert; die konzeptionelle 
Planung hat dabei das Ziel zu verfolgen, die Stadt zu einem sicheren und sau
beren Ort zu machen. Das komplexe Gewebe der Stadt soll aus der Distanz 
– in diesem Falle die Bilder auf der Straße – heraus verständlich werden. 
Dies geschieht allerdings um den Preis des Vergessens und Verkennens 
der sozialräumlichen Situationen wie der praktischen Zugänge zur Stadt 
und zu ihrer Produktion (vgl. Certeau 1988: 181). Vorstellungen von der 
Produktion attraktiver Räume (vgl. Kramer 2010) und Handreichungen 
aus dem kriminalpräventiven Diskurs (vgl. Valverde 2006: 134) überla
gern die Betrachtung der kulturellen Praktiken.

Folgt man Michel de Certeau (1988: 184), wird die Stadt primär als 
ein Ort des Ausschlusses des abweichenden ,Anderen‘ und aus einer dis
tanzierten Pers pek tive (re)produziert. Blendet man die möglichen juris
tischen Konsequenzen des Ausschlusses für Szeneakteur_innen aus, so 
scheint auch Graffiti als Kunstform mehr toleriert als verstanden zu wer
den. Der Kunstmarkt erfasst Graffiti im Sinne von Wandbildern und größe
ren Werken (pieces oder murals) als Kunstevents, anerkannte Künstler_
innen stellen in Galerien aus, und ihre Werke werden in Magazinbeiträgen 
besprochen. GraffitiEvents werden unter der Beteiligung international 
bekannter Künstler_innen initiiert, die wiederum häufiger gebeten wer
den, Werke in der Stadt mit einer Aussage zu versehen. Dass diese Events 
wiederum nicht selten gentrifizierungssensible Quartiere berühren, wird 
mittlerweile auch in der Szene wahrgenommen. 

Für Stadtplanung und entwicklung gilt scheinbar selbiges. Während 
illegalen Graffiti im Rahmen städtischer Aufwertungskampagnen immer 
noch der Kampf als ,Schmiererei‘ angesagt wird, kann es im Falle von Street
art anders aussehen. Sie zu entfernen, scheint gegebenenfalls fatal, dient 
sie im Rahmen einer leicht verständlichen und zugänglichen Ästhetik doch 
gerade auch als Hinweis auf eine ehemals vorherrschende und als authen
tisch wahrgenommene, alternative Färbung eines Quartiers, das sich durch 
Differenz und Toleranz auszeichnet und so auch vermarkten lässt.

3.2. Die Performanz des Writings

Der affektgeleitete Erlebnisraum der Szeneakteur_innen befindet 
sich aller dings jenseits entsprechender kriminalpräventiver, entwick
lungspolitischer oder kunstmarktbezogener Panoramen im Schatten 
der Straßenschluchten, auf Industriebrachen, in UBahnschächten, an 
Bahnstrecken und Autobahnen. Er folgt dem Erfahrungsraum der jewei
ligen Situation der Straße: „Unterhalb der ideologisierenden Diskurse 
wuchern Finten und Bündnisse von Mächten ohne erkennbare Identität, 
ohne greifbare Konturen und ohne rationale Transparenz, die nicht 
verwaltet werden können.“ (Certeau 1988: 185)

In Bezug auf die Praxis des Writings wird die Stadt auf andere Weise 
wahrgenommen. Ähnlich wie beim Hip Hop erschließt sich Graffiti-
Writing aus dem Blickwinkel der Szeneakteur_innen primär als eine per
formative Kultur, die auf der „normativen Kraft des Faktischen“ – eben 
des Machens – basiert (Klein/Friedrich 2003: 38) und Bewertungen in
nerhalb der szeneinternen Öffentlichkeit abfordert. Zugleich impliziert es 
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eine andere Produktion von Stadt, die wiederum häufig mit einer gewis
sen Coolness und Hingabe verkauft wird, um als gelungene Performance 
Anerkennung zu finden: 

Graffiti ist Aktion, das ist das Wichtigste für mich bei Graffiti. Es 
ist kein Konsum, sondern du tust etwas. Du ergibst dich nicht den 
Strömungen der Gesellschaft, sondern du machst die Tür deines 
Zimmers zu und beschäftigst dich mit dir und deiner Malerei. […] 
Graffiti ist ein Prozess der systematischen Stadtbemalung. Du er
forscht deine Umgebung, du setzt dich mit der Infrastruktur deiner 
Umgebung auseinander, du bekommst eine andere Wahrnehmung 
und nimmst es einfach nicht mehr hin, dass eine Wand nur eine 
Funktion hat. Für dich besteht alles aus Flächen. Das ist ein riesi
ger Prozess, der eine völlig andere Denk weise mit sich bringt, die 
ein Außenstehender auch gar nicht ver stehen kann. (Dortmunder 
OldschoolMaler SHARK, zit. nach Loh 2006: 315)

Ausgestattet ohne eigenes Territorium, das es zu sichern gilt, leitet 
sich dieser Erlebnisraum durch Taktiken des Wilderns ab aus den 
Zwischenräumen (espaces interstitiels) des Kontrollnetzes und den 
Bedeutungszuschreibungen im städtischen Raum, die genutzt, umgedeutet 
und verändert werden. Als soziale Praxis erfordert die Produktion illegaler 
Graffiti und des Bekannt wie Illegalwerdens primär das nächtliche 
Erlaufen der Stadt und eine urbane Camouflage am konkreten Ort. Dies 
macht die Produktion illegaler Werke im städtischen Raum (z. B. tags 
und throw-ups) zu einer affektmodulierenden und vor allem körperlichen 
Praxis, die Zeit, Raum und städtische Umgebung weitestgehend spontan 
verbindet und das Erleben intensiviert: 

Schneller Farbauftrag ohne Reibungsverlust und in alle Richtungen 
könnte zum ‚actionpainting‘ par excellence führen, doch rührt die 
‚action’ beim Malvorgang des Writers eher von der Illegalität her. 
Der ganze Körper des Sprühers wird miteinbezogen und bewegt, 
häufig ist die Armreichweite aus dem Stand das Maß vieler Formen 
der Throwups, aber das ‚actionpainting‘ des Malers ist der bewuss
te Ver such, Kontrolle und Ordnung über das zu Malende in einem 
schnellst mög lich en Vorgang zu erreichen. Zum Teil spiegelt sich 

Abb. 5 Erlebnisraum 
jenseits der Planung 
von Stadt, semilegale 
hall of fame auf 
einem ehemaligen 
Fabrikgelände in Köln 
2009 (Quelle: eigenes 
Foto)



52 s u b \ u r b a n      2014, Band 2, Heft 2

diese, durch den Druck des Illegalen, stammende Dynamik, in den 
runden Formen des Throwups wieder. (Michalski 2007: 64) 

Wie Michalski zeigt, führt dies zu einem Bruch mit ansonsten für Kunst 
kon sti tu ti ven Faktoren wie Inspiration oder Vision, die im Writing 
nur wenig Raum finden können. Die Situation zwingt den Writer dazu, 
seine/ihre Ent scheidungen weit vor dem Akt des Malens zu treffen und 
die Reproduktion geplanter Formen stilistisch wie motorisch zu verin
nerlichen (ebd.). Das un au to ri sierte Schaffen von throw-ups, die relativ 
einfach gehalten werden, kann auch an viel genutzten Räumen innerhalb 
kürzester Zeit, teilweise sogar inner halb weniger Minuten realisiert werden. 
Während dieser Zeit liefert sich der Writer bewusst einer kaum zu beein
flussenden Situation aus, die er/sie durch die eigene Erfahrung häufig als 
eine transgressive Realisierung des Selbst und der Selbstaktualisierung 
über einen Bruch mit verinnerlichten Selbstzwängen und symbolischen 
Grenzen der Raumnutzung erlebt.

Im Vergleich zum hegemonialen Blick auf die Stadt erscheint dieser Zu
gang zur Stadt gerade beim streetbombing dekontextualisierend. Wände 
wer den als Flächen aus ihren Eigentumsverhältnissen herausgelöst, zu 
Me dien gemacht und als „parafunktionale Räume“ (Papastergiadis 2006) 
auf ihre Nutzungsmöglichkeiten hin befragt. Ort und Besitzverhältnisse 
der ein zel nen Wand sind hierbei weitgehend bedeutungslos. Dabei ha
ben diese Akte einen performativen Charakter. Sie schaffen performativ 
aus ein zel nen privaten Wänden einen öffentlich thematisierbaren Raum. 
Durch eine Zugabe des bombings regt dieser Raum nun Bewertungen an 
und generiert szeneinterne wie öffentlichpolitische, aber auch künst
lerische Diskurse. Der städtische Raum wird über seine Wände als ein 
„organloser Körper“ (Deleuze/Guattari 2002: 216ff., 701ff.) hervor
gebracht, auf dem verschiedene Affekte wie der vielzitierte Kick, aber 
auch Unzufriedenheiten und politische Äußerungen etc. zirkulieren 
können (vgl. Schierz 2009: 313). Städtischer Raum wird durch Graffiti 
zu einem Medium transformiert, in das man sich einschreiben kann. 
Aufrechterhalten wird die Praxis durch eine rahmende Virtualität sozia
ler Kontrolle, die Writer sich zunutze machen und die für sie den Anreiz 
schafft, gekonnt vor ihr zu fliehen. Dieses Unterfangen kann nur um den 
Preis der Illegalität realisiert werden. Dabei bietet die Über nah me einer al
ternativen, anonymisierten Identität als Writer die Mög lich keit, selbstbe
stimmt an der szenespezifischen Anerkennungsökonomie teilzunehmen. 
Vollkommen imaginär oder dekontextualisiert lässt sich die Geografie 
des Writings allerdings nicht beschreiben. Sie folgt vor allem den Linien 
nächtlicher Touren: hin zu yards (Zugdepots), entlang interessanter 
Flächen (z. B. Lärmschutzwänden), auf dem Heimweg von Freund_innen 
und Bekannten oder von Orten des nächtlichen Vergnügens. 

4. Carnival of Crime als Grenzbearbeitung zwischen Praxis 
und Artikulation 

Vor dem Hintergrund der diskursiven Mehrdeutigkeit von Graffiti werden 
Erzählungen einer karnevalesken Welt verdrehter Ordnung geschaffen, 

Abb. 6 Tags und 
Sticker auf einem 
Stromkasten in Köln, 
u. a. mit UTAH und 
ETHER Sticker 2014 
(Quelle: eigenes Foto)
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in der die Grenzen zwischen Legalität und Illegalität, Vergnügen und 
Verunsicherung für diverse Diskursteilnehmer_innen fließend werden, 
während die konkrete Auslegung von Gesetz und Gesetzesbruch kaum 
abschließend fassbar ist. Was kann nun eine entsprechende theoretische, 
kulturwissenschaftlichkriminologische Perspektive (vgl. Ferrell et al. 2008) 
auf Graffiti zur sozial wis sen schaftlichen Auseinandersetzung mit 
dem neueren Polizieren urbaner Räume und zu Analysen städtischer 
Sozialkontrolle beitragen? 

Folgt man de Certeau (1988: 186), so scheint es kultursoziologisch 
durchaus interessant, sich den illegalisierten Praktiken auf der Ebene 
der Straße, dem Wechselspiel zwischen politischen, medialen und öf
fentlichen Diskursen über Unordnung und Kriminalität sowie den popu
lären Praktiken zuzuwenden, die jenseits sozialer Kontrollbemühungen 
existieren. Die Forschungsstrategie der Cultural Criminology (vgl. 
Ferrell et al. 2008: 174f.) ließe sich wie folgt zu sam men fas sen: Wenn das 
Wechselspiel zwischen Diskurs und Praxis be trach tet wird, lässt sich die 
gegenwärtige Konstitution des spätmodernen All tags und der damit ein
hergehenden Sicherheitspolitiken umfassend ana lysie ren. Erkennbar wird 
damit auch die kreative Konstruktionsleistung rund um Normsetzung und 
Normbruch. Zu fragen wäre somit einerseits nach den Artikulationen be
ziehungsweise kulturellen Hegemonien, die Bedeu tungs zuweisungen ge
genüber Abweichung, Kriminalität oder Sicherheit erzeugen. Andererseits 
müssten die (performativen) Praktiken analysiert werden, mittels derer 
sich die Subjekte der Kontrolle selbst erzeugen und all täg lich wie emoti
onal im Kontext dieser Anordnungen und Diskurse (re)pro du zieren.[22] 
Ganz im Gegensatz dazu konzentrieren sich jedoch kri tische Kri mi no
log_innen und Soziolog_innen gegenwärtig verstärkt auf Pro zes se der 
Kontrolle und Kriminalisierung. Doch in spätmodernen Gesell schaf
ten und im Zusammenhang einer weitgehenden Mediatisierung von 
Kriminalitätsdiskursen scheint eine solche einseitige Rekonstruktion brü
chig zu werden (vgl. McRobbie/Thornton 1995). Problematisch erscheint, 
dass dabei etliche städtische Sicherheits und Ordnungsproblematiken 
als reine Ex per ten themen begriffen werden, die rational behandelt wer
den und nicht einer Vielzahl von Deutungsangeboten durch zivilgesell
schaftliche Akteurs krei se unterliegen, zum Beispiel in Themenfeldern wie 
Drogenkonsum, Straßenprostitution und im Umgang mit Asylprotesten. 

Abb. 7 Die Polizei als 
Widerpart; Graffiti 
an einem besetzten 
Haus, Köln 2009 
(Quelle: eigenes Foto)
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Am Beispiel von Graffiti und den Versuchen, über Bedeutungszuschrei
bung en eine Deutungshoheit zu erlangen, ließ sich dies besonders deutlich 
zeigen. Kunst und Popkultur, Wissenschaften und Szeneangehörigkeit lie
fern Möglichkeiten alternativer Konzeptionen von Illegalität. Zugleich las
sen sich AntiGraffitiKampagnen im Stile von ,moralischen Paniken‘ zu den 
Gefahren des GraffitiWritings auf Dauer nicht aufrechterhalten. Sie erzeu
gen Widerstände in anderen gesellschaftlichen Feldern, wie zum Beispiel 
der Kunst oder der sozialen Arbeit. Illegalität, Normen oder Kon troll bemü
hung en erschließen sich somit für die unterschiedlichen Akteur_innen 
nicht per se als eine gesetzte Begrenzung. Sowohl auf der Ebene der Dis
kurse wie im Fall der Praktiken ziehen sie Effekte nach sich, die sich als eine 
„Grenzbearbeitung“ (Kessl/Maurer 2010: 156; ähnlich Dollinger 2010: 187) 
beschreiben lassen. Grenzbearbeitung verweist demnach auf eine 
Positionierung oder ein Leben im Übergang, das sich nicht definitiv einer 
Seite (legal oder illegal) zurechnen lässt, sondern marginal bleibt und mit 
der Bewegung einer Grenzüberschreitung einhergeht. Eine Aneignung 
dieser Grenzpositionierung ermöglicht die Transformation der eigenen 
Identität und des eigenen Erlebens. Konkrete Grenzbearbeitungspraktiken 
können Grenzsetzungen reproduzieren, diese verändern oder gar dele
gitimieren (ebd.: 157). Was Kessl und Maurer für das sozialpädagogi
sche Verständnis von Normalität, Andersheit und Normalisierung im 
Alltagsleben als Analyseraster produktiv machen, ließe sich ohne Weiteres 
auf GraffitiWriting und andere städtische Sicherheitsdiskurse übertragen. 
Abweichungen oder Kriminalität ließen sich demnach nicht nur als Effekte 
von Kriminalisierungen auffassen, sondern auf der Ebene des Alltagslebens 
als eine Grenzbearbeitungspraxis aufschlüsseln. Dieser Zugang ermöglichte 
eine Annäherung an situativ genutzte Sinnzuschreibungen und sie rahmende 
kulturelle oder diskursive Kontexte. In diesem Sinne impliziert der Zugang 
zweierlei: Einerseits impliziert er eine Annäherung an den alltäglichen 
Umgang mit Kriminalitätsdiskursen wie Sicherheitsvorstellungen in zum 
Beispiel städtischen Räumen. Andererseits ermöglicht er, Abweichungen 
nicht passiv als einen Effekt von Kontrolle, sondern als ein kreatives und für 
die Subjekte produktives Handeln zu erfas sen. Zu fragen wäre somit auch, 
wie und über welche Möglichkeiten und in welchen Kontexten Subjekte ei
gensinnig handlungsfähig wer den und wie sie sich in die Lage versetzen, ihr 
Alltagsleben zu transformieren. Doch in der Kriminologie lässt sich bisher 
eine entsprechende kulturelle Sensibilisierung kaum auffinden.

Mein Aufsatz hat für die kritische Kriminologie eine Perspektive vor
ge schlagen, bei der kulturelle (urbane) Praktiken differenziert unter
sucht werden. Als konkrete Grenzbearbeitung im Alltag werden diese 
als Praktiken verstanden, die nicht in Prozessen der Kontrolle aufgehen. 
Die vorgeschlagene konzeptionelle Verschiebung betont einen ande
ren Zugang zu Kriminalität und Kontrolle, bei dem diese nicht primär 
in Bezug zum Staat oder zu objek ti vis tisch en Kriminalitätstheorien 
gedacht werden. Im Mittelpunkt der Ana lysen stehen stattdessen die 
Prozesse der Deutungszuweisung vor dem Hin ter grund der Brüchigkeit 
kultureller Hegemonien, der symbolischen Aushandlungsprozesse 
zwischen unterschiedlichen Akteursgruppen und der alltäglichen 
Überschreitungspraktiken: 
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Wie alle Dimensionen des Sozialen stellen Kriminalität und Kri mi
na li täts kon trolle kulturelle Unternehmungen dar. Beide werden aus 
einer andauernden symbolischen Interaktion geschaffen, die über ei
ne Reihe von verschränkten sozialen und politischen Prozessen ent
stand. Die Bedeutungen von Kriminalität wie von Kriminalitätskon
trol le las sen sich nicht durch die wichtigtuerische (und essenziell 
falsche) Aus sage kraft von Kriminalitätsraten oder Festnahmen be
schreiben; stattdessen entstehen sie aus einem umkämpften Prozess 
symbolischer Darstellungen, kultureller Deutungen und darstellen
der Verhandlungen. (Ferrell et al. 2004: 4; Übers. d. A. )

Im Zentrum einer entsprechenden Analyse steht eine Soziologie des 
(spät mo der nen) Alltagslebens und damit der Versuch, spezifische Grenz
be ar bei tungs prak tiken und ihre kulturelle Einbettung zu verstehen. 
Gefragt wird primär nach denjenigen Situationen, in denen einfache 
Leute mit Machtgefügen, normativen Strukturen oder sozialen Settings 
im städtischen Raum kollidieren, wie sie diese in ihren Praktiken 
umdeuten oder aneignen, um sie dann mittels Überschreitung nutzbar 
zu machen und dadurch kleinere Transformationen des Alltagslebens zu 
erreichen. Affekte und Emotionen erscheinen im Kontext dieser Praktiken 
von zentraler Bedeutung. Sie vermitteln das interaktive Er leben von 
Situationen und kulturellen Formationen, wobei auch eine be son de re 
kulturelle Sensibilität gegenüber Illegalität entstehen kann. 

Eben diese Analyseebene städtischer Alltagskultur wird bisher in der 
wis sen schaftlichen Auseinandersetzung mit Kriminalität und sozialer 
Kontrolle in der Stadt nur unzureichend erfasst: 

Wie sieht nun die Zukunft der Kriminologie und insbesondere der 
Cul tu ral Criminology aus? […] Die administrative Kriminologie 
ver sagt in ihrem Unverständnis der Kultur des Alltagslebens und 
der Be deu tung, die abweichende und kriminelle Handlungen für 
viele haben. Wider stand mit kulturellen Mitteln muss neu theore
tisiert und neu aufgegriffen werden. Aber auch die die Ästhetiken 
von Kriminalität müssen ins Zentrum der kriminologischen Debatte 
gerückt werden, zu sam men mit einem Verständnis von Vergnügen, 
Begehren und Kon sum. (Presdee 2001: 162; Übers. d. A.) 

Zumindest im deutschsprachigen Kontext findet die hier eingeforderte 
Re flex ion über Widerstand, Ästhetik, Konsum und die emotionalen 
Dimensionen von Kri mi na li tät bisher noch zu selten statt. Bis auf wenige 
Ausnahmen (Naegler 2013) ist in der deutschsprachigen (kritischen) 
Kriminologie ein cultural turn in Richtung einer Beschäftigung mit städti
schen Alltagskulturen bisher ausgeblieben.

Wie ich zeigen konnte, werden Kultur und Alltagspraktiken in den 
meisten kritischen kriminologischen Analysen kaum thematisiert, insbe
sondere in der Analyse von Politiken oder Programmen sozialer Kontrolle. 
Aus der Sicht einer Cultural Criminology sind Fragen nach den Diskursen 
und Dis po sitiven sozialer Kontrolle außerordentlich bedeutsam (Campbell 
2013: 20). Allerdings reicht es nicht, sich lediglich auf Diskurse und 
Dispositive sozialer Kontrolle zu fokussieren. Auch die unterschiedlichen 
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Alltagslogiken und praktiken müssen in den Blick genommen und zugleich 
ihre kulturellen Effekte im und auf den städtischen Raum erfasst werden. 
Um im Fall des Writings das transgressive Wechselspiel von ,doing illega
lity‘ und Kontrolle im städtischen Raum in einer dichten Beschreibung zu 
erfassen, hätte es nicht ausgereicht, das Kontrolldispositiv zu rekonstruie
ren. Kontrollpraktiken wären so vereinfachend als Repression beschrieben 
worden. Damit wären die Deutungen des Writings durch die Akteur_in
nen selbst – als emotionales Erlebnis in einer Bandbreite zwischen Furcht 
und Vergnügen – im Dunkeln geblieben, und damit zentrale Aspekte, die 
diese Praxis anreizen. Mehr noch: In meiner ethnographischen Feldstudie 
wurde schnell offensichtlich, wie weit Kontrollansprüche und wirklichkei
ten auseinanderfallen und dass sie durch die handelnden Akteur_innen 
vor allem imaginär immer wieder als symbolische Verbindungen gezogen 
und zugleich ignoriert werden müssen.

Die Aufgabe der gegenwärtigen kriminologischen Analyse städtischer 
Kontrolldispositive ist es somit, einseitige Deutungen eines schon mecha
nisch angelegten sozialen Ausschlusses, der in neueren Kontrollpraktiken 
bereits an ge legt ist, zu vermeiden. Sie müsste sich darauf einlassen, 
Konflikte, die aus entsprechenden Ausschlüssen resultieren, zu er
fassen. Dies würde bei spiels weise bedeuten, zu fragen, wie Recht und 
Kontrollpraktiken alltäglich an ge eignet, genutzt, reproduziert und verän
dert werden und ihrerseits auf den städtischen Alltag zurückwirken. Um 
die Komplexität und Offenheit städtischer Erfahrung nachzuzeichnen, 
bedarf es einer Rekonstruktion ent sprech en der Praktiken und Prozesse 
und damit einer Betrachtung von Praktiken der Alltagskultur und der 
Repräsentation. Das Konzept des Carnival of Crime verweist auf ei
ne in populären Praktiken immer wieder auffindbare Figuration einer 
‚verdrehten‘ Ordnung. Diese stellt sich ein vor dem Hintergrund einer 
weitreichenden Kriminalisierung und Überwachung des spätmodernen 
Alltagslebens und erlaubt, den Alltag unter dem Vorzeichen ‚Kriminalität‘ 
aus einer Ambivalenz von Vergnügen und Unsicherheit zu erleben und zu 
analysieren (Presdee 2001: 38ff.). Normative Rahmungen verlieren ihre 
Wirkmächtigkeit in alltagsweltlichen Deutungen und Praktiken, die sich 
wenig am dominanten Verständnis von Recht und Gesetz orientieren. 
Diese Praktiken ermöglichen ein expressives Dahintreiben (drift), das die 
rational verfasste Gesellschaft nur als Kriminalität deuten kann (ebd.: 8f.). 

Was lässt sich aus dem Gesagten für das Erforschen städtischer Sozial
kon trolle ableiten? Diese Perspektive ermöglicht einen veränderten Blick 

Abb. 8 Aufkleber zum 
,Zerstören‘ von Graffiti 
auf einem Zug-Graffito 
in Osnabrück 2013 
(Quelle: eigenes Foto)
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auf Praktiken der Kontrolle, der es erlaubt, sie auf die Möglichkeiten kul tu
rel ler Transformationen hin zu befragen. Werden Kontrollpraktiken bisher 
weit gehend als Prävention oder Repression gegenüber Abweichungen kon
zep tio na li siert, kann der Zugang verschoben werden. Alltägliche Praktiken 
und Aneignungsversuche abseits von crime talk und Machtdispositiven kön
nen betrachtet werden, um daraus urbane Erfahrungen zu rekonstruieren. 

Endnoten

[1] Transgression wird hier nicht lediglich als eine Metapher für einen binär zur Ordnung 
stehenden Widerstand verstanden. Das Konzept eignet sich durch die mit ihm 
verbundenen Hybridisierungen als eine Metapher für kulturelle wie symbolische 
Transformationen, die Grenzen zwischen Kategorisierungsleistungen (z. B. illegal, 
authentisch) überschreiten (vgl. Hall 2000, Campbell 2013). Transgression ist somit, 
wenn auch häufig prekär und zeitlich umgrenzt, eine Metapher für sozialen Wandel, 
die es ermöglicht, öffentlichen Raum sowie die eigene Positionierung darin anders 
wahrzunehmen und zu entwerfen.

[2] In dieser werden kulturelle Konstruktionen als soziale Fakten rezipiert, die verwen
deten Theoriemodelle sind wenig ausgearbeitet, ein Containermodell von Raum und 
Stadt wird verwendet, und es wird im Sinne einer Präventionslogik argumentiert.

[3] Der klassischen New Yorker Selbstbeschreibung folgend, verstehen sich Szeneaktive 
als Writer, die ihren Namen an Wände schreiben, und weniger als Künstler_innen, 
die unter anderem malen. Seit Mitte der 2000er Jahre kommt es zu einer verstärkten 
Ver mischung von Graffiti und Streetart, zum Beispiel im Sinne von stencils, Stickern 
oder bei Konzeptwänden. Diese stammen teilweise aus dem gleichen Akteurskreis. 
Sollte, wie in beiden Ansätzen impliziert, die nicht legitimierte Wahl der Flächen zum 
Aus gangs punkt für Kontrollaktivitäten werden, so werden auch beide nach einem 
ähn lichen Kontrollverständnis von Überwachen und Reinigen bearbeitet, gegebenenfalls 
mit dem gleichen rechtlichen Instrumentarium, zum Beispiel §§ 303 und 304 StGB als 
Sachbeschädigungen. Beide zusammen lassen sich in Abgrenzung zu dem Begriff Urban 
Art verstehen, der einem kunstwissenschaftlichen Diskurs entspringt und kommer
ziell vermarktbare Stilformen beschreibt. Wenn im Folgenden von GraffitiWriting die 
Rede ist, so liegt das daran, dass sich in diesem Kontext verstärkt Thematisierungen von 
Illegalität durch unterschiedliche Akteure finden lassen. 

[4] CasaNova Köln ist mittlerweile Teil der Initiative ,Kölner Wand‘.

[5] Wenn im Folgenden scheinbar geschlechtsneutral die Produzent_innen von illegalen 
Graffiti als Writer bezeichnet werden, wird hiermit eine übliche Szenebezeichnung 
ver wen det, für die anders als im Breakdance mit der Konstruktion von BBoy und 
BGirl in der Praxis keine weibliche Form existiert.

[6] Das Interview ist zu finden unter: http://blogue.us/2010/02/10/utahtheinterview/ 
(letzter Zugriff am 14.8.2013).

[7] So lässt sich über das letzte Jahrzehnt hinweg eine Zunahme von wissenschaftlichen 
oder kunstbezogenen Publikationen, aber auch Dokumentarfilmen, Blogeinträgen 
und Medienberichten zu dem Thema feststellen, die Graffiti, aber auch Streetart als 
Praxis wie als Subkultur zeigen, aber auch deren Kontrolle, und die eine Verbindung 
zum städtischen Raum thematisieren. Als ein bedeutsames Beispiel hierfür lässt sich 
die New York Times anführen. Graffiti werden hier längst nicht mehr nur als ein 
Kriminalitätsproblem dargestellt. Es wird verstärkt über GraffitiAusstellungen und 
Künstler_innen berichtet. Aber auch der Tod eines bekannteren illegalen Writers 
(z. B. STAY HIGH 149; New York Times vom 12.6.2012) oder aber die Aktivitäten der 
IRAK CREW schaffen es häufiger in die Kulturberichterstattung.

[8] Presdee bezieht sich hierbei auf Großbritannien und damit einerseits auf einen Ausbau 
von Überwachungstechniken, andererseits auf einen neuen, alltagsbezogenen Ansatz 
von Kriminalprävention und Polizieren. 

[9] Eine entsprechende Beschreibung aus der Sicht einer Präventionskampagne in 
New York findet sich auf www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/

http://blogue.us/2010/02/10/utah-the-interview/
http://www.nyc.gov/html/nypd/html/crime_prevention/anti_graffiti_initiatives.shtml
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anti_graffiti_initiatives.shtml (letzter Zugriff: 13.10.2013). Die meisten dieser 
Kampagnen basieren auf einer Rezeption der sogenannten broken windows theory 
und rekurrieren dabei auf den beiden vorgenannten Punkten, erstens einer angeb
lichen Schädigung städtischer Ökonomie und Ästhetik und zweitens der Feststellung, 
dass Graffiti Kriminalitätsfurcht auslösen könnten, da sie auf fehlende Kontrollen 
verwiesen (vgl. Wilson/Kelling 1996). 

[10] Dies bezeichnet das subversive Verändern von Werbung.

[11] Ein Überbegriff für eine Vielzahl leicht subversiver, künstlerischer oder politi
scher An eig nungs versuche städtischer Räume, zum Beispiel durch Flashmobs, 
Kunstinstallationen, das Containern und temporäre Besetzungen, die gewöhnliche 
Erwartungshaltungen an urbane Situationen unterlaufen. 

[12] Vgl. als Beispiel hierzu die türkische Dokumentation Urbanbugs unter: http://vimeo.
com/14780675# (letzter Zugriff am 14.8.2013). 

[13] Szeneausdruck für Zeichnen. 

[14] Szeneausdruck für illegales Malen in der Stadt. Es betont eher eine intensive und 
adre na lin ge la de ne Erfahrung des Agierens im städtischen Raum als künstlerische 
Momente.

[15] In den pieces (Szenebezeichnung für aufwendige Produktionen) wurden diese gesell
schaft lichen Verhältnisse besonders häufig durch Polizei, Videoüberwachung oder 
a pa thische Menschenmassen vor einer Stadtkulisse dargestellt.

[16] Vgl. www.aljazeera.com/video/middleeast/2012/02/2012227124328836724.html 
(letzter Zugriff: 24.9.2014).

[17] Als Beispiele hierfür lassen sich unter anderem HERAKUT mit ihrem Projekt ,Colors 
of Resilience‘ nennen, unter: http://creative.arte.tv/de/5minutesspezialherakut
coloursofresilience (letzter Abruf: 24.9.2014); das Projekt ,The Freedom Charta‘ 
von FAITH 47 unter: http://vimeo.com/12910179 (letzter Abruf 24.9.2014) oder aber 
diverse Arbeiten des Künstlers JR.

[18] Realness markiert innerhalb der HipHopKultur und der GraffitiSzene nicht 
allein eine Differenzierung zwischen Mainstream und Underground, sondern stellt 
sich als performative Authentizitätskonstruktion erst im Rahmen einer gelungenen 
Performance ein, die wiederum Einfluss auf das subkulturelle Kapital beziehungsweise 
die credibility (Glaubwürdigkeit) im Sinne von fame nimmt (vgl. Klein/Friedrich 
2003: 158f.). Real zu wirken erfordert damit, sich immer wieder als Person wie durch 
die eigenen Werke zu präsentieren. Durch Wiederholung und Anerkennung wird ein 
subkulturelles Kapital generiert, das auch in andere Kapitalsorten übersetzt werden 
kann. So weist unter anderem Heike Derwanz (2013) darauf hin, dass eine erworbene 
street credibility weitestgehend die Grundlage bildet, um im Galeriebetrieb ein oder 
aufzusteigen.

[19] Vgl. zum Beispiel www.ilovegraffiti.de (letzter Zugriff: 22.10.2013).

[20] Ein international bekanntes Beispiel für entsprechende Videoproduktionen ist unter 
anderem Kidult. Vgl. http://vimeo.com/50435668 oder http://vimeo.com/34038806 
(letzter Zugriff am 14.8.2013).

[21] Dies wird eindringlich dargestellt durch Grifters Trailer (http://vimeo.com/79183393), 
den Clip von KLOPS (http://vimeo.com/98368625#at=182) und den 1upTrailer 
(www.youtube.com/watch?v=suGXHXKuhGw; letzter Zugriff am 14.8.2014).

[22] In diesem Sinne weist das hier vorgeschlagene Analyseraster einer Cultural 
Criminology deutliche Überschneidungen zu den Cultural Studies auf (vgl. Hall 1999).
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Graffiti as „doing illegality“ 
Perspectives from a Cultural Criminology

Illegal Graffiti is popular even in local crime prevention. As a signal crime 
it is used as a symbol for crime in public space and as a marker of fear. At 
the same time the writing culture is pushed as new art form by different 
local and international graffiti events. The paper reflects the signifying 
practices, that give meaning to graffiti in public spaces and discusses the 
perfomance of writing in the spaces „in between“ the politics of meaning.
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Was kritische Polizeiforschung sein 
könnte und sollte
Ein Beitrag zur Debatte

Bernd Belina

Vorbemerkung: Die folgende Skizze stellt den Versuch dar, in sehr 
komprimierter Form den Kern und zugleich die Breite dessen auszu-
leuchten, was ‚kritische Polizeiforschung‘ ausmachen könnte und 
meines Erachtens sollte. Im Dienste von Kürze und Prägnanz habe ich 
auf Literaturhinweise, Beispiele und explizite theoretische Verortungen 
verzichtet. Eingegangen sind Position en und Argu mente aus der Kritischen 
Kriminologie, der materialis tisch en Staats theorie und der kritischen 
Stadtforschung. Vorarbeiten entstanden im Anschluss an die von Jenny 
Künkel und Kendra Briken im Februar 2013 in Frankfurt am Main organi-
sierte Tagung „Kritische Polizeiforschung in Deutschland – Stand und 
Perspektiven“ (8.-9.2.2013). Sie wurden als Vorschlag für die Grundlage 
einer zukünftigen Zusammenarbeit der Teilnehmer_innen verschickt und 
vereinzelt auch kommentiert, wofür ich dankbar bin.

These: Kritische Polizeiforschung zeichnet sich durch das Hinterfragen 
von Zweck und Wirklichkeit der Durchsetzung des staatlichen 
Gewaltmonopols aus.

Ausführung: Der Zweck des Staatsapparats Polizei besteht darin, das 
stets prekäre Monopol legitimer physischer Gewalt des Staates durch-
zusetzen und aufrechtzuerhalten. Auf Basis dieses Monopols kommt 
der kapitalistische Staat seinem primären, im globalen Norden über 
Jahrhunderte in Kämpfen und Aushandlungen durchgesetzten Zweck 
nach, mittels des Rechts widersprüchliche und konfliktgeladene gesell-
schaftliche Verhältnisse zu prozessieren, also abzusichern und auf 
Dauer zu stellen, ohne dabei selbst als Konfliktpartei zu erscheinen. 
Der dergestalt besonderte Staat organisiert und garantiert die wesent-
lichen gesellschaftlichen Ausschlussverhältnisse: das Eigentum als Basis 
der kapitalistischen Produktionsweise, die Staatsbürgerschaft als Basis 
politischer Herrschaft und die Trennung von öffentlichen und privaten 
Angelegenheiten, mittels derer etwa die Verhältnisse der Geschlechter, 
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der Generationen, der sexuellen Orientierungen, der Weltanschauungen 
und der Religionen reguliert werden.

Die eingerichteten Verhältnisse sind von inhärenten Wider sprücheen 
geprägt. Deshalb verändern sie sich in der Zeit und unterscheidet sich ih-
re Entwicklung je nach Kräfteverhältnissen und Kämpfen zwischen Orten 
und Staaten sowie zwischen räumlichen Maßstabsebenen. Dabei sind 
Städte und Staatsgrenzen häufig die Orte, an denen die Widersprüche der 
Herrschaftsverhältnisse und ihre auch gewaltförmige Regulierung zutage 
treten. Hier werden seitens des Gewaltmonopolisten neue Strategien aus-
probiert, hier wird die Relevanz von Stadt und Raum für die Polizei deutlich.

Im Fall gelingender politischer Herrschaft sind die zentralen Aus-
schluss verhältnisse in sozialer Praxis und Diskursen gesellschaftlicher 
Konsens ebenso wie die Bekämpfung von Abweichungen, auch mittels 
Gewalt. Dasselbe gilt für den Ausschluss radikaler Kritik an den einge-
richteten Verhältnissen aus dem Bereich des Sagbaren, auch dies gege-
benenfalls mittels Gewalt. Bröckelt die Hegemonie und verschieben sich 
Diskurse und soziale Praxis in einer Weise, die die Grundlagen der einge-
richteten Ordnung gefährden könnten, geben seine Gewaltapparate dem 
Staat die Möglichkeit, die Ord nung auch ohne funktionierende Hegemonie 
im Modus der Dominanz durch zusetzen.

Diese formanalytische und hegemonietheoretische Bestimmung des 
sozialen Verhältnisses Staat und der Position und Funktion des Staatappa-
ra tes Polizei inklusive seiner staatlichen und privaten Institutionen inner-
halb der Gesell schaft wird in der Wirklichkeit des Polizierens immer wie-
der aufs Neue praktisch wahr gemacht. In Myriaden von materiellen und 
diskursiven Praktiken wird das Gewaltmonopol andauernd reproduziert 
und unter Umständen transformiert. Dabei sind es stets einzelne Subjekte 
im Kontext von Machtverhältnissen und konkreten Institutionen, die es 
durchsetzen, regulieren, in Anspruch nehmen, als legitim akzeptieren 
oder infrage stellen. Je nach Stellung in diesem Reproduktionsprozess 
sind die Subjektivierungen der Beteiligten als zum Beispiel Polizist_in, 
Gesetzgeber_in, Verbrechensopfer, Bürger_in, Sicherheitsunternehmer_
in oder radikale_r Kritiker_in mehr oder weniger von der Wirklichkeit 
des Gewaltmonopols (mit-)bestimmt. In den Institutionen, innerhalb 
derer Praktiken stattfinden und sich Subjektivierungen konstituieren, 
können sich spezifische Kulturen herausbilden, wie etwa die cop cul-
ture der Polizei. Diese können in Widerspruch zu rechtlichen und mora-
lischen Idealen des Polizierens geraten, wie sie in der Exekutive selbst, 
in Legislative und Judikative sowie in Politik, Medien und Wissenschaft 
ausgehandelt und zum Teil im Recht fixiert werden. Bei der Polizei liegen 
formbestimmte Gründe für die Ausbildung kontraproduktiver Kulturen 
vor, weil Polizist_innen in Interaktion mit potenziell Abweichenden 
Gewaltmittel unterhalb des Radars institutioneller Kontrolle und vor 
eventueller rechtlicher Nachbearbeitung in Anschlag bringen können.

Die skizzierten Zusammenhänge durch Hinterfragen theoretisch und 
empirisch in den Griff zu bekommen, macht ihre Kritik aus. Sowohl die 
untersuchten Zusammenhänge als auch die Perspektiven der Forschenden 
auf die Zusammenhänge sind das Produkt dessen, was Menschen unter vor-
gefundenen Umständen tun und getan haben. Kritische Polizeiforschung 
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untersucht die genannten Aspekte – Praktiken und Interaktionen, 
Subjektivierungen und Diskurse, Institutionen und Hegemonien – in ih-
rer in Zeit und Raum unterschiedlichen und sich durch Aushandlungen 
und Kämpfe entwickelnden Wirklichkeit, um mehr darüber zu erfahren, 
wie die gewaltförmige Absicherung von politischer Herrschaft und sozi-
aler Ordnung funktioniert, umkämpft ist und sich verändert. Als Labore 
des Gewaltmonopols sind Städte für die kritische Untersuchung von 
Varianten und Veränderungen des Polizierens – neben Staatsgrenzen 
– ein privilegiertes Terrain kritischer Forschung. Hier wie überall inter-
essiert sich kritische Polizeiforschung insbesondere dafür, wer, warum, 
in welcher Weise und mit welchen Konsequenzen Widerstand gegen die 
Wirklichkeit des Gewaltmonopols oder seine Zwecke leistet. All dies tut 
kritische Polizeiforschung, um sich nicht mehr in dieser Weise regie ren zu 
lassen. Ihre Tauglichkeit beweist sie in der Praxis. Los geht’s.
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Zur Aktualität der Etikettierungs
perspektive als Ideologiekritik
Ein Beitrag zur Debatte um kritische Polizeiforschung

Helga CremerSchäfer

Als eine nicht auf ‚Polizei‘ spezialisierte Sozialwissenschaftlerin werde 
ich in meinem Diskussionsbeitrag von Überlegungen zu einer ‚kritischen 
Institutionenforschung‘ ausgehen. Thematisieren werde ich Polizei nur als 
eine ‚Instanz‘ der Institution ‚Verbrechen & Strafe‘.[1] Diesen Begriff für den 
Komplex von Strafrecht, organisierter Strafrechtsanwendung, dem Voll zug 
von Strafen und den damit entwickelten Kategorisierungen und dem 
kriminologischen Wissen haben Heinz Steinert und ich eingeführt, um die 
Funktionen der sozialen Ausschließung durch die Kategorie ‚Krimi nali tät‘ 
in Erinnerung zu bringen. Moralisch legitimierte soziale Ausschließung 
wird als eine Grundfunktion der Institution bestimmt und soziale Kontrolle 
als angelagerte Logik beziehungsweise amalgamierte Herrschafts tech nik 
(vor wie gend der Institution ‚Schwäche & Fürsorge‘ entnommen) sowie 
beides im historischen Kontext der fordistischen Produktionsweise und 
der sozialstaatlichen ‚Modernisierung‘ von Staatsapparaten verortet (vgl. 
Cremer-Schäfer/Steinert 2014/1998).

Die Analyseperspektive ergibt sich erstens aus der Verortung der 
Polizei als einer ‚Instanz‘ der Institution ‚Verbrechen & Strafe‘, die mo-
ralisch legitimierte soziale Ausschließung organisiert und die zweitens 
zu diesem Zweck und anderen (ideologischen) Zwecken die Kategorie 
‚Verbrechen‘ re pro du ziert und verwaltet.[2] Diese Reproduktion und 
Verwaltung des ‚Ver brechens‘ und seiner Varianten der ‚Kriminalität‘ 
legitimieren direkt die Ausschließung durch alle Formen der staatlich 
organisierten Bestrafung. Indem die betroffenen Subjekte/ Personen 
kriminalisiert und bestraft werden, wird ihre Teilnahme an Gesellschaft 
und ihre Ingebrauchnahme von gesellschaftlich erzeugten Ressourcen 
behindert bis blockiert. Die Zuweisung einer Pariaposition wird indirekt 
als ‚verdient‘ legitimiert, da Konformität, Normalität, Rechtschaffenheit 
und Normeinhaltung verweigert werden. Die Kurzbenennung für die 
Analyseperspektive und die Sache lautet: reflexive Kritik von instituti-
onalisierter Herrschaft durch Verdinglichung zum Zweck der formie-
renden, Ungleichheit produzierenden Integration und dem der sozialen 
Ausschließung.
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Als eine Instanz der Institution ‚Verbrechen & Strafe‘ steht die Polizei 
(wie auch die Staatsanwaltschaft) fast ausschließlich für die Durchset zung 
von Herrschaft und folgt nicht der Logik der Herrschaftskontrolle und 
Herr  schafts kritik. Institutionalisierte und an die Idee/ Ideologie eines 
bür ger  lichen Rechtsstaats gebundene Herrschaft sollten wir jedoch, gera-
de wenn von Funktionen die Rede ist, theoretisch als widersprüchlich und 
‚dia lek tisch‘ begreifen. Keine Instanz der Institution ‚Verbrechen & Strafe‘ 
ist einer ‚Funktion‘ hilflos ausgeliefert. Ordnungsfunktionen können nicht 
ohne tätige Mitarbeit anderer Instanzen und anderer Institutionen, ins-
besondere nicht ohne die Instanzen und (wissenschaftlichen) Disziplinen 
der Wis sens pro duktion und vor allem nicht ohne die Politikform des 
Populismus zu einem Überwachungsexzess oder einem Säuberungsregime 
und zu Aus schließungs propaganda radikalisiert werden. Daher ist es 
zentral, bis zu welchem Grad in der Wissenschaft ein Gegenwissen und 
ein institutionenkritisches Wissen entwickelt werden. Die Kriminologie 
selbst zielt kaum darauf ab; und auch wenn die Kritische Kriminologie 
sich immer weniger als Kritik der Kriminologie entwickelt, so dürfte die 
kritische Polizeiforschung hier an reflexive und kri tische Denktraditionen 
mit Aktualität anknüpfen können.

Die Polizei übernahm in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft 
in jeder (im kurzen 20. Jahrhundert) durchgesetzten Politikform und im 
Rahmen jeder bisherigen rechtsstaatlichen Struktur des Herrschafts-
apparates eine zentrale Rolle bei der Anwendung der Kategorie ‚Verbrechen‘ 
auf eine bestimmte Handlung oder Person und bei der Gewinnung von da-
rauf beruhenden Klassifikationssystemen wie etwa dem der ‚Kriminalität‘, 
der ‚Gewalt‘ oder der ‚Gefährlichkeit‘. Hinzu kommen Klassifikationen 
von ‚Tätertypen‘, von ‚üblichen Verdächtigen‘ und ihrer Herkunftsklasse. 
Auf eine sehr kurze Delegitimierungsphase folgte nach 1945 die Phase der 
Restauration (nicht nur) der Polizei in der Bundesrepublik und dann die 
Phase der Rationalisierung (im doppelten Sinn). Ab den 1970er Jahren 
beobachten wir empirisch, dass sich die Polizei aus internen Strategien 
heraus immer stärker der Durchsetzung von Herrschaft verpflichtet,[3] 
wenn auch nicht mehr als ‚Büttel‘, sondern mit dem Anspruch eines „wis-
senden Gesellschaftsdiagnostikers“, der, wie der damalige Präsident 
des Bundeskriminalamts, Horst Herold, es 1980 in einem Interview mit 
Sebastian Cobler formulierte, „Dynamik in die Sache bringt“. Der moderni-
sierten Polizei ging es seit den 1970er Jahren um Krimi na li tätskontrolle, um 
Kontrolle der Radikalität von Befreiungen und um Terrorismuskontrolle. 
Um Herrschaftskontrolle (sei es im Namen von Verhältnismäßigkeit, der 
patriarchalen Befriedung, der Entdramatisierung, der Techno-Prävention 
oder einem Konfliktmanagement) machen sich die Instanz Polizei und ihr 
Personal die geringsten Sorgen. Die Art des Gebrauchs von ‚Kriminalität‘ 
und/ oder ‚Gewalt‘ und/ oder ‚Gefährlichkeit‘ und/ oder ‚Sicherheitsrisiko‘ 
steht dabei im scharfen Gegensatz zum Reflexionsgewinn, der durch die re
flex ive Sozialwissenschaft und die Kritische Kriminologie und deren Kern, 
die interaktionistische Etikettierungsperspektive, ermöglicht wurde. Aus der 
Etikettierungsperspektive ergibt sich ein ‚anti-institutionelles Wissen‘, da-
her konnte sie als reflexive Sozialwissenschaft gerade als Denkwerkwerkzeug 
der Kritik von rationalisierter Herrschaft genutzt werden. Bis heute. 
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Der Weg zu einer reflexiven und kritischen Wissenschaft setzt vor aus 
und besteht darin, dass wir unsere Begriffe und den Gegenstand unse-
rer Untersuchung und unseres Nachdenkens unabhängig von Kate go  ri-
sie rung en, An nahmen und Vorgaben der analysierten Institutionen und 
der sie cha rak  te  ri  sie  ren den Herrschaftstechniken bestimmen. Der sich als 
wissen schaft liche Disziplin (und ‚Branche‘) etablierenden Kriminologie ist 
das phasen weise ein gutes Stück gelungen. Die zentrale Ressource für die 
Gewin  nung rela ti ver Autonomie der wissenschaftlichen Wissens pro duk-
tion en von der Institution ‚Verbrechen & Strafe‘ war das reflexive und das 
institution en kri tische Potenzial der (interaktionistischen) Etikettierungs-
the o rien, wo durch die Perspektive der Kritischen Kriminologie auf 
Instanzen der sozialen Kontrolle und der sozialen Ausschließung – ein-
schließlich ihrer ‚aka de mischen Branchen‘ – geprägt war. Die zentra-
le Einsicht dieser ‚Kritik der Kriminologie und des strafenden Staates‘ 
ist, dass es sich bei ‚Kriminalität‘ um eine Kategorisierung und eine 
Zuschreibung handelt. Es handelt sich um ein ‚Etikett‘, und das heißt: eine 
Abstraktion mit einem bestimm ten Zweck.[4] Handlungen und Ereignisse 
sollen mit dem definitorischen und organisierten Instrumentarium ei-
ner Ordnungs und daher immer auch einer Herrschaftsinstitution be-
arbeitet und zu einem Gegenstand werden – was am besten dadurch 
geschieht, dass die Handlungen unverstehbar gemacht werden. Das 
Wissen über Verbrechen und Verbrecher ist eine zentrale Dimension der 
Institution ‚Verbrechen & Strafe‘, besonders das sys te ma tisch gewonne-
ne Wissen, das die Kriminologie ursprünglich als Polizei-, Gerichts- und 
Strafvollzugswissenschaft produzierte. 

Zum Kern der Etikettierungsperspektive gehört bis heute, dass sie zen-
tralen ‚Sicherheiten‘, Selbstverständlichkeiten und Legitimationsfiguren 
von sozialen Institutionen widerspricht. Zu den wichtigsten ge-
hört das Vorurteil von Institutionen, dass sie den Gegenstand ihrer 
Intervention vorfinden und lediglich darauf reagieren. Die Analyse von 
Kategorisierungen als Etiketten zeigt aber über den methodologischen 
Aspekt der sozialen Konstruktion von Wirklichkeit hinaus ein kont-
räres Verhältnis von Institution und Gegenstand: Ein „Komplex von 
Institutionen“ ist es, der „den Gegenstand ihrer Praxis sich zu allererst 
‚erzeugt‘ – und zwar in einem doppelten Sinn“ (Keckeisen 1974: 10).[5] 
Erstens werden durch rechtliche, organisatorische und materielle 
Voraussetzungen Kategoriensysteme und Herrschafts tech niken geschaf-
fen, die als ‚Reaktion‘ und ‚Gegenmaßnahmen‘ definiert werden. Zweitens 
machen sie über Normanwendung und Herrschaftstechniken soziale 
Akteure zu einem Objekt in dem Sinne, dass Menschen wie Gegenstände 
bearbeitet werden: Sie werden ausgelesen, diagnostiziert, klassifiziert, 
Maß nahmen unterworfen und zu ideologischen Zwecken oder um des 
Großen und Ganzen willen instrumentalisiert. 

Das Abschaffen des Kriminalitätsbegriffs und seiner diversen Varianten 
(so etwa ‚die Gewalt‘) erfolgt schon unter günstigen Umständen nicht durch 
einen einmaligen Akt. Es ist dafür vielmehr erforderlich, dass die Begriffe und 
Fragestellungen, die wir gesellschaftlich vorfinden und die an Wissenschaft 
herangetragen werden, nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden. 
Reflexive Wissenschaft und Herrschaftskritik beginnen bei Wissensanalysen: 
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bei der Überprüfung, für welche Interessen, Positionen und soziale Orte 
Begriffe, Kategorisierungen, Vokabulare, Fragestellungen und Theorien ei-
nen Sinn ergeben, und welche Unternehmungen und (kollektiven) Akteure 
die Bedingungen ihrer Möglichkeit reproduzieren. Es ist diese Analyse von 
Institutionen und Wissen, die ‚auf Dauer gestellt werden‘ muss. 

Als zentralen Forschungsgegenstand würde ich kritischer Polizei-
forschung die Analyse der verbreiteten Sorglosigkeit und Bedenkenlosigkeit 
empfehlen, sowohl bezüglich des Kriminalitätsvokabulars wie bezüglich 
der Mitarbeit in einem ‚Ausschlusskonsortium‘. Dazu gehört ein Dauer
Moni toring von ‚Kriminalisierung‘ im weitesten Sinn; dazu gehören be-
griffliche Anstrengungen (Reflexivität, Wissensanalysen, Ideologiekritik), 
um aus der Analyse und Kritik des ‚Kriminalisierungsunternehmertums‘ 
ein Gegenwissen zur etablierten ‚Polizei-Kriminologie‘ zu entwickeln. 
Dieses ‚anti-institutionelle Wissen‘ übernimmt auch die Aufgabe, die Phä-
nomene und Personen, die durch die Zuschreibung von Etiketten und 
Ursachenerklärungen unverstehbar gemacht werden, wieder der intellektu-
ellen Verstehbarkeit zuzuführen. Das wäre der erste Schritt zur gesellschaftli-
chen Wiederaneignung von Konflikten (das heißt eine Entindividualisierung 
und Entmoralisierung) und der erste Schritt, einen angemessenen Begriff 
von den Phänomenen zu entwickeln, die in Vergangenheit und Gegenwart 
mehr schlecht als recht mit den Herrschaftstechniken der Institution 
‚Verbrechen & Strafe‘ bearbeitet wurden und werden. 

Kurz gefasst und übersetzt in Tätigkeiten bedeutet dies die Wieder her-
stel lung von Verstehbarkeit und die Wiederaneignung von Konflik ten: 
Als institutionelle Kategorisierung wäre ‚Kriminalität‘ langsam, aber si-
cher durch Kategorisierungen zu ersetzen, die die Konflikthaftigkeit der 
Phäno mene, die zur Bearbeitung in der Regel sogar zuerst an die Polizei 
herangetragen werden, angemessener begreifen. In Analogie zum prak-
tischen Abolitionismus (z. B. der Abschaffung von Gefängnissen) wurde 
diese Form einer Kritischen Kriminologie in den 1980er Jahren als the-
oretischer Abolitionismus bezeichnet.[6] ‚Ärgernisse und Lebens katas-
trophen‘ war ein auf Alltagsforschung basierender wissenschaftlicher 
Vorschlag, ‚Kriminalität‘ nicht durch funktionale äquivalente Kate go-
ri sierungen zu ersetzen, sondern sie durch relationale Begriffe einer in-
tellektuellen Verstehbarkeit zuzuführen, um damit auf den Weg der 
Wiedervergesellschaftung von Konflikten zu kommen.[7] 

Die zuletzt genannte Aufgabe mag pragmatisch aus einer kri tischen 
Polizei forschung in Forschungsansätze ausgelagert werden; sie wird seit 
Langem unter dem Namen ‚Alltagsforschung als Kritik‘, auch als ‚kriti-
sche Kulturforschung‘ oder als ‚Produktion des Sozialen from below‘ au-
ßerhalb des Forschungsverbunds vorangetrieben, der sich als Kritische 
Kriminologie versteht. Kritische Polizeiforschung sollte die Arbeitsteilung 
aber nicht zu weit treiben. Um die Form der ‚immanenten Kritik‘ zu über-
schreiten, müssen wir auch in Erfahrung bringen, wie die Phänomene, 
die gelegentlich als Kriminalität angezeigt werden, im Alltag kategori-
siert werden und welche Form der ‚Abhilfe‘ oder ‚Vermittlung‘ mit einer 
Anzeige nachgefragt werden. 

Der Nachteil für eine sich neu konstituierende Forschungsperspektive, 
an Vorarbeiten anzuknüpfen, liegt zweifellos darin, dass sie nicht im Modus 
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des ‚Kolumbushabitus‘ auftreten kann: „auf zu neuen Ufern“. Dies würde 
zugunsten einer Wissenschaft aufgegeben werden, die eher der Haus ar beit 
gleicht: „immer wieder aufs Neue schon einmal Erreichtes neu ermögli-
chen“. Bei den durchgesetzten kulturindustriellen Produktionsbedin gung-
en von Wissen erwächst daraus ein ziemlicher Nachteil in der Konkur renz. 
Von der Sache der Herrschaftskritik gedacht, wäre die Abschaffung des 
Krimi na li tätsbegriffs keine schlechte Sache, sondern der Einstieg in eine 
kritische Institutionenforschung und einen theoretischen Abolitionismus. 

Endnoten

[1] Soziale Institutionen sind nach einem allgemeinen sozialwissenschaftlichen 
Verständnis organisierte sowie nicht organisierte regelhafte, auf Dauer gestellte 
soziale Prak tiken (Ar beit und Interaktion), durch die ‚vermittelnd‘ gesellschaftliche 
Ordnung hergestellt und repro duziert wird. Begleitet und ermöglicht werden diese 
Praktiken durch die Produktion von ‚Kultur‘ (Wissen, Theorien, Deutungsmuster, 
Normen, Legiti ma tions formen, Kategorisierungen, Etiketten). ‚Gesellschaftliche 
Ordnung‘ ist stets als eine Herrschaftsordnung zu analysieren: als eine Ordnung von 
Ungleichheit, von Dis kri mi nierung und Privilegierung und von Grenzziehungen im 
Sinne von Schließungen und Ausschließung. Die formell und arbeitsteilig organi-
sierten Bereiche einer Institution bezeichnen wir als ‚Instanzen‘, um die Analyse von 
Organisationen, von (anstaltsförmigen) Einrichtungen in dem Kontext der je durch-
gesetzten Arbeitsteilung, Verkoppelungen und Hegemonien zu ermöglichen. Dass 
Kriminalisierung und Bestrafung einen komplizierten ‚Instanzenweg‘ erfordern, 
an dem auch andere Institutionen und deren Instanzen beteiligt sind, und dass die 
Kritische Kriminologie mit der Analyse verschiedener ‚Kontrollinstanzen‘ (Polizei, 
Justiz, Gefängnis, Gesetzgebung, Sozialarbeit, Schule) begann, spielte bei der Wahl 
des Begriffs sicherlich eine Rolle.

[2] Polizei fungiert als Teil eines „Exklusionskonsortiums“ (Rafael Behr).

[3] Als detaillierte Studie zu diesen summarischen Aussagen steht immer noch das Werk 
Die Polizei in der Bundesrepublik (1984) von Heiner Busch, Albrecht Funk, Udo Krauß, 
Wolf-Dieter Narr und Falco Werkentin zur Verfügung. An der Geschichte der Polizei 
(in der Phase der Restauration der Polizei nach 1945 bis zu den Notstandsgesetzen, 
der Entwicklung der Modernisierung der Polizei und der gleichzeitigen ‚Politik der 
inneren Sicherheit‘) werden die genannten Zusammenhänge exemplarisch analysiert. 

[4] Kriminalität als eine ‚soziale Konstruktion‘ wurde weitgehend als Synonym gebraucht; 
wenn auch das Forschungsprogramm von Interaktionismus und konstruktivistischen 
Perspektiven sich unterscheiden. 

[5] Die hier zitierte Diplomarbeit ist bis heute als Klassiker und Einstieg in die Eti ket tie-
rungs perspektive zu lesen.

[6] Zum Abolitionismus als moralischem Standpunkt mit erstaunlich antihegemonialen 
Implikationen und als Form reflexiver Kritik vgl. Steinert 1987, Feest/Paul 2008 und 
Cremer-Schäfer 2014.

[7] ‚Ärgernisse und Lebenskatastrophen‘ gehören seit der gleichnamigen Studie von 
Gerhard Hanak, Johannes Stehr und Heinz Steinert (1989) zu den Überschreitungen 
des engen kriminologischen Gegenstandsbereichs.
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Markus-Michael Müller

In einem Interview mit CBS im Frühjahr 2013 erklärte Mike Katone, der als 
Soldat aktiv am sogenannten Krieg gegen den Terrorismus im Irak teilge-
nommen hatte und seit seiner Rückkehr in die USA für das Springfield 
Police Department in Massachusetts arbeitet, er habe seinen Vorgesetzten 
einen Plan vorgelegt. Sein Vorschlag: lokale Straßengangs mit counterin-
surgency-Maßnahmen zu bekämpfen. Die Umsetzung dieses Plans, so 
Katone, habe zu einem massiven Rückgang von Gewaltkriminalität und zu 
wesentlich mehr Verhaftungen aufgrund von Drogendelikten geführt. Dass 
es sinnvoll sein kann, Militärpraktiken aus aktuellen Kriegsschauplätzen 
auf Polizeieinsätze ,daheim‘ zu übertragen, erklärt Katone mit grundlegend 
ähnlichen strukturellen Gründen für das Aufkommen von Straßengangs 
in Springfield/USA und von Aufständischen im Irak und in Afghanistan: 

Insurgents and gang members both want to operate in a failed area – 
a failed community or a failed state. […] They know they can live off 
the passive support of the community, where the local community is 
not going to call or engage the local police. (zit. nach Chumley 2013)

Gut 50 Jahre vor diesem Interview hatte die Angst vor ‚Rassenunruhen‘ 
und der Ausbreitung politischer ‚Subversion‘ im Zuge des Vietnamkrieges 
bereits einen ähnlichen „counter-insurgency feedback loop“ (Rosenau 
2014: 111) in den USA hervorgebracht. Wie Jennifer Light in ihrer 
Studie über Defense Intellectuals (2003) eindrücklich gezeigt hat, kam 
es während dieser Zeit zu einer besonders engen Zusammenarbeit von 
Stadtplanung, Sicherheitspolitik und militärischen Institutionen, die 
während des gesamten Kalten Krieges anhielt. „[This kind of coope-
ration] would refocus the attention of military and urban planners and 
managers towards new fears about internal threats to the nation’s security: 
urban problems“ (Light 2003: 3). Die ‚Lösung‘ für die neu entdeckten 
urbanen Sicherheitsprobleme bestand dabei oftmals im Rückimport von 
Sicherheits-, Überwachungs- und Repressionstechniken, die in fernen 
Kriegsschauplätzen wie Vietnam erprobt und ‚verfeinert‘ worden waren, 
aber auch in Lateinamerika und in der Karibik: 
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Haiti, the Dominican Republic, and Nicaragua served as counter-
insurgency laboratories. American surveillance, intelligence, and 
coun ter-subversion techniques and practices were introduced, tes-
ted, and refined, and then brought back to the United States and 
deployed against criminal threats. (Rosenau 2014: 112)[1]

Die Ursprünge US-amerikanischer Überwachungsstrategien und politi-
scher Polizeipraxis gehen jedoch auf die US-amerikanische Kolonialzeit 
(1898-1946) und die Besetzung der Philippinen zurück. Alfred W. McCoy hat 
in seiner umfassenden Studie Policing America’s Empire (2009a) heraus-
gestellt, dass es insbesondere die Abwesenheit rechtlicher (und oftmals 
auch moralischer) Einschränkungen war, die die kolonialen Gesellschaften 
für die Besatzer zu besonderen ‚Werkstätten‘ und ‚Laboratorien‘ für die 
Entwicklung und Verfeinerung von Sicherheits-, Überwachungs- und 
Repressionsstrategien machte. Diese kamen dann oftmals in einer ‚zivili-
sierteren‘ und ‚angepassten‘ Form später auch zu Hause zum Einsatz. 

Freed from Constitution’s protection of civil liberties, the American re-
gime in Manila drew together theories and technologies that had be-
en building for decades in the United States into a colonial praxis of 
coercion and information—fostering innovation, data management, 
and shoe-leather surveil lance whose confluence created a modern 
sur veillance state. […] In an age when American metropolitan police 
still relied on foot patrols, wallowed in patronage, and practiced what 
New York City’s police commissioner called ‘systematic and orga nized 
blackmail and extortion,’ Manila’s Metropolitans had, by 1906, a cadre 
of clerks trained in the use of numbered files and photographic iden-
tification, multilingual patrolmen who circulated the city with omni-
present regularity, and detectives skilled in undercover operations. 
(McCoy 2009b: 108 f.)

Eine ähnliche Geschichte ließe sich auch für Drohnen erzählen, die zunächst für 
militärische Operationen entwickelt wurden, mit dem US-amerikanischen ‚War 
on Terror‘ eine immer weitere Verbreitung fanden und inzwischen auch lokalen 
Polizeibehörden zur Überwachung und ‚Aufklärung‘ in US-amerikanischen 
Großstädten zur Verfügung stehen (vgl. Stanley/Crump 2011). Auch hier gibt 
es einen Vorläufer in Form des kolonialen police bombing (Hippler 2014). 
Allerdings kommen die derzeitigen Drohneneinsätzen in den USA (noch) 
ohne die für (post-)koloniale, militärische Interventionskontexte typische 
physische und zumeist tödliche Gewalt aus.

Der entscheidende Punkt, den mein Beitrag für die Debatte dieser 
Ausgabe von sub \ urban herausarbeiten will, besteht darin, dass die 
hier angeführten Beispiele gegenwärtiger Entwicklungen im Bereich des 
Polizierens nicht nur einfach ‚extreme Geschichten‘ sind, die zudem noch 
auf die USA beschränkt sind. Vielmehr lässt sich anhand dieser Beispiele die 
konstitutive Dimension (post-)kolonialer Erfahrungen für das Entstehen 
der modernen Polizei und ihrer Praktiken von ihren Anfängen bis in unse-
re Gegenwart aufzeigen (Brogden 1987; Müller/Ostermeier 2014; Sinclair/
Williams 2007; Thomas 2011; Williams 2004). Sie fordern uns dazu auf, an-
zuerkennen, dass postkoloniale Gesellschaften bis heute von den früheren 
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Kolonialmächten als „laboratories of organized violence“ genutzt werden 
(Hönke/Müller 2012: 388). Dies impliziert, anzuerkennen, dass ein bis 
heute in der Polizeiforschung dominantes Verständnis der Polizei als einer 
nationalen (und ‚westlichen‘) Institution analytisch und historisch zu kurz 
greift. Es verkennt damit eine grundlegende Dimension der Entstehung und 
Entwicklung der Polizei und des Polizierens (ebd.). 

Dies betrifft jedoch nicht nur die Polizei als Institution und die 
Praktiken des Polizierens. Es betrifft auch die damit zusammenhängende 
Wissensproduktion, deren Ursprünge und Institutionalisierung (im akademi-
schen und bürokratischen Bereich) untrennbar mit der kolonialen Erfahrung 
des Regierens eines imaginierten ‚Anderen‘ verbunden sind; eine Imagination, 
deren Ursprung und Perpetuierung erneut direkt auf die koloniale Erfahrung 
des Polizierens und die konstitutive Rolle entsprechender kriminologischer 
und administrativer Wissensproduktion verweist (Agozino 2003). 

The Other of colonial imaginative construction was both an external 
and internal construct that determined, and continues to determine, 
the object of police practice. […] The ‘Other’ was a concept that could 
be applied not just to the Orient but also to the ethnically similar (on 
a Darwinian scale) lower-class members of the Occident. (Brogden/
Ellison 2013: 10) 

Wie Brogden und Ellison weiter ausführen, sind Polizeiaktionen gegen 
„auf rührerische” und „aufständische“ „Stammesgesellschaften“ das 
(post-)kolo niale Ende eines repressiven und in seinen Momenten aufei-
nander ver weisenden Kontinuums des Polizierens, deren ‚einheimisches‘ 
Gegenüber Praktiken gegen „unerwünschte“ und „gefährliche“ Klassen 
auf den Straßen westlicher Großstädten sind (ebd.: 11). 

In Anlehnung an Edward Saids klassische Arbeit Orientalism (2003), 
die gezeigt hat, dass europäische Vorstellungen des Orients und die mit die-
sen Imaginationen korrespondierende selektive Aneignung und affirmative 
Negation des ‚Anderen‘ dazu beigetragen haben, Europa und den ‚Westen‘ im 
Allgemeinen mit einem für die eigene Selbstwahrnehmung zentralen, aber un-
tergeordneten Gegenüber auszustatten, lässt sich angesichts des von Brogden 
und Ellison beschriebenen Zusammenhangs von der Existenz eines „police 
orientalism“ (Müller/Ostermeier 2014) sprechen. Dieser „police orientalism“ 
und die mit ihm einhergehenden Praktiken des Othering haben sich tief in die 
Selbstwahrnehmung, das institutionelle Gedächtnis und die Alltagspraktiken der 
Polizei eingeschrieben. Sie beeinflussen außerdem die Wissensproduktion über 
die Polizei, das heißt die Art und Weise, wie von verschiedener Seite (vor allem der 
Polizei selbst und in der Wissenschaft) definiert wird, was Polizei ist, wie und wo 
diese entstanden ist und wie diese Institution zu untersuchen ist. Ähnliches gilt 
für westliche Militärinstitutionen (Porter 2009). Gegenwärtige Arrangements 
und Programme zur Unterstützung des internationalen Polizeiaufbaus, mit de-
nen westliche Expertise in Länder des sogenannten globalen Südens exportiert 
wird, sind hier genauso bezeichnend wie wissenschaftliche Arbeiten, die den 
Transfer und Austausch von Polizeimodellen und -praktiken exklusiv auf einer 
Nord-Nord- oder Nord-Süd-Achse verorten. Dabei wird unsichtbar gemacht, 
dass der globale Süden ein aktiver Produzent von polizeirelevantem Wissen ist 
und hier wichtige Techniken und Praktiken für den Norden entwickelt werden. 



74 s u b \ u r b a n      2014, Band 2, Heft 2

Dies führt zu einer komplexen und komplizierten Komplizenschaft zwischen der 
Polizei als Institution und denjenigen, die außerhalb der Institution die Polizei er-
forschen, da sie meist gemeinsam den Mythos der Polizei als einer genuin ‚west-
lichen‘ Institution und Erfindung perpetuieren (inklusive der damit einherge-
henden normativen Ansprüche und der an sie gerichteten Kritik). Weder findet 
eine systematische Analyse der bis heute anhaltenden konstitutiven Bedeutung 
des (post-)kolonialen ‚Anderen‘ für die Entwicklung polizeilicher Praktiken und 
die entsprechende Wissensproduktionen statt (Müller 2012: 13f.), noch wird 
die Relevanz von Forschung zu Polizei in und aus postkolonialen Gesellschaften 
ausreichend anerkannt. 

In der Tat lässt sich auch bei kritischen Arbeiten aus den Bereichen Kri-
mi no logie und Polizeiforschung eine Tendenz zur „Marginalisierung von 
so zial en Erfahrungen und Wissensproduktion aus dem gobalen Süden“ 
(Lee/Laidler 2013: 141; Übers. d. A.) beobachten. Das ist insbesondere des-
halb ein Problem, weil damit die Chance vertan wird, den oben erwähn ten 
Avant garde-Charakter von polizeirelevanten Entwicklungsprozessen in 
den postkolonialen ‚Laboratorien‘ ernst zu nehmen und kritisch zu reflek-
tieren. Denn genau das würde es erlauben, tiefere Einblicke in mögliche 
emer gente Entwicklungen im Polizeibereich innerhalb ‚westlicher‘ Gesell-
schaf ten zu anti zi pie ren, sind es doch oftmals diese postkolonialen Kon-
texte, deren Analyse „einen privilegierten Einblick in die Funktionsweise 
der Welt im Ganzen bieten“ (Comaroff/Comaroff 2011: 1; Übers. d. A.). 
Darüber hin aus werden aufgrund dieser Marginalisierung auch viele sub-
versive und widerständische Praktiken im Rahmen postkolonialer „poli-
tics of the governed“ (Chatterjee 2004), die oftmals quer zu den ‚klassi-
schen‘ westlichen Vorstellungen von oppositioneller Politik liegen (Hönke/
Müller 2012; Bayat 1997; Wedeen 2008), überhaupt nicht wahrgenommen. 

Diese Marginalisierung lässt sich insgesamt deuten im Rahmen einer Re pro-
duktion globaler Wissensasymmetrien und einer ‚Geopolitik der Wissens‘. Auch 
deren Kritiker_innen nehmen implizit (und oftmals explizit) an, dass ‚westli-
ches‘ Wissen beziehungsweise ‚der Westen‘ der alleinige Ort der Produktion 
relevanter Formen des Wissens und „dominanter Denkkategorien“ sind, „von 
dem aus der Rest der Welt beschrieben, begriffen und ‚verbessert‘“ werden kann 
(Mignolo 2005: 36; Übers. d. A.). Gegenüber solchen Vorstellungen betont 
postkoloniale Theorie den sowohl parochialen als auch inhärent globalen (im 
Sin ne von postkolonialen) Charakter ‚westlicher‘ Wissensproduktion. Sie for-
dert dazu auf, die Zentralität kolonialer Erfahrungen, Machtasymmetrien und 
Herr schaftszusammenhänge und deren Fortbestehen anzuerkennen. Dadurch 
können auch die Kategorien, Konzepte und Theorien, mithilfe derer ‚wir‘ in der 
Regel die Geschichte und Entwicklung ‚unserer‘ Forschungsgegenstände er-
zählen und erklären, grundlegend hinterfragt werden (Seth 2013: 2). 

Für eine sich als kritisch verstehende Polizeiforschung bedeutet dies, sich der 
„Situiertheit und Positioniertheit von Wissen und dem geopolitischen Kontext 
unseres analytischen Interesses“ (Aas 2012: 12) bewusst zu werden und dies in 
der Arbeit zu reflektieren. Mit postkolonialen Theorieansätzen kann eine kri-
tische Polizeiforschung nicht nur hinsichtlich ihrer Forschungsagenda sensi-
bilisiert werden, sie erweitert auch dahingehend ihr kritisches Potenzial, dass 
etablierte Narrationen bezüglich der Entstehung, Entwicklung und Funktion 
der Polizei als einer genuin westlich-national situierten Institution als inhärent 
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eurozentristisch erkannt und hinterfragt werden können. Sie eröffnen neue 
Forschungsperspektiven und verweisen auf die postkoloniale Verwobenheit 
und plurizentrische globale Zirkulation von polizeibezogenen Wissensformen, 
Praktiken und Technologien und können nicht zuletzt auch dazu beitragen, 
globale Macht-Wissens-Asymmetrien und den von ihnen hervorgebrachten 
Eurozentrismus infrage zu stellen und potenziell zu überwinden. 

Das heißt auch, dass es einen Wandel braucht, weg vom ‚Forschen über die 
Anderen‘ hin zu dem schon seit Langem geforderten ‚Forschen mit Wis sens-
produzent_innen im globalen Süden‘ und hin zu einer Offen heit ge gen  über 
postkolonialen Erfahrungen und der Erkenntnis, dass diese Erfah rungen 
auch für die Forschung ‚bei uns‘ relevant sind. Die Forderung, sich ernsthaf-
ter mit postkolonialen Theorieansätzen und ihrem Nutzen für eine kritische 
Polizeiforschung auseinanderzusetzen, verlangt nicht, andere Konzepte und 
theoretische Traditionslinien der kritischen Polizeiforschung aufzugeben. 
Auch postkoloniale Ansätze können nicht für sich beanspruchen, eine ‚ma-
gische Silberkugel‘ mit Alleinerklärungsanspruch entdeckt zu haben. Ganz 
im Gegenteil: Viele ‚westliche‘ kritische Theorien – von Marx über Foucault 
bis hin zu Bourdieu, Laclau/ Mouffe oder Rancière – sind durchaus verein-
bar mit dem Ziel einer Dekolonisierung der Wissensproduk tion und -praxis 
beziehungsweise unterstützen diese Absicht (vgl. Kastner/Waibel 2012: 39). 
Der Mehrwert, den eine kritische Polizeiforschung von der Einbeziehung 
postkolonialer Arbeiten und Einsichten erwarten kann, besteht vielmehr 
darin, dass diese sensibilisieren für die Grenzen und die Saturiertheit kri-
tischen Denkens im globalen Norden und die Möglichkeit bieten, eurozent-
ristische Perspektiven und deren analytische Defizite zu überwinden. Damit 
kann eine sich als kritisch verstehende Polizeiforschung nur gewinnen.

Endnote

[1] Vgl. hierzu auch die Studie von Jeremy Kuzmarov 2012.
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Anknüpfend an eine Tagung mit dem Titel „Kritische Polizeiforschung 
in Deutschland – Stand und Perspektiven“, die im Februar 2013 an der 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main stattfand, wurden wir als 
Organisatorinnen dieser Konferenz von der Redaktion von sub\urban 
gebeten, zu erläutern, was kritische Polizeiforschung eigentlich ist. Zum 
einen sollten wir unseren Standpunkt darlegen, zum anderen die Debatte 
zum Schwerpunkt in diesem Heft kommentieren. Die folgende Abhandlung 
ist dementsprechend zwei geteilt: Sie beginnt mit einer Verortung im 
Feld der Polizeiforschung, die unabhängig von den hier veröffentlichten 
Debattenbeiträgen entwickelt wurde, und versucht im zweiten Teil eine 
Einordnung dieser Beiträge.[1]

Was heißt Kritik?

In Deutschland grenzen sich ,empirische Polizeiforscher_innen‘ zum 
Teil stark von der insbesondere in den 1970er und 1980er Jahren betrie-
benen kritischen Polizeiforschung ab.[2] Anstelle der (vermeintlich) 
„ideologische[n]“, „gesellschaftspolitische[n] Bewertung“ der kritischen 
Polizeiforschung sehen sie oft eine „sachlichere“, „perspektivenneutrale“ 
„Deskription“ als Ziel (Reichertz 2003: 31 f.). Demgegenüber verstehe ich, 
anknüpfend an marxistische und poststrukturalistische Theorien, weder 
empirische Gegenstände noch Wissenschaft als natürlich gegeben, objektiv 
(beschreibbar) oder neu  tral. Vielmehr heißt Kritik, die vermachteten 
Prozesse der Herstellung von Polizei(wissenschaft)en durch eine Vielzahl 
an Diskursen, Subjektivierungen und Praktiken sowie deren vielfältige 
historische Vorläufer, ,Bausteine‘ und Entstehungsprozesse, kurz: ihre 
unendlichen Geschichten, offenzulegen (vgl. auch Demirović 2008a). 
Eine gegenwärtige kritische Polizeiforschung versteht Polizei demnach 
nicht ,polizeifetischistisch‘ als in der institutionalisierten Form, in der 
sie im Zuge von Staatsbildung und -restrukturierung insbesondere 
zur Zeit der Industrialisierung entstand, gegeben oder unersetzlich 
(Reiner 2010 [1984]: 3). Vielmehr sind Polizeien Er geb nisse räumlich und 



78 s u b \ u r b a n      2014, Band 2, Heft 2

zeitlich heterogener sozialer Kämpfe. Von der Policey des Absolutismus, 
deren umfassender Ordnungsbegriff heute partiell zurückkehrt 
(Lüdtke 2005), über Polizeien im NS-Regime bis hin zu Auslandseinsätzen 
und zum Polizeiaufbau im Globalen Süden oder in Osteuropa – allein 
die hiesigen Polizeien waren und sind in ganz unterschiedliche lokale, 
nationale und internationale Diskurse, Akteurskonstellationen, instituti-
onelle Arrangements, Subjektivierungen und Praktiken eingebunden.

Umgekehrt wirken Polizeien auf gesellschaftliche Aushand lungs-
prozesse zurück – oft im Sinne einer Stabilisierung hegemonialer Gesell-
schaftsformationen (vgl. für viele Busch et al. 1988, Reiner 2010). Denn 
in der an Nationalstaaten gekoppelten Form vertreten Polizeien das staat-
liche Gewaltmonopol (vgl. für viele Belina in diesem Heft). Staaten, al-
so auch Polizeien, sowie das Recht, das Polizeien (selektiv) durchsetzen, 
können als Verdichtungen gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse gelten 
(Buckel 2007, Jessop 2012 anknüpfend an Nicos Poulantzas). Sie befrieden 
bestimmte Interessenkonflikte, indem sie ausgehandelte Kompromisse 
temporär festschreiben. Dabei gelten nicht zuletzt in neueren, durch 
poststrukturalistische Kritiken erweiterten marxistischen Ansätzen be-
reits Subjekte und Interessen als gesellschaftlich hervorgebracht (vgl. 
z. B. ebd.) – und zwar auch durch Polizeiarbeit. Althusser (2010 [1970]) 
verdeutlichte Subjektkonstitution und Ideologie- beziehungsweise 
Diskursmaterialisierung am Beispiel eines Polizisten, der „Hey, Sie da!“ 
ruft. Indem die angesprochene Person sich umwende, erkenne sie die 
Subjektivierung an. Polizeien „regieren“ (Foucault 2000 [1978]) über 
Subjektivierungen, wenn sie zum Beispiel durch Präventionsmaßnahmen 
bestimmte Identitäten oder Werthaltungen fördern und so Praktiken an-
leiten. Als Teil des „repressiven Staatsapparats“ (Althusser 2010 [1970]) 
und als Garanten des Gewaltmonopols können sie – und das ist bei al-
ler Heterogenität von Polizeien ein wesentliches Merkmal, dessen 
Auswirkungen kritische Polizeiforschung auf allen Analyseebenen im 
Blick behalten muss – zudem unmittelbar physischen Zwang einsetzen.

Forschung und soziale Kämpfe

Kritische Forschung zielt letztlich darauf, gesellschaftliche Veränderungen 
anzustoßen. Jenseits einer (immer auch empirisch begründeten) 
Formanalyse staatlicher Polizeien, wie sie oben skizziert wurde, muss 
kritische Po li zei for schung daher die heterogenen Geschichten, Formen 
und Effekte von Polizeien analysieren. Dabei gilt es, sowohl Verfestigungen 
als auch Instabilitäten gesell schaft licher Verhältnisse konsequent 
im Blick zu behalten (Van Dyk 2012). Anstatt eine Analyseebene als 
Ausgangsort sozialen Wandels theoretisch zu priorisieren (z. B. den 
Staat oder Subjektvierungen, Materielles oder Sprachliches/Kognitives, 
Inter-/Nationales oder Lokales, race, class and gender oder andere 
Ausgrenzungslinien) sind „Intersektionalitäten“ (Collins 2000), also 
Wechselverhältnisse zwischen Analyseebenen und Macht ver hält nissen, 
anzunehmen. In einer Forschung an der Schnittstelle von Marxismus und 
Poststrukturalismus gilt gesellschaftlicher Wandel als kontingent, also 
weder als determiniert noch beliebig. Denn gesellschaftliche Verhältnisse 



Künkel 79

werden zwar durch Subjekte (re-)produziert und sind durch sie verän-
derbar. Doch sie verdichten sich – zum Beispiel durch Pro zes se der 
Wiederholung oder der Absicherung durch Ressourcen und Insti tu tio na li-
sie rung – zu Strukturen (z. B. Diskursformationen, Staat, Rechtsnormen, 
Alltagsroutinen, Habitus, kognitive oder emotionale Schemata). Diese 
leiten Praktiken an und sind von Einzelnen unmittelbar nur schwer verän-
derbar (z. B. Marx 1960 [1851], Foucault 1983 [1976]).

Selektivität des Polizierens

In diesem Sinne zur Struktur geronnen, wirken Polizeien „selektiv“ 
(Jessop 2012). Das heißt, sie privilegieren oder diskriminieren bestimmte 
Prak tiken und Subjekte (historisch und räumlich unterschiedlich) ent lang 
miteinander verwobener Kategorien wie Nationalität, Ethnie, Schicht-
zu ge hörigkeit, Geschlecht, Sexualität, Fitness oder Produktivität. Denn 
vor dem Gesetz herrscht im demokratischen Rechtsstaat zwar formale 
Gleichheit. Doch erstens ist Recht selbst gesellschaftlich produziert (z. B. 
Buckel 2007). Auch Kriminalität ist nur das, was historisch- und raumspezi-
fisch in (Rechts‑)Nor men als kriminell festgeschrieben wird (z. B. Scheerer/
Hess 1997). Zwei tens konstituiert sich Recht als law in action oder living law 
(vgl. Nel ken 1984) auch in der Anwendungspraxis. Denn Recht unterliegt 
permanenten Inter pre tationsprozessen, unter anderem durch Normbildung 
in polizeilichen Berufskulturen (vgl. z. B. Reiner 2010, für Deutschland 
Behr 2000). Zudem erfolgt Rechtsdurchsetzung aufgrund begrenzter 
Ressourcen sowie inner- und außerpolizeilicher Prioritäten selektiv. 
Polizeien pri ori sie ren bestimm te Grup pen, Orte oder Delikte – beispiels-
weise aufgrund lokalpolitischer Ord nungs wünsche (O‘Sullivan 2012) 
oder innenpolitischer Vorgaben (etwa zu Aufklärungsraten, die gerade bei 
Drogenkontrollen hoch sind; vgl. hierzu Mattely/Mouhanna 2007).

Die „strategische Selektivität“ von Staatsapparaten (Jessop 2012) 
schließt umgekehrt gesellschaftlich Marginalisierte von der Nutzung von 
Polizeien und Gerichten als Ressource partiell aus – und zwar oft diesel-
ben Gruppen, die das criminal justice system überproportional häufig 
als strafende Instan  zen erleben (z. B. Websdale 2001). Dies gilt in westli-
chen Ländern insbesondere für Menschen ohne Aufenthaltsgenehmigung 
(die sich etwa in Arbeitsverhältnissen gegen Gewalt oder Vertragsbrüche 
schwerlich via Strafrechtssystem wehren können). Es gilt aber auch für 
Bewohner_innen marginalisierter Viertel mit einer hohen Armutsquote 
und einem großen Anteil ethnischer Minderheiten. Denn ihnen und ih-
ren Zeug_innen aus der Nachbarschaft sprechen Polizeien und Gerichte 
oft wenig Glaubwürdigkeit zu (Jobard 2013). Sie sind zugleich überpro-
portional stark von Polizeikontrollen und -gewalt betroffen und beson-
ders schlecht vor Viktimisierung geschützt. Dies gilt insbesondere im 
Globalen Süden – wo (bei aller Heterogenität) Kriminalitätsfurcht selte-
ner in Unordnungsintoleranz und häufiger in körperlicher Gewalt wur-
zelt und Zugang zu privater Sicherheit oft sehr ungleich verteilt ist – als 
Problem (Swanson 2013). Um der Viktimisierung von deprivilegierten 
Bevölkerungsgruppen beizukommen, plädieren auch Teile der kritischen 
Kriminologie – insbesondere die Left Realists[3] und eine bisweilen als 
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„carceral feminism“ (Bernstein 2012) bezeichnete konservative feminis-
tische Strömung – für polizeiliche Lösungen. Dies ist insofern ,polizeife-
tischistisch‘, als kaum Alternativen zu bestehenden Strafformen gesucht 
werden (wie etwa soziale Umverteilung oder Legalisierung bestimm-
ter Praktiken). Die Forderung nach einer polizeilichen Bearbeitung 
gesellschaft licher Phänomene, von denen gesellschaftlich Benachteiligte 
betroffen sind, übersieht zudem nicht nur negative Konsequenzen für die 
oft selbst deprivilegierten Straftäter_innen und ihr soziales Umfeld (z. B. 
deren Kinder), son dern auch für bestimmte Opfergruppen (wie etwa die 
Abschiebung Ille ga li sierter als Konsequenz von Razzien; vgl. ebd.).

Ins gesamt (re-)produziert Polizeihandeln somit gesellschaftliche 
Macht ver hält nis se – und zwar auch und gerade dann, wenn keine indi-
viduelle Diskriminierungsabsicht durch einzelne Polizeikräfte gegeben 
ist. Selbst ver ständlich existieren zudem individuelle Diskriminierungen 
und polizei liche Gewalt, die den gesetzlichen Rahmen überschreiten. 
Diese und ihre (oft begrenzte) Kontrolle sind nach einem Verständnis, das 
Subjekte und staat liche Instanzen als gesellschaftlich produziert konzi-
piert, ebenfalls Aus druck gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse.

Heterogenität und Fragmentierung

Dennoch ist Polizei kein Apparat, der von einer herrschenden Klasse mit 
dem einzigen Zweck der Diskriminierung, Unterdrückung und Eigen tums-
siche rung eingesetzt wird. Da der Staat aus dem Ringen verschiedener 
Kräfte hervorgeht (Jessop 2012), ist die Polizei weder in zeitlicher noch in 
räum licher Perspektive eine einheitliche Akteurin. In ihrer heute verbrei-
teten institutionalisierten Form ist sie auch innerhalb von Nationalstaaten 
in der Regel stark fragmentiert (so wird etwa die Zahl US-amerikanischer 
Po li  zei  orga ni sation en auf knapp 18.000 geschätzt; Brodeur 2010: 8). 
In ter  ne Konflikte bleiben ebenso wenig aus wie ein Widerstreit zwischen 
po li zei lich  en Logiken und den Handlungslogiken anderer Kräfte. Laura 
Huey (2007) spricht daher von Polizei (oder besser: heterogenen Polizeien 
und ihre vielfältigen Untergliederungen) als demand negotiator, der 
externe und interne (Kontroll-)Interessen aushandelt. Am Beispiel 
Deutschlands, wo die Polizei vorrangig auf der Landesebene organisiert 
ist, heißt das zum Beispiel: Interessen der jeweiligen Innenministerien 
können ebenso mit den Wünschen von Polizeiführungen und/oder 
der Polizeibasis kollidieren wie mit politischen Interessen auf anderen 
politischen Ebenen. So mögen lokale Reviere weniger Interesse an der 
Überwachung marginalisierter Straßenszenen (von Drogenkonsument_
innen, Wohnungslosen oder Sexarbeiter_innen) zeigen als Lokalpolitiker_
innen, Anwohner_innen oder Vertreter_innen des lokalen Gewerbes. 
Denn das Polizieren von Straßenszenen dient zwar als Zeitvertreib 
und bestätigt crime fighter-Identitäten (also den in der polizeilichen 
Berufskultur hegemonialen Fokus auf Verbrechensbekämpfung); die 
Straßenszenen gelten aber auch als unangenehm (z. B. stinkend, faul etc.; 
vgl. Künkel 2014a), ihre Kontrolle ist arbeits- und entsprech end per so  nal-
inten siv und verspricht selten dauerhafte ,Lösungen‘. Bisweilen parti zi-
pie  ren korrupte Polizeikräfte auch an illegalisierten Öko no mien wie etwa 
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dem kriminalisierten Straßenhandel. Zudem agieren vorrangig re pres siv 
und vorrangig präventiv arbeitende Polizeikräfte bisweilen auf der Basis 
konfligierender Logiken.[4] Denn die ,präventive Wende‘ seit den 1980er 
Jahren brachte eine doppelte Bewegung: erstens den Versuch, ,vor die Lage‘ 
zu kommen, also Delikte – auch mit repressiven Mitteln – vor ihrer Ent  -
steh ung zu verhindern, und zweitens eine verstärkte Öffnung gegenüber 
den Bürger_innen – zwecks Verbrechensbekämpfung aber auch zwecks 
Demo kra ti sie rung (vgl. Briken 2014, Eick 2014). Schließlich konkur-
rieren Polizeireviere zunehmend um Ressourcen, und es gibt ein Gefälle 
bei der Ausstattung zwischen Stadt und Land, Innenstadt und Stadtrand, 
marginalisierten, zentralen oder bessergestellten Vierteln. Trotz gewisser 
Veränderungen durch die Umsetzung sogenannter Diversitätspolitiken 
herrscht bis heute in den Polizeien der westlichen Länder ein Klima vor, 
das maßgeblich von weißer, heterosexueller (historisch Unterschichts-)
Männlichkeit geprägt ist und ,andere‘ Erfahrungen marginalisiert – was 
sich auch auf den Umgang mit der Klientel auswirkt (Loftus 2009). Dies 
sind nur einige von vielen Bei spielen, die zeigen, dass auch polizeiliche 
Innenverhältnisse von vielfältigen Konfliktlinien durchzogen sind.

Positionierungen

Solche komplexen (Macht‑)Verhältnisse zu entflechten, zu verstehen 
und zu hinterfragen, ist zentrale Aufgabe kritischer Polizeiforschung. 
Dabei folgt aus der Annahme gesellschaftlich produzierter Subjekte und 
Praktiken, dass auch eigene Forschungsprozesse, Positioniertheiten und 
Wahrheitsan sprüche zu problematisieren sind, was in marxistischen 
Kreisen eine jüngere Denkbewegung ist (vgl. Demirović 2008b). Über 
diese Binsenweisheit hin aus stößt Polizeiforschung auf einige Probleme, 
die zwar nicht einzigartig für die sen Forschungszweig sind, dort aber in 
ausgeprägter Form auftreten. So gilt seit jeher der Feldzugang als prekär 
(z. B. Foxi/Lundman 1974). Auch wenn Polizeireformen der letzten 
Jahrzehnte in einigen westlichen Län  dern zu mehr Transparenz geführt 
haben (vgl. Briken 2014), bleibt Poli zei wissen doch in besonderem Maße 
geschützt (in Deutschland z. B. gegen Geheimnisverrat im Staatsdienst, 
§ 353b StGB). Statt strukturelle Ur sachen zu benennen, die für die polizei-
liche Mauer des Schweigens gegen über Wissenschaft verantwortlich 
sind, betont die ,empirische Poli zei for sch ung‘ regelmäßig die negativen 
Konsequenzen von kritischer Forschung (z. B. Ohlemacher 1999, 
Reichertz 2003). „[M]it der pointierten Ana lyse ver hindert die Autorin 
weitere Feldzugänge. […] Sie bringt das Feld gegen sich (und Forschung/
Wissenschaft im Allgemeinen) auf“, wurde jüngst in einem Gutachten eine 
Ethnographie kritisiert, für die ich einen sehr guten Feldzugang hatte. 

Dass einzelne Forscher_innen sich Gedanken um Zugangsbarrie-
ren mach en, ist verständlich. Allerdings sollten nicht aus der Sorge 
vor Feldzugangs ver  lust oder aus falsch verstandener Solidarität mit 
Beforschten heraus pro ble ma tische Aspekte der Polizeiarbeit verschwie-
gen werden. Vielmehr gilt es, die Kritikformen sorgfältig abzuwägen. 
Während es scheinbar eine ,deutsche Angst‘ vor der Wiederbelebung kriti-
scher Polizeiforschung gibt, pro  ble  ma tisie ren im angelsächsischen Raum 
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auch und gerade krit ische Poli zei for scher_innen bestimmte Kritikformen 
wie etwa individualisierende Theorie zugänge (z. B. Manning 2007). Diese 
erklärten polizeiliche Dis kri mi nie  rung und extralegale Polizeigewalt ein-
seitig mit einer exkludierenden und gewaltaffinen street cop culture (also 
der gelebten Berufskultur der Streifen polizei), ohne strukturelle Gründe 
hinreichend zu berücksichtigen oder die cop culture selbst als gesell-
schaftlich produziert zu verstehen (vgl. Künkel 2014a). Einige Forscher_
innen wollen in Reaktion auf individualistische Kritiken nur noch die po-
sitiven Effekte der cop culture für die cops selbst betrachten. So betont 
vor allem Waddington (1999), dass zum Beispiel diskriminierende Witze 
über die Klientel unter Polizeikräften praktisch keine (nega tiven) Aus-
wir kungen auf deren Handeln gegenüber der Klientel hätten – wohl aber 
positive Auswirkungen etwa auf die Emotionen der Polizist_innen (z. B. 
durch Stressabbau oder indem Handlungsaufträge mit Sinn versehen 
werden). Demgegenüber problematisieren andere gerade diese individua-
lisierten Formen der Verarbeitung gesellschaftlicher Widersprüche. Denn 
die kollektiven Subjektivierungen versehen die historisch gewachsenen, 
oft auf Ausgrenzung zielenden gesellschaftlichen Aufträge der Polizei 
mit Sinn und Spaß – zum Beispiel wenn abwertende (statt fürsorgliche) 
Denkweisen über Unterschichtsjugendliche überproportional häufige 
Kontrollen derselben erträglich machen (z. B. Behr 2000, Reiner 2010, 
Loftus 2009). Eine solche Perspektive, die Polizei und ihre Akteur_innen 
als gesellschaftlich hervorgebracht versteht, zielt mit kritischer Forschung 
also nicht auf individualisierende Schuldzuweisungen ab. Vielmehr geht 
es darum, Praktiken und Denkweisen innerhalb bestehender gesell-
schaftlicher Verhältnisse zu verstehen und so einen Abbau bestehender 
Machtverhältnisse anzuregen.

Arbeitsbündnisse und Verstrickungen

Trotz nicht individualisierender Perspektive bleiben vor allem qualitative 
Forschungssituationen, zum Beispiel im Interview oder bei teilnehmender 
Beobachtung, von zwischenmenschlichen Formen der Verarbeitung 
gesellschaftlicher Widersprüche geprägt. Zur Reflexion dessen dienen 
Analysen des „Arbeitsbündnisses“ (Steinert 1998). Diese nutzen auch 
psychoanalytische Methoden, wenn sie fragen: In welcher Rolle adressiert 
mich mein ,polizeiliches Gegenüber‘, und welche (z. B. personen- oder 
organisationsbezogenen) Erklärungen gibt es dafür?

In diesem Zusammenhang möchte ich hier vor den Fallstricken einer 
möglichst wenig intervenierenden oder wertenden Kommunikation war-
nen. Zwar erlaubt eine (vermeintlich) neutrale, wertschätzende Haltung, wie 
sie in psychoanalytisch fundierten qualitativen Methoden dem therapeuti-
schen Setting entnommen ist (aber auch dort als hochgradig vermachtet gilt; 
vgl. z. B. Parker 2001), Erwartungen und Projektionen des Gegenübers zu 
analysie ren. Allerdings werden ein interessiertes Zuhören, ein freundliches 
Gesicht oder unverbindliche, den Redefluss stimulierende Hmm‑Laute allzu 
schnell als Bestätigung des Gesagten verstanden. Dies wirft die Frage auf, 
wie die Wirkungen der eigenen Interventionen im Feld (z. B. ein Ausbleiben 
von Kritik im Falle rassistischer Äußerungen, das als Akzeptanz deutbar ist) 
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eingeholt werden können. Insbesondere sollte eine kritische Forschung nach 
Möglichkeiten suchen, wie Forschungsergebnisse auf Polizei(politiken) zu-
rückwirken und Veränderungsprozesse anstoßen können.

Bisherige Beiträge der kritischen Polizeiforschung

Last, but not least möchte ich betonen, was angesichts der vielen Quellen 
im Text bereits deutlich geworden sein sollte: Eine solche Perspektive ist 
keineswegs neu. Sie kann vielmehr an vielfältige Vorbilder anknüpfen 
(für einen Überblick vgl. Busch et al. 1988, Dubber/Valverde 2006, 
Reiner 2010, Kap. 1, Miller/Bonistall 2011, Brogden/Ellison 2013). Aller-
dings fand kritische Polizeiforschung in Deutschland in jüngerer Zeit 
eher vereinzelt statt und war als Forschung mit Fokus auf die Institution 
Polizei nur wenig vernetzt. Denn im Laufe der 1990er Jahre stärkten 
etwa die Surveillance Studies zweierlei: eine Auseinandersetzung erstens 
mit Technologien (z. B. Videoüberwachung) und zweitens mit neuen 
Akteur_innen im Feld des Polizierens (z. B. private Sicherheitsdienste 
oder Kooperationsprojekte mit Trägern der sozialen Arbeit). Dies sind 
wichtige Themen. Doch Polizeien bleiben auch in kooperativen und 
technikgestützten Arrangements ressourcenstarke Akteur_innen mit 
weitreichendem Einfluss (z. B. Pütter 2006), die weiterer Erforschung 
bedürfen. Den Versuch einer Vernetzung der fragmentierten kritischen 
Polizeiforschung stellen daher unter anderem die besagte Tagung in 
Frankfurt am Main, ein Themenheft des Kriminologischen Journals 
(4/2014) und nun die Debatte in sub \ urban dar. Das vorliegende 
Heft vereint materialistische und poststrukturalistische Perspektiven: 
Postcolonial Studies (Müller), kritische Institutionenforschung (Cremer-
Schäfer) und materialistische Staatstheorie (Belina). Da dieser Beitrag 
ohnehin ein Zusammendenken materialistischer und poststruktura-
listischer Ansätze anregt, scheint er recht gut geeignet, um zwischen 
den Perspektiven zu vermitteln und zahlreiche Gemeinsamkeiten, aber 
auch einige Konfliktlinien aufzuzeigen. Dafür werden die einzelnen 
Debattenbeiträge im Folgenden vorgestellt und kommentiert.

Müller fordert, den Globalen Süden als Laboratorium von 
Kontrollpraktiken sowie den Wissenstransfer in den Westen zu unter-
suchen. Dabei gelte es, nichtwestliche Theorien stärker zu berücksich-
tigen, die eigene Positioniert heit zu hinterfragen und „mit“ statt „über“ 
Wissensproduzent_innen des Südens zu forschen.[5] Müller kritisiert 
eine „Komplizenschaft zwischen der Polizei als Institution und denjeni-
gen, die außerhalb der Insti tu tion die Polizei erforschen, da sie meist ge-
meinsam den Mythos der Polizei als einer genuin ‚westlichen‘ Institution 
und Erfindung perpetuieren“ (S. 74). Dies mag etwas überspitzt klin-
gen, sind postkoloniale Perspektiven zumindest in der angelsächsischen 
Kriminologie doch bereits seit Längerem präsent (z. B. Brogden 1987, 
Dubber/Valverde 2006, Brogden/Ellison 2013). Gleichwohl finden 
Wissen(stransfers) aus dem Globalen Süden empirisch wie theoretisch 
tatsächlich zu geringe Beachtung – zum Beispiel in der Urban Policy 
Mobility-Forschung, obgleich diese sich mit Transfers und der Genese von 
(Sicherheits-)Politiken beschäftigt (Künkel 2014b). Die Berücksichtigung 
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(post-)kolonialer Erfahrungen ist daher eine wichtige Ergänzung – auch 
dieses Beitrags, der aus einem Forschungsprojekt zu Wissenstransfers 
aus den USA nach Deutschland entstanden ist, den Globalen Süden und 
Osteuropa aber kaum berücksichtigt.

Allerdings erscheinen aus intersektionaler Perspektive (post-)kolonia-
le Machtverhältnisse nur als ein Teil vielfältiger, verwobener Achsen der 
Macht. Westliche Polizeipraktiken sind zwar in der Tat „untrennbar mit der 
kolonialen Erfahrung des Regierens eines imaginierten ‚Anderen‘ verbun-
den“ (S. 73). Doch Müller zeigt eine gewisse Tendenz zur Vernachlässigung 
anderer Machtverhältnisse und historischer Erfahrungen – zum Beispiel 
der Kolonialisierung der USA, wenn es heißt: „Die Ursprünge US-ameri-
ka nischer Über wach ungs strategien und politischer Polizeipraxis gehen je-
doch auf die US-amerikanische Kolonialzeit (1898-1946) und die Besetzung 
der Philippinen zurück.“ (S. 72) Auch wäre es zu kurz gegriffen, jedes po-
lizeiliche „othering“ (z. B. die polizeilich organisierte Marginalisierung 
städtischer „gefährlicher Klassen” im Westen, die Müller anführt) gänz-
lich mit „police orientalism“ (S. 73) gleichzusetzen.[6] Denn dies negiert 
weitere Ursprünge von Kontrollpolitiken sowie (Transfer-)Geschichten 
kolonialer Prak tik en selbst. Auch sind Ähnlichkeiten in Diskursen und 
Politiken allein noch kein In diz für einen Wissenstransfer, sondern es sind 
auch Trans fer pro zes se und andere Ursachen ähnlicher Entwicklungen zu 
analysieren (vgl. Künkel 2014c). Ebenso lässt die Anwendbarkeit post-
kolonialer Theoriekonzepte nicht auf Wissenstransfer schließen. Einige 
Postkolonialist_innen warnen diesbezüglich vor einer entkontextualisier-
ten Vermischung von Theorie und dem Fokus auf eine spezifische histori-
sche Erfahrung: “Taken out of this local history, postcolonial theory beco-
mes just another branch of poststruc tura lism” (Simon Gikandi, zit. nach 
Yaeger 2007: 635 f.). Andere fordern intersektionale Analysen, die Prozesse 
der Kapitalakkumulation berücksichtigen (Chibber 2013). In ähnlicher 
Weise habe ich vorgeschlagen, Polizei als Produkt vielfältiger vermachte-
ter Diskurse, Subjektivierungen und Prak tik en sowie ihrer unendlichen 
Geschichten zu verstehen. Wege für eine solche intersektionale Perspektive 
eröffnet auch Müller. Denn er liest die Post co lo nial Studies zwar post-
strukturalistisch – was konsequent ist, distanzierte sich doch zum Beispiel 
mit Edward Said ein zentraler Vertreter des Postkolonialismus von die-
sem Forschungsfeld insbesondere deswegen, weil hier Neokolonialismus 
und Strukturen von Abhängigkeit und Verarmung vernachlässigt wer-
den (Said 1998). Dennoch sieht Müller Anknüpfungspunkte zu einem 
weiten Spektrum kritischer Theorien – „von Marx über Foucault bis 
hin zu Bourdieu, Laclau/Mouffe oder Rancière“ (S. 75) – und anderen 
Traditionslinien kritischer Polizeiforschung. Kompatibilitäten möch-
te auch ich stark machen. Denn die Postcolonial Studies geben wichtige 
Impulse, teilen diese aber oft mit anderen Theorielinien: so die historisie-
rende, die Genese empirischer Phänomene berücksichtigende Perspektive 
mit dem von Belina vertretenen historischen Materialismus oder den Fokus 
auf Wis sens pro duktion mit konstruktivistischen Kriminalitätstheorien, 
auf die sich Cremer-Schäfer bezieht.

Cremer-Schäfer versteht Polizei vor allem als Instanz der mora-
lisch legitimierten sozialen Ausschließung, die „zu diesem Zweck und 
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anderen (ideologischen) Zwecken die Kategorie ‚Verbrechen‘ repro-
duziert und verwaltet“ (S. 65). Kriminalität gilt ihr in Anlehnung an 
die Etikettierungsperspektive als Zuschreibung. Hegemoniale Kate-
go risierungen und Formen der Bearbeitung von Kriminalität mach-
ten kriminalisierte Handlungen „unverstehbar“ (S. 67), da zugrunde-
liegende gesellschaftliche Konflikte aus dem Blick gerieten. Wie Müller 
setzt Cremer-Schäfer also beim vermachteten Wissen an. Sie bindet die 
„Wissensanalysen“ (S. 67) jedoch stärker an materielle Bedingung en zu-
rück. Es gelte zu untersuchen, „für welche Interessen, Positionen und so-
zialen Orte Begriffe, Kategorisierungen, Vokabulare, Fragestell ung en und 
Theorien einen Sinn ergeben, und welche Unternehmungen und (kollek-
tiven) Akteure die Bedingungen ihrer Möglichkeit reproduzieren“ (S. 68). 
Dazu ließe sich ergänzen: Die Interessen, Positionen und sozialen Orte 
soll ten dabei nicht als objektiv gegeben verstanden werden, sondern sind 
ihrer seits Ergebnis gesellschaftlicher Aushandlungen.

Belina betrachtet die Polizei vor allem aus der Perspektive materi-
alistischer Staatstheorie. Ähnlich wie Cremer-Schäfer versteht er den 
kapitalistischen Staat als Garanten hegemonialer gesellschaftlicher 
Ausschlussverhältnisse. Die Polizei sichere das prekäre Gewaltmonopol 
des Staates ab, indem sie Abweichungen von gesetzlich festgeschriebe-
nen Normen sanktioniere und ge ge ben en falls fehlende Hegemonie durch 
Dominanz ersetze. Kritische Poli zei forschung bedeutet daher für Belina, 
die Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols zu untersuchen. Dies 
ist kompatibel mit der ebenfalls materialistischen Argumentation Cremer-
Schäfers sowie mit meinem Beitrag, der auch die Bedeutung des staat-
lichen Gewaltmonopols unterstreicht. Belina beschreibt ein im Globalen 
Norden entstandenes kapitalistisches Staatsmodell:

Auf Basis dieses Monopols kommt der kapitalistische Staat seinem 
primären, im globalen Norden über Jahrhunderte in Kämpfen und 
Aushandlungen durchgesetzten Zweck nach, mittels des Rechts wi-
dersprüchliche und konfliktgeladene gesellschaftliche Verhältnisse 
zu prozessieren, also abzusichern und auf Dauer zu stellen, ohne da-
bei selbst als Konfliktpartei zu erscheinen. (S. 61). 

Dies kollidiert zunächst mit Müllers Plädoyer, der mehrfach betont, 
dass ein „Verständnis der Polizei als einer nationalen (und ‚westlichen‘) 
Institution analytisch und historisch zu kurz greift“. (S. 73). Doch, auch 
auf die Gefahr hin, allzu versöhnlich zu klingen: Die beiden Perspektiven 
ließen sich auch als Ergänzungen voneinander lesen. Denn sie betonen 
beide, dass Polizeien Ergebnisse sozialer Kämpfe sind – wenngleich Belina 
einseitig Kämpfe im Westen betont und vorrangig auf deren Ergebnisse 
fokussiert und Müller einseitig Kämpfe im Süden betont und Staatlichkeit 
unthematisiert lässt. 

Vereinbar sind die Perspektiven auch insofern, als Belina jenseits der 
formanalytischen Bestimmung des Zwecks der Polizei auch konkrete ma-
terielle und diskursive Praktiken interessieren, durch die Polizeien re-
produziert und verändert werden. Das heißt, er erkennt räumliche und 
zeitliche sowie interne Heterogenität von Polizei (bzw. von Polizeien, 
wie ich im Gegensatz zu den anderen Beiträgen betonen möchte) an. 
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Allerdings verbleibt Belinas Beitrag ebenso wie der von Cremer-Schäfer 
– trotz Interessenbekundung bezüglich konkreter Polizeipraktiken und 
-diskurse – überwiegend auf der abstrakten Ebene der Formanalyse. So 
führt er die Existenz von Gesetzesübertretungen fördernden polizeilichen 
Berufskulturen auf „formbestimmte Gründe“ (S. 62) zurück. Polizei kräfte 
könnten „Gewaltmittel unterhalb des Radars institutioneller Kontrolle 
und vor eventueller rechtlicher Nachbearbeitung in Anschlag bringen“ 
(S. 62) – wobei anzumerken ist, dass die meist nur begrenzte Kon trolle 
der Polizei in gewissem Rahmen durchaus veränderbar wäre. Belina 
kennzeichnet extralegale cop cultures daher als „kontraproduktive Kul-
turen“ (S. 62) – wobei offenbleibt, für wen oder was sie kontraproduk-
tiv sind. Das Beispiel der über das Gesetz hinausschießenden Gewalt der 
cop culture ist aber gerade geeignet, um eine Formbestimmung an die 
Analyse konkreter Praxis zurückzubinden. Wie verschiedene Autor_in-
nen her aus gestellt haben (z. B. Behr 2000, Loftus 2009, Rainer 2010), ist 
die extralegale polizeiliche Gewaltausübung nicht einfach nur ein (kont-
raproduktiver) Effekt einer spezifischen Verfasstheit von Staat. Vielmehr, 
so ihre These, erweisen sich cop cultures im Ergebnis oftmals als funkti-
onal, insofern der scheinbar neutrale Rechtsstaat die zur Durchsetzung 
bestimmter Ausschließungen notwendige Gewalt nicht legal und ohne 
Legitimitätsverlust anordnen kann.

Schlussbemerkungen

Gemeinsam ist allen Debattenbeiträgen, dass sie vermachtetes Wissen 
pro  ble  ma  ti sie ren. Während die marxistisch argumentierenden Beiträge 
die Rolle der Polizei als Garant des staatlichen Gewaltmonopols und 
als Ins tanz der Ausschließung betonen, hebt der poststrukturalistisch 
inspirierte Bei trag stärker die Genese von Polizeien sowie die eigene 
Positioniertheit im Forschungsprozess hervor. Meine Abhandlung, die 
beide Theoriestränge einbezieht und eine intersektionale Perspektive 
einnimmt, versucht, hier eine Brücke zu schlagen. Der Beitrag betont die 
Vermachtung sowohl von Polizeien als auch des Forschungsprozesses. Ich 
schlage vor, Polizeien als Produkte vielfältiger Diskurse, Subjektivierungen 
und Praktiken sowie ihrer vielfältigen Geschichten zu verstehen. Zur 
Struktur geronnen, sind Polizeien somit zugleich Ausdruck sozialer 
Kämpfe und wirken – oft im Sinne einer Stabilisierung hegemonialer 
Ordnungen – auf diese zurück.

Allerdings konnte an dieser Stelle nur ein erster Einblick in das Projekt 
kri tischer Polizeiforschung gegeben werden. Künftig gilt es zum einen, 
exis tie rende Forschungsvorhaben und -projekte stärker miteinander zu 
ver netzen. Zum anderen ist eine empirische Forschung voranzutreiben, 
die arbeitsteilig – zunächst in Fallstudien – die verschiedenen verwo-
benen Analyseebenen zusammenbringt (von Sicherheitsdiskursen über 
die Restrukturierung von Staatsapparaten und Organisationsstrukturen 
bis hin zu Subjektivierungen und Praktiken von Polizierenden und 
Polizierten). Ein wesentliches Thema solcher Forschungen könnte sein, die 
gegenwärtigen gesellschaftlichen Trans for mationen im Zusammenhang 
mit der globalen Finanzkrise und ihrer Vermittlung durch sowie ihrer 
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Auswirkungen auf die Polizeien zu erfassen. Ein solches Projekt – poli-
cing austerity / austerity policing – würde sowohl die Sonderrolle als 
auch die Restrukturierung staat licher Sicher heits apparate im Rahmen 
einer fortschreitenden Neoliberalisierung in den Blick nehmen. Polizeien 
sichern gerade in Zeiten von Hegemoniekrisen politische Projekte wie die 
Neoliberalisierung ab. Daher setzten neoliberale Reformen innerhalb west-
licher Polizeien (bei aller Heterogenität) bislang vor allem auf einen effizien-
zorientierten Verwaltungsumbau, weniger jedoch auf Personalkürzungen 
(vgl. Briken 2014). Im Gegenteil: Die polizeiliche Kontrolle ist vielerorts 
verfeinert und ausgebaut worden. Zudem entwickeln Polizeien, und dies 
ist bislang empirisch kaum erforscht, neue Formen des Polizierens von 
Protest. Um diese Veränderungen zu untersuchen, sind materialistische 
Perspektiven wie die von Belina und Cremer-Schäfer unverzichtbar. 
Denn die Prozesse umfassen eine Neustrukturierung von Staatlichkeit 
und eine Neuaushandlung gesellschaftlicher Ausschlussverhältnisse. 
Eine postkoloniale Perspektive, wie sie Müller einnimmt, ist nicht zuletzt 
deshalb notwendig, weil Krisenproteste sich zum Teil mit postkolonia-
len Kämpfen vermischen und weil der Globale Süden bei der gewaltför-
migen Durchsetzung von Austeritätspolitiken häufig als Laboratorium 
dient(e). Solche möglichen Synergien geben einmal mehr Anlass, kritische 
Polizeiforschung künftig besser zu vernetzen.

Endnoten

[1] Ich danke Kendra Briken, der Koorganisatorin der Tagung, für Brainstorming, 
Korrektur lesen und emotionalen Support sowie der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(Projekt „Policing American Style Frankfurt a.M.? Internationaler Transfer von 
Polizeistrategien als Element städtischer Sicherheitspolitik“), der Fritz-Thyssen- 
und Alfons-und-Gertrud-Kassel-Stiftung für die Finanzierung der Tagung und von 
Veröffentlichungen. 

[2] Vgl. für einen Überblick: Ohlemacher 1999 und die Internetseite des Arbeitskreises 
Em pi rische Polizeiforschung (www.empirische-polizeiforschung.de).

[3] Der Left Realism entstand in den 1980er Jahren insbesondere in Großbritannien. 
Führende Vertreter_innen (z. B. Lea/Young 1984) kritisierten die Radical 
Criminology, da unterschiedliche Ansätze derselben Kriminalität von deprivilegierten 
Bevölkerungsgruppen als subversiv verstünden, strukturelle Kriminalitätsursachen 
(z. B. Armut) überbetonten oder Kriminalität vorrangig als Zuschreibung betrachteten 
(labeling approach). Demgegenüber wollte der Left Realism Kriminalität als soziales 
Problem, von dem über pro por tional häufig deprivilegierte Bevölkerungsgruppen 
als Opfer betroffen seien, ernst nehmen, das Thema nicht konservativen Stimmen 
im Diskurs überlassen sowie Kriminalitätsursachen untersuchen und politische 
Handlungsoptionen aufzeigen.

[4] Oft ergänzen sich im Effekt allerdings auch ihre Funktionen (vgl. z. B. Behr 2003) zur 
zentralen Rolle der sehr wenigen präventiv arbeitenden Jugendbeauftragten für die 
öffentliche Wahrnehmung im Vergleich zur Kontrolltätigkeit der vorrangig repressiv 
arbeitenden, personell erheblich besser ausgestatteten Schutzpolizei.

[5] Das Forschen mit Polizeien kann allerdings das kritische Hinterfragen zugunsten der 
systemimmanenten Verbesserung von Polizeien marginalisieren.

[6] Eine diesbezüglich nuanciertere Analyse ist in dem unveröffentlichten Artikel von 
Müller und Ostermeier, auf den Müller in seinem Beitrag verweist, zu erwarten.
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Gewaltformen*

Aber selbst der „fortschrittlichste“ Staat kann stets auf 
Gewaltandroh ungen oder offene Gewaltanwendung gegen-
über „undisziplinierten“ Bürgern zurückgreifen, wenn die 
für die Herstellung von sozialem Konsens zuständigen üb-
lichen Institutionen geschwächt sind oder sich verändern.  
NANCY SCHEPER-HUGHES, Death Without Weeping, 1992

Durch Feindseligkeit und Vorurteile werden Polizisten zu einer 
geschlossenen sozialen Gruppe, in der kollektives Handeln auf 
Selbst schutz und einen Angriff auf die Außenwelt gerichtet ist.  
WILLIAM WESTLEY, Violence and the Police, 1950

[…] Es mag seltsam scheinen, dass man sich über die Existenz von 
Polizeigewalt wundert. Aus soziologischer Sicht – und somit über den 
französischen Son der fall hinaus – ist Gewalt konstitutiv für die Funktion 
der Polizei. In modernen Gesellschaften ist es die Polizei, auf die der Staat 
sein „Monopol legi ti mer physischer Gewaltsamkeit“ überträgt, wie es in 
Max Webers be rühm ter Formulierung heißt.[1] Über dieses allgemeine 
soziologische Prin zip hinaus haben sich die Theoretiker der Staatsgewalt, 
vor allem in Nord ame ri ka, den Ansatz Egon Bittners zu eigen gemacht, 
für den das Recht auf Gewalteinsatz das Wesen der Rolle der Polizei 
darstellt.[2] Anders aus ge drückt: So vielfältig die Aufgaben der Polizei 
auch sein mögen – ob es darum geht, einen Übeltäter festzunehmen, eine 
Demonstration einzudämmen, die Eskalation eines Pärchenstreits zu 
verhindern, Verkehrssünder zu verwarnen oder einem Verletzten Erste 
Hilfe zu leisten –, was Polizisten von anderen Berufsgruppen oder auch 
von anderen Bürgern unterscheidet, ist die Möglichkeit, Gewalt als Mittel 
zur Problemlösung einzusetzen, sofern sie dies für notwendig hält, sowie 
die Tatsache, dass dieser Umstand allen bekannt ist und man sich auch 
entsprechend verhält.

Bittner zufolge zeichnen sich moderne Gesellschaften im Unterschied 
zu vergangenen Zivilisationsformen dadurch aus, dass sie Frieden mit 

* Auszug aus Kapitel 4 
(Violences) von Fassin, 
Didier (2011): La force 
de l‘ordre. Une anthro-
pologie de la police des 
quartiers. Paris: Seuil. 
Übersetzt von Soziotext.
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fried lichen Mitteln zu erreichen suchen. Gleichwohl wird der Rückgriff 
auf Gewalt in der Regel in drei besonderen Fällen als legitim erachtet: 
im Fall der Selbstverteidigung gegenüber Angreifern; im Fall der an be-
stimmte Berufsgruppen verliehenen Zwangsmacht im Umgang mit be-
stimmten Personenkreisen (z. B. an Gefängnisaufseher im Umgang mit 
Häftlingen); und schließlich im Fall der Polizei als einer Institution, die 
„nahezu uneingeschränkt“ zur Gewaltausübung befugt ist, sofern diese – 
von Ausnahmefällen abgesehen – nicht zum Tod führt, sofern sie nicht 
persönlich, sondern durch das Gemeinwohl begründet ist und sie nicht 
dem schlichten Wunsch entspringt, anderen zu schaden oder sich abzure-
agieren. Nach Egon Bittner kennzeichnen die Staatsgewalt drei Aspekte: 
Es existiert keine Richtlinie, keine Zielsetzung, keine irgendwie gearte-
te Maßgabe, die dem einzelnen Polizisten vorgibt, was er machen kann 
und soll; es existiert ebenfalls kein Kriterium, das zu beurteilen erlaubt, 
ob eine gewaltsame Intervention notwendig, erwünscht oder angemessen 
ist; schließlich ist es außerordentlich selten, dass mit Gewaltanwendung 
verbundene Polizeieinsätze durch irgendjeman den über prüft und be-
urteilt werden. Es gibt, mit anderen Worten, nicht nur keine präzise 
Dienstanweisung oder Lehrmeinung, an der sich polizei liches Handeln a 
priori orientieren kann, sondern auch keine Untersuchung oder Sanktion 
a posteriori. Der Einsatz von Gewalt ist ausschließlich der persön lichen 
Abwägung der Polizeibeamten überlassen, und dies praktisch ohne 
Kontrolle von außen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die 
Grenze zwischen legitimer Gewaltanwendung (recours à la force) und il-
legitimer Gewaltausübung (exercice de la violence) schwer zu bestimmen 
ist, sofern überhaupt versucht wird, sie ausfindig zu machen. So wie Krieg 
nur eine Fortsetzung der Politik ist, ist Gewalttätigkeit (violence) nur eine 
Fortführung legitimer Gewaltanwendung (force).

Die Unterscheidung der beiden Begriffe erweist sich im Kern als nor-
mativ. Der Polizist muss in der Lage sein, Gewalt einzusetzen, soll aber 
nicht gewalttätig sein. Insofern es jedoch weder eine Richtlinie noch ein 
Kriterium, eine Überprüfung oder eine Gerichtsentscheidung bezüg-
lich des angemessenen Einsatzes von Gewalt gibt, ist anzunehmen, dass 
Gewalttätigkeit aus Sicht der Polizisten letztlich einen sinnlosen Begriff 
darstellt, abgesehen von vermeintlichen Härtefällen.[3] Für die Polizisten 
dient der Einsatz von Gewalt lediglich als Mittel zum Zweck, etwa zur 
Überwältigung einer festzunehmenden Person. Doch diese Ansicht wird 
vom Rest der Bevölkerung alles andere als geteilt, für den das Zu-Boden-
Bringen, die Armhebel, das Zusammendrücken des Brustkorbs, die an-
gewandten Würgegriffe und die verabreichten Schläge unerträgliche 
Brutalitäten darstellen. Einzelne versuchen deshalb dazwischenzugehen, 
lautstark zu protestieren oder (heutzutage) filmische Beweisaufnahmen 
zu liefern. Was für die einen als angemessener Einsatz von Staatsgewalt 
gilt, betrachten die anderen als Gewaltmissbrauch.

Wie mir eine Polizeibeamtin berichtete, sind die bei einer Festnahme 
angewandten Methoden zum Teil spektakulär.[4] „Das schockiert die 
Leute“, obwohl es sich eigentlich „bloß um Vorsichtsmaßnahmen han-
delt.“ Denn „wenn eine Anordnung nicht befolgt wird, weiß man nicht auf 
Anhieb, ob man es mit einem gefährlichen Übeltäter (malfaiteur) zu tun 
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hat oder lediglich mit einem Fahrer, der keinen Führerschein besitzt.“ Sie 
gestand indes ein, dass „zwischen einer handgreiflichen Festnahme und 
einem polizeilichen Übergriff nur ein schmaler Grat besteht.“ Gleichwohl 
und im Gegensatz zu dem, was die Bevölkerung glaube, fuhr sie fort, er-
laubten die bewährten Techniken, derer sich Polizisten bedienen, „zu ver-
meiden, dass sie selbst ein Risiko eingehen oder die zu überwältigende 
Person sich verletzt.“ Das Ergebnis sei im Übrigen nicht immer überzeu-
gend, wie sie einräumte. So kam es bei einer Vorführung vor einer Gruppe 
von Parlamentsabgeordneten, die auf Wunsch der Polizeiführung statt-
fand, um die Unbedenklichkeit dieser Art von Einsatz zu bescheinigen, 
so weit, dass die beiden Ausbilder, wel che die Szene „spielten“ (der eine 
als Festzunehmender, der andere als Fest neh men der), mit Prellungen 
und Verstauchungen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Diese 
Anekdote brachte die Polizeibeamtin selbst zum Schmunzeln. Sie war je-
doch sehr lehrreich, weil sie nahelegt, dass der Unterschied zwischen legi-
timer und illegitimer Gewalt in der Handlungsabsicht liegt: In diesem Fall 
war es nur schwer vorstellbar, dass die Beamten sich vorsätzlich gegenseitig 
verletzt hatten. Die Tatsache, dass es zu körperlichen Folgen kam, war also 
kein Anzeichen für Gewaltmissbrauch, sondern höchstens für einen unan-
gemessenen oder ungeschickten Einsatz von Gewalt. In realen Situationen, 
in denen die Polizisten nicht etwa Kollegen, sondern Verdächtige verhaf-
ten, ist ihre Absicht indes weit weniger leicht zu beurteilen. Folglich ist die 
Unterscheidung anhand dieses Kriteriums in der Regel nicht praktikabel. 
Wenn Aussagen gemacht und zu Protokoll gegeben wurden, kann sich ei-
ne Disziplinarkommission oder ein Untersuchungsrichter allenfalls eine 
persönliche Meinung über die vermeintliche Absicht bilden.

In der Praxis sind jene Aspekte, die zur Rede von Polizeigewalt – und 
gegebenenfalls zu ihrer gerichtlichen Verurteilung – führen, eher tech-
nischer als psychologischer Natur, wie wir anhand des zuvor erwähnten 
Gerichtsverfahrens ge seh en haben.[5] Im Rahmen eines Einsatzes muss 
die Ausübung von Ge walt gerechtfertigt und angemessen sein: gerechtfer-
tigt durch die bestehen de Gefahr (legitime Verteidigung) oder das began-
gene Verbrechen (schwerwiegend genug) und angemessen hinsichtlich 
der ausgeführten Handlung (Fest hal ten und Anlegen von Handschellen) 
sowie der Merkmale des Indi vi duums (Stärke und Widerstand). Wenn die 
Gewaltanwendung sich als ungerechtfertigt erweist (Einschlagen auf ein 
mit Handschellen gefesseltes Individuum, körperliche Zwangshandlungen 
aufgrund fehlender Aus weis papiere) oder als unangemessen (mit längerer 
Atemnot verbundenes Würgen oder Erdrücken, brutales und hartnäckiges 
Vorgehen mit schweren Verletzungsfolgen) oder beides zugleich (Schuss 
in den Rücken einer unbewaffneten flüchtenden Person), spricht man von 
Polizeigewalt (violence policière), das heißt von potenziell gerichtlich zu 
verurteilenden Handlungen.[6] Freilich gibt es auch andere Sachverhalte, 
die theoretisch Gegenstand einer gerichtlichen Voruntersuchung oder 
sogar eines Gerichtsverfahrens werden können, wie etwa unterlasse-
ne Hilfeleistung gegenüber Personen, die durch einen Polizeieinsatz in 
Gefahr gebracht wurden (wie im Fall der beiden durch einen Stromschlag 
zu Tode gekommenen Jungen in Clichy-sous-Bois im Jahr 2005) oder ein 
Verkehrsunfall, der grob fahrlässiges oder sogar vorsätzliches Handeln 
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vermuten lässt (wie im Fall der beiden im Jahr 2007 in Villiers-le-Bel 
überfahrenen Jugendlichen). Es handelt sich hierbei nicht um Gewalttaten 
im eigentlichen Sinne, sondern um die gewaltförmige Zuspitzung von 
Polizeieinsätzen.

Ob direkt oder indirekt ausgeübt – Polizeigewalt, wie sie in behördli-
chen oder gerichtlichen Untersuchungen festgestellt wird, zeichnet sich 
durch drei wesentliche Merkmale aus. Erstens ist sie rein physisch: Sie 
drückt sich als Handlung gegenüber einem Körper aus. Zweitens zeitigt 
sie mühelos zu identifizierende Folgen: Es handelt sich in den meisten Fäl
len um Verletzungen oder seltener um einen Todesfall. Drittens ist sie auf 
Grundlage einer beruflichen Norm definiert: Der einzelne Polizist muss 
bei der Anwendung von Gewalt, die gerechtfertigt und verhältnismäßig 
zu sein hat, Urteilsfähigkeit beweisen. Diese drei Merkmale mögen dem 
Leser selbstverständlich erscheinen – und tatsächlich wird Polizeigewalt 
auch stets so dargestellt.[7] Diese behördliche und juristische Definition 
ist im Übrigen derart selbstverständlich, dass sich sowohl in Amerika 
als auch in Europa sämtliche polizeisoziologischen Arbeiten seit einem 
halben Jahrhundert auf sie berufen. In diesem Sinne untersucht man 
durch die Polizei ausgeübte Gewalt in Anlehnung an William Westley 
etwa als polizeilichen Zwang (Jean-Paul Brodeur), als Polizeibrutalität 
(Jill Nelson) oder als polizeiliche Übergriffe (Fabien Jobard). Dabei be-
ruft man sich stets auf das, was als interne Definition bezeichnet werden 
kann, das heißt auf Kriterien, welche die Polizeiverwaltung anerkennt 
und um deren Anwendung sich die Rechtsinstitutionen bemühen.[8] 
Es gibt sicher gute Gründe, sowohl praktische (man spricht die gleiche 
Sprache wie die Polizisten und Richter) als auch methodologische (man 
übernimmt die Sichtweise jener Gruppen, die man untersucht), an dieser 
Vorgehensweise festzuhalten. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern es 
zum besseren Verständnis der von polizeilicher Seite ausgeübten Gewalt 
– in dieser Form lexikalisch unterschieden von „Polizeigewalt“, wie sie 
Verwaltungs- oder Rechtsbehörden verstehen – beitragen würde, stellte 
man diese Definition in Frage, nicht um ihre Gül tig keit anzuzweifeln, son-
dern um ihre Grenzen auszuloten.

Mein Argument zielt darauf ab, von der Polizei ausgeübte Gewalt als In-
ter aktion zu begreifen, welche die Integrität und die Würde der Menschen 
be rührt und nicht nur ihren Leib und ihren Körper, die schwerwiegend 
sein und dennoch verborgen bleiben kann und die schließlich eine ethische 
Kom po nente besitzt und nicht bloß eine normative.[9] Es geht mit ande-
ren Worten darum, sich ein Stück weit von den drei üblichen Kriterien zu 
distanzieren. Dieser Ansatz setzt sich entschieden von dem Vorgehen der 
Disziplinarkommissionen und der Untersuchungsrichter ab, und zwar in-
sofern, als es ihm nicht darum geht, Sanktionen zu begründen, sondern zu 
einem besseren Verständnis beizutragen. Der von Polizisten hin und wie-
der geäußerten Feststellung, dass eine ordentliche Ohrfeige, wie sie früher 
bedenkenlos war – und wie man sie vermutlich auch heute noch häufiger 
austeilt als angenommen –, für einen Jugendlichen, der eine geringfügi-
ge Straftat begangen hat, eine pädagogische Wirkung habe, sollte wohl 
eine Überlegung gegenübergestellt werden, welche die Polizeibeamten 
selbst nicht anstellen, dass nämlich weitaus demütigendere Praktiken und 
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weitaus dauerhaftere Verletzungen existieren, die keinen Einsatz körper-
licher Gewalt voraussetzen.

Die Gegenüberstellung dieser beiden Behauptungen lässt durchaus an-
neh men, man könnte über die behördliche und juristische Definition hin
aus gehen, die dazu anhält, die Ohrfeige zumindest dem Prinzip nach zu 
verurteilen, die Demütigung jedoch in aller Regel außen vor zu lassen. In 
diesem Fall würde die Forschung nämlich damit beginnen, sich nicht da-
nach zu richten, wie Polizei und Justiz diese Handlungen bewerten, son-
dern nach der Art und Weise, wie die Öffentlichkeit sie erlebt. Mit diesem 
Perspektivenwechsel würde man sich im Übrigen nicht auf die Erfahrung 
jener Menschen beschränken, die mit der Ordnungsmacht zu tun bekom-
men, sondern stattdessen die umfassende Perspektive der Gesellschaft 
einnehmen, das heißt die Art und Weise, wie diese der Polizei im Namen 
des Gesetzes die Macht überträgt, bestimmte Personen außergesetzlich 
zu behandeln oder genauer, sie unter Wahrung der Menschenrechte ei-
ner Sonderbehandlung zu unterziehen. Durch die Zurückweisung so-
wohl des Reduktionismus der Disziplinarinstanz und der Gerichtsbarkeit 
(die Gewalttätigkeit auf den exzessiven Gebrauch physischer Gewalt be-
schränkt) als auch der Nachahmung durch die Sozialwissenschaften (die 
nach der offiziellen Definition der Polizisten und Richter gehen, um die-
se zu untersuchen) würde man einer kritischen Lesart von Gewalt nach 
dem Verständnis Walter Benjamins den Weg bereiten: „Die Aufgabe ei-
ner Kritik der Gewalt lässt sich als die Darstellung ihres Verhältnisses zu 
Recht und Gerechtigkeit umschreiben. Denn zur Gewalt im prägnanten 
Sinne des Wortes wird eine wie immer wirksame Ursache erst dann, wenn 
sie in sittliche Verhältnisse eingreift.“[10] Es sind also die „sittlich-morali-
schen Verhältnisse“, die wir zu untersuchen haben.

In einem ersten Analyseschritt kann physische oder körperliche Gewalt 
(violence physique) ohne Weiteres von psychischer Gewalt (violence mo-
rale) unterschieden werden. Üblicherweise finden wir auf der einen Seite 
die Ohrfeige und auf der anderen die Demütigung: Im ersten Fall ist nur 
der Körper betroffen, im zweiten die Person als Ganzes. In der Praxis ist 
die Unterscheidung jedoch weniger offensichtlich, als es zunächst den An-
schein hat. Die Ohnmacht angesichts exzessiver Gewaltanwendung bein-
haltet bereits eine psychische Komponente der Erniedrigung, etwa im Fall 
des ungerechtfertigten Anlegens von Handschellen. Die Kränkung durch 
Schikanen und Beleidigungen hat im Gegenzug ebenfalls körperliche 
Folgen, insbeson dere bei Leibesvisitationen bis auf den nackten Körper 
während des Poli zei ge wahr sams. Nancy Scheper-Hughes und Philippe 
Bourgois schreiben: „Gewalt kann nie einzig in körperlichen Begriffen – 
Kraft, Aggression, Schmerz – gefasst werden. Sie umfasst ebenfalls eine 
Beeinträchti gung der Person und ihrer Würde sowie des Selbstwertgefühls 
des Opfers. Die sozial en und kulturellen Dimensionen von Gewalt verlei-
hen dieser ihre Macht und ihre Bedeutung.“[11] Gewalt geht also stets über 
das hinaus, was sie zu sein scheint. Die obige Unterscheidung ist jedoch 
insofern sinnvoll, als sie dasjenige abzubilden erlaubt, was normalerwei-
se unsichtbar bleibt. Meist wird ausschließlich die physische Gewalt von 
Disziplinarkommis sion en und Untersuchungsrichtern berücksichtigt. 
Psychische Gewalt wird hingegen ignoriert. In ihrer Alltäglichkeit bleibt 
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sie unsichtbar, weil sie keine Spuren hinterlässt – jedenfalls keine körper-
lichen –, keinen Anlass für Straf anzeigen darstellt und nicht bestraft wird. 
Es handelt sich jedoch sehr wohl um Gewalt insofern, als diese Praktiken 
die Integrität und die Würde der Menschen verletzen, aber diese Form 
von Gewalt wird niemals als solche erfasst.[12] Da sie nicht benannt wird, 
existiert sie gesellschaftlich nicht. Da sie nicht anerkannt wird, bildet sie 
auch keinen Gegenstand der Rechtsprechung. Dabei ist es diese namenlo-
se und ungesühnte Gewalt, die den Alltag der Jugendlichen und (jungen) 
Erwachsenen prägt, die in den Hochhaussiedlungen (cités) leben.

Das Verhältnis zwischen dem, was wir also vorläufig als physische 
Gewalt auf der einen und psychische Gewalt auf der anderen Seite be-
zeichnen kön nen, ist historisch insofern entstanden, als die Befriedung 
der modernen Gesellschaften mit der Missbilligung und zunehmenden 
Bestrafung kör per licher Gewalt einherging und somit der Ausübung psy-
chischer Gewalt, die weniger leicht auszumachen ist und seltener bestraft 
wird, den Weg ebne te. Letztere wurde so zu einer Art Ersatzgewalt, so wie 
man es von Ersatz dro gen kennt, die ähnliche Wirkungen erzeugen, ohne 
jedoch gesetz liche Konsequenzen zu haben. Eine solche Entwicklung ist in 
den modernen Gesellschaften relativ weit fortgeschritten im Fall der Folter, 
deren bru tal ste Formen zunehmend psychologischen Techniken weichen, 
die weit zerstörerischer sind, sowie der Bestrafungsformen, die nicht 
mehr auf körperlicher Züchtigung beruhen, sondern auf Inhaftierungs- 
und Umerziehungsmaßnahmen.[13] Sie betrifft jedoch darüber hinaus 
auch die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche, in denen Gewalt 
stattfindet. Freilich geht es hier nicht darum, das Fortbestehen physischer 
Gewalt zu leugnen, sondern darum, eine Verschiebung zugunsten psychi-
scher Gewalt zu behaupten, deren „Preis-Leistungs-Verhältnis“ für denje-
nigen, der sie ausübt, wesentlich vorteilhafter ist. Es liegt nahe, dass die 
Auswirkungen psychischer Gewalt trotz garantierter Straffreiheit schwer-
wiegender und nachhaltiger sind. Denn während es unter Umständen 
möglich ist, zugefügte Schläge anhand ihrer körperlichen Auswirkungen 
nachzuweisen, so ist es weitaus schwieriger zu beweisen, dass ernied-
rigende oder psychisch verletzende Handlungen verübt wurden: Eine 
Kommissarin bestätigte mir, dass man bei Verdacht auf Gewalttätigkeiten 
gegenüber einer festgenommenen Person den Arzt rufe (was nur bedingt 
zutraf, wie ich feststellen konnte), dieser jedoch körperliche Spuren be-
scheinige und keine psychischen.

Während meiner Feldforschungen [in der BAC eines Pariser Vorortes, 
Anm. d. Red.] wurde ich tatsächlich nur selten Zeuge der Ausübung kör-
perlicher Gewalt.[14] Das hat mehrere Ursachen. Zum einen sind solche 
Fälle sicher nicht allzu häufig, was einen Polizeihauptmeister und Leiter 
einer Polizeiwache im Übrigen sogar noch erstaunte: „Wenn man sieht, 
was da läuft, wie man uns anspuckt, Steine nach uns schmeißt und uns 
beschimpft, wundert es mich, dass es nicht öfter zu Entgleisungen und 
Fehlverhalten kommt.“ Zum anderen ließ meine Anwesenheit sie noch 
unwahrscheinlicher werden, und es gab Polizisten, die mir mehrfach mit 
einem zwinkernden Auge zu verstehen gaben, dass die Betroffenen ande-
renfalls „eine üble Viertelstunde“ durchgemacht hätten. Wenn dennoch 
jemand geschlagen wurde, geschah dies außerhalb meines Blickfelds.
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So wurden einmal drei junge Männer aufs Revier gebracht, die nach ei-
ner Anzeige wegen einer Fahrt im Geländewagen durch einen Park in der 
Umge bung festgenommen worden waren – zwei Weiße und ein Araber. 
Letzteren knöpfte sich einer der Polizisten vor, von dem ich wiederholt 
rassistische und fremdenfeindliche Sprüche gehört hatte. Nachdem er 
ihn während der Festnahme verbal eingeschüchtert und schließlich sein 
Schuldeingeständ nis erhalten hatte, brachte er ihn in einen leeren Raum 
des Kommissariats, um ihn zu zwingen, seine weiterhin nicht geständigen 
Kumpel zu verraten. Sein Kollege folgte ihm und schloss die Tür hinter sich, 
sodass ich sie nicht begleiten konnte. Vom Flur aus hörte ich den ersten 
lauthals eine Opernarie schmettern, während der zweite seine Fragen brüll-
te, wobei dieser Lärm trotz allem das schallende Geräusch der Ohrfeigen 
und den dumpfen Klang der Schläge nicht gänzlich übertönte.[15] Die bei-
den Polizisten meinten, ihn misshandeln zu können, nicht nur weil er vom 
Verdächtigen zum Schuldigen geworden war, sondern auch weil sie aus 
seiner Akte von früheren Straftaten erfah ren hatten, was eine Beschwerde 
wenig wahrscheinlich und auf jeden Fall wenig glaubwürdig machte. Als 
zwei Minuten später alle drei aus dem Zimmer kamen, wurde mir klar, dass 
der Junge, dessen Rötungen im Gesicht die erlittenen Misshandlungen ver-
rieten, seine Freunde nicht beschul digt hatte. Bei der US-amerikanischen 
Polizei hat dieses Vorgehen einen Namen: third degree – eine Methode, die 
darin besteht, von einer in Gewahrsam genommenen Person durch körperli-
che oder psychische Ge walt ein Geständnis zu erzwingen.[16] Einige wenige 
Male wurde ich aus der Ferne Zeuge dieser Methode, und zwar seltener im 
Kommissariat als auf der Straße, bei der Festnahme oder im Streifenwagen 
auf der Fahrt zur Dienststelle. Ähnlich wie es sich für den Fall der Folter he-
rausgestellt hat, fiel es mir ziemlich schwer zu unterscheiden, was aus dem 
Wunsch nach Infor mationen herrührte und was eher einer erzieherischen 
Maßnah me oder gar einer Form von Rache glich.

Solche brutalen Handlungen kamen mit Sicherheit häufiger vor, 
als ich es mit eigenen Augen bezeugen konnte. Zumindest schienen die 
Jugendlichen sie als etwas Alltägliches zu betrachten. Bei einer Umfrage, 
die ich unter den Schülern einer Klasse im Förderschulbereich einer 
Sekundarschule in der Vorstadt durchgeführt habe, wussten alle Jungen 
von ähnlichen Vorfällen zu berichten. Ein Junge maghrebinischer 
Herkunft erinnerte sich beispielsweise an eine Situation, als die Polizei 
aufgrund eines Anrufs von Nachbarn, die sich durch Motorradlärm ge-
stört fühlten, in seine Wohnsiedlung gekommen war. Die Beamten, 
die mit mehreren Streifenwagen angerückt waren, hatten eine Gruppe 
Jugendlicher ausfindig gemacht, die um ein paar Motorradfahrer her-
umsaßen. Beim Anblick der Ordnungsmacht waren die Jugendlichen da-
vongestürmt, woraufhin die Polizisten die Verfolgung aufgenommen und 
dabei ein Gummigeschoss eingesetzt hatten, ohne die Davonlaufenden zu 
treffen: „Wir saßen da, sehen sie, stehen auf, rennen und: Bamm! Schon 
ging’s los. Ich war überrascht, dass sie eine Waffe benutzt haben.“ Der 
Junge hatte Zeit gehabt, sich mit einem Kumpel auf einem Parkplatz zu 
ver stec ken, aber sein Zwillingsbruder hatte eine andere Richtung einge-
schlagen und war geschnappt worden. Der Junge fügte hinzu: „Sie haben 
ihn geschlagen und dann wieder laufen gelassen. Das heißt, sie haben ihn 
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mit dem Schlagstock verdroschen und ihm eine reingehauen, er war ganz 
rot, als ich ihn wiedergesehen habe. Er meinte zu mir: ,Sie haben mich nur 
geschlagen und mich nicht mal mitgenommen.‘ Er war überrascht.“ Die 
Praxis der körperlichen Züchtigung, von der die Polizisten oft mit einer ge-
wissen Nostalgie sprechen, schien vor dem Hintergrund der Erzählungen 
der Schüler sehr aktuell, wobei es – wie im geschilderten Fall – meistens 
so war, dass der Langsamste oder einer, der einfach besonders viel Pech 
hatte, für seine schuldigen Kameraden herhalten musste.

Während Szenen brutalen Vorgehens bei meinen Beobachtungen also 
die Ausnahme bildeten, waren Szenen der Demütigung gang und gäbe. 
Sie spielten sich täglich ab, auf der Straße bei Personalienüberprüfungen 
und bei Leibesvisitationen oder beim ungerechtfertigten Anlegen von 
Handschellen, im Kommissariat während der Vernehmung oder in der 
Arrestzelle und sogar in dem Fahrzeug, in dem die Festgenommenen wie-
der zurückgebracht wurden. Es gab ein ganzes Spektrum an Spielarten, 
das von verletzenden Bemerkungen bis zu rassistischen Beschimpfungen, 
von offen zur Schau gestellter Verachtung bis zur gezielten Bloßstellung 
vor den Nachbarn reichte. Jedes Mal ging es darum, ein Verhältnis von 
Erniedrigung und Kränkung zu schaffen, während die Betroffenen da-
zu verurteilt waren, sich ohne Wider rede drangsalieren zu lassen, um 
eine Spirale aus Beschimpfungen und Aufl eh nung zu verhindern. Die 
Betroffenen hielten nicht zuletzt deshalb still, weil die Delikte, die sie in 
Konflikt mit der Polizei gebracht hatten, ver gleichs weise harmlos oder 
nicht nachweisbar waren oder nicht einmal stattgefunden hatten, sodass 
Aussicht auf eine baldige Freilassung bestand, die durch eine unpassen-
de Reaktion gefährdet gewesen wäre. Dass man sie auch unter solchen 
Umständen, in denen ihre Unschuld als wahrscheinlich oder im Fall von 
routinemäßigen Personenkontrollen gar als erwiesen gelten konnte, der-
art behandelte, ist schon für sich genommen ein deutliches Zeichen für die 
Veralltäglichung dieser Form von Gewalt.

Die Aggressivität kam häufig in Form von mutmaßlich verletzenden 
Ge sprächs  themen zum Ausdruck, insbesondere mit Blick auf die Arbeits-
situation, um bei den Betroffenen Schuldgefühle zu erzeugen und sie zu-
gleich abzuwerten. Zwei Beispiele: Ein Jugendlicher nordafrikanischer 
Herkunft wird verdächtigt, an einer Schlägerei in seinem Viertel betei-
ligt gewesen zu sein. Während seiner Festnahme auf der Straße fragt ihn 
ein Polizist: „Du arbeitest nicht? – Nein, ich bekomm’ Arbeitslosengeld, 
Monsieur. – Klar, du hängst hier auf unsere Kosten rum. – Aber noch 
nicht lange, erst vier Monate, Monsieur. Einige sind viel länger arbeits-
los, ich kenn’ einen, bei dem sind’s 26 Monate. – Na eben, du wirst auch 
warten, bis es 26 Monate sind. – Nein, Monsieur, aber wenn Sie glauben, 
dass es als Araber leicht ist, einen Job zu finden. – Wenn man sucht, fin-
det man auch was. Erzähl keinen Blödsinn!“ Ein Mann, der aus dem sub-
saharischen Afrika stammt, wurde festgenommen, weil er ein Fahrzeug 
ohne gültige Versicherung fuhr. Auf dem Rücksitz des Autos, in dem er 
aufs Revier gebracht wird, fragt ihn ein Beamter: „Hattest du schon mal 
Probleme mit der Polizei? – Nein. – Pass bloß auf. Wir werden das eh 
überprüfen (Stille). Wie alt bist du? – Achtundzwanzig. – Arbeitest du? – 
Nein, ich habe keine Arbeit gefunden. – Bist du verheiratet? – Nein, noch 
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nicht. – (immer verächtlicher:) Merkst du was? Du bist achtundzwanzig, 
in deinem Alter müsstest du einen Job haben, eine Familie, ein Haus, in 
Urlaub fahren, ein normales Leben haben. Guck dir doch an, was du aus 
deinem Leben machst. Versaut hast du’s, dein Leben!“ Da es sich im ers-
ten Fall um einen Angehörigen der ara bisch en Min derheit und im zweiten 
Fall um einen afrikanischen Einwanderer handelte und Untersuchungen 
belegen, dass diese beiden Gruppen auf dem Arbeitsmarkt erheblichen 
Diskriminierungen ausgesetzt sind und dass die Arbeitslosigkeit zwei- 
bis dreimal so hoch ist wie unter den Franzosen europäischer Herkunft, 
konnten derartige Bemerkungen ihr Ziel kaum verfehlen, die Betroffenen 
in ihrer ohnehin schon ungerechten Lage auch noch mit Herabsetzung 
und Demütigung zu strafen.

Mitunter nahm die Schikane noch härtere Formen an. Ich erinnere mich 
noch schmerzlich an einen Jugendlichen maghrebinischer Herkunft, der in 
einer Zelle mit Wänden aus Plexiglas eingesperrt war, deren Insassen so-
mit von allen Polizisten, die in der Zentrale vorbeikamen, gesehen werden 
konnten. Ich sehe heute noch sein verzweifeltes Gesicht und höre seinen 
gellenden Schrei: „Ich geh’ nicht fünf Monate ins Gefängnis! Beim Leben 
meiner Mutter, ich geh’ da nicht wieder hin, ins Gefängnis!“ Um ihn herum 
gingen die Polizisten ihren Beschäftigungen nach, die einen blieben gleich-
gültig, andere lachten und beobachteten von Weitem wieder andere, die 
näher herangingen, um ihn zu provozieren. Einige schienen irgendwann 
wütend zu werden. Der junge Mann setzte seine Litaneien fort: „Ich wurde 
an der Ampel angehalten, ich hab’ nix gemacht, sie halten mich fest und 
sagen, ich muss ins Gefängnis. Beim Leben meiner Mutter, ich mach’ die 
fünf Monate nich’! Ich will nicht wieder ins Gefängnis!“ Er gehörte tatsäch-
lich zu jenen, bei denen sich Haft- und Bewährungsstrafen gehäuft hatten, 
die wiederholt inhaftiert worden waren, die glaubten, ihre Vergangenheit 
hinter sich gelassen zu haben und ein normales Leben anfangen zu kön-
nen, da sie für ihre Fehler bezahlt hätten, und die dann bei einer ganz nor-
malen Kontrolle erfahren, dass die Vollstreckung einer alten Haftstrafe 
ansteht und sie dadurch in die Gefängniswelt zurückgeworfen werden.[17] 
Im vorliegenden Fall handelte es sich jedoch nicht um eine zufällige 
Ausweiskontrolle. Die Polizisten verfügten über eine Liste mit gesuchten 
Personen und überprüften die Personalien des jungen Mannes, nachdem 
sie ihn auf einer Kreuzung an der Ampel im Auto erkannt hatten. In sei-
ner durchsichtigen Zelle, in der er schreiend gegen die Scheiben schlug, 
sah er aus wie ein Tier im Käfig, das der Willkür und den Provokationen 
der Polizisten ausgeliefert war. Irgendwann betrat der Leiter der Brigade 
Anti-Criminalité (Spezialeinheit der Police Nationale Française, Anm. d. 
Ü.) den Raum und baute sich wortlos vor ihm auf, als wolle er ihn ver-
spotten. Der Junge protestierte erneut. Der Polizist betrachtete ihn weni-
ge Schritte entfernt, schweigend und von oben herab, und stachelte ihn 
mit ironischen Kommentaren an, sobald er sich zu beruhigen schien. 
Als der Leiter nach einigen Minuten wieder ging, übernahm einer seiner 
Kollegen und versuchte seinerseits die Verzweiflung des jungen Mannes 
anzufachen, worauf dieser allerdings kaum reagierte. Verärgert ging der 
Polizist daraufhin mit einer bedrohlichen Geste auf ihn zu, ebenfalls ohne 
Erfolg. Später sagte er dann zu mir mit fast bedauerndem Unterton: „Ich 
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war kurz davor, ihn zu schlagen.“ Sein Kollege wandte sich zu mir und er-
gänzte: „Wenn Sie nicht dagewesen wären…“ Er sprach den Satz nicht zu 
Ende. Im Grunde hätte, anders als die Polizisten dachten, der körperliche 
Schmerz dem psychischen kaum noch etwas hinzufügen können. Letzterer 
hatte längst seinen Höhepunkt erreicht, was vermutlich auch der Grund 
dafür war, dass der junge Mann die feindselige Präsenz des Polizisten gar 
nicht zu bemerken schien. Allein durch die Anstachelung mittels Mimik, 
Ge läch ter und Empörung erreichten die Polizisten zweifelsohne die von 
ihnen beabsichtigte Wirkung der Gewalt. Es war eine Gewalt, die über das 
gebrochene Selbst des Verurteilten hinausging und die für die Polizeiarbeit 
eine grundlegendere Bedeutung zu haben schien. Im Grunde kannten sie 
diesen jungen Mann kaum. Er war nicht einmal einer derjenigen, bei de-
nen sie der Gedanke daran, dass sie die Bewährung eines Tages widerru-
fen könnten, besonders gefreut hätte. Doch die Haftstrafe, die er absitzen 
sollte, und die Verzweiflung, die diese Aussicht in ihm hervorrief, reichten 
offensichtlich nicht aus, um sie zufriedenzustellen. In dieser Schikane fan-
den sie eine Möglichkeit, noch einen draufzusetzen.

Im Gegensatz zur Gewalt, die zwischen Einzelpersonen oder Gruppen 
zu beobachten ist – seien es Schlägereien auf dem Schulhof, Kämpfe zwi-
schen verfeindeten Gangs oder internationale Konflikte –, zeichnet sich 
die durch die Polizei ausgeübte Gewalt, ob körperlich oder psychisch, im 
Allgemeinen durch ein radikales und institutionalisiertes Ungleichgewicht 
aus: Auf der einen Seite stehen Personen, die nicht nur das legitime 
Gewaltmonopol hinter sich wissen, sondern unter Berücksichtigung der 
Umstände auch einzig zu dessen tatsächlicher Anwendung befugt sind; 
auf der anderen Seite stehen in zweifacher Hinsicht Gefangene, durch den 
physischen Zwang, den sie erfahren, wie auch durch die latente Bedrohung, 
der sie ausgesetzt sind für den Fall, dass sie auf die dumme Idee kommen 
sollten zu widersprechen. Ob eingesperrt, mit Handschellen gefesselt oder 
bloß von Polizisten umstellt – derjenige, welcher der polizeilichen Macht 
ausgesetzt ist, befindet sich in einer strukturellen Unterlegenheit. Er hat 
sich zu unterwerfen, da eine Erwiderung oder ein mögliches Aufbegehren 
nur zu einer noch stärkeren Unterwerfung führen würden. Die Gewalt ist 
somit fast immer gänzlich einseitig. Darüber hinaus aber ist sie auch ziel-
gerichtet. Sie wird nicht bei allen eingesetzt. Sie gilt beinahe ausschließ-
lich Personen männlichen Geschlechts, hauptsächlich Jugendlichen aus 
sozial schwachen Milieus, die in benachteiligten Vierteln wohnen, meis-
tens einen Migrationshintergrund besitzen oder einer Minderheit an-
gehören. Nur in Ausnahmefällen sind Frauen, Ältere, Angehörige der 
Mittelschicht, Leute aus besseren Wohnlagen oder Personen mit europäi-
schem Aussehen betroffen.

Gleichwohl muss man der Definition der von polizeilicher Gewalt aus
übung betroffenen Bevölkerung noch ein weiteres Element hinzufügen, 
wie die eingangs angeführten Beispiele belegen. Es geht um die Über-
zeugung, einen Schuldigen vor sich zu haben, sowohl bezüglich der Tat, 
auf die sich die Festnahme gründet, als auch aufgrund zuvor begange-
ner Straftaten, die möglicherweise in der Datenbank der registrierten 
Straftaten (Système de Traitement des Infractions Constatées, STIC) zu 
finden waren.[18] In der moralischen Arbeit[19] der Diskreditierung, die 
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stattfindet, um die Ge walt nicht nur möglich, sondern sogar wünschens-
wert zu machen, ist die Anerkennung der begangenen Straftat sowie der 
kriminellen Vergangenheit aus der Perspektive der Polizisten ein wesent-
liches Element. Wer ein „Stück Scheiße“ oder eine „Schwuchtel“ ist – so 
hörte ich sie zuweilen reden –, kann auch als solche(s) behandelt wer-
den. Wie jedoch deutlich wurde, ist das Unterscheidungsvermögen der 
Polizeibeamten häufig nur schwach ausgeprägt, und jeder Jugendliche 
aus den Vorstädten wird, bis zum Beweis des Gegenteils, tendenziell in 
eine Schublade von „Bastarden“ gesteckt und der Behandlung ausgesetzt, 
die dafür vorgesehen ist.

Ein beunruhigender Aspekt in den verschiedenen Berichten oder Be-
ob ach tung en von Gewalt sind die Emotionen, die damit einhergehen. Der 
Genuss, der beim Schlagen oder Demütigen eines wehrlosen Menschen 
empfunden wird, ist kennzeichnend für die beteiligten Beamten (was aber 
freilich nicht auf alle zutrifft) und zugleich ein Phänomen, das es zu verste-
hen gilt (und das weit über den Bereich der polizeilichen Ordnungsmacht 
hinausgeht). In seiner philosophischen Untersuchung exzessiver 
Gewaltanwen dung be tont Étienne Balibar, dass man den Begriffen 
Gewalt und Macht noch einen dritten hinzufügen müsse, nämlich den 
der Grausamkeit: „[D]er Phäno me no logie der Gewalt [muss] nicht nur 
deren inneres Verhältnis zur Macht einschließen […], sondern auch ihr 
Verhältnis zur Grausamkeit. Und das ist nicht dasselbe.“[20] Aus soziologi-
scher – und wahrscheinlich auch politischer – Perspektive richtet sich das 
Forschungsinteresse jedoch nicht auf die psychischen oder anthropologi-
schen Grundlagen des beim Schla gen oder Demütigen eines Gefangenen 
empfundenen Genusses, sondern auf die Frage, wodurch dies möglich und 
akzeptabel wird. Es geht nicht darum, moralische Gemeinplätze über den 
Gewalttrieb zu äußern, sondern darum zu ergründen, wie solche Taten 
geschehen können, ohne Missbilligung hervorzurufen. Grausamkeit wird 
durch die Vorstellung von einem grundlegend andersartigen Feind mög-
lich, die sich die Polizei von ihrem Gegenüber macht. Feindschaft reicht 
da nicht aus, es bedarf zudem einer radikalen Fremdheitskonstruktion: 
der Andere darf nicht als eine Va ri an te des eigenen Selbst erscheinen. Was 
die Grausamkeit akzeptabel macht, ist die Konstruktion des Gegenübers 
als Schuldiger, der verdient, was ihm widerfährt. Die Gewalt muss in dem 
Bild, das man sich von der Person macht, die sie erleidet, ein Mindestmaß 
an Rechtfertigung finden können; man lässt den Anderen für seine Tat 
bezahlen. Das macht man sich auch in der Politik zunutze. Indem die 
Jugendlichen als „Wilde“ (sauvageons) oder als „Gesindel“ (racaille) be-
schrieben werden, tragen die Innenminister dazu bei, dass Gewalt mög-
lich und, selbst wenn sie tödliche Folgen haben sollte, akzeptabel wird, 
indem den Opfern eine Schuld unterstellt wird, auch wenn sie unschuldig 
sind. Somit hat die Entstehung und Legitimierung von Gewalt eine politi-
sche Bedeutung, die über die Polizeiarbeit selbst hinausgeht.

Die Analyse, die ich hier anbiete, unterscheidet sich von jener Her-
an gehens weise, mit der sich die Sozialwissenschaften diesen Fragen 
üblicherweise nähern. Als Reaktion auf einen Vortrag, den ich auf der 
Grundlage mei ner Untersuchung in einem Forschungsseminar zum 
Thema Ge walt ge hal ten hatte, rief eine Soziologin, die nicht über die 
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vorgetragenen Fakten, son dern über meine Lesart dieser Fakten entrüstet 
war: „Es werden auf den Polizeirevieren in Frankreich aber nicht jeden 
Tag Menschen umgebracht, es gibt durchaus einige, die lebend wieder 
rauskommen!“ Ich möchte klar stellen, dass ich nie einen von Polizisten 
begangenen Mord er wähnt hatte, da ich mich stets an meine ethnogra-
phischen Beobachtungen hielt sowie an mein Vorhaben, das Alltägliche 
der Polizeipraktiken zu beschreiben. Die Bemerkung der Frau und die 
Emotion, die dabei mitschwang, irri tier ten mich. Kann man sich mit 
der Erkenntnis begnügen, dass auf den Polizeirevieren nicht jeden Tag 
getötet wird? Soll man den Begriff der Ge walt auf ihre extremen körper-
lichen Ausprägungen oder gar nur auf Mord reduzieren? Die Reaktion 
auf meine Analyse ist im Kontext eines bedeutenden Moments für die 
Sozialwissenschaften in Frankreich zu lesen, in dem sich eine Wende von 
der kritischen Soziologie hin zu einer Soziologie der Kritik vollzog,[21] in 
dem die Anprangerung einer Interpretation der Anprangerung Platz mach-
te, in dem alles, was die Neutralität des Forschers infrage stellen konn-
te, mit einem gewissen Misstrauen beäugt wur de. Man war der Ansicht, 
dass die Sozialwissenschaften zwischen Engagement und Distanzierung 
im Sinne von Norbert Elias Ersteres zu vermeiden und Zweites anzustre-
ben hätten.[22] In Anbetracht dessen, dass es sich um die Polizei handelte, 
stellte dieser Balanceakt eine besondere Herausforderung dar: Die rei-
ne Anprangerung der Polizeigewalt wäre weniger wert als die Arbeit der 
Menschenrechtsorganisationen, da der Mehrwert der Forschung wegfiele; 
die bloße Rekonstruktion der Grammatik der Anprangerung käme dage-
gen einem Verzicht auf das Nachdenken über die Bedeutung der Gewalt 
gleich.[23] Im ersten Fall schien die wissenschaftliche Autonomie gegen-
über dem politischen Handeln gefährdet; im zweiten Fall schien die wis-
senschaftliche Arbeit ihres politischen Sinnes beraubt.

Der Grat zwischen diesen beiden Positionen ist schmal. Ich halte ihn 
den noch für gangbar, vorausgesetzt, man einigt sich auf zwei Prämissen. 
Zum einen muss sich die Analyse auf eine ethnographische Untersuch ung 
stützen. Das regelmäßige Aufsuchen der Orte und Personen über einen lan-
gen Zeitraum ermöglicht die Einbettung der beobachteten Szenen in ihren 
Kontext, wohl wissend, dass die Anwesenheit des Beobachters nicht oh-
ne Einfluss auf das Beobachtete bleibt und vor allem die Wahrscheinlich
keit er heb lich verringert, dass es zu gewalttätigen Handlungen kommt.[24] 
Zum anderen muss die Analyse einen Interpretationsrahmen liefern. Die 
Interaktion zwischen den Polizisten und ihrem Gegenüber reicht nicht aus, 
um die Gewaltformen verständlich zu machen, wenn man die Bedingungen, 
unter denen diese möglich werden, und insbesondere die Beziehung zur 
Macht und die Rechtfertigung der Grausamkeit außer Acht lässt.[25]

Dass die allermeisten Verdächtigen das Revier lebend wieder verlassen, 
ist zwar beruhigend, doch diese Tatsache muss uns nicht notwendiger-
weise von der unsichtbaren Gewalt ablenken, die dort zum Alltag gehört. 
Dass die Mehrheit der Polizisten die meiste Zeit keinen Machtmissbrauch 
betreibt, ist ebenfalls bemerkenswert, doch es erspart uns nicht automa-
tisch, über diejenigen nachzudenken, die brutal werden oder andere miss-
handeln, sowie über diejenigen, die diese Szenen beobachten oder davon 
wissen, ohne zu reagieren. In gewisser Hinsicht hatte meine Kollegin 
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Recht: Wenn der anthropologische Blick aus einer Fähigkeit zum Staunen 
herrührt, so war ich noch bereit, mich über die Alltäglichkeit der Gewalt zu 
wundern, mit der die Polizei bestimmte Bevölkerungsgruppen behandelt.

Endnoten

[1] Max Webers (1988: 506) bekannte Definition des Staates lautet: „Staat ist diejenige 
menschliche Gemeinschaft, welche innerhalb eines bestimmten Gebietes  […] das 
Monopol legitimer physischer Gewaltsamkeit für sich (mit Erfolg) beansprucht.“ 
In einer früheren Definition Webers ist vielmehr von „Zwang“ und weniger von 
„Gewaltsamkeit“ die Rede.

[2] Es gilt zu beachten, dass die Definition Egon Bittners (1970: 36ff.) mit der klassi-
schen Vor stellung – wie auch mit jener der Polizei selbst – bricht, nach der das 
Handeln Letz terer auf einer Art „lawful use of force“ beruht. Abgesehen davon, dass 
Polizisten nicht notwendigerweise das Gesetz anwenden, entzieht sich ein Großteil 
ihrer als legitim betrachteten Arbeit dieser Bestimmung. Der Bezug auf die Befugnis 
zur Gewaltanwendung (und nicht deren tatsächliche Anwendung) scheint deshalb 
präziser und allgemeingültiger.

[3] In der von Jean-Paul Brodeur (1994: 478) in Québec durchgeführten Untersuchung 
gaben 2,33 Prozent der Polizisten zu, dass sie Zwangsmaßnahmen einsetzen, 
51,7 Prozent äußerten sich ablehnend zur Zwangsanwendung.

[4] Einige dieser Methoden sind auf der Internetseite der Polizeigewerkschaft UNSA-police 
dargestellt (<unsapolice13.free.fr/lnvestigation%20SUS/appir/pdf/rnT.pdf>). Ein 
Aufruf, sie zu verbieten, findet sich auf der Internetseite <policepersonnebouge.
free.fr/>. Nach dem Tod eines jungen Mannes durch Ersticken im Rahmen einer 
Festnahme, bei der die Technik der Thoraxkompression zum Einsatz kam, wurde 
die französische Regie rung am 9. Oktober 2007 vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte verur teilt. Dieser „beklagt, dass seitens der französischen Behörden 
keine präzise Richtlinie in Bezug auf diese Ruhigstellungsmethoden existiert“ (vgl. 
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, „Affaire Saoud c. France“, Requête 
9375/02).

[5] Am Anfang des Kapitels berichtet Didier Fassin von einem Fall, bei dem zwei Männer 
– der eine aus den französischen Antillen, der andere türkischer Staatsbürgerschaft – 
die französische Polizei wegen Gewaltanwendung verklagt haben. Aufgrund des erheb-
lichen Echos in den türkischen Medien kam es ausnahmsweise zu einem Strafprozess 
und zu einer Verurteilung, die aber nie vollzogen wurde (Anm. d. Red.).

[6] Das deutsche Wort Polizeigewalt weist im Gegensatz zum französischen Ausdruck 
violence policière eine gewisse Polysemie auf. Im Deutschen wird der Ausdruck 
üblicherweise als Sammelbegriff für polizeiliches Gewalthandeln benutzt, dessen 
Angemessenheit infrage gestellt und das somit als illegitim betrachtet wird. Im 
Staatsrecht bezeichnet Polizeigewalt jedoch zugleich die den Polizeibehörden zukom-
menden Befugnisse der Staats gewalt. Diese Polysemie ist darauf zurückzuführen, dass 
das deutsche Wort Ge walt im Gegensatz zum angelsächsischen, frankophonen oder 
iberoamerikanischen Sprachgebrauch die historisch gewachsene Unterscheidung von 
direkter persönlicher Gewalt einerseits und legitimer institutioneller Gewalt anderer-
seits – zwischen violentia und potestas – nicht mitvollzogen hat (Anm. d. Übers.).

[7] Siehe z. B. das weitverbreitete Foto eines Mannes, der infolge einer Festnahme unter 
einem doppelten Kieferbruch und Gesichtsverletzungen litt. In Aulnay-sous-Bois war 
am 12. Februar 2011 eine verkehrsbedingte Routinekontrolle eskaliert, nachdem ein 
Polizist sich bei der Durchsuchung des Fahrers längere Zeit in dessen Schrittbereich 
zu schaffen gemacht und so dessen Protest hervorgerufen hatte. Der Mann war 
über rascht, wie gewalttätig die Beamten der Brigade Anti-Criminalité daraufhin gegen 
ihn vorgegangen waren, ob wohl er sie im Rahmen seiner Tätigkeit als Angestellter 
einer Sicherheitsfirma zu vor bereits mehrfach getroffen hatte (<yahoo.bondyblog.
fr/201102230001/tabassepardesagentsdelabacmachoirefracturee/>).
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[8] Es ist bemerkenswert, dass jenes Werk, das für die Soziologie der Staatsgewalt oft 
als wegweisend betrachtet wird, den Titel Violence and the Police (Westley 1970) 
trägt. Der Artikel von Jean-Paul Brodeur (1994) über Zwang und Polizei setzt sich 
mit der Bittner’schen These auseinander. Die von Jill Nelson (2000) geleitete 
Forschungsgruppe entstand in Reaktion auf die Ermordung eines jungen afrikani-
schen Einwanderers namens Amadou Diallo in New York, der durch 19 Polizeikugeln 
starb. Die Arbeit von Fabien Jobard (2002) ist die erste in Frankreich durchge-
führte Untersuchung zum Problem der Polizeigewalt, ausgehend von Befragungen, 
Gerichtsarchiven und der Analyse von Presseartikeln.

[9] Zur Konzeption von Ethik und Werten bei Fassin siehe das Nachwort in diesem Heft 
(Anm. der Red.).

[10] Für Walter Benjamin (1965: 44) besteht die Besonderheit der Polizei darin, dass sie 
die beiden Formen der Gewalt miteinander verbindet: „Sie ist rechtsetzende […] und 
sie ist rechtserhaltende.“

[11] In der Einleitung zu ihrer Anthropologie der Gewalt gehen Nancy Scheper-Hughes 
und Philippe Bourgois (2004: 1) sogar noch weiter: „Focusing exclusively on the 
physical aspects of torture/terror/violence misses the point and transforms the 
project into a clinical, literary, or artistic exercise, which runs the risk of degenerating 
into a theatre or pornography of violence in which the voyeuristic impulse subverts 
the larger project of witnessing, critiquing, and writing against violence, injustice, and 
suffering.“ Deshalb ist es so wichtig, sich mit den alltäglichsten und unsichtbarsten 
Formen von polizeilicher Gewaltausübung zu befassen.

[12] Die Definition, die ich hier implizit übernehme, unterscheidet sich nur unwesentlich 
von der weiter gefassten Definition von Françoise Héritier (1996: 17 u. 19): „Nennen 
wir Gewalt jede Form des körperlichen oder psychischen Zwangs, die Schrecken, 
Flucht, Unglück, Leid oder den Tod eines Lebewesens verursachen kann.“ Kurz darauf 
spricht sie auch vom „Angriff auf die körperliche oder psychische Integrität“.

[13] Man kann hierin eine Art Fortführung der Zivilisationsthese von Norbert Elias 
(1976) oder von Michel Foucaults’ (1976) Theorie des Bestrafens erkennen. Genauere 
Ausführungen zur Folter finden sich zudem in der umfangreichen Studie von Darius 
Rejali (2007).

[14] Bei dieser Feldforschung handelt es sich um eine langfristig angelegte ethnographische 
Beobachtung der Arbeit einer Brigade Anti-Criminalité in einem Pariser Vorort in 
den Jahren 2005 bis 2007. Vgl. dazu auch das Nachwort in diesem Heft (Anm. d. 
Redaktion).

[15] Als Kommentar zur Reform des Polizeigewahrsams und zur Möglichkeit der ständigen 
An we sen heit des Rechtsanwalts während des Gewahrsams erklärte Michel An toine 
Thiers, Generalsekretär der französischen Gewerkschaft der Polizeibeamten, am 31. 
Mai 2011 auf einem französischen Radiosender, dass die neuen Auflagen die Gefahr 
mit sich brächten, das „Vertrauensverhältnis“, das sich im abgeschlossenen Raum des 
Verhörs zwischen dem Polizisten und dem Festgenommenen entwickle, zu schwächen 
(<www.franceinfo.com/chroniquesleplusfranceinfo20110531premierbilan
delareformedelagardeavue>).

[16] Jerome Skolnick und James Fyfe (1993) erläutern in ihrer Arbeit zum Thema 
Gewalt, die sie nach der Misshandlung Rodney Kings in Los Angeles schrieben, der 
Ursprung dieses Ausdrucks sei unbekannt, doch die Praktik als solche habe eine lange 
Tradition und sei trotz ihrer Verurteilung durch die Wickersham Commission 1931 
weitverbreitet.

[17] In einem Bericht der Generalinspektion der Justizdienste (IGSJ) von 2009 ist zu 
lesen, dass etwas mehr als 82.000 Menschen auf die Vollstreckung ihrer Haftstrafe 
warteten, wobei es in 90 Prozent der Fälle um einen Gefängnisaufenthalt von 
weniger als einem Jahr ging. Bei diesen handelte es sich zur Hälfte um Strafen mit 
Vollzugslockerung und zur Hälfte um Strafen, die dem tatsächlichen Freiheitsentzug 
dienten. Vgl. IGSJ, Evaluation du nombre de peines d’emprisonnement ferme 
en attente d’exécution, französisches Justizministerium, März 2009. Die 
Justizministerin und der Staatspräsident nutzten damals den Bericht und die 
Zahl, um die mangelhafte Durchsetzung der Strafen an zu prang ern und die Richter 
anzuhalten, diese stärker zu kontrollieren. Vgl. <farapej.blogspot.com/2009/08/
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rapportdelinspectiongeneraledes.html>. Die Episode des „von der Justiz einge-
holten“ Mannes liegt allerdings weiter zurück.

[18] Die Datenbank STIC wurde 2001 er stellt und enthält aus Protokollen entnommene 
Informationen zu den Beschuldigten und den Opfern von Straftaten, insgesamt 
34 Mio. Personen. Das System wurde vielfach kritisiert, insbesondere von der natio-
nalen Datenschutzkommission CNIL (Commission nationale Informatique et 
Libertés), da es den üblichen Kontrollen entzogen ist, nicht aktu ali siert wird, wenn 
die Beschuldigten unschuldig sind, und vor allem da es bei Ver wal tungsanfragen 
wie eine Datenbank von Verdächtigen genutzt wird, was bei der Arbeitssuche zu 
einer Ablehnung führen kann. Lediglich 17 Prozent der gespeicherten Ein träge 
seien korrekt (<www.cnil.fr/ensavoirplus/fichiersenfiche/fichier/article/
stic-systeme-de-traitement-des-infractions-constatees>).

[19] Zum Begriff der Moral bei Fassin siehe das Nachwort in diesem Heft (Anm. d. 
Redaktion).

[20] Die Frage sei, so Étienne Balibar (2006: 268), „warum die Macht […] nicht nur gewalt-
förmig, stark oder rücksichtslos ist, sondern auch grausam […], warum sie also sich 
und ihren ausführenden Organen einen „Genuss“-Effekt verschafft.“ Er nennt dies 
auch ein „Residuum“ von Grausamkeit (résidu de cruauté).

[21] In den 1990er Jahren kam es in der französischen Soziologie zu einer Polari sie rung 
zwischen zwei Ansätzen: auf der einen Seite die kritische Soziologie von Pierre 
Bourdieu, die sich der Offenlegung der Macht- und Herrschaftsverhältnisse bis hin 
zu ihren verborgensten Formen verpflichtet sieht; auf der anderen Seite die Soziologie 
der Kritik von Luc Boltanski, die der Analyse der Syntax sozialen Handelns in 
Abgrenzung zur politischen Ana lyse den Vorzug gibt. In den 2000er Jahren kristal-
lisierte sich heraus, dass der zwei te Ansatz sowohl intellektuell als auch institutionell 
die Oberhand gewonnen hatte.

[22] Genau genommen geht Norbert Elias (1983) von einer Art unüberwindbarer Dialektik 
von Engagement und Distanzierung aus, die für die Gesellschaftswissenschaften 
charakteristisch sei und diese von den Naturwissenschaften unterscheide: Weil im 
Gegensatz zum Biologen oder Physiker, die Menschen seien, welche Zellen oder Atome 
erforschten, der Soziologe ein Mensch sei, der andere Menschen erforsche, sei er stets 
ein engagiertes Subjekt seiner wissenschaftlichen Arbeit, selbst wenn er sich bemühe, 
eine Distanz zu seinen Objekten herzustellen.

[23] Als Beispiele für diese entgegengesetzten Pole eignet sich auf der einen Seite das 
Buch von Catherine Wihtol de Wenden und Sophie BodyGendrot (2003), in dem 
die Rassendiskriminierung und die Gewalt der Polizei angeprangert werden, auf der 
an deren Seite der Artikel von Dominique Linhardt und Cédric Moreau de Bellaing 
(2005), in dem die Argumentationsfiguren analysiert werden, mit denen Polizeigewalt 
in Dienstaufsichtsbeschwerden angeprangert wird.

[24] Diesbezüglich zeigt Fabien Jobard (2002), der Gespräche mit Inhaftierten analysierte, 
die sich als Opfer exzessiver Gewalt sahen, zu Recht die Grenzen dessen auf, was er 
„diskursive Tatsachen“ nennt. Auch wenn diese Gespräche wichtig seien, um Gewalt 
zu verstehen, so lieferten sie stets nur eine individuelle Sichtweise.

[25] Vgl. hierzu Robert Wordens (1996) Synthese verschiedener soziologischer, psycho-
logischer und organisationstheoretischer Erklärungsmodelle im Zusammenhang mit 
exzessiver Gewaltanwendung.
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Demütigung
Nebeneffekte der ‚Kriminalitätsbekämpfung‘ in einem französischen Vorort

Mélina Germes

Im Anschluss an eine langfristige ethnographische Beobachtung der Arbeit 
einer Brigade Anti-Criminalité (Einheit zur Kriminalitätsbekämpfung; 
im Folgenden: BAC) in einem Pariser Vorort zwischen 2005 und 2007 
hat der Anthropologe Didier Fassin im Jahr 2011 das Buch La force de 
l‘ordre. Une anthropologie de la police des quartiers veröffentlicht, das 
zu einem Meilenstein in der französischen Polizeiforschung geworden ist 
und einen wichtigen Beitrag auch zur öffentlichen Debatte geleistet hat. 
Diese Debatte um das Polizieren der ,Viertel‘[1] beschäftigt sich mit den 
dis kur siven, organisatorischen und alltagsweltlichen Hintergründen 
der Polizeiarbeitum wiederholte Identitätskontrollen, ethnischen 
Diskriminierung und exzessiver Gewaltanwendung zu beschreiben 
und einzuordnen. Ziel der Untersuchung Fassins in Kontext dieser 
Debatte ist es, die Polizeiarbeit in den ,Vierteln‘ zu begleiten, zu hinter-
fragen sowie zu erklären, was diese Polizeiarbeit über die französische 
Gesellschaft aussagt. Der für dieses Heft von s u b \ u r b a n übersetzte 
Auszug aus dem vierten Kapitel seines Buches reflektiert den Begriff 
von ,Gewalt‘ (zu weiteren Begriffserläuterung vgl. den Textauszug von 
Fassin) in Bezug auf die Polizeiarbeit und unterscheidet zwischen physi-
scher, körperlicher Gewalt und unsichtbaren Formen von psychischer 
und verbaler Gewalt. 

Als wichtiger Vertreter der französischsprachigen anthropo-
logie politique et morale hat sich Didier Fassin bisher vor allem 
Fragestellungen um die Postkolonialität und den Staat interessiert, 
die oft mit Rassifizierung, Diskriminierung und Gewalt zu tun ha-
ben. Sein Ansatz verknüpft ethnographische Methoden mit kriti-
schen Distanzierung. Nachdem er sich mit Fragen der Gesundheit, 
des Gefängnisses und der Ungleichheiten beschäftigt hat, widmet 
er sich in dieser Arbeit der Polizei. Er sieht sich selbst nicht als 
Polizeiforscher, da diese Positionierung seiner Meinung nach das 
Risiko birgt, eine Befangenheit gegenüber der Institution zu entwi-
ckeln, die der Notwendigkeit entgegensteht, Zugang zum beforsch-
ten Feld dauerhaft gewährt zu bekommen (vgl. Monjardet 2005). 
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1. Die ,moralische Ökonomie‘ als anthropologisches Konzept

Der Autor möchte die Polizei  ethnographisch und kritisch erforschen. 
Fassin schlägt einen mittleren Weg zwischen Kritik „unbewusster“ 
Machtverhältnisse und „einfacher Wiedergabe der Wahrheiten“ der 
Akteur_innen vor, der über die Opposition von kritischer Soziologie 
(nach Bourdieu) und Soziologie der Kritik (nach Boltanski) hinausgeht. 
Seine Positionierung balanciert auf der Schwelle zwischen einer ethno-
graphischen Nähe, dem Verständnis für die Beforschten und ihrer Moral 
und gleichzeitig eine anthropolo gische Distanz, die den historischen und 
strukturellen Rahmen der Handlungen reflektiert (Fassin 2011).

Zentral für seinen Ansatz ist das Konzept der ,moralischen Ökonomie‘. In 
Anlehnung an E. P. Thompson und weitere daran anschließende Arbeiten 
hat er ein Konzept erarbeitet, das es ermöglicht, die Konstruiertheit (und 
daher Situiertheit) der Gefühle und Werte jeder gesellschaftlichen Gruppe, 
seien es ,Unterdrückte‘ oder die ,Herrschenden‘, nicht normativ zu erfas-
sen. Mit moralischer Ökonomie meint er „die Produktion, die Verteilung, 
die Zirkulation und die Nutzung von moralischen Gefühlen, von Emotionen 
und Werten, von Normen und Pflichten“ (Fassin 2009: 1257; Übers. d. A.). 
In Bezug auf die Polizeiarbeit geht es um die ,moralische Ökonomie‘ ei-
ner besonderen Berufsgruppe unr ihres Agierens in den Arbeitervierteln. 
Dieses Konzept erlaubt es, „[polizeiliche] Handlungen, die viele als devi-
ant, pervers oder ganz einfach illegitim oder illegal beschreiben würden, 
in den Augen der Ausführenden [der Polizist_innen] mit einer tragfähigen 
Begründung zu versehen“ (Fassin 2013a: 106).

Didier Fassin begründet seine Untersuchung damit, dass es an ethno-
graphischen Beobachtungen und Analysen der Interaktion von Polizist_
innen und Bewohner_innen in sozial benachteiligten Stadtvierteln man-
gele. Mit einer ethnographischen, sogenannte „nicht teilnehmenden“ 
Beobachtung der Arbeit einer Pariser BAC möchte den Autor einen ande-
ren Zugang zu Polizeiarbeit in den Vierteln anbieten. Mit diesem soll eine 
Kluft in der französischen Gesellschaft überbrückt werden, nämlich die 
zwischen den Lebenserfahrungen von Menschen aus den ‚Vierteln‘ und 
denen der Mehrheitsgesellschaft. Diese Kluft ist Fassin zufolge so groß, 
dass die Mehrheitsgesellschaft sie kaum wahrnimmt (Fassin 2013b). Es 
bedarf daher, um überhaupt eine Ver ständigung möglich zu machen, des 
Engagements im Sinne einer ,öffentlichen Soziologie‘ (in Anlehnung an 
die public sociology von M. Burawoy). Der Fokus des Autors liegt nicht auf 
Aufständen oder größeren Ereignissen, in denen die sogenannten schlech-
ten Beziehungen zwischen Polizei und Bewohner_innen der Viertel, ins-
besondere mit jungen Männern aus an Äußer lichkeiten erkennbaren 
Minderheiten, mit aller Deutlichkeit zutage treten. Sein ethnographischer 
Blick weist Alltagsereignissen eine besonders wichtige Stellung zu, mit de-
nen Interpretationen, Narrative und das Handeln verschiedener Akteur_
innen erklärt werden können. Sein Fokus liegt auf der Erforschung und 
Erklärung der Rolle der Polizei in den Vierteln, in denen er an der Seite 
der Polizist_innen präsent ist. Fassin interessiert sich für die Position der 
sich im Einsatz befindlichen Streifenpolizist_innen, dafür, was rund um 
sie herum passiert, wie sie mit wem interagieren, also für ihre alltäglichen 
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Berufserfahrungen. Somit möchte er die „Alterität [zwischen Forscher_in 
und Beforschten] reduzieren“, um die Handlungen und die ihnen zugrun-
de liegenden Motive zu erfassen. 

2. Die Polizei und die Produktion von Problemvierteln

Nach Fassin sind die die ,Problemviertel‘ durch Abschottung, sozialen 
Abstieg, Ausgrenzung und Segregation gekennzeichnet. Die Bevölkerung 
der abgelegenen Großwohnsiedlungen, in denen der Anteil an ausländischen 
und nicht europäischstämmigen Personen überdurchschnittlich hoch ist, 
leidet unter erheblichen wirtschaftlichen und sozialen Benachteiligungen. 
Dabei handelt es um eine ,Welt‘, die vielen Polizist_innen, insbesondere 
wenn sie ihre erste Stelle als ,Ordnungshüter‘ antreten und dazu noch aus 
der Mittelschicht und/oder der französischen Provinz kommen, oftmals 
völlig unbekannt ist und die sie kaum verstehen können (vgl. hierzu 
ausführlicher Kapitel 1 des Buches von Fassin). Die Beamten machen die 
Bewohner_innen – und insbesondere die Jugendlichen – für ihre Lage 
häufig persönlich verantwortlich, ohne die Diskriminierungen auf dem 
Arbeitsmarkt, die teilweise fortbestehenden postkolonialen Verhältnisse 
und die anhaltende ,Krise‘, kurz die strukturellen Ungleichheiten und 
Machtverhältnisse, zu berücksichtigen. Im Gegenteil: Sie werden als 
Argumente genutzt, um die Bewohner_innen der Viertel zu demütigen. 

Aus der Sicht einer Stadtforschung, die sich für die Produktion von 
Raum interessiert, leistet Fassins Studie einen interessanten Beitrag. 
Es ist mehrfach gezeigt worden, dass sich der Staat und die Politik aktiv 
an der Herstellung von ,Problemvierteln‘ beteiligen. Dementsprechend 
kann davon ausgegangen werden, dass auch das Polizieren der ,Viertel‘ 
zur Produktion ,gefährlicher Vorstädte‘ beiträgt. Dies hat eine lange 
Geschichte: Ärmere Stadtviertel und ihre marginalisierten beziehungs-
weise unerwünschten Bewohner_innen werden mit Abweichungen von 
einer bestimmten Ordnung assoziiert und als ,Bedrohung‘ behandelt, 
die polizeiliche Maßnahmen erfordert. Häufig werden Polizeieinsätze 
von Kriegsrhetoriken begleitet. Schon seit dem 19. Jahrhundert sind po-
lizeiliche Überwachungen von Arbeitervierteln und damit verbundene 
Repressionen Bestandteil des städtischen Regierens, wobei das Ausmaß 
der Repression gegen jene Bevölkerungsgruppen heute am stärksten ist, 
die als ,Ausländer_innen‘, ,Farbige‘ oder Muslime/Muslima identifiziert 
werden. Die gegenwärtige Zunahme von polizeilichen Maßnahmen im 
Zuge einer immer repressiveren Strafverfolgung und Sicherheitspolitik 
geht auf die Kriminalisierung von Ordnungswidrigkeiten und die ver-
stärkte Kontrolle ,gefährlicher Stadtteile‘ zurück. Das governing through 
crime trägt zu einer polizeilichen Sonderbehandlung dieser Orte bei. In 
Frankreich verdeutlichen diese die geheimdienstliche Überwachung durch 
eine Geheimdiensteinheit (unités violences urbaines, die Einsätze von 
BAC (Police Nationale) und PSIG (Einsatzkommandos der Gendarmerie 
Nationale), das sogenannte Community Policing (1997-2002) sowie zwei 
aufeinanderfolgende zonierte Einheiten (UTEQ 2007-2012, ZSP ab 2012). 

Die Forschung von Fassin zeigt, dass nicht nur die medialen und poli-
tischen Diskurse und Maßnahmen, sondern auch alltägliche Praktiken und 
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die Polizeiarbeit maßgeblich an der Konstruktion der Vierteln als ,gefährli-
che Orte‘ beteiligt sind. Die ,Problemviertel‘ werden für die BAC zum (polizei-
lichen) ‚Jagdrevier‘ umgedeutet; gestützt durch verschiedene Erzählungen, 
die die alltäglichen Demütigungen der Bewohner_innen rechtfertigen (sie-
he unten). Die Problemviertel sind also nicht nur die Kulisse, sondern  be-
deutender Teil einer psychischen, aber auch politischen Gewalt.

3. Die Arbeit der Brigades Anti-Criminalité 

Die in der Studie untersuchten Brigades Anti-Criminalité (BAC) sind 1994 
gegründeten Spezialeinheiten der französischen Streifenpolizei, die einen 
besonderen Status haben. Ihre offizielle Aufgabe ist es, in Zivil auf Streife 
zu gehen, um Straftäter_innen in flagranti zu ertappen. Tatsächlich 
aber dienen sie dazu,  Kontrolle, Repression und Abschreckung in als 
,gefährlich‘ geltenden Stadträume zu verbreiten. Polizist_innen (meistens 
Männer)[2] treten diesen Einheiten durch Kooptation[3] bei: daher sind 
Entscheidende Kriterien der Auswahl neuer Mitglieder für die Einheit ein 
Hang zu Aufgebrachtheit und Machtdemonstration sowie eine Auffassung 
von der Polizeiarbeit als einer ‚Jagd‘ auf Kriminelle (vgl. Kapitel 1). 
Didier Fassin zeigt jedoch, wie der Alltag der BAC auf der Straße aus 
langen Wartezeiten, ziellosem Umherfahren, Langeweile und verpassten 
Gelegenheiten der Festnahme besteht. Er zeigt den Unnutzen und die 
Nebeneffekte der Patrouille und der leistungsorientierten Evaluationen 
der Polizeiarbeit (vgl. Kapitel 2): Um quantitative Vorgaben zu erreichen, 
würden intensiv (meist nicht legale) Identitätskontrollen durchgeführt, in 
der Hoffnung, Anzeigen wegen kleinerer Rauschgiftdelikte oder Verstößen 
gegen das Aufenthaltsrecht stellen zu können.

Die Interaktionen zwischen Polizei und Bewohner_innen werden aus-
führlich beschrieben und es wird gezeigt, wie Rassifizierungen und Zu-
schrei bungen (etwa die Zugehörigkeit zu einem Viertel) maßgeblichen 
Ein fluss darauf haben, ob und wie etwa Identitätskontrollen stattfinden 
(vgl. Kapitel 3). So drückt der in dieser speziellen Polizeieinheit gängige 
Begriff bâtard (Bastard) eine Art Vorverurteilung und eine systematische 
Verachtung gegenüber jungen Männern aus sichtbaren Minderheiten und 
benachteiligten sozialen Gruppen aus. 

Obwohl Fassin ein paar Fällen von Polizeigewalt erwähnt, vertritt er die 
Position, dass das Hauptproblem der Polizeiarbeit in den ,Problemvierteln‘ 
nicht in dramatischen Übergriffen, das heißt in Gewalt, die körperliche 
Spuren hinterlässt, bestehe, sondern in einer Form von Gewalt, die nir-
gendwo Erwähnung finde und unsichtbar sei, und zwar Demütigungen. 
Davon und von unmittelbarer Polizeigewalt betroffen seien fast ausschließ-
lich junge Männer, die als nichteuropäisch identifiziert werden (vgl. hier-
zu den übersetzten Text). Durchgehend wird im Buch die Aufmerksamkeit 
auf die zahlreichen rassistischen Äußerungen und diskriminierenden 
Praktiken der beobachteten BAC gelenkt . Ethnische Merkmale sind nur 
ein Kriterium bei ihrer Verdachtsbildung – hinzu kommen andere wie 
Alter und Geschlecht sowie kontextabhängige Phänomene (wie Ort, Zeit, 
Geschehenisse). Fassin plädiert dafür, zwischen Rassismus (als Ideologie) 
und Diskriminierung (als Praxis) zu unterscheiden (vgl. Kapitel 5). Da sie 
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jedoch eng miteinander verbunden seien, sollten sie auf der Makroebene 
analysiert werden. Von entscheidender Bedeutung seien verschiedene 
Formen des ,institutionellen Rassismus‘.

4. Vom Politischen und Moralischen

Fassin kommt in seiner Studie einer speziellen BAC-Einheit zu dem 
Ergebnis, dass deren Missbrauch polizeilicher Befugnisse darin besteht, 
bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten in den sogenannten Problemvierteln 
junge Männer aus sichtbaren Minderheiten gezielt zu demütigen. Fassins 
Beobachtungen sind also nicht auf die gesamte französische Polizei 
übertragbar, sondern beschränken sich auf die BAC-Einheiten.. 

Auf der Grundlage seiner Beobachtungen spricht der Autor von ei-
ner Art kollektiven rechtsextremen Radikalisierung der von ihm beglei-
teten BAC-Einheit.[4] Durch die spezifische Rekrutierungspraxis und 
den Umstand, dass Polizisten, die sich mit dieser rechten Kultur unwohl 
fühlten, lieber die Einheit wechselten als dagegen vorzugehen, werde 
dieser Effekt noch verstärkt. Nicht spezifisch für BAC-Einheiten ist ihre 
Abhängigkeit von politischen Vorgaben (vgl. Kapitel 6). In Frankreich 
ist die Police Nationale direkt dem Innenministerium unterstellt und hat 
keinen Rechenschaftspflicht gegenüber den Kommunen und den lokalen 
Behörden. Immer wieder kommt es zur einer Instrumentalisierung der 
Polizei und der Konflikte in den Vorstädten durch die nationale Politik. Die 
sogenannte politique du chiffre bestimmt, wie viele von welchen Delikten 
registriert und aufgeklärt werden müssen, wie viele Festnahmen statt-
finden sollen und wie viele Strafanzeigen zu stellen sind. Entscheidend 
ist, dass man in der Öffentlichkeit nachweisen kann, wie entschlossen die 
Regierung gegen Kriminalität durchgreift und wie effektiv die staatlichen 
Institutionen dabei sind, die Banlieues wieder ‚zurückzuerobern’. Die 
‚Ergebnisse’ der Polizei werden zu Messinstrumenten für den Erfolg ei-
ner Regierung. Mit welchen Methoden die Leistungsziele erreicht werden, 
spielt dabei kaum eine Rolle. Vorgesetzte und auch die Regierung haben 
kein Interesse daran, Polizeigewalt und Übergriffe zu einem Thema zu 
machen. Vielmehr gesteht man den BAC-Einheiten einen erheblichen Er-
messensspielraum zu, was die Interpretation einer Situation und die Wahl 
der Mittel angeht. Sie können sich darauf verlassen, im Falle von irregu-
lären oder illegalen Handlungen nicht bestraft zu werden,[5] nicht zuletzt 
auch deswegen, weil sie es mit einer mehrfach stigmatisierten ,Klientel‘ 
zu tun haben. Das ist ein Vorteil für sogenannte adventure cops, die der 
Justiz zuvorkommen möchten, indem vermeintliche Verdächtige von ih-
nen mit Demütigungen und Gewalt ‚bestraft‘ werden. 

Diese Erklärung reicht nicht aus, um verständlich zu machen, wie 
der polizeiliche rechtsstaatlichen Ethos mit Polizeipraktiken vereinbar 
ist, die für bestimmte Bewohner_innen und in bestimmten Vierteln die 
Rechtsprechung und den Vollzug der Strafe zu ersetzen versuchen. Die wie-
derholte und für die Beamten folgenlose Ausübung von psychischer und 
physischer Gewalt durch die BAC erklärt Fassin durch deren besondere 
,moralische Ökonomie‘. Sie besteht aus zwei Elementen. Erstens kommen 
in Bezug auf die Bewohner_innen Rassifizierungen, Kriminalisierungen, 
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weitere Prozesse der Gruppen- und Klassenzuschreibungen sowie 
Repräsentationen des Raumes zum Einsatz, um Orte und soziale Gruppen 
zu differenzieren und somit eine andere ,moralische Ökonomie‘ hervorzuru-
fen. Je nach ,moralischer Ökonomie‘ werden ,unmoralische Taten‘ in man-
chen Kontexten als ,moralisch‘ verstanden. Damit können die verächtlichen 
und demütigenden Handlungen der BAC-Einheit erklärt werden. Zweitens, 
in Bezug auf die Justiz und die Strafverfolgung beobachtet Fassin in der BAC 
einen Rechtsbegriff, der über den Rechtsprinzipien der Justiz steht und ein 
starkes Ressentiment gegenüber der Justiz als Institution. Somit sind die 
willkürlichen Demütigungen mit Sinn versehen: Es geht darum, eine er-
folglose Justiz zu ersetzen, in dem auch ohne Verdacht auf Straftaten rach-
süchtige Bestrafungen erteilt werden. Es geht darum, Druck auf bestimmte 
Stadtviertel auszuüben und dort wieder die Kontrolle herzustellen, indem 
die dort wohnenden Menschen ,bestraft‘ werden (vgl. Kapitel 7). 

Fassin betont jedoch mehrmals, wie groß die Unterschiede zwischen 
den einzelnen BAC-Polizisten und deren beruflichem Ethos sind. Nicht al-
le beteiligten sich gleichermaßen an demütigenden Praktiken. Ein starker 
Loyalitäts- und Konformitätsdruck verhindere jedoch die Einnahme von 
kritischen Positionen. 

5. Nationaler Kontext  und politisches Projekt

Die Stärke von Fassins Studie ist die lange Zeit der Beobachtung und 
Inter aktion mit einer BAC-Einheit; diese wird ergänzt durch Gespräche 
mit Vorgesetzten bis hinein ins Innenministerium und durch Treffen mit 
Jugend lichen und Sozialarbeiter_innen in verschiedenen Heimen und 
Schulen. Die Tatsache, dass die Studie auf eine BAC-Einheit begrenzt 
blieb – die Bemühungen des Autors um die Erlaubnis für eine ergänzende 
Studie scheiterten –, hat zu Diskussionen über die Generalisierbarkeit 
ihrer Ergebnisse geführt. Fabien Jobard (2011) behauptet, dass weder die 
Besonderheit noch die Beispielhaftigkeit dieser BAC-Einheit auf der Basis 
von Fassins Studie eingeschätzt werden können. Diese Vorwürfe werfen 
auch die Frage danach auf, welche Faktoren Fassin bei den Interpretations- 
und Erklärungsversuchen seines Untersuchungsgegenstands miteinbe-
zogen hat. Dabei fällt auf, dass er sehr wohl die nationale Ebene berück-
sichtigt (die Bedeutung der dort lancierten Sicherheitsdiskurse, die 
Polizeihierarchien mit dem Innenministerium als oberstem Dienstherren 
etc.), während er zwei weitere Ebenen vernachlässigt. Das ist zum einen 
die Ebene der Stadtpolitik, der kommunalen Verwaltung und ihre Akteur_
innen, die von andere Arbeiten betont wird, insbesondere im Rahmen der 
neuen Dispositive der lokalen Sicherheit (z. B. die CLSPD, Contrats Locaux 
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance; vgl. hierzu Bonelli 2008). 
Diese Verflechtungen sind wichtig, um die Besonderheiten der Fallstudie 
wie die rechtsextreme Kultur in der Einheit, das regelmäßige Fehlverhalten 
einzelner Polizisten oder terrorisierende Einsätze in Jugendheimen und 
deren lokale Akzeptanz zu erklären – auch außerhalb des polizeilichen 
Apparates bei den anderen öffentlichen Akteure. Das ,Viertel‘ erscheint bei 
Fassin aber seltsam losgelöst von der Kommunalpolitik und der lokalen 
Verwaltung zu sein. Zum anderen wird auch der inter- oder supranationalen 
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Ebene zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt: Es gibt eine lange Geschichte 
und teilweise Zuspitzung des punitive policing über den französischen Fall 
hinaus. Zwar zitiert Fassin oft Arbeiten, welche die nordamerikanische 
Polizei zum Gegenstand haben, die ihm sowohl als Inspiration gelten (so 
hat die Polizeiforschung in den USA eine lange Tradition) als auch dazu 
dienen, die Besonderheiten des französischen politischen-administrativen 
Systems zu beschreiben und hervorzuheben. Die Tatsache, dass in Ländern 
mit einem unterschiedlichen Verständnis von Demokratie und ihrer 
Durchsetzung ähnliche Fälle von polizeilicher Gewalt und Demütigungen 
in ,Problemvierteln‘ zu beobachten sind, wird jedoch nicht reflektiert. 
Man könnte die These aufstellen, dass es stadträumlich differenzierte 
,moralische Ökonomien‘ bei speziellen Polizeieinheiten gibt, die eventuell 
auf die gleichen supranationalen und neoliberalen Praktiken des Regierens 
der Stadt durch punitive policing zurückzuführen sind (trotz institutio-
neller Unterschiede zwischen den Ländern). 

Die Erklärung der lokalen Fallstudie durch primär nationale Bezüge und 
die Betonung französischer Besonderheiten kann aber als konsistent mit dem 
wissenschaftlichen Projekt der public sociology und ihren Adressat_innen (die 
öffentliche Meinung, staatliche Akteur_innen) verstanden werden. Dies un-
terschätzt aber einerseits den Handlungsspielraum lokaler Akteurskonstella-
tionen (was klären könnte, inwiefern die beobachtete BAC einzigartig ist) 
und andererseits die  Bündnisse, die auf der internationalen (z. B. europäi-
schen) Ebene politischen Aktivismus z. B. gegen Überwachungsgesetzte oder 
für die Anerkennung polizeilicher Diskriminierung betreiben. Daher ist das 
Problem dieser Studie weniger ihre (nicht) Generalisierbarkeit, da der Autor 
sich den Beschränkungen seines methodischen Vorgehens durchaus be-
wusst ist, sondern die Vernachlässigung des Lokalen und der internationa-
len Erfahrungen bei der Kontextualisierung des Untersuchungsgegenstands 
als Teil des städtischen Regierens. 

Endnoten

[1] Der französische Begriff quartier (hier als Viertel übersetzt) bezeichnet in diesem 
Zu sam men hang benachteiligte randstädtische Wohnviertel, hauptsächlich 
Groß wohnsiedlungen, die anderswo als banlieue benannt und als Problemorte 
behandelt werden (vgl. z. B. Germes/Tijé-Dra 2012). 

[2] In den von Didier Fassin untersuchten BAC gibt es nur männliche Polizisten (eine 
Tat sache, die auf sexistische Auswahlverfahren und auf eine geschlechtliche 
Differenzierung der Aufgaben der BAC hinweist); daher verwende ich im Folgenden 
ausschließlich die männliche Form.

[3] Kooptation bedeutet  Hinzuwahl neuer Mitglieder in eine Körperschaft durch bereits 
angehörenden Mitglieder“.

[4] Dieses Ergebnis wird von anderen Forschern  als nicht generalisierbar bestritten.

[5] Wie wird die ,Legalität‘ der polizeilichen Gewalt definiert bzw. anerkannt? Vor allem: 
von wem? Anerkennung durch Institutionen und Justiz findet kaum und selten statt. 
Es gibt aber weitere soziale Akteur_innen und Gruppen, die die Frage der Lega li tät 
bestimmte polizeilicher Handlungen aufwerfen. Sie betonen, dass polizeiliche Gewalt 
nicht nur wie im Idealfall notgedrungen und verhältnismäßig angewendet wird. Jobard 
(2012) definiert somit als ,Illegalismus‘ genau die Möglichkeit der Polizist_innen, den 
Handlungsspielraum der Institutionen und Justiz zu nutzen, um einwandfrei gewalt-
tätige Handlungen durchzuführen.
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Die Stadt tanzt!
Über den Prozess der Raumproduktion durch illegale Partys in Berlin

Schauplätze für informelle Praktiken sind der ständigen Transformation 
unterworfen. In Berlin sind vielfältige räumliche Manifestationen solcher 
Praktiken schon seit den 1970er Jahren bekannt. Darunter lassen sich unter-
schiedlichste Phänomene verstehen: von Subkulturen (zurück-)eroberte 
Freiräume über szenespezifische Treffpunkte bis hin zu Feiern unter 
frei em Himmel. Alle haben eines gemeinsam: Es geht um flüchtige, durch 
Konflikte geprägte, oft unsichere soziale Räume, die jedoch eine Chance auf 
gelebten Raum in der Stadt bergen. Hierin liegt das Interesse an einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der räumlichen Entfaltung von informellen 
Praktiken, insbesondere von sogenannten illegalen Partys in Berlin.

Obwohl das Feiern auf unangemeldeten, illegalen Partys in den Som
mer monaten regelmäßig vorkommt, ist das Phänomen nur sporadisch 
dokumentiert. In populären Medien sowie wissenschaftlichen Arbeiten 
(vgl. z. B. Lange 2007 und Golova 2011; beides Dissertationsschriften) 
tauchen Berichte über illegale Partys neben Ausführungen über andere 
informelle, szenebezogene Praktiken auf. Allerdings sind diese entwe-
der knapp und unsystematisch oder der Fokus liegt eher auf etablierten 
Szeneräumen und klar identifizierbaren sozialen Gruppen. Illegale Partys 
sind verbreitet, aber ‚unbekannt‘. Dieses Paradox hängt vermutlich mit 
ihrem besonders flüchtigen und temporären Charakter zusammen. Die 
Veranstaltungen finden vorwiegend auf unscheinbaren Brach bezie-
hungsweise Restflächen statt und hinterlassen daher keine dauerhaft 
sichtbaren Spuren in der Stadt.

Nun stellt sich die Frage: Wie wirken sich illegale Partys im urbanen Kon
text auf die Gesellschaft aus? Wir beziehen uns im Folgenden überwie gend auf 
die Techno-Szene in Berlin. Am Beispiel eines im Juli 2012 in Berlin-Treptow 
besuchten Events werden Veranstalter_innen, Gäste, Veranstaltungsort und 
Kommunikation beschrieben. Da es sich bei solchen Partys in der Regel um 
Veranstaltungen handelt, die gegen bestehende Regeln und Auflagen ver-
stoßen, bildet die Rolle der staatlichen Kontrolle und die Interaktion mit der 
Polizei einen besonderen Schwerpunkt der Betrachtung. In Anlehnung an die 
marxistische Denktradition zu urbanen Räumen, insbesondere mit Bezug auf 
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Henri Lefebvre, werden illegale Partys als Prozesse der Raumproduktion ver-
standen. Als analytischer Leitfaden dient hier die von Lefebvre (1991 [1974]) 
eingeführte Dreiheit der Dimensionen des Raums: die räumliche Praxis, die 
Repräsentation des Raums und der Raum der Repräsentation.

1. Die ungeahnte Party

Ein leises Brummen, ein Dröhnen am Sonntagnachmittag. Auf dem Weg 
in den Treptower Park scheint die Sonne. Der Park kommt näher, über die 
Brücke. Die Vermutung wird zur aufregenden Ahnung, der Bass wird lauter. 
Fahrräder anschließen, zwischen Brombeersträuchern und Pappeln hindurch 
zu den Menschen mit Bier in den Händen, ein Regen aus glitzerndem Kon fetti. 
Unter der Brücke am Wasser ist die Musik laut, die Menschen bunt – Junge, 
Alte, Familien, Obdachlose. Eine improvisierte Bar, daneben ein DJPult, 
davor leuchtende Buchstaben, eine Hängematte (vgl. Abb. 1). 

Die Anordnung der Körper im Raum, die Musik, die Art der Interaktion, 
die wenigen materiellen Objekten, die mitgebracht oder vor Ort zusammen-
gestellt werden, tragen dazu bei, einen Prozess der Umdeutung des Raums 
für den Zuschauer sichtbar beziehungsweise erfahrbar zu machen (vgl. 
Abb. 2). Bezüglich der physischen und unmittelbar erfahrbaren Dimension 
des Raums kann von einer neuen räumlichen Praxis gesprochen werden. 
Es entsteht eine neue Nische des Feierns durch einen repetitiven, wenn 
auch unregelmäßigen Prozess, der das Potenzial des Ortes offenbart. 

Der Ort unter der Elsenbrücke in der Nähe des Treptower Parks scheint 
ideal für informelle Praktiken. Einerseits hat er eine visuell und akustisch 
unscheinbare Lage, in einer Vertiefung zwischen einer vielbefahrenen 
Straße und den SBahngleisen, andererseits ist der Ort stark frequentiert 
und gut erreichbar. Die Kultur der Aneignung kann in dieser architektoni-
schen Grauzone nahezu ohne Aufsehen stattfinden.

Als illegale Party gilt in diesem Zusammenhang eine Veranstaltung auf 
öffent lich zugänglichem Gelände, die nicht beim zuständigen Ordnungsamt 
an ge meldet ist. Die Veranstalter_innen umgehen dadurch Auflagen der 
GEMA, die Zahlung einer Miete oder Pacht an den Besitzer des Geländes, 
die Beantragung einer Ausschankgenehmigung sowie eine Reihe von 
Bestim mungen zu Sanitäranlagen, eine Notausgangsbeschilderung oder 
ausreichend Sicherheitspersonal. Illegale Partys kosten keinen Eintritt 
und haben keine Türsteher_innen. Die Gäste können auch ihre eigenen 

Abb. 1 Publikum 
(Quelle: Chantal 
Remmert, 2012) 

Abb. 2 DJ-Pult und 
Tanzende (Quelle: 
Chantal Remmert, 
2012)
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Getränke mitbringen. Meist aber werden Getränke verkauft, der Erlös 
wird in neues Equipment investiert oder zur Abzahlung von Strafen ver-
wandt und kommt den Veranstalter_innen zugute.

Thematisiert wird hier das Spannungsverhältnis zwischen Tausch- und 
Gebrauchswert, ein Verhältnis, das den städtischen Raum mitprägt und 
durch den staatlichen Sicherheitsapparat aufrechterhalten wird. Durch ih-
ren hauptsächlich unkommerziellen Charakter generieren illegale Partys 
einen neuen Gebrauchswert, der nicht vordergründig über Finanzielles 
definiert wird. Es bildet sich also ein Gegenpol zu den vom Tauschwert do-
minierten Alltagsräumen. Dies passiert spielend, besser gesagt: tanzend.

Die Besucher_innen dieser Partys sind großteils Technoaffine Menschen 
unterschiedlichsten Alters, viele jedoch sind zwischen 20 und 30 Jahren alt. 
Sie erscheinen als glitzernde Partygäste, welche die Afterhour genießen (vgl. 
Abb. 3). Anzutreffen sind ebenfalls Familien mit kleinen Kindern, die vermut-
lich zufällig am Ort des Geschehens vorbeigelaufen sind, die Musik und die At
mos phäre ansehen, mittanzen. Laut den Veranstalter_innen sind diese Partys 
für Freund_innen gedacht, sie werden über soziale Netzwerke wie Facebook 
benachrichtigt. Danach werden die Informationen über die Location und den 
Zeitpunkt der Party mündlich weitergegeben. Menschen, die zufällig auf sie 
stoßen, rufen oftmals von der Party aus ihre Freund_innen an.

Das einzige Ausschlusskriterium ist der fehlende Zugang zu so-
zialen Netz  wer ken wie Facebook. Den Veranstalter_innen kann ein 
Freundschaftsantrag ge stellt werden, der von ihnen bestätigt wer-
den muss. Dabei besteht die Möglich keit zur Selektion. Bei anderen 
Internetportalen ist das Ausschlussverfahren härter: Menschen können 
sich nur anmelden, wenn ein Mitglied für sie bürgt. Jedes Mitglied kann 
nur einmalig für eine Person bürgen. Das bedeutet, es ist schwierig, ge-
rade für Außenstehende, an diesem virtuellen Netzwerk teilzunehmen. 
Die angewendeten Kommunikationsformen und Auswahlmechanismen 
suggerieren, dass die Mitglieder von oben beschriebenen Internetportalen 
sich abschotten möchten. Durch die aktive Ausgrenzung der Gäste wird die 
Bewegung der illegalen Partys einerseits geschwächt. Anderseits verstärkt 
dieses Ausschlussverfahren das WirGefühl, wirkt so identitätsstiftend und 
bietet Schutz vor (staatlicher) Kontrolle und Repression.

Die Veranstalter_innen nehmen das Risiko einer ungenehmigten 
Party bewusst in Kauf. Nach ihrer Auskunft gibt es meistens aber keinerlei 

Abb. 3 draußen sitzen 
(Quelle: Chantal 
Remmert, 2012)
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negative Konsequenzen. Wenn sich Anwohner_innen beklagen – dies ge-
schieht meistens ab 22.00 Uhr, aus Gründen der Lärmbelästigung –, wird 
in der Regel zusammengepackt und aufgeräumt. Hier unter der Brücke 
soll es möglich sein, lange ohne Beschwerden zu feiern (vgl. Abb. 4).

Um 22.56 Uhr erscheint die Polizei auf der untersuchten Party. In 
diesem Moment scheint es mehrere mögliche Szenarien zu geben: ein 
Tolerieren der Party, ein sanftes Beenden der Veranstaltung seitens der 
Veranstalter_innen und/ oder der Polizei oder eine harte und gewaltvolle 
Räumung des Raums durch den Sicherheitsapparat. 

Der darauf folgende Ablauf scheint ruhig, routiniert und ernüchternd. 
Ungefähr acht Menschen in Uniform gehen zum DJ, danach verstummt die 
Musik, es wird zusammengeräumt. Die Besucher_innen gehen langsam wei-
ter, einige bringen die leeren Flaschen zum improvisierten Tresen zurück. 
Der Platz wird von den Veranstalter_innen und den Besucher_innen aufge-
räumt. Es scheint, als wäre die Musik und die Party nur eine Illusion gewesen. 

Bemerkenswert an diesem Moment ist, dass sich nun in der bis-
her gemischten Menge von tanzenden Menschen Teilgruppen bilden: 
Die Organisator_innen geben sich als zuständige Ansprechpartner_in-
nen zu erkennen, die Partygäste unterteilen sich in Interessierte und 
Sympathisant_innen, die beim Aufräumen helfen, während andere 
Besucher_innen sich zerstreuen, sobald die Polizei erscheint. Am Prozess 
der illegalen Partys ist scheinbar eine heterogene Gruppe an Besucher_in-
nen beteiligt, und dies wird im Mo ment der Auflösung besonders deutlich. 
Diese Heterogenität ist teilweise auf die spontane, kurzfristige Organisation 
sowie die spezifischen Kom mu ni kations weisen zurückzuführen. 

Über der Brücke ist die Polizei anzutreffen: acht bis zehn Uniformierte, 
mindestens einer in Zivil. Die Beamt_innen lehnen entspannt an den 
Polizeiautos, sie unterhalten sich gern mit uns, jedoch anfangs mit Zweifeln 
über die Ernst haftigkeit des Gesprächs. Bereits die Körperhaltung der 
Beamt_innen zeigt ihre Überlegenheit sowohl in rechtlicher als auch in 
physischer Hinsicht. Im weiteren Ablauf sind erfahrungsgemäß kaum 
Auflehnungen gegen den Sicherheitsapparat zu erwarten. Die Praktik der 
illegalen Partys scheint zwar subversiv, jedoch nicht revolutionär zu sein. 

Sehr gelassen wirkt ein älterer Polizist. Er erklärt, dass sie eine Party 
sofort nach dem Bemerken räumen müssten, auch wenn sich kein Mensch 
dar über beschwert habe. Er sagt, dass die Polizei weiterhin den Auftrag 
habe, sofort die Musikanlage in Beschlag zu nehmen, und dass eine Strafe 
von bis zu 50.000 Euro verhängt werden könne.

Abb. 4 Tanzende unter 
der Brücke (Quelle: 
Chantal Remmert, 
2012) 

Abb. 5 Eltern und 
Kinder (Quelle: Chantal 
Remmert, 2012)
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Die Organisation der Partys, die Durchführung und damit verbundene 
Neuinterpretation des Raumes, auch die Auflösung durch die Polizei, ha-
ben einen transformativen Effekt auf die Vorstellungen von dem Ort. Die 
bisher etablierte Ordnung des (konzipierten) Raums wird infrage gestellt: 
Ist die Party unter der Brücke ein szenespezifischer Treffpunkt, eine lo-
kale Begegnungsmöglichkeit oder eine ordnungswidrige Tätigkeit? Die 
Zuordnung des Raums ist umstritten. Mit der Raumaneignung geht eine 
weitere Dimension, die neue Repräsentation des Raums, einher (vgl. Abb. 5).

Der urbane Raum der kapitalistischen Produktionsverhältnisse ist als 
homogenfragmentiert zu verstehen (Lefebvre 1977) – homogen durch 
die Gleichsetzung aller Werte mit dem Tauschwert, fragmentiert durch 
die Eigentumsverhältnisse und Nutzungszuweisung. Orte der informellen 
Praktiken fallen aus diesem Muster heraus. Auch der Sicherheitsapparat 
operiert innerhalb dieses Paradoxes eines homogenen und zugleich frag-
mentierten Raums. Die Polizei als ausführende Staatsgewalt unterdrückt 
‚abweichende‘ oder ‚gefährliche‘ Praktiken. Damit wird einerseits eine ein-
heitliche Ordnung angestrebt, andererseits werden Trennlinien verstärkt. 

Der informelle Charakter der initiierten Prozesse widerspricht der herr-
schenden Ordnung. Inwieweit äußert sich dieses subversive Potenzial? Es 
entsteht ein temporärer, flüchtiger Ort des Widerstandes. Um weiterhin 
stattfinden zu können, dürfen die nicht genehmigten Veranstaltungen keine 
dauerhaften Spuren im Raum hinterlassen. Aneignungsprozesse wie illegale 
Partys stellen einen Weg aus der Passivität der Nutzer_innen im homogen
fragmentieren Raum dar. In diesem Zusammenhang kann man von einem 
gelebten Raum, einem gesellschaftlichen Raum der Repräsentation sprechen.

Als ob er dies unterbewusst spürte, erzählt der Polizist weiter, sie müssten 
Ordnungswidrigkeiten unterbinden. Ob sie dies dann auch täten, sei eine 
andere Sache. In der Praxis hänge es immer von der Gesprächsbereitschaft 
der Veranstalter_innen ab. Wenn diese nach mehrfachen Aufforderungen, 
die Veranstaltung zu beenden, immer noch nicht gehen wollten, gäbe es 
Probleme. Dies scheint jedoch die Ausnahme zu sein.

Illegale Partys bewegen sich an der Toleranzschwelle des Ordnungs
apparats, von den Anwesenden werden sie in der Regel nicht als bedroh-
lich empfunden. Die Interaktion ist daher routiniert und wenig konfron-
tativ. Teil des gesamten Prozesses ist die Auflösung der Party durch die 
Polizei, die sich dadurch als wichtiger Akteur erweist. 

Inzwischen sind alle gegangen, der komplette Raum ist gesäubert. Es wird 
gedankt, die Fahrräder werden aufgeschlossen, und es wird weitergefahren. 

Formalisierung informeller Praktiken

Im Frühjahr 2013 eröffnete der OpenAirClub ELSE an der Elsenbrücke. Ein 
Teil des Raums, auf dem früher die illegalen Partys stattfanden, wurde mit 
Holzverschlägen abgegrenzt. Die ELSE ist ein Ableger der „Wilden Renate“, 
einem Club, der sich über die Jahre auf der Straßenseite gegenüber etabliert 
hat. Laut den Betreiber_innen geht der Pachtvertrag über zehn Jahre, der 
Verpächter ist ein Privateigentümer. Somit ist aus der informellen Nutzung 
des Ortes eine formale und rechtlich legitimierte geworden. Bei regulären 
Veranstaltungen liegt der Eintrittspreis zwischen acht und zehn Euro (für 
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Berlin typische Preise); manchmal finden auch sogenannte Umsonstund
Draußen-Open-Air-Veranstaltungen statt. Das vornehmlich sonntägliche 
Sommerprogramm war so erfolgreich, dass daran gearbeitet wird, den Club 
auch über die Wintermonate betreiben zu können. 

Der Raum am Rand des Treptower Parks in Berlin beziehungsweise 
der jetzige Standort der ELSE ist ein klassisches Beispiel dafür, dass in-
formelle Praktiken zu einer weiterentwickelten formalisierten Nutzung 
führen können. Dies hat zur Folge, dass die dort veranstalteten Partys 
nicht mehr spontan, kostenlos und wetterabhängig stattfinden, sondern 
über Wochen geplant und vermarktet werden. Die Restfläche verliert ihre 
Uneindeutigkeit, die als Nutzungsoffenheit und Einladung zur temporä-
ren Aneignung interpretiert wurde. Der Raum kann nun durch die kom-
merzielle Nutzung zu den homogenfragmentierten Räumen gezählt wer-
den; informelle Praktiken sind dort nicht mehr möglich. 

Aus Türsteher_innen, Eintritts und Getränkepreisen resultieren neue 
Verfahren zum Ausschluss von Besucher_innen, die dadurch auch eine zu
neh mend passive Rolle in der neuen Nutzungsform einnehmen. Mit der 
ELSE ist ein weiterer stabiler Treffpunkt für die Techno-Szene entstanden. 
Die aktuelle, formalisierte Nutzung wurde durch den Prozess der illegalen 
Partys ausgelöst und ersetzt nun die vorhergegangene, temporäre Nutzung. 

Illegale Partys und ihre Verdrängungsprozesse verbildlichen den 
Kampf für und gegen eine Umdeutung und Neuordnung des städtischen 
Raums. Durch die Betrachtung des Phänomens können Diskussionen 
über den Wert und die Nutzung des Raums angestoßen werden. Illegale 
Partys in Berlin können ein temporärer Ausbruch aus dem kapitalistischen 
homogenfragmentierten Raum sein, und mit ihren zum Teil subversiven 
Praktiken bergen sie auch ein Potenzial für utopische Denkanstöße.
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Wir überwachen uns
Wie die Sicherheit durch die Digitalisierung immer tiefer in den Alltag eingreift, 
und warum uns das nicht interessiert

Martin Schinagl

Eine Gesellschaft, deren ideelle Grundlage der Liberalismus ist und die 
dem nach die Aufrechterhaltung von Privatheit und Öffentlichkeit als zentrale 
Logik in sich trägt, müsste von dem, was der NSA- und BND-Spionage-
Skandal zutage gefördert haben, zutiefst in ihrem Selbstverständnis 
erschüttert sein. Das Ausmaß und die Intensität, mit der der staatlich 
legitimierte und geförderte Überwachungsapparat in die privaten (digita-
lisierten) Sphären der Menschen eindringt, geht weit über das hinaus, was 
mit liberalen Kategorien zu rechtfertigen wäre. Es scheint, als wenn unter 
der Flagge der Generalprävention von Terror und Verbrechen die Bürger_
innen selbst zur vermeintlichen Gefa hren quelle der Gesellschaftsordnung 
würden, ihr Verhalten nunmehr in bislang unbekannter Weise überwacht 
und ausgewertet werden kann und muss. Diese Entwicklung wird 
lediglich mit einem in den Feuilletons bereits viel zitierten Schulterzucken 
zur Kenntnis genommen. Doch spiegelt dies tatsächlich die Ver än de-
rung en im Verhältnis von Sicherheitsarbeit und Mensch wider? Wo das 
Gefahrenpotenzial nicht mehr in einem klar definierbaren (Staats-)Feind zu 
erkennen ist, verschiebt es sich direkt hinein in das Subjekt, wo es nunmehr 
verortet wird. Das Subjekt war und ist Ziel von Überwachung. Aber mit 
einer zu beobachtenden zunehmenden Kommodifizierung von Sicherheit, 
das heißt ihrer Umwandlung in eine konsumierbare Ware, wird der Mensch 
auch als Verbraucher und Produzent dieser Sicherheit adressiert. Wenn die 
Gesellschaft bisher noch nie die Art der Überwachung bekommen hat, die 
sie verdiente, dann trifft dies spätestens jetzt zu – aber auch nur, weil die 
Digitalisierung zu einer ambivalenten Einbindung in die Abhängigkeits-, 
Belohnungs- und Bestrafungssysteme der Netzwelt führt.

Umfassende Überwachung durch umfassende Kollaboration

Sie! Ja, Sie da! Haben Sie Lust, mal richtig auf Verbrecherjagd zu gehen, 
für Ordnung und Ruhe zu sorgen? Stellen Sie sich vor: Während Sie am 
Schreib tisch vor dem Laptop eine Schüssel Müsli verzehren, können 
Sie mit Ihrem Klick helfen, dass Immigranten beim Grenzübertritt 
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geschnappt und direkt wieder in dahin zurückgeschickt werden, wo sie 
herkamen!

Wer meint, dass solche Szenarien unwahrscheinlich sind, der oder die 
irrt, denn in den USA gibt es so etwas schon. Seit 2007 ist im Bundesstaat 
Texas das Unternehmen BlueServo mit der Überwachung von Teilen der 
texanisch-mexikanischen Grenze beauftragt.[1] Dessen Internetseite er-
laubt Menschen aus aller Welt den Zugriff auf die Lifebilder einer Reihe 
von Kameras, die auf unterschiedliche Grenzübergangspunkte gerichtet 
sind. Weit mehr als 120.000 Personen haben sich seither auf der Seite re-
gistriert. Mittels einer Alarmfunktion sollen Mitglieder der ‚Community‘ 
die Grenzschützer sofort benachrichtigen, sobald „Auffälligkeiten“, ver-
meintlicher Drogenhandel oder illegalisierte Grenzübertritte gesichtet 
werden (vgl. Abb. 1).

Von hier aus kann auf verschiedene Überwachungskameras zugegriffen 
werden. Liegt das Interesse eher auf der Beobachtung von Drogenhandel, 
Kriminalität oder illegaler Grenzübertritte? Wählen Sie aus! Wenn Ihnen 
der Appell an Rechtschaffenheit und Nationalismus nicht ausreicht, gibt 
es noch weitere Optionen, die Sie interessieren könnten, zum Beispiel an-
geboten von InternetEyes:

Watch CCTV, help prevent crime and claim rewards. Our bank of 
businesses needs an extra pair of eyes. Crime is rife, and retailers 
don’t have time to watch their CCTV all day. So here’s the idea: join 
our viewer community for a small registration fee and you can watch 
when you like, for as long as you like whilst alerting suspicious beha-
viour. You’ll be helping society catch criminals and in return we will 
reward our most vigilant viewers with £10 for every positive alert 
sent.[2]

Abb. 1 Ausschnitt 
der Internetseite von 
BlueServo
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Ähnlich wie bei dem Grenzüberwachungsprojekt von BlueServo konnten 
hier bis vor Kurzem noch Internetnutzer_innen nach einer Registrie rung 
in Echtzeit auf die Überwachungsbilder vier zufällig zugeteilter und alle 
20 Minuten wechselnder Kameras verschiedener Supermärkte zugreifen. 
Läden, die diese Technik nutzten, machten an den Eingängen darauf 
auf merk sam, dass die Räumlichkeiten durchgängig von verschiedenen 
Menschen beobachtet werden. Diese konnten, wenn sie Ladendiebstähle oder 
sonstiges ‚deviantes Verhalten‘ entdeckten, eine Art Alarm auslösen und im 
selben Moment die Ladenbesitzer_innen durch eine Kurznachricht darüber 
direkt verständigen. Bewerteten die Ladenbesitzer_innen diese Intervention 
als hilfreich oder „positiv“, erhielten die Internetdedektiv_innen 10 britische 
Pfund pro „erfolgreichen“ Alarm und wurden zusätzlich mit dem Gefühl 
belohnt, „der Gesellschaft geholfen zu haben, Kriminelle zu fangen“.

Freunde und Helfer der Polizei

Wie auch in der vordigitalen Welt basiert die klassische Polizeiarbeit, 
die Kriminalitätsverfolgung und der Erhalt der Inneren Sicherheit, 
noch heute maßgeblich auf der Mithilfe und Informationsbereitschaft 
der Be völ kerung. Es wurde schon immer versucht, diese über finan-
zielle An reize und Beloh nungs systeme beziehungsweise Zwang und 
Drohungen oder einen Appell an bürgerliches Pflichtgefühl und 
Rechtschaffenheit ein zubinden. Aber inzwischen geht es weit darüber 
hinaus. Anders als bei InternetEyes, wo sich die Nutzer_innen noch auf 
eine finanzielle Be loh nung freuen durften, stellt die ‚Community‘ heute 
meistens ohne ersichtliche Entschädigung Informationen bereit und 
ihre Freizeit in den Dienst von Polizei und Überwachung. Der weltweite 
mehr oder weniger freie Zugriff auf Überwachungskameras über das 
Internet erweitert deren panoptische Eigenschaft um das Merk mal 
einer unerschöpflich großen Masse an (willigen) Aufseher_innen. Wie 
Fou cault (1994) beschrieben hat, verfügt ein Panoptikum über die 
besondere Fähig keit, soziale Normen durchzusetzen, weil die Menschen 
allein auf grund der Möglichkeit, dass sie beobachtet werden, gewisse 
als gesellschaftlich un er wünscht geltende Verhaltensweisen vermeiden. 

Auf einmal lassen sich sogar traditionell nationalstaatliche 
Kernaufgaben wie die der Grenzüberwachung zumindest teilweise 
an Privatpersonen delegieren. Es kommt zu einer Privatisierung von 
Sicherheitsarbeit. Sicherlich ist BlueServo kein Prototyp dafür, wie der 
Grenzschutz in Zukunft organisiert werden wird, aber es ist ein anschau-
liches Beispiel, an dem sich der Wandel von Überwachung und die neue 
Qualität von Sicherheitsarbeit ablesen lassen. In der Tat sind solche 
Formen von ‚Überwachung 2.0‘ in Deutschland noch unbekannt. Aber 
auch die deutsche Polizei ist in sozialen Netz werken präsent und buhlt 
bereits um die Mithilfe der Internetnutzer_innen.[3] Den noch fallen die 
Bemühungen in diese Richtung hierzulande noch eher zaghaft aus. Die 
Haltung zu Überwachung und privater Unterstützung der Sicherheits-
ar beit wirkt distanzierter und kritischer als in den angelsächsischen 
Ländern. Das mag in den unterschiedlichen historisch gewachsenen 
gesellschaftlichen Kontexten der USA und Großbritanniens begründet 
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liegen. Dass es in Deutschland etwa zumindest zeitweise eine vergleichs-
weise starke Bewegung für das Recht auf informelle Selbstbestimmung 
gab, hat nicht zuletzt mit bestimmten negativen Erfahrungen mit staatli-
cher Überwachung (Beispiel: Gestapo und Stasi und die damit verbunde-
nen ‚Denunziationskulturen‘) zu tun. 

Überwachung und Sicherheit: Just neoliberalize it!

Es ist das neoliberale Paradox, das überall zu beobachten ist: Zunächst sieht 
es so aus, als träte der Staat immer deutlicher als Schützer von Ordnung und 
Sicherheit hervor. Bei näherer Betrachtung aber sorgen Bürgerpolizeien, 
Neighborhood Watches, kommerzielle Security-Firmen, zu quasi-polizei-
lichen Aufgaben verpflichtete Hartz-IV-Empfänger_innen, mit privaten 
Sicherheits- und Grenzschutzdiensten kooperierende, transnational 
vernetzte Polizeien (wie bspw. die Agentur Frontex, die mit Sicherung der 
EU-Außen gren zen beauf tragt ist) und als neue Partner des Geheimdienstes 
auftretende Inter net konzerne für eine zunehmende Auflösung des national-
staat lichen Ge walt monopols. In ihrer Gleichzeitigkeit erscheinen diese 
Phäno mene als widersprüchlich: Vor dem Hintergrund eines dominanter 
werdenden Sicherheitsdispositivs werden staatliche Kernkompetenzen 
wie beispielsweise die Gewährleistung der inneren Sicherheit immer 
mehr – entsprechend der neoliberalen Rationalität, die mehr Effizienz 
anstrebt – ‚ausgehöhlt‘. Denn während spätestens seit ‚9/11‘ Sicherheit als 
Selbstzweck zum neuen Primat staatlichen Handelns avancierte, greifen 
kapitalistische Verwertungs- und Steuerungslogiken zunehmend auf den 
politischen Bereich über. So ist es auch kein Zufall, dass der Beginn der 
Privatisierung und Kommodifi zie rung der Sicherheitsgewährung zeitlich 
zusammenfällt mit dem welt wei ten Sieges zug des Neoliberalismus, der 
in den 1970er Jahren einsetzte (vgl. Riga kos 2007: 42 ff.). Dies führte zu 
einer neuen „Warenförmigkeit vormals öffent licher Dienstleistungen und 
Produkte“ (Eick et al. 2007: 10). 

Im engeren Marx‘schen Sinne handelt es sich bei der Sicherheits-, 
Über wach ungs- und Polizeiarbeit nicht um produktive Arbeit, da keine 
greif baren Güter zum Tausch angeboten werden (vgl. ebd.). Und den-
noch verweisen die Veränderungen in diesem Sektor auf eine zuneh-
mende ‚Kon sum fähigkeit‘ von Sicherheit. „Die Sicherheitswirtschaft 
leistet mit circa 250.000 Mitarbeitern einen unverzichtbaren Beitrag 
für die Innere Sicherheit Deutschlands. Sie er wirt schaf tete 2011 in 
den Bereichen Sicherheitsdienst leis tung en und Sicher heits tech-
nik über elf Milliarden Euro Umsatz“, heißt es auf der offiziellen Seite 
des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft.[4] Es steigen auch in 
Deutschland sowohl die Nachfrage als auch die Angebote im Bereich 
Sicherheit und Sicherheitsdienste. Eine unüber schau bare Zahl an priva-
ten Ausbildungsbetrieben sowie zertifizierten Schulen und Sicher heits-
un ter neh men – der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft spricht 
von 3.800 Unternehmen – sind Beleg für die wirtschaftliche Be deu tung 
und Dynamik der Branche. Hinzu kommen weitere Firmen, die für die 
Ausstattung dieser Unternehmen oder von Privatpersonen mit Über-
wachungs ka me ras, Alarmanlagen, Schlagstöcken, Pfefferspray und 
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Gasmasken sorgen. Sicherheitsarbeit wird zusehends warenförmig orga-
nisiert, das heißt, auch Sicher heit wird zunehmend als etwas gesehen, das 
nach dem Angebot-Nach frage-Schema mittels ‚konsumierbarer‘ Produkte 
befriedigt werden muss. Wie auch in anderen Bereichen lassen sich nun 
auch im Feld der ‚Produk tion‘ von Sicherheit neue Formen der Beteiligung 
von privaten Akteuren am Wert schöp fungs pro zess feststellen. 

In der Arbeitswelt existieren schon seit Jahrzehnten ähnliche Konzepte. 
Dort wird vom „unternehmerischen Selbst“ oder vom „Prosumenten“ ge-
sprochen. Was dort Einzug gehalten hat, ist nach den Soziolog_innen Luc 
Boltanski und Ève Chiapello Der Neue Geist des Kapitalismus (1999). 
Er bringt im Gewand des Postfordismus nicht nur in der Arbeitswelt alte 
Gewissheiten durcheinander, wie etwa eine klare Trennung von Arbeit und 
Freizeit sowie zwischen Fremd- und Selbstbestimmung. Die Übertragung 
betriebswirtschaftlicher Logik und Instrumente auf Bereiche, die traditionell 
eher staatlich organisiert waren (u. a. die Verwaltung sowie das Bildungs- oder 
Gesundheitswesen), die zunehmende Kommerzialisierung der Sicherheit 
sowie die tendenzielle „‚Durchstaatlichung‘ zivilgesellschaftlicher Akteure“ 
(Eick 2007: 63) sind somit Teil einer „neoliberalen Gouvernementalität“. Ein 
zunehmender Teil der Sicherheitsaufgaben soll immer mehr durch ein neu-
es Arrangement an Selbsttechniken übernommen werden. Das muss nicht 
einmal bemerkt werden. Es lässt sich beobachten, dass sich verstärkt zivil-
gesellschaftliche Sicherheitsakteure, darunter Nonprofit-Organisationen, 
Bürgerwehren, Präventionsräte, private Unternehmen, ‚besorgte Anwohner_
innen‘ und freiwillige Polizeidienste, formieren, die sich für die Produktion 
von Sicherheit verantwortlich fühlen (vgl. ebd.: 57; Tabelle 1). Dem zusehends 
individualisierten Bedürfnis nach Sicherheit steht eine Zu nahme an bürger-
schaftlichem und individuellem Engagement entgegen, das neue Formen von 
Diensten und Angeboten hervorbringt. 

Kollaboration 2.0 – vom Nehmen und Geben von Informationen

Es gibt über die oben genannten Beispiele hinaus eine ganz Menge 
weiterer Optionen der Zusammenarbeit im Internet. Das Web 2.0 schafft 
Möglichkeiten, Individuen aktiv an der Produktion von Sicherheit zu betei-
ligen. Das Inter net und andere Formen weitreichender Digitalisierung 
bieten als his to risch neu artige Technologie des sozialen Miteinanders 
eine riesige Spielwiese für die Anwendung neuer Sicherheits- und 
Überwachungstechniken. So existieren inzwischen etwa Apps für 
Smartphones, die das Kartieren von Straftaten und Angsträumen ermög-
lichen.[5] Seit März 2014 etwa kann man sich über die Anwendung 
,WegeHeld‘ gegen Verkehrssünder_innen wehren, indem man den 
Standort falsch geparkter Autos weitergibt und diese dann auf einer Karte 
öffentlich sichtbar eingetragen werden.[6] Auch die Ber liner Polizei ist 
daran interessiert, ihre Online-Präsenz auszubauen. Mit dem in for mel len 
Straftaten-Ticker auf Facebook und einem eigenen Twitter-Account, der 
auch zur Ansprache von Demonstrationsteilnehmer_innen genutzt wird, 
werden die Kommunikationskanäle stetig erweitert – wobei hierbei (noch) 
nicht wirklich von crowdsourcing die Rede sein kann, bei der eine Internet-
Community aktiv zur Mitarbeit aufgefordert und eingebunden wird.
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Die Informationsbeschaffung zum Zweck der Verbrechensbekämpfung 
und -vorbeugung setzt zwar auf das Wissen vieler, aber nur ein kleiner Teil 
der Informationen ist bislang das Ergebnis einer aktiven Zusammenarbeit 
der Sicherheitsbehörden mit den Internetnutzer_innen. Die Erstellung 
von individuellen Bewegungsprofilen und Kontaktnetzen über die 
Auswertung von sozialen Netzwerken, GPS-Daten, Funkzellen und 
Internetverbindungen bedarf keiner aktiven Mitarbeit, keines Mitwissens 
oder eines individuellen Einverständnisses. Die Berliner Polizei verschickt 
zunehmend sogenannte stille SMS; mehrere Hunderttausend waren es al-
lein im vergangenen Jahr. Mit ihnen lassen sich unbemerkt Handynutzer_
innen orten. Darüber hinaus investieren der Bund und die Europäische 
Union seit Kurzem mas siv in Projekte zur Erforschung automatisierter 
Analyseprogramme, die zur Ver brechens- und Terrorismusprävention auf 
die aggregierten Daten sozialer Netzwerke, so auch Twitter, Suchmaschinen, 
YouTube und Smartphones zugreifen sollen können. Insgesamt geht 
es nicht mehr nur um die Verfolgung von Kriminalität, sondern um die 
Kontrolle von Bewegungen und Absichten im Dienste der Sicherheit. 

Die aktive und offene Zusammenarbeit zwischen Sicher heitsbe hör den 
und privaten Akteuren in einer digitalisierten Gesellschaft erscheint als 
eine interessante Option, verblasst aber angesichts dessen, was seit dem 
ver gan gen en Jahr über die Praktiken der Geheimdienste und der ‚Inter-
net-Oligarchie‘ bekannt geworden ist beziehungsweise vorher schon latent 
bekannt war. Was sich hier offenbart, ist eine neue Ära der Über wach-
ung, die geprägt ist von einem neuen Verständnis dessen, was die Privat-
sphä re und die Sphären des Staates und der Wirtschaft ausmacht. Dies hat 
sich tief in die digitalen und alltäglichen Verhaltensweisen eingeschrieben. 
Shoshana Zuboff, Wirtschaftswissenschaftlerin und ehemalige Professorin 
an der Harvard-Universität, erkennt darin den Anbruch eines neuen 
Zeitalters, in dem Informationen zur wichtigsten Währung werden und 
Internetnutzer_innen als Informationsressource einen ökonomischen Wert 
zugeschrieben bekommen. In einem kommerzialisierten Internet wird der 
Mensch mit all seinen digitalisierten Lebenswelten, sozialen Netzwerken, 
Kontobewegungen, GPS-Daten und Suchmaschineneingaben zu einer ge-
winnbringenden Datenquelle. Diesem ‚digitalen Surrogat‘ wird zunehmend 
ein eigenständiger Wert beigemessen.[7] Dabei werde die Überwachung 
zu einem wichtigen Stützpfeiler dieser Art von Wirtschaftssystem. Zuboff 
zeigt sich beunruhigt: „Der staatliche Sicherheitsapparat und private 
Internetfirmen haben ein gemeinsames Interesse: Sie wollen die Kontrolle 
über unendlich große Datenmengen ausüben.” (zit. nach Gaertner 2013)

Der NSA-Skandal oder wohin führt die Digitalisierung?

Der Skandal um die Praktiken der US-amerikanischen National Security 
Agency (NSA), die Enthüllungen durch Whistleblower Edward Snowden 
und die Diskussionen um Big Data vermitteln eine vage Vorstellung davon, 
welche technischen Überwachungsmöglichkeiten inzwischen existieren 
und wie diese angewendet werden. Die staatlichen Sicherheitsdienste 
kooperieren mit den marktbeherrschenden Internet-Giganten Facebook, 
Google, Yahoo & Co., die den Zugriff auf jene sensiblen und privaten 
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Daten ermöglichen, die die Internetnutzer_innen entweder bereitwillig 
oder widerwillig oder einfach nur aus Ignoranz zur Verfügung stellen. So 
veranschaulicht Georg Seeßlen (2014) am Beispiel des Internetdating und 
entsprechenden Portalen, wie stark diese „neuen sozialen Maschinen“ zu 
unserer Konditionierung in der Kontrollgesellschaft beitragen. 

Diese sicherheitspolitischen Eingriffe sind in der Lage, unser Denken und 
unser Handeln auf radikale Weise zu beeinflussen. Gleichzeitig sind wir ein 
integraler Teil des Systems, auf dem sie basieren. Das Sicherheitsdispositiv 
lenkt unser Handeln, und wir handeln in dessen Sinne. So gesehen richtet es 
sich nicht gegen das Subjekt an sich, sondern es ist zwangsläufig auf unser 
Mitwirken angewiesen. Dass Sicherheit zum bestimmenden Dispositiv für die 
Politik geworden ist, bedeutet, dass Sicherheit der Antrieb und der Vor wand 
ist, um auf globaler Ebene Kriege zu legitimieren, Staats chefs ab zu hö ren und 
überall, sei es auf Bahnhöfen oder öffentlichen Plät zen, Über wach ungs ka me ras 
zu installieren, um der angeblich allgegen wär tigen Terror gefahr zu begegnen. 
Auf der Klaviatur der Sicherheitspolitik findet sich eine Reihe neuer Tasten: 
Vorratsdatenspeicherung, biometrische Reisepässe, Über wachungsdrohnen, 
Gendatenbanken, das Sammeln von Datensätzen von Flugpassagieren, Kameras 
mit integrierter Gesichtserkennung, Bundes tro janer, RFID-Chips und eine zu-
nehmende Vernetzung von Sicherheitsdiensten, Polizeien und Konzernen. 
Hinzu kommt die millionenfache Datensammlung und Aufzeichnung von 
Telefongesprächen, E-Mail-Kontakten und des SMS-Verkehrs sowie die auto-
matisierte Auswertung von Textinhalten – und damit die Möglichkeit einer all-
umfassenden Rekonstruktion des ‚di gi talen Fuß ab drucks‘ von uns allen.

Das Feld der Überwachung und Sicherheitspolitik befindet sich zweifels-
ohne in einem radikalen Wandel. Konsequent zu Ende gedacht, läuft die 
aktuelle Entwicklung, die von staatlichen Stellen und Konzernen gemein-
sam vorangetrieben wird, auf eine totale Überwachung und Kontrolle hin-
aus. Welche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang dem Subjekt zu, 
das im Zuge einer fortschreitenden Entstaatlichung und Privatisierung von 
ehe mals öffentlichen Aufgaben zunehmend in den Mittelpunkt zu geraten 
scheint? Die meisten Nutzer_innen des Internets wissen über die Mög lich-
keiten und Gefahren dieses Mediums Bescheid. Allerdings reagieren sie auf 
die Auflösung des informationellen Selbstbestimmungsrechts mit einem 
kampfl osen Klicken und disziplinieren sich mithilfe von Do-it-yourself-Über-
wachung und Mitteln der Selbstkontrolle unbeirrt weiter. Sicherheit und 
Überwachung sind integraler Bestandteil einer neuen Normalität geworden, 
innerhalb derer sich unser Leben bewegt. Davon ist nicht nur staatliches, 
sondern auch das individuelle Handeln betroffen. Darin unterscheidet sich 
das Zeitalter von Big Data von den Techniken und Möglichkeiten anderer 
Überwachungssysteme wie beispielsweise dem der Stasi in der ehemaligen 
DDR oder George Orwells Vision von 1984. Die Überwachten sind aktiver 
Teil der Überwachungsstrukturen geworden; sie sehen keine Möglichkeit, 
dagegen aufzubegehren, und haben auch nicht den Willen dazu.

Kein kommender Aufstand

Die verschiedenen Formen der Kollaboration mit dem Sicherheitsapparat und 
die umfassende Durchsetzung kapitalistischer Verwertungsmechanismen, 



128 s u b \ u r b a n      2014, Band 2, Heft 2

basierend auf den Logiken des Neoliberalismus (Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative, Selbstkontrolle und Selbstausbeutung), funktionieren 
in ihrem Zusammenwirken deshalb so gut, weil sie einander bedingen 
und in einer gegenseitigen Abhängigkeit stehen. Innerhalb der digitali-
sierten „Transparenzgesellschaft“ (Han 2012) wirkt der Zwang, alles von 
sich preisgeben zu müssen. Es fällt überaus schwer, sich außerhalb von 
diesen Spielregeln zu bewegen. Die Ausweitung des Sicherheitsdispositivs 
auf alle erfassbaren und quantifizierbaren Lebensbereiche ist tendenziell 
total. Zusätzlich erfährt das Dispositiv noch Unterstützung dadurch, dass 
die digitale Welt und das virtuelle Netz als eine private Sphäre behandelt 
werden und sich in ihnen bewegt wird wie im eigenen Wohnzimmer. Dabei 
ist das Internet alles andere als ein ‚privater Raum‘. Die tief verankerte 
Vorstellung von öffentlicher und privater Sphäre greift hier nicht.

Alle sensiblen Informationen – auch diejenigen, von denen wir uns nicht 
bewusst sind, dass wir sie über unser Surfverhalten, unsere Eingaben in 
Such maschinen oder unsere Kontoführungen hinterlassen – können zu ver-
wert ba ren und wertvollen Ressourcen werden beziehungsweise werden be-
reits als solche gesammelt und wahrgenommen. Der postmoderne Mensch 
wird Teil einer komplexen Überwachungsmaschinerie und will beziehungs-
weise kann doch nicht auf Smartphone, Dating-Profile, Kreditkarten, soziale 
Netzwerke, Navigationssysteme, PayBack- und Krankenkassenkarten ver-
zichten. Gibt es überhaupt Möglichkeiten, sich über eine müde Empörung 
hinaus dem neuen Geist der Sicherheit zu widersetzen? Inwieweit können 
sich Internetguerilla, Hacker_innen und Pirat_innen dagegen wehren? 

Die digitalen Verbindungen zu kappen, wäre ein Ansatz, dem oben be-
schriebenen Dilemma zu entgehen. Doch angesichts einer weitreichenden 
Ver net zung und deren Bedeutung für den Alltag erscheint ein Rückzug aus 
dieser Welt doch als ein überaus schmerzhafter Schritt. Diese Art der Ent-
sagung oder individuellen „(Er-)lösung“ befreit auch nicht von den Übeln 
des Systems, sondern erinnert mehr an religiöse Praktiken, mit dem man 
dem Bösen in der Welt begegnen will. Was jedoch gebraucht wird, sind 
grundlegende gesellschaftliche Veränderungen, die nur kollektiv zu er-
reichen sind. Das Internet, so der aktuelle Spielstand, verwirklicht nicht 
die anarchische Utopie unkontrollierbarer Anonymität. Denn es kann 
„nicht als autonome technologische Setzung mit gesellschaftsverändern-
der Potenz erklärt werden, sondern nur als sozialtechnologisches Moment 
an den historischen Grenzen des Kapitalismus“ (Kurz 2012: 71). Dass die 
Digitalisierung ihren Preis hat, jenseits aller Versprechungen in Bezug auf 
mehr ‚Partizipation‘ und gesteigerte Effizienz, und dass das historisch ge-
wachsene Internet keine neutrale Technologie ist, das lässt sich nicht zu-
letzt aus den Überwachungspraktiken der Geheimdienste schließen.

Endnoten

[1] Vgl. http://www.blueservo.net/ (letzter Zugriff am 5.12.2013).

[2] Das Zitat stammt von der Seite www.interneteyes.co.uk. Im September 2013 hat 
sich das gleichnamige Unternehmen vom Markt zurückgezogen und auch seine 
Internetseite deaktiviert. 

http://www.interneteyes.co.uk/
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[3] So berichtet Die Zeit über die Pläne des Hamburger Innensenators Michael Neumann: 
„In einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte der SPD-Politiker, ‚eine 
Fahndung der Polizei müsse möglichst viele Menschen erreichen‘. Da kommen wir 
um soziale Netzwerke wie Facebook nicht länger herum, so der Senator. Gerade junge 
Menschen seien über das Internet zu erreichen. Die Nutzung der Netzwerke werde 
‚die Erfolgsaussichten der Fahndung der Polizei deutlich verbessern‘, war Neumann 
überzeugt“ (Zeit-Online vom 3.12.2013).

[4] Für 2013 wurde der Ertrag auf 12 Milliarden Euro geschätzt (vgl. http://www.bdsw.de 
[letzter Zugriff am 20.7.2014]).

[5] Bei CrimeMapping (http://www.crimemapping.com/mobile/app.aspx) zum Beispiel 
ist das Ziel, den Sicherheitsbehörden „wertvolle Informationen“ zugänglich zu machen. 
Auch diese Art von Apps sind in den USA bislang viel verbreiteter als in Europa. 

[6] Vgl. http://www.wegeheld.org/index.php?id=322. 

[7] Beispielsweise bietet sich die App ‚Reputami‘ Unternehmen als Hilfe im Umgang mit 
Bewertungen von „digitalen Gästen“ an (vgl. https://www.reputami.com) an. „Wenn 
ein digitaler Gast das Restaurant betritt, ordnet das Programm ihm einen Einflusswert 
von 0 bis 10 zu, je nachdem, wie aktiv er im Internet ist. […] Und wir zeigen, bei wem 
es sich lohnt, noch ein Lächeln mehr zu bieten“ (zit. nach Hoffmann 2014).
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Rapper vs. Polizei?
Zu einem ‚französischen Verhältnis‘

Andreas Tijé-Dra

Nach den Vorortunruhen von 2005 starteten in Frankreich rechtskonserva 
ti ve Par la men tarier der Regierungspartei Union pour un mouvement 
po pu laire (UMP) eine Kampagne gegen bestimmte RapMusiker[1] mit der 
Be grün dung, deren Texte würden Gewalt und Kriminalität begünstigen. 
So zeigte sich insbesondere der Abgeordnete François Grosdidier (UMP) 
‚besorgt‘, die „Gewaltbotschaft dieser Rapper [könne] bei entwurzelten und 
entfremdeten [sic!] Jugendlichen unsoziales Verhalten und schlimmsten
falls Terrorismus rechtfertigen“ (Le Monde, 24.11.2005).[2] Auch im Jahr 
2013, acht Jahre nach den Revolten, schien diese negative Sichtweise nach 
wie vor Bestand zu haben. Bezüglich einiger Rapper äußerte Manuell Valls 
(Parti socialiste), damals amtierender Innenminister und damit oberster 
Dienstherr der Ordnungskräfte: „Wir müssen gegen die aggressiven Texte 
vorgehen, die sich gegen die Autoritäten richten oder die Ordnungskräfte 
und Symbole der Republik beleidigen“ (Französischer Senat 2013). 

Die angeführten Zitate sind in vielerlei Hinsicht aufschlussreich. Sie 
zei gen paradigmatisch, wie das vornehmlich urbane Phänomen Rap einen 
eher unrühmlichen Platz in sicherheitspolitischen Debatten in Frankreich 
ein nimmt und von den dominierenden politischen Strömungen beson
ders hervorgehoben und nicht nur als eine kulturelle Praktik unter vielen 
anderen bewertet wird. Das unterscheidet die französische Diskussion et
wa von der in Deutschland.[3] So verweisen die Äußerungen auch auf eine 
häufig stark kulturalisierte Wahrnehmung, wobei suggeriert wird, eine 
Kom bi na tion aus RapMusik als ‚Jugendkultur‘ und ‚(post)migrantischen 
Milieus‘ (die überdurchschnittlich oft in den Vororten der französischen 
Agglomerationen anzutreffen sind) führe zwangsläufig zu einer Reihe von 
Sicherheitsproblemen („schlimmstenfalls Terrorismus“) und bedrohe 
die republikanische Ordnung. Dies müssten dann vor allem die von den 
Jugendlichen zu Angriffszielen erklärten staatlichen Ordnungskräfte aus
baden. Da sich die seit den 1980er Jahre währende ‚Krise der Vorstädte‘ zu 
verschlimmern drohe, müsse man den Rappern deutliche Grenzen setzen.

RapMusik muss also bereits seit Längerem als eine Art Sündenbock 
und Er klä rung für Revolten oder gewalttätige Auseinandersetzungen 
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zwischen Jugend lichen und Polizei herhalten. Man kann fast von einer 
beid sei tig ge pfleg ten ‚tradierten Feindschaft‘ zwischen französischen 
Rappern und staat lich en Ordnungskräften sprechen. Für die größte 
Aufmerk sam keit sorgen dabei immer wieder vom Innenministerium 
und/ oder von den Po li zei gewerk schaften gegen diverse RapKünstler 
angestrengte Straf ver fah ren. Die erste Auseinandersetzung dieser Art 
war die ‚Affäre NTM‘. Die Gruppe NTM aus St. Denis bei Paris wurde 
1997 – aufgrund von Anzeigen dreier Polizeigewerkschaften – in zweiter 
Instanz wegen der Verunglimpfung von Beamten und der Aufwiegelung 
zu Straftaten während eines Konzerts 1995 in Toulon zu einer Geld und 
Bewährungsstrafe verurteilt. Kontext ihrer umstrittenen Äußerungen war 
das damalige Erstarken des rechtspopulistischen Front national auf na
tionaler Ebene. Besonderer Stein des Anstoßes war folgendes Statement 
auf der Bühne: „Die Faschisten sind blau gekleidet und fahren zu dritt in 
Renaults 19. Sie warten darauf, dass es Ärger gibt, um uns dann auf die 
Fresse zu hauen! Wir pissen auf sie!“ (L’Express, 21.11.1996).

Die bisher intensivste Auseinandersetzung um künstlerische Mei
nungs frei heit im Zusammenhang mit Polizeikritik, die in der Geschichte 
der Fünften Französischen Republik beispiellos ist, stellt jedoch das 
Strafverfahren gegen den Rapper Hamé der Pariser Gruppe La Rumeur 
(vgl. Abb. 1 und 2) dar. Bekannt wurde das Verfahren dadurch, dass 
dahinter der damalige Innenminister und spätere Präsident Nicolas 
Sarkozy stand. Vorgeworfen wurde dem Rapper, 2002 in einem Text 
im La Rumeur magazine, der zum ersten Album der Band erschienen 
ist, die französische Polizei diffamiert zu haben. Hamé spricht im Text 
Insécurité sous la plume d´un barbare („Unsicherheit unter der Feder 
eines Barbaren“) von systematischem polizeilichem Fehlverhalten mit 
Todesfolgen in den französischen Einwanderer und Arbeitervierteln so
wie von anschließenden Vertuschungsversuchen von offizieller Seite. „Die 
Berichte des Innenministeriums werden niemals die Hunderte unserer 
Brüder erwähnen, die von den Polizeikräften getötet wurden, ohne dass 
einer der Mörder jemals angeklagt wurde“ (Hamé 2002). Aus Sicht der 
Exekutive stellte dies eine unhaltbare Unterstellung und einen Angriff 
auf die Integrität der Polizei dar, weswegen sie nichts unversucht ließ, um 
eine Verurteilung herbeizuführen. 2010 wurde Hamé jedoch nach drei 
Berufungsverhandlungen endgültig freigesprochen.

Auch weitere (zumindest zu ihrer Zeit durchaus) namhafte Szenegrößen 
wie etwa Ministère Amer, Sniper, Tandem oder Mr. R wurden seit 1995 we
gen angeblicher Beleidigung der Polizei immer wieder strafrechtlich verfolgt. 
Dies verdeutlicht, dass in Frankreich Polizeikritik stets mit Härte begegnet 
wird, stellt sie doch eine Garantin der aktuellen Herrschaftsverhältnisse und 
eine zentrale Akteurin bei der Bewältigung der ,Krise der Vorstädte‘ infrage. 

Allerdings warten nicht alle Spielarten des französischen Raps mit ei
ner profunden Polizeikritik auf. So zeichnen sich etwa viele Texte aus dem 
Genre des GangstaRaps durch extreme Zuspitzungen und Übertreibungen 
aus und scheinen vor allem dazu zu dienen, das Image von den ,harten 
Jungs‘ zu bestätigen. Dabei kommt es häufig zu recht aggressiven und 
plumpen Beschimpfungen der verhassten Polizei.[4] Ein Beispiel hierfür 
ist der Fall Abdul X. Der bis dahin unbekannte Rapper aus Sèvres, nahe 
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Paris, war auf Betreiben von Polizeigewerkschaften vor ein paar Jahren 
für seinen 2010 auf Youtube kursierenden pubertären Song Tirer sur les 
keufs („Auf die Bul len schießen“) zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Er 
zeigte sich da nach reuig und nutzte die öffentliche Aufmerksamkeit vor 
allem, um seine Karriere voranzutreiben (L´Express, 7.5.2011). 

Jenseits von Plattitüden des (französischen) GangstaRaps versammelt 
sich unter Bezeichnungen wie rap indépendant beziehungsweise rap hard-
core eine Vielzahl von Künstlern (bspw. La Rumeur, Casey, Première Ligne), 
die der Polizei grundsätzlich kritisch gegenüberstehen. Die meisten versu
chen mithilfe eines eigenen Labels den Zwängen der Unterhaltungsindustrie 
(die entweder ‚Spektakel‘ oder Oberflächlichkeit belohnt) zu entgehen, um 
die so gewonnene Autonomie für ein sozialkritisch(er)es künstlerisches 
Schaffen zu nutzen. Hin und wieder wurden Vertreter dieses Genres von 
medialer oder wissenschaftlicher Seite in die Tradition der Chansonniers 
von 1968 gestellt (vgl. Hüser 2004). 

Da die Rapper oft selbst aus stigmatisierten und ‚unsicheren‘ Stadt
vierteln und Nachbarschaften kommen, ist die Polizei ein wichtiges 
Thema für sie, was sich auch in ihren Texten niederschlägt. Dabei wird 
das ganze Spektrum polizeilicher Praktiken kritisiert, angefangen bei 
den Streifentätigkeiten der Police municipale und Police nationa-
le, über die Sondereinsätze der Compagnies républicaines de sécurité 
(Bereitschaftseinheiten) bis hin zu den Einsätzen von Zivilbeamten der 
Brigade anti-criminalité (Einheiten zur Kriminalitätsbekämpfung). 
Unterschiede bei der ethnischen Herkunft, dem Bildungsstand (unter den 
Rappern befinden sich sowohl Schulabbrecher als auch Promovierte), den 
Lebenserfahrungen (einige waren bereits aus unterschiedlichen Gründen 
inhaftiert) oder bei der jeweiligen Verbundenheit zum Quartier lassen 
es wenig sinnvoll erscheinen, von den Rappern als ‚den Repräsentanten‘ 
des Quartiers zu sprechen. Anders als beim GangstaRap ist ihre Kritik 
an der Polizei in der Regel mehr als eine reine Provokation; sie hat tat
sächlich mit den Alltagserfahrungen in den Vierteln, in denen sie leben, 
zu tun. So handeln die Texte oft von polizeilichen Diskriminie rung en, die 
das bereits vorhandene Gefühl von Ohnmacht und Benach tei li gung sowie 
die Feindseligkeit gegenüber der Polizei noch verstärken. Dass sich Ver
zweifl ung und Wut so häufig an Polizeibeamten entladen, hat auch da
mit zu tun, dass diese von allen ‚verhassten‘ staatlichen Akteuren für viele 
Jugendliche in den Banlieues die präsentesten und greifbarsten sind. 

Abb. 1 Konzert 
von La Rumeur in 
Paris am 28.6.2011; 
Hamé (Mitte), mit 
dem La Rumeur 
magazine in der 
Hand, kommentiert 
den zurückliegenden 
Rechtsstreit. 

Abb. 2 Konzert von La 
Rumeur in Paris am 
28.6.2011 
 
(Fotos: M. Germes)
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Rap ist in diesem Zusammenhang als Ventil zu interpretieren, mit
hilfe dessen aufgestaute Wut abgelassen und kanalisiert werden kann. 
Meist bezieht sich die Wut auf rassistische Polizeipraktiken. So kommt 
es außer halb und innerhalb der Wohnquartiere immer wieder zu massi
ven und über zo genen Personenkontrollen von Jugendlichen mit magh
rebinischen oder subsaharischen Wurzeln, die bei diesen den Eindruck 
bestärken, in bestimmten Stadträumen nur als Bürger zweiter Klasse zu 
gelten. Verschärft werden die Gefühle wie Entfremdung und der Hass auf 
die Polizei durch die vielen unaufgeklärten Zwischenfälle mit Todesfolge 
bei Polizeieinsätzen (die in der Vergangenheit immer wieder der Auslöser 
von Unruhen waren). Ein Beispiel für eine solche Kritik ist der Song La 
police assassine von Rapper B. James, der selbst kreolische Wurzeln hat 
und aus dem Pariser Vorort Le BlancMesnil stammt:

„Die Polizei mordet und die Justiz spricht frei 
So tröstet man hier eine Mutter, wenn ihr Sohn sie verlässt […] 
Sie wollen glauben machen, die Schüsse hätten sich von selbst 
gelöst 
Ganz so, als wären die Waffen der Bullenschweine alle defekt […] 
Wir leben in einem freien Land 
Aber wenn du schwarz bist, sei auf der Hut, Bruder, Frankreich 
betreibt Prävention mit Kalibern 
Nichts ist banaler als eine Kugel im Körper eines Afrikaners 
Du solltest wissen, dass das Gericht nichts sagen wird, wenn das 
Opfer schwarz und der Täter arisch [sic!] ist.“ 
Quelle: B. James, aus dem Album Acte de Barbarie (2012) 

Die Polizei ist aus dieser Perspektive mit ihren illegitimen Praktiken einer
seits maßgeblich an der Perpetuierung sozialer und räumlicher Un gleich
hei ten beteiligt (impliziter Rassismus, „Opfer schwarz und Täter arisch“, 
Iden ti fi zie rung von ‚Problemorten‘, in denen die Polizei Bürgerrechte 
außer Kraft setzt). Andererseits trägt die Polizei – neben weiteren 
Akteuren – nicht un we sent lich zur Aufrechterhaltung einer fortgeschrit
tenen städtisch en Marginalität (Wacquant 2007) in den stigmatisierten 
Vierteln fran zö sisch er Groß städte bei. Diese Position kommt sehr deutlich 
in dem vom In nen mi ni ste rium 2002 beanstandeten Text von Rapper 
Hamé im La Rumeur magazine zum Ausdruck:

„In unseren Vierteln zu leben, bedeutet tatsächlich: Chancen und 
Mittel losig keit, psychische Labilität, Benachteiligungen bei der 
Arbeitssuche, prekäre Wohnverhältnisse, regelmäßige polizeili
che Demütigungen, eine schlechte Ausbildung, Knasterfahrung, 
Orientierungslosigkeit, sozialer Rückzug, die Versuchung, illegal 
über die Runden zu kommen. […] Man nähert sich dem Gefängnis 
oder dem Tod ein bisschen schneller als andere“ (Hamé 2002).

Die angeprangerte Trost und Chancenlosigkeit ist diesem framing 
zufolge Resultat staatlichen Versagens, das sich aufseiten der Quartiers
be völke rung in einem großen Misstrauen gegenüber allen staatlichen 
Insti tu tion en nie der schlägt und sich allgemein in einer wachsenden 
‚Krise der Vorstädte‘ mani  festiert. Wenn Staat und Gesellschaft Teile 
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der Bevölkerung systematisch marginalisieren, dann muss man 
sich nicht über deviantes Verhalten und Probleme mit der Polizei 
wundern, die täglich aufs Neue eine in den 1990er Jahren etablierte 
Sicherheitsideologie (Dikeç 2013) in den stigmatisierten Stadtvierteln 
umsetzt und aus Sicht der Betroffenen ‚noch einen draufsetzt‘, indem 
sie die dort lebenden Jugendlichen offen demütigt und diskriminiert. 
Die Polizei wird als Eindringling, als die ‚Polizei der Anderen‘ (etwa der 
‚NichtDunkelhäutigen‘ oder der ‚NichtPrekären‘) wahrgenommen. Von 
diesem Standpunkt aus betrachtet, führt das polizeiliche Handeln am 
Ende zu einer ‚Verunsicherung der Unsicherheit‘, da es die schwierige 
und prekäre Lage der BanlieueBewohner_innen nicht verbessert, 
sondern eher verschlimmert. 

Folglich wäre es falsch, die in diesem Beitrag skizzierte Kritik von Rap
pern an der Polizei undifferenziert als großmäuliges ‚Getöse‘ von Vor stadt
jugend lichen abzutun oder den Musikern zu unterstellen, sie nutzten die 
Kri tik lediglich strategisch, um daraus ‚kulturelles Kapital‘ zu schlagen 
und sich unter den vielen Konkurrenten auf dem Markt besser behaup
ten zu können. Andernfalls würden Medien und Politik nach nunmehr fast 
20 Jahren nicht noch immer in alarmistischer Weise auf solche Tendenzen 
verweisen. Vielmehr ist es unumgänglich, dass sich diejenigen, die sich als 
Vertreter einer jungen urbanen Kultur betrachten, auch mit Thematiken 
und Sozialräumen beschäftigen, in denen es zu Diskriminierungen kommt 
und in denen die Polizei seit jeher eine exponierte Rolle einnimmt. Darüber 
hinaus verweisen die Intensität der Debatte und die Überspitzungen auf 
beiden Seiten darauf, dass es hier nicht nur um konkrete Erfahrungen und 
Vorfälle, sondern um einen größeren Kontext geht. Während im hegemo
nialen Diskurs Rapper zumeist als Repräsentanten einer ‚ungehobelten‘ 
und aufgrund ihrer ethnischen Wurzeln oftmals als fremd wahrgenom
men Vorstadtjugend gelten (obwohl sie vornehmlich als Künstler in den 
Diskurs eintreten), werden die Polizeibeamten umgekehrt häufig pauscha
lisierend als Exponenten einer diesen Menschen feindselig eingestellten 
Gesellschaft angesehen. 

In Anbetracht der im Postfordismus forcierten strukturellen Marginali
sie rung von bestimmten städtischen Quartieren, die häufig als ‚Krise der 
Vorstädte‘ beschrieben worden ist, geht es wohl weniger um einen Konflikt 
zwischen ‚Rapper und Polizei‘ als vielmehr um die Entgegensetzung von 
„Jugendlichen aus den Banlieues vs. Mehrheitsgesellschaft“ (Hancock 
2008). Diese Form der Abgrenzung und sozialräumlichen Stigmatisierung 
wird jedes Mal, wenn der Konflikt ‚Rapper vs. Polizei‘ erneut auflo
dert, vonseiten der Medien und der Politik kulturalistisch und/oder si
cherheitsideologisch aktualisiert (vgl. hierzu die Zitate zu Beginn des 
Textes). Bestimmte Rapper hingegen sehen in diesen Argumentationen 
nur einen weiteren Beleg für die extreme Polarisierung der französi
schen Gesellschaft. Die ,tradierte Feind schaft‘ zwischen Rappern und 
Polizei ist somit Ausdruck von gesellschaftlichen Antagonismen und 
Spaltungen, die weit über diese beide Gruppen hinausweisen. So leiden 
die Jugendlichen und ihre Familien in den Banlieues, von denen viele aus 
den ehemaligen französischen Kolonien stammen, nicht nur unter beson
ders prekären Lebensbedingungen, sondern erleben in ihren Vierteln in 
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der fast alltäglichen Konfrontation mit der Polizei eine zum Teil erheb
liche Diskrepanz zwischen rechtlich zugesicherter Gleichheit und real 
erfahrener Ungleichheit und Diskriminierung. Die Kritik der Rapper an 
den Ordnungskräften rührt damit an der wichtigen Frage, inwieweit die 
Polizei nicht nur in Frankreich tatsächlich universellen oder doch nur par
tikularen Interessen dient. 

Endnoten

[1] Anders als ihre männlichen Kollegen gerieten französische Rapperinnen, die ebenfalls 
Kritik an der Polizei formulieren, bislang nicht in das Visier polizeilicher Ermittlungen. 
Daher nimmt der Text nur Bezug auf die männlichen Musiker.

[2] Dieses und alle folgenden Zitate wurden vom Autor aus dem Französischen übersetzt.

[3] So wurde in jüngster Vergangenheit etwa über den DeutschRap eher punktuell disku
tiert. Ein Anlass waren die wüsten Diffamierungen von Politiker_innen vonseiten des 
homophoben Rappers Bushido (bis zu diesem Zeitpunkt gern als Vorbild für ‚gelungene 
Integration‘ medial hochstilisiert). Auch deutsche Rapper betreiben Polizeischelte, die 
der ihrer französischen Pendants in nichts nachsteht, aber größtenteils nur ein ‚weißes 
Rauschen‘ im Diskurs erzeugt. 

[4] Auch wenn die Grenzziehung zwischen fundierter Kritik und Übertreibung, 
Provokation oder dem Bedienen kultureller Codes keinen starren definitorischen 
Kriterien folgen kann, lässt sich dennoch ein Unterschied ausmachen zwischen 
jenen Rappern, die ihr Unbehagen gegenüber den Ordnungskräften argumentativ 
ausbreiten, und denjenigen, die nur pejorativ und ohne weitere Ausführungen die 
Polizei als ‚den Feind‘ benennen.
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